
Deutscher Bundestag
17. Wahlperiode

1. Untersuchungsausschuss

Protokoll Nr. 62
(Sitzungsteil Zeugen-

vernehmung, I: Öffentlich)
29. Dezember 2011

Stenografisches Protokoll
- Endgültige Fassung* -

der 62. Sitzung
des 1. Untersuchungsausschusses

am Donnerstag, dem 24. November 2011, 10.00 Uhr
Paul-Löbe-Haus, Berlin

Vorsitz: Dr. Maria Flachsbarth, MdB

Tagesordnung

Vernehmung von Zeugen, im Einzelnen

Herr Prof. Dr. Bruno Thomauske
gemäß Beweisbeschluss 17-211

Herr Gert Wosnik
gemäß Beweisbeschluss 17-173

Seiten

1 - 99

*
Hinweis:

Die Korrekturen des Zeugen Prof. Dr. Bruno Thomauske (siehe Schreiben vom 24. Dezember 2011,
Anlage 1) wurden in das Protokoll eingearbeitet.
Der Zeuge Gert Wosnik hat keine Korrekturen vorgenommen.



1. Untersuchungsausschuss 1
[62. Sitzung am 24.11.2011 - Sitzungsteil Zeugenvernehmung, I: Öffentlich] - Endgültig

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

(Beginn: 10.07 Uhr)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dann würde
ich vorschlagen, dass wir jetzt die Sitzung
eröffnen.

Die Kamerateams versuchen, noch ein
paar Aufnahmen zu erhaschen vom Aus-
schuss in Action sozusagen, also nicht nur
von einzelnen Abgeordneten, die dort sitzen,
sondern möglicherweise auch, so was wie
ein Gruppenbild hinzukriegen. Und das ist
sicherlich möglich. Nun wollen wir dazu kurz
die Gelegenheit geben. - Dann würden wir
aber tatsächlich mit unseren Beratungen
anfangen wollen und bitten die Medien, die
Ton-, Film- und Bildaufnahmen jetzt einzu-
stellen. Solche Aufnahmen werden im Ver-
laufe der Sitzung unzulässig sein. Das wis-
sen Sie alles inzwischen.

Auch unsere Zuhörer auf der Tribüne, die
ich begrüße, möchte ich daran erinnern, dass
es den Besuchern von Ausschusssitzungen
nach Beschluss des Ältestenrates nicht er-
laubt ist, Fotoapparate, Filmkameras, Video-
kameras oder Ähnliches in den Sitzungssaal
mitzunehmen, und ebenso ist aus diesen
Gründen die Benutzung von Mobiltelefonen
während der gesamten Sitzung nicht gestat-
tet. Deshalb möchte ich Sie bitten, Ihre Han-
dys auszuschalten.

Der einzige Punkt unserer Tagesord-
nung ist:

Vernehmung von Zeugen, im Einzelnen:

Herr Prof. Dr. Bruno Thomauske
gemäß Beweisbeschluss 17-211

Herr Gert Wosnik
gemäß Beweisbeschluss 17-173

Wir beginnen nun mit der Vernehmung
des Zeugen Professor Dr. Bruno Thomaus-
ke.

Vernehmung des Zeugen
Prof. Dr. Bruno Thomauske

Herr Thomauske, ich begrüße Sie sehr
herzlich in unserer Runde. Ich darf Sie darauf
hinweisen, dass wir eine Tonbandaufnahme
der Sitzung anfertigen, die alleine dem
Zweck dient, die stenografische Aufzeich-
nung der Sitzung zu erleichtern. Nach der

Genehmigung des Protokolls wird die Auf-
nahme gelöscht.

Der Ausschuss hat Ihnen den Beweisbe-
schluss 17-211, den Untersuchungsauftrag
und einen Auszug aus dem Untersuchungs-
ausschussgesetz übersandt. Eine Empfangs-
bestätigung liegt uns vor.

Für die heutige Vernehmung hat das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit mit Schreiben vom
15. November 2011 eine Aussagegenehmi-
gung erteilt. Dieselbe ist als MAT A 194 ver-
teilt.

Ich muss Sie nun formal belehren. Sie
sind als Zeuge verpflichtet, die Wahrheit zu
sagen. Ihre Aussagen müssen daher richtig
und vollständig sein. Sie dürfen nichts weg-
lassen, was zur Sache gehört, und nichts
hinzufügen, was der Wahrheit widerspricht.
Ich habe Sie außerdem auf die möglichen
strafrechtlichen Folgen eines Verstoßes ge-
gen die Wahrheitspflicht hinzuweisen. Wer
vor dem Untersuchungsausschuss uneidlich
falsch aussagt, kann gemäß § 153 des Straf-
gesetzbuches mit Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft werden.

Nach § 22 Abs. 2 des Untersuchungsaus-
schussgesetzes können Sie die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung Sie selbst oder Angehörige im Sinne
des § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung der
Gefahr aussetzen würde, einer Untersu-
chung nach einem gesetzlich geordneten
Verfahren, insbesondere wegen einer Straf-
tat oder einer Ordnungswidrigkeit, zum Bei-
spiel einem dienstlichen Ordnungsverfahren,
ausgesetzt zu werden.

Sollten Teile Ihrer Aussage aus Gründen
des Schutzes von Dienst-, Privat- oder Ge-
schäftsgeheimnissen nur in einer nach der
Geheimschutzordnung des Bundestags ein-
gestuften Sitzung möglich sein, bitte ich Sie
um einen Hinweis, damit der Ausschuss
dann gegebenenfalls einen entsprechenden
Beschluss fassen kann. Ich weise darauf hin,
dass Vorhalte aus eingestuften Akten nur in
einer ebenso eingestuften Sitzung zulässig
sind.

Haben Sie dazu Fragen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Nein.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Und
ich möchte Sie bitten, jeweils das Mikrofon
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zu nutzen. Die Akustik in diesem Raum ist
manchmal etwas problematisch.

Dann können wir mit der Vernehmung zur
Person beginnen, und ich möchte Sie bitten,
sich dem Ausschuss mit vollständigem Na-
men und Ihrem Alter vorzustellen, und zu-
gleich möchte ich Sie fragen, ob die für die
Ladung verwandte Anschrift noch korrekt ist.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Mein Name ist Dr. Bruno Thomauske. Ich bin
62 Jahre alt. Die Anschrift ist korrekt.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Dann geht es jetzt um die
Vernehmung zur Sache. Dem Ausschuss
geht es ja darum, zu klären, ob es auf dem
Wege zur zentralen Lenkungsentscheidung
der Bundesregierung vom 13. Juli 1983,
nämlich den Salzstock Gorleben untertägig
und keine anderen Standorte mehr obertägig
zu erkunden, irgendwelche Manipulationen
gegeben hat. Darüber hinaus geht es dem
Ausschuss dann auch noch um folgende
Entwicklungen bis zu dem Jahr 1997/98, wo
es um Verschiebungen bezüglich der Erkun-
dungsbereiche geht.

Wenn Sie dies wünschen, dann haben
Sie nach § 24 Abs. 4 des Untersuchungs-
ausschussgesetzes die Gelegenheit, sich im
Zusammenhang zum Gegenstand Ihrer Ver-
nehmung zu äußern; andernfalls würden wir
gleich mit Fragen beginnen. Wie wollen wir
verfahren?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Frau Vorsitzende, ich würde gerne eingangs
eine Erklärung abgeben. Kann ich damit
unmittelbar beginnen?

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Bit-
te schön.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Gemäß Einladung bin ich ja hier als Zeuge
geladen, insbesondere zu den Vorgängen im
Zusammenhang mit Salzrechten. Und inso-
fern will ich zu der Fragestellung Salzrechte -
wozu werden sie benötigt, in welchem Um-
fang werden sie benötigt, wann werden sie
benötigt, und unter welchen Umständen wer-
den sie benötigt? - eingangs einige Ausfüh-
rungen im Zusammenhang machen.

Die Salzrechte oder Salzabbaugerechtig-
keiten sind ja ein sehr altes Recht, das auf
das Jahr 1904 zurückgeht und bei dem eben

die Möglichkeit besteht, sich diese Rechte
auch im Grundbuch entsprechend eintragen
zu lassen. Davon haben eine ganze Reihe
von Grundeigentümern Gebrauch gemacht.
Es gibt Bereiche, bei denen Grundeigen-
tümer davon keinen Gebrauch gemacht ha-
ben. Diese verfallen dann oder fallen in die
Verfügungsgewalt der zuständigen Bergbe-
hörde. Das sind die sogenannten bergfreien
Flächen. Und dann gibt es die gesamten
Bereiche der Salzabbaugerechtigkeiten, die
entsprechend veräußert worden sind an den,
der in dem Zusammenhang verantwortlich
war für die Durchführung der Untersuchung
am Salzstock oder im Salzstock Gorleben.

Untersuchungsgegenstand war von An-
fang an der gesamte Salzstock. Entspre-
chend hat es dann auch den Antrag nach
Bundesberggesetz gegeben, den gesamten
Salzstock zu erkunden.

Was vielleicht von Bedeutung ist und hin
und wieder etwas unterschätzt wird, ist die
Fragestellung: Wofür war der Salzstock Ende
der 70er-Jahre denn vorgesehen worden? Er
war vorgesehen für die Entsorgung sämt-
licher Abfälle aus der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere der wärmeent-
wickelnden hochradioaktiven Abfälle. Die
damaligen Ausbaupläne sahen vor, hier in
der Bundesrepublik bis zu 80 Gigawatt an
installierter Leistung aus Kernenergie vorzu-
sehen. Und dies war auch Hintergrund dafür,
den Salzstock Gorleben für eine Gesamtent-
sorgungskapazität von 2 500 Gigawattjahren
vorzusehen. 2 500 Gigawattjahre sind ver-
einfacht gesagt: 50 Kernkraftwerke mal 50
Jahre Betriebszeit, oder je nachdem, welche
Menge Sie dabei jeweils unterstellen.

Der zweite Punkt betrifft die Frage der Er-
kundung. Natürlich muss im Rahmen der
einzuholenden Genehmigung der Nachweis
erbracht werden, dass die Erkundung nur auf
der Grundlage vorhandener Rechte erfolgen
kann. Das bedeutet, dass im Vorhinein
selbstverständlich die Rechte, in die man
gegebenenfalls eingreifen würde, erworben
sind. Insofern hat das Bundesamt für Strah-
lenschutz oder vormals die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt jeweils darauf
hingewiesen, dass der Erwerb der entspre-
chenden Salzrechte erforderlich werden wird.
Und das hatte verschiedene Ebenen. Zum
einen ging es um die Frage - - Selbstver-
ständlich war geplant, im Rahmen der Ver-
handlung sämtliche Salzrechte käuflich zu
erwerben, immer bezogen auf die untertägi-
ge Erkundung oder auf die Erkundung über-
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haupt. Die Frage des Erwerbs der Salzrechte
für eine spätere Endlagerung war nicht Ge-
genstand. Es ging immer ausschließlich an
dieser Stelle um die Fragestellung der Er-
kundung. Insofern hat die Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt bzw. das Bundesamt
für Strahlenschutz die entsprechenden Ver-
handlungen mit den Grundeigentümern vor-
genommen und, soweit möglich, hier eine
Einigung erzielt.

In dem Umfang, in dem die Erkundung
dann fortschritt, im Zusammenhang Abteufen
der Schächte, Auffahrung der untertägigen
Infrastrukturbereiche, waren natürlich zu-
nehmend auch Salzabbaugerechtigkeiten
von privaten Eigentümern gefragt. Und inso-
fern wurde jeweils bewertet: Was ist machbar
auf der Basis vorhandener Salzrechte? Wozu
benötigen wir die sogenannten bergfreien
Flächen? Und: Welche Einschränkung gibt
es für all die Salzabbaugerechtigkeiten, für
die bis zu dem damaligen Zeitpunkt keine
Einigung erreicht werden konnte?

Eine lange Historie, auf die ich nicht ein-
gehen möchte, ist die Frage: Wie steht es
dann mit den Möglichkeiten einer Enteig-
nung? Welches ist die richtige Rechtsgrund-
lage für eine Enteignung? Gibt es sie über-
haupt? Muss sie neu geschaffen werden?
Alles Fragen, die über einen Zeitraum von
1988, wenn ich das richtig erinnere, bis heute
ja diskutiert werden. Und insofern ist das
eine Fragestellung, die sich insgesamt
durchzieht.

1990, nach dem Regierungswechsel, gab
es gewisse Schwierigkeiten bei dem Zurver-
fügungstellen der bergfreien Flächen. Und
insofern gab es lange Diskussionen mit der
zuständigen Bergbehörde, in welchem Um-
fang diese bergfreien Flächen, die essenziell
waren für eine Erkundung des Salzstockes,
dann auch zur Verfügung stehen. Insofern
gab es mehrere Schritte und auch mehrere
Fragestellungen, die in dem Zusammenhang
von Bedeutung waren, nämlich die Frage:
Was kann man an Erkundungsumfang täti-
gen auf der Grundlage vorhandener Salz-
rechte ohne bergfreie Flächen? Was ist
machbar mit bergfreien Flächen? Und: Was
kann gemacht werden, wenn sämtliche Salz-
rechte auf der Grundlage entweder des käuf-
lichen Erwerbs oder aber der Enteignung
vorliegen? Klarerweise, wenn sämtliche Salz-
rechte vorliegen - käuflich oder durch Enteig-
nung -, ist die Erkundung des gesamten
Salzstockes möglich. Wenn die privaten
Salzrechte, die nicht veräußert wurden, zum

jeweiligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung
gestellt werden und keine Enteignungsvor-
schrift da ist, stellt sich die Frage: Was gibt
es dann an möglichem Untersuchungsum-
fang? Ist er hinreichend? Ist es zweckmäßig?
Und die dritte Frage: Was ist, wenn auch die
bergfreien Flächen nicht zur Verfügung ste-
hen? Wie sieht die Situation dann aus?

Um mit dem Letzten zu beginnen: Das
Bundesamt für Strahlenschutz, und auch
vormals die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt, hat jeweils darauf hingewiesen,
dass ohne die bergfreien Flächen und ohne
den Erwerb der privaten Salzrechte eine
Erkundung nicht zweckmäßig ist, weil die
Einschränkungen so sind, dass man nicht
relevant über den Erkundungsbereich 1, den
zentralen ersten Erkundungsbereich, hinaus-
kommen würde.

Mit der Zurverfügungstellung der bergfrei-
en Flächen sah die Situation dann - und so
ist sie auch zum jeweiligen Zeitpunkt bewer-
tet worden - völlig anders aus, weil auf der
Grundlage der bergfreien Flächen der Nord-
osten im relevanten Umfang erkundet wer-
den konnte. Es gab dann Diskussionen da-
rüber: Wie geht man um mit den Bereichen,
die gegebenenfalls nicht erkundet werden
können? Das ist Gegenstand dann auch der
Erörterung gewesen.

Für die Frage der Enteignung ist es natür-
lich zwingend, dass die Enteignung ohne
Alternative ist. Das bedeutet, dass an der
Stelle das Vorhaben zwingend auf die Ent-
eignung dieser Salzrechte angewiesen ist.
Und insofern: An der Stelle spielt die Frage
der Abfallmengen eine entscheidende Rolle.
In dem Umfang, in dem die Abfallmengen
zurückgegangen sind aufgrund der Entwick-
lung - Bau weniger Kernkraftwerke -, und
unter Berücksichtigung, welche Entsor-
gungskapazität war für Gorleben insgesamt
vorgesehen, war eine Erkundung des Süd-
westens und des Nordostens parallel, wie
zunächst vorgesehen und angestrebt - über-
wiegend aus zeitlichen Gründen angestrebt,
um möglichst schnell ein Endlager zur Verfü-
gung zu stellen -, nicht zwingend begründ-
bar. Insofern war die Fragestellung hier: Ist
es auf der Grundlage der bestehenden Salz-
rechte möglich und, wenn ja, in welchem
Umfang, ein Endlager zur Verfügung zu stel-
len? Das ist geprüft worden. Und hier ist das
Bundesamt für Strahlenschutz in Überein-
stimmung mit der Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe und der Deut-
schen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von
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Endlagern zu der Auffassung gekommen,
dass es keine Gründe gibt, die a priori dem
entgegenstehen, dass der Nordosten des
Salzstockes Gorleben für die Gesamtmenge
der radioaktiven Abfälle hinreichend sein
könnte.

Natürlich weiß man zum jeweiligen Zeit-
punkt nicht, wie der tatsächliche Aufbau des
Salzstockes ist und in welchem Umfang das
aus Gründen der Vorbohrung, der Interpreta-
tion über den Aufbau des Salzstockes Erwar-
tete sich real dann auch so bestätigt. Inso-
fern war an der Stelle immer klar, dass zu-
nächst der Nordosten erkundet werden sollte
auf der Grundlage der verfügbaren Salzrech-
te, und für den Fall, dass der Salzstock sich
dann als nicht geeignet erweist, allein aus
Gründen der Erkenntnisse aus dem Nordos-
ten, der Salzstock aufgegeben werden müss-
te. Für den Fall, dass sich dort die Eignungs-
höffigkeit bestätigt und die Abfallmenge, die
in der Bundesrepublik anfällt, in Gänze dort
in dem Umfang entsorgt werden könnte,
wäre dann auch der Nordosten hinreichend.
Würde sich dies durch die Erkundung des
Nordostens anders herausstellen, dass die
Abfallmenge nicht in Gänze im Nordosten
entsorgt werden könnte, steht natürlich in
besonderem Interesse dann die Erkundung
des Südwestens.

Das ist grob der Gesamtzusammenhang,
auf deren Grundlage die Entscheidungen
damals gefällt wurden, und, wie meine
Sichtweise hierzu ist. - Vielen Dank.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank, Herr Dr. Thomauske, für
diese einführenden Ausführungen. - Wir wür-
den uns jetzt diesem Themenkomplex sozu-
sagen noch mal etwas schrittweise nähern
und versuchen, einzelne Fragestellungen da
noch mal insbesondere herauszugreifen.

Lassen Sie uns beginnen mit dem Rah-
menbetriebsplan von 1982. Da hat am
14. April die PTB beantragt, die Erkundung
des Salzstocks Gorleben zu genehmigen.
Das hat dann das niedersächsische Ober-
bergamt schließlich getan. Ich beziehe mich
auf den Rahmenbetriebsplan unter MAT A
139, Band 5, Paginierung 047306 bis
047361. Den kennen Sie? Oder: Kannten Sie
diesen Rahmenbetriebsplan?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
habe 1983, 1. Juli 83, in der damals Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt meine Tä-
tigkeit aufgenommen. Insofern war ich mit

der Rahmenbetriebsplanerstellung 82 nicht
befasst. Natürlich war es Grundlage, und ich
war ja später auch bergrechtlich verantwortli-
che Person für Gorleben. Insofern ist das ein
Punkt. Den Rahmenbetriebsplan kenne ich
natürlich, habe ihn natürlich heute nicht in
Einzelheiten präsent.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Klar. - Aber Sie könnten noch mal ausfüh-
ren - ich habe das eben schon verstanden in
Ihren einführenden Ausführungen - und viel-
leicht dennoch noch mal sagen: Welche Er-
kundungsbereiche sah dieser Rahmenbe-
triebsplan vor?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
also die - - Zunächst mal gab es auf Grund-
lage der Entscheidung, Gorleben als Endla-
gerstandort zu erkunden, eine Erkundung
von über Tage. Bei der Erkundung kommt es
darauf an, dass man das, was man erkunden
will, nicht so erkundet, dass man hinterher
genaue Kenntnis über den jeweiligen Stand-
ort hat, leider daraus aber durch die vielen
Bohrungen, die man von über Tage durch
das Deckgebirge gestoßen hat, letztlich so
etwas wie einen Schweizer Käse gemacht
hat und damit der Standort nicht mehr ver-
wertbar ist. Insofern: absolute Minimierung
der notwendigen Erkundung von oben in den
Bereich des Salzstockes hinein. Es hat natür-
lich ein hydrogeologisches Erkundungspro-
gramm gegeben, das den Bereich außerhalb
und neben dem Salzstock beinhaltete. Aber
in den Salzstock hinein gab es vier Tiefboh-
rungen, und es gab zwei Schachtvorbohrun-
gen.

Das ist gewissermaßen der Kenntnis-
stand gewesen, der dann im Hinblick auf die
Frage: „Wie könnte der interne Aufbau des
Salzstockes aus Gründen der Übertragbar-
keit, im Wesentlichen geleistet durch die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe, insgesamt sein?“, Grundlage war
für die Antragstellung, weil es ist zwingend,
einen Standort eben von unter Tage aus den
vorgenannten Gründen zu erkunden. Und
insofern wurde das Vorhaben auf die Erkun-
dung des gesamten Salzstockes gerichtet,
weil, wie ich vorhin ausgeführt habe, es ja
darum ging, die Gesamtentsorgungskapazi-
tät von 2 500 Gigawattjahren dort unterzu-
bringen. Und insofern war von Anfang an das
Ziel, den gesamten Salzstock an der Stelle
zu erkunden.
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Dies war weniger eine Fragestellung, bei
der es zuvorderst darum geht: Was brauche
ich, um den Sicherheitsnachweis zu führen?
Es war eine Fragestellung, die zuvorderst
darauf gerichtet ist: In welchem Umfang be-
nötige ich die Erkundung, um entsprechende
Einlagerungsbereiche prüfen zu können zur
Aufnahme der radioaktiven Abfälle?

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Al-
so, es ist aus Ihrer Sicht möglich, nur einen
Teil des Salzstocks zu erkunden und da auch
einen Sicherheitsnachweis zu führen. Ich
frage Sie jetzt als Nichtfachfrau: Über den
langen Zeitraum hinweg, in dem der Salz-
stock ja seine Sicherheitsleistung gewährleis-
ten müsste, wenn denn radioaktive Stoffe
eingefügt werden, wäre dann tatsächlich
sicher, nur einen Teil des Salzstocks erkun-
det zu haben, und man glaubt dann, dass
der Rest keine negativen Interaktionen mög-
licherweise bereitstellen könnte, die dann
eben auf die lange Zeitdauer doch die Ge-
samteignung in Frage stellen könnte?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
nächst mal will ich mit einem anderen Bei-
spiel beginnen. Wenn Sie zum Beispiel die
Waste Isolation Pilot Plant in den USA neh-
men, haben Sie da ja einen viele Quadratme-
ter

1
großen Salzbereich, in dem in einem

bestimmten Bereich dann ein Endlager für
langlebige radioaktive Abfälle eingerichtet
wurde. Natürlich erkundet man an der Stelle
nicht diesen gesamten großflächigen Be-
reich, sondern den Bereich, der erforderlich
ist, um den Sicherheitsnachweis für die Ein-
richtung eines Endlagers zu schaffen. Über-
tragen auf Gorleben: Natürlich ist es möglich,
abhängig von der Abfallmenge, die genauere
Erkundung in dem Bereich durchzuführen
und darauf zu beschränken - was „beschrän-
ken“ heißt, werde ich gleich ausführen -, den
ich nutzen will, um die Abfälle einzulagern,
und die Reichweite der Erkundung ist so,
dass ich ausschließen können muss, dass
von außen andere Einwirkungen entstehen
können, die gewissermaßen die Sicherheit
dieses Standortes gefährden könnten. Das
ist gewissermaßen der Ansatz.

Insofern ist es hier auch nicht so, dass
man über den Salzstock nichts weiß. Man
hat eine Erkundung von über Tage - darauf
hatte ich vorhin hingewiesen -, es gibt darü-

1 Richtigstellung des Zeugen: streiche „Quadratmeter“,
setze „Quadratkilometer“, Anlage 1

ber hinaus natürlich eine seismische Erkun-
dung, das heißt also, durch Sprengseismik
werden die Umrisse des Salzstockes im We-
sentlichen erkundet. Heute ist es möglich,
damit auch dreidimensional in dem Bereich
von Zehnermetern Aufschluss über den In-
nenaufbau des Salzstockes zu bekommen.
Also, man braucht nicht für alles und jedes
die Erkundung von innen. Man muss nur
sicher sein, dass man genügend weiß, dass
es keine Auswirkungen auf die Sicherheit
geben kann, die man dabei nicht erfasst, weil
man sich eingeschränkt hat in der Erkun-
dung.

Das ist genau der Punkt, weswegen es
auch wichtig ist, an der Stelle eine Sicher-
heitsanalyse durchzuführen und im Rahmen
dieser Sicherheitsanalyse den Nachweis zu
führen, ob der Standort geeignet ist. Oder
umgekehrt - auch das wird häufig überse-
hen -: Der Sicherheitsnachweis dient, gerade
die vorlaufenden Sicherheitsnachweise die-
nen nicht dazu, zwingenden Sicherheits-
nachweis zu erbringen, sondern zu fragen:
„Welche vertiefte Erkundung in welchen Be-
reichen benötige ich noch?“, weil es daraus
gewisse Einwirkungen geben kann über die-
se möglichen Prozesse, die von außen auf
den Bereich der Abfalleinlagerung einwirken
könnten.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Sa-
gen Sie mir doch bitte noch mal: Sie hatten
einführend gesagt, dass zunächst der ge-
samte Salzstock in den Blick genommen
worden war, auch in Bezug auf die Abfall-
menge. Das war 1983. Wie hat sich das
dann bis 88 entwickelt? War das da noch der
gesamte Salzstock, oder waren es da schon
nur Teile?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Al-
so 88 war nach meiner Erinnerung noch der
gesamte Salzstock Gegenstand. Die Frage-
stellung der Beschränkung der Erkundung
kam dann erstmals 1991 in die Diskussion
und vertieft 1993, bevor sich das dann
1996/97 zu einer Entscheidungsfindung ver-
dichtet hat.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Lassen Sie uns bei 93 noch mal ansetzen.
Ich habe hier vorliegen den Entwurf eines
Sachstandsberichts zum Erkundungsberg-
werk Gorleben mit Änderungsvorschlägen
von BfS und DBE vom 27. Mai 93. Da kommt
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diese Salzrechteproblematik tatsächlich ins
Spiel. Ich zitiere:

In unmittelbarer Nähe der Schächte
liegt ein mehr als 1 000 m breiter
„Riegel“ mit Salzrechten, die Herrn
Andreas Graf von Bernstorff zuste-
hen. In nordöstlicher Richtung stel-
len die Salzrechte zweier
Kirchengemeinden zusammen mit
den noch fehlenden Salzrechten
der bergfreien Flächen einen
„Sperrriegel“ dar. Die genannten
Salz-rechtsinhaber sind nicht bereit,
ihre Salzrechte am Rand abzu-
geben. Dies verhindert die geplante
untertägige Erkundung des Salz-
stocks, da eine untertägige Umfah-
rung dieser Gebiete nicht möglich
ist.

Parallel zur untertägigen Erkundung, die
natürlich in den möglichen Bereichen weiter
stattgefunden hat, wurde dann versucht, die
fehlenden Rechte auf verschiedene Arten zu
erlangen, auf der einen Seite eben durch
Erwerb oder auch über Enteignungen. Das
hatten Sie eben bereits dargestellt. Wir fin-
den das in den Akten unter MAT E 7, Band
47, Paginierung 081 bis 092. Das ist eben-
falls der Entwurf des Sachstandsberichts,
den ich eben bereits zitiert hatte. Dort findet
man - ich zitiere -: Es

wird durch das BfS weiter versucht,
alle Salzrechte gütlich zu erwerben.

Für eine evtl. notwendig werdende
Enteignung müßte noch eine …
Grundlage im Berg- und Atomrecht
geschaffen werden.

Können Sie mal bitte schildern: Wie war
denn die Diskussion um diese Salzrechte-
problematik innerhalb des BfS? Also wie hat
man sich dem genähert? Zum Schluss
schien es ja fast zwangsläufig. Da hat man
gesagt: Es ist übrigens auch billiger, wenn
wir uns jetzt nur auf den Nordosten be-
schränken, und das ist auch alles ganz ein-
fach möglich. - Das ist aber schon eine ge-
wisse Diskrepanz zu dem, was zunächst mal,
also 82, 83, sozusagen die Ausgangslage
sei. Könnten Sie jetzt mal freundlicherweise
diesen Diskussionsverlauf etwas darstellen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
nächst bin ich gestolpert über eine Ihrer Aus-
sagen. Natürlich ist es billiger, den Nordosten
zu erkunden. Wenn Sie sich die Unterlagen,
die dem Untersuchungsausschuss ja vorlie-

gen, ansehen, werden Sie feststellen, dass
die Argumentation genau umgekehrt war:
Dass die Erkundung teurer wird durch die
sequenzielle Erkundung, war ja eines der
Argumente, die intern vorgebracht wurden.
Dass die sequenzielle Erkundung, erst Nord-
osten, danach Südwesten, dem Grunde nach
teurer ist als die parallele Erkundung, Nord-
osten und Südwesten, war wesentlich be-
dingt durch die Tatsache, dass dieses einen
größeren Zeitaufwand erfordert, also dem
Grunde nach zu einer späteren Einrichtung
eines Endlagers führt und damit das Vorha-
ben insgesamt als Projekt teurer macht. Also,
insofern ist die Vorgehensweise, zunächst
den Nordosten erkunden und danach den
Südwesten, auch ein Punkt, der daraufhin ja
intensiv diskutiert worden ist unter dem As-
pekt: Sind die zusätzlichen Kosten an der
Stelle vertretbar?

Zu Ihrer Frage der Salzrechte würde ich
eigentlich gerne etwas ausweichen, einfach
deswegen, weil ich nicht der Jurist bin und
weil ich nicht hier dilettierend mich in die
Bereiche, ob nun der § 159 Bundesbergge-
setz, § 160 Bundesberggesetz, Enteignungs-
vorschrift im Atomgesetz - - All diese Dinge
sind rauf und runter dekliniert worden. Es hat
viele Besprechungen, hat viele Vermerke,
viele rechtliche Stellungnahmen dazu gege-
ben, warum das geht oder warum das nicht
geht. Im Ergebnis hat es dazu geführt, dass
wir bis heute keine Enteignungsgrundlage
haben, auf der die Salzrechte erworben wer-
den können für eine Erkundung.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Na,
dann gucken wir noch mal diesbezüglich
eben in diesen Bereich Kosten, aber auch in
der Frage Sicherheit noch mal nach. Also,
Sie haben mir jetzt gerade gesagt: Im Ge-
genteil, wenn wir sequenziell untersuchen,
dann wird es sogar teurer. - Also, es wäre
wesentlich billiger geworden sozusagen,
wenn man das alles zusammen bzw. parallel
erkunden würde. Da frage ich mich: Ich finde
in einem Schreiben des Präsidenten des BfS,
Herrn Professor Kaul, vom Januar 1997 an
die damalige Umweltministerin Dr. Merkel zur
Fortschreibung des Entsorgungskonzepts
Folgendes - ich zitiere -:

In die Diskussion um
Einsparpotentiale hat BfS in
Abstimmung mit BGR am 17.12.96
das Konzept vorgetragen, die
untertägige Erkundung Gorleben
auf den nordöstlichen Teil des Salz-
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stocks zu beschränken und die
Erkundung des südwestlichen Teils
für den Fall vorzusehen, daß
geeignete Salzpartien im
nordöstlichen Teil

- nicht ausreichend -

vorhanden sind, …

Das findet man unter MAT A 116, Band 2,
Paginierung 134069 bis 134072.

Da frage ich mich jetzt ja: Also, was habe
ich denn da nicht richtig verstanden? Sie
haben gesagt: Nein, nein, es ist geradezu
teurer, wenn man das sequenziell macht,
also erst den Nordosten und dann mögli-
cherweise noch weitere Teile. - Professor
Kaul - so habe ich ihn jedenfalls hier ver-
standen in diesem Schreiben an die Bundes-
umweltministerin - sagt das eigentlich nicht,
sondern eher das Gegenteil. Also, wie sieht
das aus mit den Kosten?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
Schreiben vom - - Ich habe hier das Schrei-
ben vom 07.01.97. Sie hatten ein anderes
zitiert.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ich
habe vom 13.01.97 und auch vom 07.01.97.
Das stimmt. Entschuldigung. Es ist vielmehr
das Schreiben von Herrn Kaul, mit dem Kür-
zel von Ihnen versehen, an Bundesministerin
Merkel vom 07.01.97, und der Betreff ist
„Fortschreibung des Entsorgungskonzeptes“
bzw. „Ihr Gespräch mit BM Dr. Rexrodt und
EVU-Vorständen am 13.01.97“. Von daher
mag es dasselbe sein, ja.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
das Schreiben kenne ich natürlich, weil ich
das verfasst habe. Jetzt habe ich aber noch
nicht genau mitbekommen, welches Ihr
Punkt ist.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: In
diesem Schreiben steht - -

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Welche Seite?

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ich
darf das zitieren:

In die Diskussion um Einsparpoten-
tiale hat BfS in Abstimmung mit
BGR am 17.12.96 das Konzept
vorgetragen, die untertägige Erkun-

dung Gorleben auf den nordöst-
lichen Teil des Salzstocks zu be-
schränken und die Erkundung des
südwestlichen Teils für den Fall vor-
zusehen, daß geeignete Salzpartien
im nordöstlichen Teil

- nicht ausreichend -

vorhanden sind, …

Also, deshalb geht es da um Einsparpo-
tenziale. Das verstehe ich jetzt einfach nicht.
Das widerspricht sich doch mit dem sozusa-
gen, dass Sie gesagt haben: Nein, nein, es
würde eigentlich preiswerter, wenn wir das
insgesamt erkunden. - Ich entnehme aber
diesem Schreiben - -

(Der Zeuge blättert in den Unterla-
gen)

- Das ist auf der ersten Seite gleich; unten ist
„1. Kostenbetrachtungen“ und darunter ist „a)
Gorleben“.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
ja. Genau.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ge-
nau. So. Und da steht: „In die Diskussion um
Einsparpotentiale“. Und da verstehe ich,
dass man, wenn man sich also auf den
Nordosten beschränken würde, es dann billi-
ger würde und nicht etwa umgekehrt, so wie
Sie das gerade dargestellt hatten, als Sie
gesagt hatten: Nein, nein, also, wenn man
das insgesamt erkundet hätte, parallel, dann
wäre es preiswerter geworden, als wenn man
das jetzt sequenziell hintereinander weger-
kundet.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
wie so oft im Leben haben natürlich alle
recht.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ah
ja, okay.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Und
es kommt darauf an, was man an der Stelle
unterstellt. Wenn Sie die Notwenigkeit unter-
stellen, am Ende den gesamten Salzstock
aufgefahren haben zu müssen, ist die paral-
lele Erkundung kostengünstiger. Wenn Sie
sagen und sich darauf konzentrieren, dass
der Nordosten gegebenenfalls ausreichend
sein könnte, dann ergibt sich daraus natürlich
ein Einsparpotenzial, weil dann können Sie
nach der Erkundung des Nordostens zu ir-



1. Untersuchungsausschuss 8
[62. Sitzung am 24.11.2011 - Sitzungsteil Zeugenvernehmung, I: Öffentlich] - Endgültig

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

gendeinem Zeitpunkt feststellen, dass der
Südwesten nicht mehr erkundet werden
muss und danach das Endlager im Nordos-
ten eingerichtet werden könnte. Danach wäre
das billiger.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Dann habe ich das verstanden.

Herr Dr. Thomauske, neben der Frage
der Salzrechte war dann ja im Jahr 1993
auch noch die Frage, dass der Rahmenbe-
triebsplan von 83 zum 31.12.92 ausgelaufen
war oder abgelaufen war, und daraus ergab
sich eben entsprechender Handlungsbedarf.
Ich entnehme das MAT E 9, Band 64. Das ist
die Vorlage von Dr. Bloser an Bundesminis-
ter Töpfer vom 12.07.1993. Und da kann ich
lesen - ich zitiere -:

Seit dem 1. Januar 1993 besteht
kein zugelassener Rahmenbetriebs-
plan.

… Das BfS hatte bereits am
20. März 1992 … eine
Verlängerung des
Rahmenbetriebsplans bis zum
31. Dezember 1999 beantragt.

…

Zum ersten Mal hat das Oberberg-
amt im Schreiben vom 29.03.93
gefordert, daß bereits für die Zulas-
sung des Rahmenbetriebsplans der
nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 BBerG zu
erbringende Nachweis der Abbau
und Aufsuchungsberechtigung an-
gesichts der entgegenstehenden
alten Salzrechte des Grafen von
Bernstorff und der Ev. Kirchen-
gemeinden geführt werden muss…
Die Sachlage hat sich jedoch ge-
genüber der Situation in 1983
nachteilig verändert. Die Inhaber
der Salzrechte haben es definitiv
abgelehnt, ihre Salzrechte zu ver-
äußern, und werden dies mit großer
Wahrscheinlichkeit in dem im Ver-
fahren erforderlichen Anhörungs-
termin öffentlich wiederholen.

Wie hat man da sozusagen Stellung ge-
nommen? Also, wie ist man damit umgegan-
gen, dass diese Salzrechte jetzt eben auch
noch interagieren mit einer Laufzeitdauer
sozusagen dieses Rahmenbetriebsplans?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: An
der Stelle kommt es in der Tat entscheidend
darauf an, um welche Salzrechte es geht.
Für den Fall, dass man weder die Salzrechte

der Privaten, die damals noch streitig waren,
noch sich mit der niedersächsischen Landes-
regierung für die Überlassung der bergfreien
Flächen hätte einigen können, wäre natürlich
die Fragestellung Rahmenbetriebsplan an
der Stelle von erheblicher Bedeutung gewe-
sen, weil die dann verbleibenden Bereiche -
das hatte ich in meinem Eingangsstatement
ausgeführt - nicht hinreichend gewesen wä-
ren, um eine Erkundung zu rechtfertigen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Und
wie haben Sie es letztendlich sozusagen
geschafft, dass die Gültigkeit dieses Rah-
menbetriebsplans verlängert wurde?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
muss ich sagen, die Entscheidungsfindung
der Verlängerung lag natürlich bei der zu-
ständigen Behörde, und das war die nieder-
sächsische Behörde. Und was die politisch
bewogen hatte, nachdem sie sich lange ge-
gen die Überlassung gesperrt haben, sie
dann doch zu übertragen, bin ich möglicher-
weise der falsche Ansprechpartner.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Das
glaube ich sofort. Sie können nicht wissen,
was die Niedersachsen gedacht haben. Aber
Sie können wissen, mit welchen Argumenten
Sie versucht haben, die Niedersachsen zu
überzeugen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Zum einen ging es im Wesentlichen darum,
dass die Salzrechte, insbesondere die der
bergfreien Flächen, ja nicht abschließend
uns nicht zur Verfügung standen. „Uns“ sage
ich in der damaligen Funktion als Vertreter
des Bundesamtes für Strahlenschutz. Und
insofern bestand hier immer noch die Frage
der Einigungsmöglichkeit. Das waren die
wesentlichen tragenden Gründe, soweit ich
das aus heutiger Sicht erinnere.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Okay. - Noch mal: Salzrechteproblematik hat
dann eben auch dazu bewogen, zu sagen,
nicht nur gewisse Erkundungsbereiche erst
mal außen vor zu lassen, sondern letztend-
lich ja auch, dass es eine Umfahrung der
unzugänglichen nordöstlichen Gebiete geben
möge. Ich entnehme das MAT E 5, Band 30,
Paginierung 300 bis 301. Das ist das Schrei-
ben von Dr. Tittel aus dem BfS an Herrn Dr.
Jaritz aus der BGR vom 29.08.91 mit der
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Bitte um Stellungnahme zu den Risiken einer
möglichen Umfahrung - ich darf da zitieren-:

die Vorbereitung einer Entschei-
dung zur weiteren Vorgehensweise
bei der untertägigen Erkundung vor
dem Hintergrund der Salzrechts-
problematik macht die Klärung
einiger offener Punkte … erforder-
lich. Dies betrifft insbesondere die
Frage der Umfahrung der unzu-
gänglichen Flächen.

…

Als weiterer wichtiger Punkt ist zu
klären, ob Salzrechte Dritter im
Südwesten des Salzstocks nicht der
Errichtung eines Endlagers im
nordöstlichen Teil entgegenstehen,
…

Und Herr Dr. Tittel warf die Frage auf:

Es ist die Frage, ob dadurch

- also durch die Umfahrung -

die Sicherheit gefährdende, neue
Wasserwegsamkeiten geöffnet wer-
den.

Wie ist man denn mit diesen Fragen um-
gegangen? Da ging es eben nicht nur um
Kosten, sondern tatsächlich auch um die
Sicherheit und um die Frage von Wasser-
wegsamkeiten ganz explizit.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: An
der Stelle möchte ich darauf hinweisen - was
ich ja eingangs in meinem Statement erläu-
tert habe -, dass es 1982ff., auch schon 79,
darauf ankam, Gorleben als Endlager für alle
Arten radioaktiver Abfälle, insbesondere
hochradioaktiver Abfälle, zu untersuchen.
Dabei war vorgesehen, in einem bestimmten
Bereich die wärmeentwickelnden Abfälle
einzulagern, in einem anderen Bereich die
vernachlässigbar wärmeentwickelnden Abfäl-
le einzulagern.

Und ohne fachspezifisch werden zu wol-
len: Es gibt bestimmte Grundeignungen, die
von der Struktur des Salzes abhängen. Bei-
spielsweise werden Schächte oder Infra-
strukturbereiche im sogenannten jüngeren
Steinsalz abgeteuft, und zwar deswegen,
weil das jüngere Steinsalz mechanisch här-
ter, stabiler, standfester ist als das ältere
Steinsalz. Das ältere Steinsalz ist insbeson-
dere vorgesehen für die Einlagerung hochra-
dioaktiver wärmeentwickelnder Abfälle, gera-
de weil man sich dort das bessere, das höhe-

re Fließvermögen des Salzes zunutze macht.
Insofern war vorgesehen - und das war die
Grundplanung, die damals zu Gorleben be-
stand -, die Endlagerung hochradioaktiver
Abfälle im älteren Steinsalz und die Endlage-
rung vernachlässigbar wärmeentwickelnder
Abfälle im jüngeren Steinsalz vorzusehen.

Insofern, wenn Sie sich die Planung für
die Auffahrung des Grubengebäudes, des
Erkungsbergwerkes, aus der damaligen Zeit
ansehen, werden Sie feststellen, dass es
eine Strecke gab, die im älteren Steinsalz
liegt, und eine Strecke, die im jüngeren
Steinsalz liegt. Nun ist, wenn dazwischen
auch noch Bereiche liegen, für die die ent-
sprechenden Salzrechte nicht vorhanden
sind, die Möglichkeit, diese beiden Strecken
miteinander zu verbinden, natürlich einge-
schränkt. Und dies könnte zum Aufwerfen
sicherheitstechnischer Fragen führen. Inso-
fern hat ET 1.3, das ja in meinem Bereich
angesiedelt war, die Frage an die BGR ge-
richtet, wie dieses letztendlich zu bewerten
ist.

Im Ergebnis hat es dann am Ende, wenn
Sie die Unterlagen weiter verfolgen, 1998
dazu geführt, dass man eben nicht mehr
vorsieht, durch die Anhydritstränge, durch
diesen mittleren Hauptanhydrit, hindurchzu-
gehen, sondern beide Strecken im älteren
Steinsalz aufzufahren, das Grubengebäude
dort einzurichten, weil das gerade aus
Sicherheitsgründen mögliche Durchgänge
zwischen jüngerem und älterem Steinsalz
minimiert, an der Stelle eben überflüssig
macht. Insofern ist das dann gewissermaßen
mitberücksichtigt worden in der Umsetzung.

Es war tatsächlich eine wichtige Frage-
stellung, weil zu dem damaligen Zeitpunkt
kannte man natürlich noch nicht die Ausbil-
dung des mittleren Hauptanhydrits. Das
Schreiben, das Sie zitiert hatten, war von 93.
96 waren die Schächte abgeteuft, das heißt,
man hatte noch keine Erkenntnis aus der
untertägigen Erkundung über den Internauf-
bau des Salzstockes. Und insofern war die
Frage an der Stelle - vorsorgend, sicher-
heitsorientiert - auch richtig gestellt.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ich
möchte Sie dazu noch mal fragen, insbeson-
dere auch: Wie ist man mit diesen Fragen
umgegangen bzw. auch, wie ist man mit den
Menschen umgegangen, die diese Fragen
aufgeworfen haben? Ich will Ihnen dazu sa-
gen, dass Herr Henning Rösel - der war
Zeuge bei uns am 10.11. dieses Jahres -
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sagte, dass aus seiner Kenntnis sein damali-
ger Kollege Wosnik als Bergmann eine Äu-
ßerung dahin gehend getätigt hätte, dass er,
also Wosnik, im Diskussionsprozess eine
Zeit lang die Auffassung vertreten hatte, dass
dies, nämlich eine Beschränkung der Erkun-
dung auf die dem BfS derzeit zugänglichen
Bereiche im Nordosten des Salzstocks, eine
Konzeptveränderung sei. Und dazu sagte
Henning Rösel - ich zitiere -:

Diese Auffassung hat er

- also „er“ ist jetzt wieder Wosnik -

nach meiner Kenntnis später revi-
diert. Er hat zwar Bedenken weiter
geäußert oder auf die Risiken hin-
gewiesen, aber die Vorgehenswei-
se nach Nordosten hat er dann
später nicht mehr infrage gestellt.

Und weiter hat Henning Rösel in der Sit-
zung dargelegt, dass Herr Röthemeyer, also
BfS, und Professor Herrmann, Universität
Göttingen, ebenfalls bezüglich der Vorge-
hensweise allein nach Nordosten Bedenken
geäußert hätten. Und dazu sagte der Zeuge
nun wieder:

Aber das sind keine Bedenken, die
grundsätzlicher Natur sind dahin
gehend, dass sie die Vorgehens-
weise infrage gestellt haben.

Das ist unser vorläufiges Protokoll Nr. 60 aus
der Sitzung - wie gesagt - vom 10.11.11.

Wie ist man damit umgegangen, Herr
Thomauske? Das sind sicherlich keine Äuße-
rungen gewesen, die man sich jetzt wirklich
gewünscht hat. Also, wie ist man mit den
Äußerungen umgegangen? Wie ist man mit
den Personen umgegangen? Wie intensiv
waren die Diskussionen, die man bezüglich
dieser Bedenken geführt hat?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Mir
erschließt sich nicht so ganz die Aussage:
Äußerungen, die man sich nicht gewünscht
hat. - Selbstverständlich gehören in einem
Diskussionsprozess alle Argumente auf den
Tisch, und insofern ist es völlig selbstver-
ständlich, dass die Mitarbeiter, die für be-
stimmte Bereiche zuständig sind, aus ihrer
Funktion heraus ihre Position darstellen und
das aus ihrer Sicht Entgegenstehende dann
auch zur Sprache bringen, um dieses mit in
eine koordinierte Entscheidungsfindung ein-
fließen zu lassen. Insofern würde ich dem,
was Sie hier zugrunde gelegt haben, doch
etwas entschiedener entgegentreten wollen.

(Dorothea Steiner (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Ja!)

Hier geht es nicht darum, dass man sich
bestimmte Dinge nicht wünscht; man
wünscht sich, dass Mitarbeiter aus ihrer
Funktion heraus die Position und die Punkte
benennen, die hier von Bedeutung sind, weil
keiner hat daran Interesse, irgendwo ein
Vorhaben deswegen in den Sand zu setzen,
weil bestimmte Dinge nicht rechtzeitig be-
rücksichtigt worden sind. Also insofern würde
ich dem Eindruck oder - den Sie ja nicht
vermittelt haben, den ich aber, bisschen zu-
gespitzt - - dann Sie mir Gelegenheit gege-
ben haben, darauf auch noch mal eine etwas
grundsätzlichere Antwort zu geben.

Zu der Frage komme ich jetzt; und die
Frage beinhaltet: Welches sind die Bedenken
damals gewesen?

Die Diskussion entzündete sich im We-
sentlichen um die Fragestellung, dass in dem
Papier, das ich damals verfasst habe, eine
Aussage zu der Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse aus dem Nordosten in den Südwesten
enthalten war. Und Herr Wosnik hat - und
das trage ich vollinhaltlich mit - nach meiner
Einschätzung völlig zu Recht mitgeteilt, dass
diese Übertragbarkeit Grenzen hat. Und über
die Frage dieser Übertragbarkeit - „Welche
Ergebnisse kann man übertragen und welche
nicht bzw. was ist für ein Planfeststellungs-
verfahren dann erforderlich?“ - - ist eine völlig
andere Fragestellung, und insofern wähne
ich mich hier an dieser Stelle auch mit den
Kollegen Röthemeyer und Wosnik einig.

Er hat einen Punkt herausgearbeitet und
dazu Position bezogen, und der betrifft eben
insbesondere die Frage der Übertragbarkeit
auf den Südwesten. Niemand - - auch ich
hatte nie daran gedacht, in ein Planfeststel-
lungsverfahren zu gehen, in dem wir den
Nordosten erkunden und im Südwesten ein-
lagern wollen. Das ist, sage ich mal, selbst-
redend Unsinn. Und so was hatten wir nie
vor, und insofern hatte an der Stelle auch
aus Sicht von PTB, von Herrn Wosnik, die-
ses Schreiben - auch aus seiner Sicht - eben
eine gewisse klarstellende Bedeutung; auch
er sieht das so.

Gleichwohl: Über den grundsätzlichen
Aufbau - und dabei bleibe ich - gibt es natür-
lich bestimmte Dinge, die übertragbar sind.
Es gibt eine Entwicklung des Salzstockes in
den letzten 260 000 Millionen

2
Jahren über

2 Richtigstellung des Zeugen: streiche „260 000 Millio-
nen“, setze „260 Millionen“, Anlage 1
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den Salzstockaufstieg. Und in dem Umfang,
in dem wir Kenntnis gewinnen über die In-
ternstruktur des Salzstockes, können wir
bestimmte Ergebnisse, ich sage mal vorsich-
tig, auch für den Südwesten unterstellen.
Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass im
Südwesten auch sich die Dinge dann etwas
anders darstellen. Aber mit einer gewissen
Plausibilität oder mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit wird man das, was man im
Nordosten anfindet

3
, ähnlich auch im Süd-

westen wohl vorfinden. Natürlich bedarf es
dazu einer Erkundung, um darüber auch den
Nachweis zu führen; anders ist es auch in
einem Planfeststellungsverfahren nicht vor-
stellbar.

Die Bereiche, in die eingelagert werden
soll, müssen umfahren werden. Und wenn
Sie sich die Sicherheitskriterien, die damals
Gültigkeit hatten, vom Bundesinnenministeri-
um aus dem Jahre 1983 - - Die sehen ja nun
gerade die Umfahrung der Einlagerungsbe-
reiche vor. Insofern ist auch selbstredend nie
etwas anderes gemeint gewesen, als dass
man, bevor man in ein Planfeststellungsver-
fahren geht, auch die entsprechende Umfah-
rung dieser Einlagerungsbereiche vorsieht
und dazu, wenn der Südwesten erforderlich
ist zur Einlagerung, dann auch in den Süd-
westen

4
diese Umfahrung vorsieht.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Thomauske, vielen Dank für diese Er-
läuterung. - Die Frage „Wie ging man in den
internen Diskussionen mit denjenigen um,
die die Eignungshöffigkeit Gorlebens zumin-
dest in Zweifel gezogen haben oder die
ernsthafte Zweifel an einzelnen Befunden
sozusagen oder Vorgehensweisen gefunden
haben?“ ist eine zentrale Frage dieses Aus-
schusses. Das steht auch so in unserem
Untersuchungsauftrag drin. Das ist ja gerade
der Knackpunkt sozusagen.

Also, gab es eine offene und transparente
Abwägung zwischen dem Für und Wider für
diesen Salzstock, oder war das eben gerade
nicht so? Wie ging man mit Kritikern um? Hat
man kritische Meinungen unterdrückt oder
beiseitegeschoben? Das ist ja sozusagen
das, was uns hier auch politisch letztendlich
interessiert, und von daher ist die Frage „Wie
sind Sie eigentlich mit den Bedenken des

3 Richtigstellung des Zeugen: streiche „anfindet“, setze
„vorfindet“, Anlage 1
4 Richtigstellung des Zeugen: streiche „in den Südwes-
ten“, setze „im Südwesten“, Anlage 1

Herrn Wosnik umgegangen?“ durchaus eine,
die sehr ins Zentrum unseres Untersu-
chungsauftrages zielt. Sie haben das eben
erläutert, dass solche kritischen Anmerkun-
gen sogar willkommen gewesen seien.

Meine nächste Frage ist: Wie hat denn
die Kommunikation in Richtung BMU stattge-
funden? Also, wie erinnern Sie diese Diskus-
sionslage? Welche Nachfragen hat es da
gegeben? Inwiefern war BMU auf dem Lau-
fenden, als Sie überlegt haben: „Wir würden
jetzt, also von der Gesamterkundung des
Salzstocks, eher auf irgendwelche Bereiche
prioritär umschalten, sequenziell umgehen,
wie Sie das gesagt hatten“? Können Sie das
freundlicherweise noch mal erläutern?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
gerne. - Gleichwohl kann ich nicht umhin,
zum ersten Teil Ihrer Ausführung auch noch
mal was zu sagen, weil Sie in den Raum
gestellt haben, dass Herr Röthemeyer, Herr
Wosnik an der Stelle kritisch sich geäußert
hätten zur Eignungshöffigkeit des Salzsto-
ckes. Da muss ich sagen: Das kann ich aus
nichts entnehmen. Und nach meinem Kennt-
nisstand gibt es dazu auch bis heute keine
Aussage, dass sich Herr Röthemeyer oder
Herr Wosnik in irgendeiner Form über die
Frage der Eignungshöffigkeit des Salzsto-
ckes kritisch geäußert hätten.

Es ging 1996/97 einzig um die Fragestel-
lung: Ist die sequenzielle Erkundung des
Salzstockes oder die parallele Erkundung
des Salzstockes zweckmäßiger? Es ging
nicht um die Fragestellung: Ist der Salzstock
geeignet oder nicht geeignet? Ich hatte vor-
hin das Argument angeführt, dass natürlich
die sequenzielle Erkundung im Ergebnis,
wenn man den gesamten Salzstock erkun-
den muss, länger dauert und damit zu höhe-
ren Kosten führt. Ich hatte darauf hingewie-
sen, dass die Fragestellung, die insbesonde-
re von Herrn Wosnik und Herrn Röthemeyer
ins Feld geführt wurde - - ist es: Wo endet
die Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus
dem Nordosten auf den Südwesten? Das
sind Punkte, die ich durchaus konsensual
sehe und wo ich nicht den Unterschied fest-
stellen kann.

Ich habe bis heute den Eindruck, dass an
der Stelle möglicherweise eine Formulierung
so gefasst war, dass sie Raum gegeben hat
für so eine Interpretation und deswegen von
den Herren Röthemeyer, Wosnik an der Stel-
le die entsprechende Klarstellung erfolgt ist.
Aber, ich sage mal, selbstredend ist es ein-
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fach schlicht Unsinn, eine Einlagerung oder
einen Antrag zu stellen über einen Bereich,
den ich nicht explizit erkundet habe. Insofern
ist das auch mitnichten - - hätte nie ein
Streitpunkt sein können.

Jetzt zu Ihrer Frage: Wie haben wir - -
War das Bundesumweltministerium dem
Grunde nach auf dem Laufenden? Da gibt es
natürlich eine ganze Reihe von Interaktionen
mit dem Bundesumweltministerium, die ich
jetzt entweder heraussuche oder ich aus
dem Gedächtnis zitiere - was Ihnen lieber ist.

Also, es hat schon in den Jahren 93 ja die
Anfrage gegeben seitens des Bundesum-
weltministeriums: Wie sieht es aus und was
würde es bedeuten, wenn man auf der Basis
der vorhandenen Salzrechte eine Erkundung
durchführen würde? Und insofern war die
Antwort an der Stelle immer zweigeteilt:
Wenn die bergfreien Flächen nicht zur Verfü-
gung gestellt werden, macht es keinen Sinn;
wenn die bergfreien Flächen zur Verfügung
gestellt werden können, dann kann der
Nordosten erkundet werden.

Wünschenswert ist natürlich die Zurverfü-
gungstellung sämtlicher Salzrechte, was
bedingt, dass dafür eine entsprechende En-
teignungsregelung vorgesehen sein muss.
Das ist grob zusammengefasst und über eine
ganze Reihe von Schriftverkehren auch die
Diskussion mit dem Bundesumweltministeri-
um gewesen. An der Stelle war das Bundes-
umweltministerium nicht nur inhaltlich infor-
miert, war auch an der Stelle interessiert,
dieser Fragestellung nachzugehen, zu klä-
ren, weil er ja die Aufgabe hatte, die Frage
der Enteignungsregelung und der Möglichkeit
einer Schaffung einer Enteignungsregelung
hier zur Verfügung zu stellen und - - Ja.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Na
ja, Herr Thomauske, wenn Sie sagen: Es ist
eigentlich nur eine Lappalie gewesen, also,
selbstverständlich wären diese Fragen nie in
ein Planfeststellungsverfahren eingegangen
oder eingeflossen - - werden können sozu-
sagen. Also, wenn wir keine Erkenntnisse
haben über Südwesten, geht das natürlich
nicht in ein Planfeststellungsverfahren ein,
selbstverständlich ist das so; klar. Wie denn
sonst?

Aber dass das so eine Frage nebenbei
ist, so habe ich das jedenfalls in den Unterla-
gen nicht verstanden. Also, wenn ich im Pro-
tokoll einer Besprechung zwischen BGR und
BfS vom 30. Juni 1993 lese - unter MAT E 9,
Band 54, Paginierung 335 bis 341 -, da sehe

ich, dass die Umfahrung wegen fehlender
Salzrechte sowohl von der BGR als auch
vom BfS wohl zunächst als nicht unproble-
matisch angesehen wurde. Und da steht
nämlich drin:

Ein Umfahren der Bereiche der Kir-
chengemeinden ist aus bergtechni-
scher Sicht unproblematisch, aber
aus geologischen Gründen nicht mit
dem bisherigen Konzept vereinbar.

Und weiter:

Darüber hinaus weist BGR darauf
hin, daß beim Umfahren gegen das
in den Sicherheitskriterien der RSK
enthaltene Minimierungsgebot
(Hohlraumminimierung) verstoßen
wird.

Und noch weiter:

Die Eignungshöffigkeit ist gemin-
dert.

Also nicht: „Es ist so ein bisschen eben an-
ders, als wir uns das bislang vorgestellt hat-
ten“, sondern hier steht:

Die Eignungshöffigkeit ist gemin-
dert. Die Abweichung von der ein-
vernehmlich festgelegten Vorge-
hensweise bei der Erkundung wird
als problematisch angesehen.

Also deshalb diese Frage, über die wir
beiden jetzt hier uns auseinandersetzen oder
versuchen, sozusagen mehr Klarheit reinzu-
bringen - - ist schon eine zentrale Frage.

Und dann eben die zentrale Frage: Wie
gehen Sie mit Kritikern um? Sie haben ge-
sagt: Kritik war - im Gegenteil - sogar ge-
wünscht. Dann haben Sie mir gerade gesagt:
Der Kontakt zum BMU war jederzeit vertrau-
ensvoll und transparent. - So habe ich das
jedenfalls aufgefasst.

Und eine weitere Frage, die ich Ihnen
gerne stellen möchte: Wie waren denn die
Diskussionen sozusagen mit der Öffentlich-
keit, also inwiefern wurde denn diese Frage,
also Umfahrung, Salzrechte, auch mit der
Öffentlichkeit sozusagen diskutiert?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
nächst mal zurück: Sie sind ja zeitlich jetzt
ein bisschen gesprungen, -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Jetzt bin ich 93 wieder gewesen, ja.
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Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: -
haben eine Stellungnahme von Herrn Wosnik
aus dem Jahre 97 genommen und haben sie
ins Verhältnis gesetzt zu einer Besprechung
von 1993. Dazwischen hat es ja gewisse
Entwicklungsstände gegeben, und die darf
man in der Diskussion nicht vergessen. Das
macht es so ein bisschen schwierig, Aussa-
gen aus unterschiedlichen Zeiten -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja,
dann lassen Sie mich -

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: -
gegeneinander zu würdigen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: -
noch mal eine Aussage von 97 nehmen.
Also, es ist ja in Ordnung.

Noch in einer Besprechung vom
20.01.1997 - das ist BMU und BfS, DBE -
bezüglich des Erkundungsbergwerks Gorle-
ben äußerte Wosnik eben Zweifel. Das ist
MAT A 136/1, Band 19, Paginierung 044309.
Und da sagt er,

daß es möglich sein werde, im
nordöstlichen Bereich zu erkunden,
ohne Bereiche mit alten Salzrech-
ten in Anspruch nehmen zu müs-
sen. Beispielsweise sei nicht aus-
zuschließen, daß man bei der
Auffahrung der Strecke in Berei-
chen mit bergfreiem Salz auf den
Hauptanhydrit stoße, den man nach
der bisherigen Konzeption eigent-
lich nicht habe durchörtern wollen.
Absolut sichere Aussagen darüber,
wo der Hauptanhydrit verlaufe,
seien nicht möglich, das sei „Geo-
phantasie“.

Also, das ist ja schon ein starkes Wort,
finde ich jedenfalls, das mich dann auch be-
eindruckt hat; und das ist noch 97.

Dass die Aussage eben 93 war, sehe ich
sofort ein. Also deshalb noch mal: Da gab es
kritische, sehr kritische, auch über viele Jah-
re hinweg aufrechterhaltene Bedenken. Noch
mal - - und die zentrale Frage ist jetzt: Wie ist
man sozusagen damit umgegangen? Hat
man die auch möglicherweise in der Öffent-
lichkeit irgendwo transportiert? Hat man sie
gegenüber der Politik, also dem BMU, so
auch in der Gravierendheit, wie sie aufgetre-
ten sind, auch kommuniziert?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Al-
so, wenn Sie das Schreiben von 1997 neh-

men, das an den BMU gegangen ist, ich
glaube, das auch meine Unterschrift trägt,
dann können Sie daraus entnehmen, dass
ich vielleicht mit einem etwas anderen
Wording das formuliert habe, indem ich ge-
sagt habe, dass die Auffahrung möglich, aber
nicht optimal ist. Und die Frage, ob opti-
mal - - nicht optimal gleichzeitig der Eignung
eines späteren Endlagers entgegenstehend
ist, da bin ich der Auffassung: „Hier irrt Herr
Wosnik“, und zwar deswegen, weil wir
selbstverständlich, wenn wir an irgendeiner
Stelle feststellen, dass der Hauptanhydrit
vielleicht etwas weiter in das Hauptsalz hin-
einragt, dieses umfahren. Das bedeutet
nicht, dass damit eine Einlagerung im Salz-
stock nicht mehr möglich wäre. Also insofern
ist die Frage eines Verschwenkens einer
Strecke nicht gleichbedeutend mit: Damit ist
ein Endlager nicht mehr möglich. Das ist an
der Stelle einfach, sage ich ganz offen, über-
zogen. Und da ist er auch nicht der geowis-
senschaftliche und der sicherheitstechnische
Sachverstand, sondern er war verantwortlich
für den Bereich Bergbau, dass der Bergbau
sicher und ordnungsgemäß dort durchgeführt
werden sollte. Und die Fragestellung der
sicherheitlichen Bewertung, die haben wir
sehr intensiv dann ja auch mit BGR und BfS
diskutiert.

Der zweite Aspekt ist der, in der Tat, was
zu dem damaligen Zeitpunkt gewissermaßen
in der Überlegung war: Gibt es genügend
Raum zwischen den Salzabbaugerechtigkei-
ten der Kirchengemeinde und dem mittleren
Hauptanhydrit, um da noch eine Strecke
durch zu führen? Und das konnte natürlich
auf der Grundlage 1993 nicht bewertet wer-
den, auch noch nicht 96, weil wir da noch
keinen Kenntnisstand über den Aufbau an
der Stelle hatten. Und dies bedeutet natür-
lich, dass ein Erkundungsprogramm immer
auch fortentwickelt wird auf der Grundlage
der Erkenntnisse, die hinzutreten. Und der
Fortschritt im Erkundungsprogramm beinhal-
tet ja nun geradezu, dass wir festgelegt ha-
ben, zwei Erkundungsstrecken vorzusehen,
die auf der nördlichen Seite der Salzabbau-
gerechtigkeiten der Kirchengemeinde vorbei-
führen, und an der Stelle gibt es unter
sicherheitlichen Aspekten im Hinblick auf die
Fragestellung Hauptanhydrit etc. auch über-
haupt keine Bedenken oder Probleme.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Und
diese Diskussion, die Sie jetzt geschildert
haben, als Fachdiskussion sozusagen zwi-
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schen den beteiligten Institutionen, also BGR
und DBE und BfS: Hat die irgendwie Nieder-
schlag gefunden in einer öffentlichen Kom-
munikation, in einer öffentlichen Diskussion?
Wir haben ja phasenweise sozusagen bei
der Erkundung dieses Salzstocks eine sehr
starke Öffentlichkeitsarbeit gehabt, sehr star-
ke Einbeziehung einer auch fachlich sehr
interessierten und inzwischen versierten
Öffentlichkeit. Hat es auch zu diesen Fragen
Diskussionen in der Öffentlichkeit gegeben
oder eine Begleitung durch die öffentliche
Diskussion?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
muss ich gestehen, Frau Vorsitzende, dass
ich diese Fragestellung in Vorbereitung der
Anhörung hier mir nicht zu Gemüte geführt
habe.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Er-
innern Sie sich daran? Also, ich meine, das
ist ja das Charmante an Zeugen, dass sie
einfach aus eigenem Erleben ganz andere
Dinge erkennen können als wir eben nur aus
dem Aktenstudium.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
gab Zeiten, in denen ja regelmäßig informiert
wurde im Rahmen der Sitzung der Gorleben-
Kommission, die halt irgendwann - - war das
beendet, war nicht mehr eingerichtet. Inso-
fern ist dieser institutionalisierte Informati-
onsstrang entfallen. Es hat dann - das erin-
nere ich aber jetzt nicht, ab welchem Zeit-
punkt - die Festlegung gegeben, regelmäßig,
ich glaube, vierzehntägig, Mitteilung zu ma-
chen, eine Pressemitteilung zu machen, wie
der Stand der Dinge ist. Das hat aber zu
wenig Respons geführt, ist nicht wirklich auf
Interesse gestoßen; ist meine Wahrneh-
mung. Und ich habe auch nicht im Gedächt-
nis, wie lange das aufrechterhalten wurde.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Dr. Thomauske, herzlichen Dank. - Ich
gebe jetzt das Fragerecht an die Unionsfrak-
tion. Bitte schön, Herr Kollege Paul.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Ja, vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Thomauske,
ich möchte noch mal zurückkommen auf
Ihren Werdegang, insbesondere zur Frage:
Seit wann haben Sie mit dem Projekt Gorle-
ben zu tun gehabt und in welchen Funktio-
nen in welchen Jahren?

(Der Zeuge blättert und liest in sei-
nen Unterlagen)

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Frage ist so weit gefasst, dass ich da einen
Augenblick darüber nachdenken muss. Ich
hatte eingangs gesagt: Begonnen habe ich
im Bundesamt, damals Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt, in dem Bereich der - -
also am 01.07.1983. Und ich habe mich dann
mit Sicherheitsanalysen zum Strahlenschutz
beschäftigt und habe dann auch ein Vorkon-
zept Gorleben entwickelt, in Zusammenarbeit
mit anderen, und das datiert, wenn ich das
richtig erinnere, etwa aus dem Jahre 86.
1988, nach dem Schachtunfall, bin ich ja
dann Projektleiter Gorleben geworden und
insofern für das Projekt unmittelbar verant-
wortlich. 1991 bin ich dann Abteilungsleiter,
Fachbereichs - - nein - - Bundesamt für
Strahlenschutz hat eine etwas andere Termi-
nologie als die in Unternehmen ansonsten
übliche.

(Ute Vogt (SPD): War das so eine
Fachbereichsleitung?)

- Ja - - nein - - 1991 wurde ich dann Leiter
der Abteilung „Projektleitung für die Planung
und Errichtung von Endlagern“. Das heißt,
das war gewissermaßen die Nachfolge von
Herrn Rösel, der diese Funktion vorher be-
kleidete und der ja dann Vizepräsident wur-
de. Und das war ich bis 1997.

1997 wurde ich dann Leiter des Fachbe-
reiches „Endlagerprojekte und Betrieb“, und
1999 wurde ich dann wieder zurückgestuft
zum Leiter der Abteilung „Endlagerprojekte
und Betrieb“. Und ab 2000 war ich dann zu-
sätzlich zu der Funktion im Bereich der End-
lagerung auch Leiter der Projektgruppe „Ge-
nehmigung von dezentralen Zwischenlagern
nach § 6 AtG“ und ab 2003, 01.02.2003,
dann Leiter des Fachbereiches „Nukleare
Entsorgung und Transport“. Zum 01.09.2003
bin ich ja aus dem Bundesamt für Strahlen-
schutz auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Herr Tho-
mauske, der Grund, warum Sie hier vorgela-
den sind, ist ja die Frage 25 des Untersu-
chungsauftrags. Die lautet:

Wurden in den Jahren 1997/1998
Änderungen am ursprünglichen Er-
kundungs- oder Endlagerkonzept
z. B. wegen fehlender Salzrechte
vorgenommen?



1. Untersuchungsausschuss 15
[62. Sitzung am 24.11.2011 - Sitzungsteil Zeugenvernehmung, I: Öffentlich] - Endgültig

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

Jetzt haben wir gerade eben in der Befra-
gung durch die Vorsitzende ja schon einiges
über die Salzrechte von Ihnen erfahren. Die
Frage hat ja zwei Teile: Erkundungs- und
Endlagerkonzept. Möglicherweise ist das nur
eine gewisse sprachliche Ungenauigkeit der
Fragesteller gewesen, aber wir können das
ja hier noch mal erörtern. Gab es Änderun-
gen im Endlagerkonzept im Jahre 97/98?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
bundesdeutsche Entsorgungskonzept hatte
ja bis 1994 zwingend die Wiederaufarbeitung
vorgeschrieben. Insofern gab es im Hinblick
auf die Einlagerung der Abfälle aus dem
Betrieb der Kernkraftwerke die Einlagerung
insbesondere in tiefen Bohrlöchern und - - in
den die aus den Wiederaufarbeitungsanla-
gen Frankreich und England zurückkom-
menden Abfälle endgelagert - - für eine End-
lagerung vorgesehen werden sollten.

94 wurde dann die Möglichkeit eröffnet,
neben der direkten Endlagerung - - neben
der zwingenden Wiederaufarbeitung auch die
direkte Endlagerung abgebrannter Brenn-
elemente als Möglichkeit vorzusehen. Dies
bedeutet, dass die Abfallablieferer für sich
entscheiden konnten, ob sie in die Wieder-
aufarbeitung gehen wollten oder ob sie die
Brennelemente für eine direkte Endlagerung
vorsehen wollten. Insofern bedurfte es natür-
lich einer Anpassung des Einlagerungskon-
zeptes insoweit, als man dann in Planungen,
die unter „Systemanalyse Mischkonzept“
damals liefen, sich überlegt hatte: In welcher
Form kann denn so eine gemischte Endlage-
rung stattfinden? Streckenlagerung, Bohr-
lochlagerung? Dinge, die ja bis heute disku-
tiert werden, welches da möglicherweise für
eine Endlagerung der sinnhafte Weg ist.
Geht man eher in den Bereich einer Stre-
ckenlagerung mit abgeschirmten Behältern,
oder geht man in den Bereich einer Bohr-
lochlagerung, wo man auf diese Behälter
verzichtet und eine vielleicht etwas bessere
Wärmeankopplung an das Gebirge vorsieht?
Alles Dinge, die, ich sage mal, wissenschaft-
lich an der Stelle in der Diskussion sind.

Insofern, nach 2000 war ja dann der Weg
zwingend, nur noch direkte Endlagerung
vorzusehen, sodass wir seit damals natürlich
ein sogenanntes Mischkonzept haben. Es
gibt ab - - direkt, also

5
Brennelemente, die für

eine direkte Endlagerung vorzusehen sind,

5 Richtigstellung des Zeugen: streiche „ab - - direkt,
also“, setze „ab 1994 also“, Anlage 1

und es gibt die Kokillen aus der Wiederauf-
arbeitung, die man sowohl in eine Strecken-
lagerung als auch für eine Bohrlochlagerung
vorsehen kann.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Um noch
mal auf die Frage zurückzukommen, diese
Frage 25: Sie beschreiben ja im Grunde ge-
nommen den Prozess der Weiterentwicklung
des Endlagerkonzepts wegen der Zulassung
der direkten Endlagerung, gesetzlich 1994.
Da gab es natürlich auch einen gewissen
Vorlauf, das heißt, das BfS hat sich sicherlich
auch schon im Vorfeld der Gesetzesände-
rung darüber Gedanken gemacht. Hatte die-
ser Prozess - wie in der Frage unterstellt -
denn im Jahre 97/98, konkret in diesem Zeit-
raum, eine bestimmte Wendung erfahren,
oder war es so, wie Sie es jetzt beschrieben
haben, ein Prozess - oder wie ich es ver-
standen habe nach dem, was Sie gesagt
haben -, der eben um das Jahr 94 schon
begann, dass man sich Gedanken machte:
„Wie gehe ich jetzt mit der direkten Endlage-
rung der bestrahlten Brennelemente um?“,
der dann im Grunde genommen dann auch
sich im Jahre 2000 ja noch mal verstärkt und
bis heute quasi andauert, weil man nicht nur
Kokillenlagerung, sondern eben auch Brenn-
elementlagerung ja vorsehen muss?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
müsste in den Unterlagen jetzt noch mal
konkret nachsehen. Die Frage des Einlage-
rungskonzeptes hat ja, ich sage mal, verfah-
renstechnisch überhaupt keine Rolle ge-
spielt. Das Erkundungsverfahren läuft nach
Bundesberggesetz. Dort spielt die Frage, in
welcher Form später eine Endlagerung statt-
finden soll, nun überhaupt keine Rolle.

Die zweite Frage ist das atomrechtliche
Genehmigungsverfahren. Der Antrag auf
Einleitung eines atomrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens ist ja 1979 gestellt worden.
Hier ging es aber um die Fragestellung, ob,
wenn die Erkundung so, wie geplant, durch-
geführt wird, dies der Einrichtung eines spä-
teren Endlagers nicht entgegensteht. Also
insofern macht es Sinn, an der Stelle die
spätere Genehmigungsbehörde formal früh-
zeitig einzubinden, um Sicherheit zu haben,
dass man nicht ein Erkundungsprogramm
vorsieht, von dem die Behörde sagt: Zu dem
damaligen Zeitpunkt hätten aber noch an-
dere Messungen durchgeführt werden müs-
sen. Die sind leider heute nicht mehr mög-
lich, weil der Hohlraum schon geöffnet ist. –



1. Untersuchungsausschuss 16
[62. Sitzung am 24.11.2011 - Sitzungsteil Zeugenvernehmung, I: Öffentlich] - Endgültig

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

Und insofern macht es Sinn, ein solches
Verfahren einzuleiten.

Aber eine Konkretisierung im Sinne, wel-
ches Einlagerungskonzept oder Ähnliches
vorgesehen ist, hat es jetzt im atomrecht-
lichen Verfahren formal nicht gegeben. Und
insofern spielt die Frage des Einlagerungs-
konzeptes nur insoweit eine Rolle, als das
bei der Prüfung der Frage zwischen 1993
und 1997/98 eine relevante Rolle spielte, ob
der Nordosten insgesamt genügend Hohl-
raum bieten könnte, nach den mit allen Vor-
behalten unterstellten Flächen und Aufbau
des Salzstockes, oder ob es aus der Sicht a
priori schon Gründe gibt, die dieses von
vornherein als nicht machbar erscheinen
lassen.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Sie spra-
chen es ja an, dass es ja eine Entwicklung
gab, dass man ursprünglich, also, ich sage
mal, gerade in den - - Ende der 70er-Jahre
von einem wesentlich größeren Abfallvolu-
men ausging, das endzulagern ist, wegen
der Tatsache, dass eben man von 50 Kern-
kraftwerken in Deutschland ausging, und
dass sich dies über die Jahre hinweg ja da-
hin gehend reduziert hat, dieses angenom-
mene Abfallvolumen, weil ja 21 Kernkraft-
werke in Deutschland letztlich ans Netz ge-
gangen sind und die Abfallvolumina dadurch
deutlich geringer geworden sind.

Es gab aber auch eine zweite Entwick-
lung - die haben Sie, meine ich, bisher auch
noch nicht in den Blick genommen -, dass
man ja Ende der 70er-Jahre von einem End-
lager für alle Arten radioaktiver Abfälle aus-
ging, dass in der Folgezeit aber auch das
Projekt Konrad dazukam. Welche Auswir-
kung hat die Inblicknahme von Konrad auf
die Abfallvolumina, die letztlich für Gorleben
vorgesehen waren?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
hatte diese Frage mittelbar gestreift an zwei
Stellen, nämlich als ich zum einen darauf
hingewiesen habe, dass das Endlager Gor-
leben für alle Arten radioaktiver Abfälle vor-
gesehen war, insbesondere für die wärme-
entwickelnden hochradioaktiven Abfälle; das
bedeutet im Umkehrschluss: selbstverständ-
lich auch für die vernachlässigbar wärme-
entwickelnden Abfälle. Es gab Ende der
70er-Jahre das sogenannte Ein-Endlager-
Konzept. Man hatte vor, sämtliche Abfälle in
einem Endlager zu entsorgen, und dafür war
eben vorgesehen, die vernachlässigbar

wärmeentwickelnden Abfälle in dem jüngeren
Steinsalz in Gorleben unterzubringen.

Von 1976 bis 1982 ist der Standort Kon-
rad von der Gesellschaft für Strahlen- und
Umweltforschung zunächst mal einer Vor-
untersuchung unterzogen worden, und 1983

6

hat ja dann die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt den Antrag auf Einleitung
eines Planfeststellungsverfahrens gestellt. In
der Tat hat sich die Entsorgungsmöglichkeit
vernachlässigbar wärmeentwickelnder Ab-
fälle in einem Endlager wie Konrad als
durchaus machbar und positiv dargestellt,
hat ja dann auch dazu geführt, mit der einen
oder anderen Verzögerung, dass dieses
Endlager dann auch 2002 genehmigt wurde.

Sie sprechen jetzt aber den fraglichen
Zeitraum 97/98 an. Zu dem damaligen Zeit-
punkt hatte sich die Nutzbarkeit von Konrad
als Endlager schon sehr stark verdichtet
gehabt. Und dies hat ja dann auch 1998
dazu geführt, dass man die Streckenführung
nicht mehr im jüngeren Steinsalz vorgesehen
hat, sondern die beiden Parallelstrecken im
älteren Steinsalz zur Einbringung vernach-
lässig - -

(Das Handy des Zeugen klingelt)

- Entschuldigung! Eigentlich dachte ich, ich
hätte das ausgeschaltet.

Inhaltlich gibt es natürlich Gründe, warum
man einer Einlagerung in Konrad für die ver-
nachlässigbar wärmeentwickelnden Abfälle
eine gewisse Präferenz zuschreiben muss.
Das ist wesentlich damit begründet, dass die
vernachlässigbar wärmeentwickelnden Ab-
fälle auch - ich sage mal - nicht unerheblich
selbst Wasser einbringen. Selbst wenn die
Abfälle getrocknet sind, ist es im Hinblick auf
eine potenzielle Gasentwicklung nicht uner-
heblich.

Der zweite Aspekt ist, dass es eben auch
Stoffe gibt, die mikrobiell abbaubar sind bei
den vernachlässigbar wärmeentwickelnden
Abfällen, und insofern auch daraus eine ge-
wisse Gasentwicklung entstehen kann.

Dies bedeutet im Ergebnis, dass man
dem Grunde nach zwei unterschiedliche
Anforderungen hat für Endlager für vernach-
lässigbar wärmeentwickelnde Abfälle und
Endlager für hochradioaktive und wärmeent-
wickelnde Abfälle. Die liegen in der Frage der
Permeabilität, der Durchlässigkeit des Gebir-
ges, des Speichervolumens des Gebirges.

6 Richtigstellung des Zeugen: streiche „1983“, setze
„1982“, Anlage 1
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Für die vernachlässigbar wärmeentwickeln-
den Abfälle ist es vorteilhaft, ein Wirtsgestein
zu haben, das eine gewisse Permeabilität
aufweist und ein gewisses Speichervolumen
für die Gasentwicklung darstellt. Im Bereich
der hochradioaktiven Abfälle ist man ja nun
eher bestrebt, ein möglichst schnelles Um-
schließen der Abfälle mit geringer Permeabi-
lität des umgebenden Gebirges so zu errei-
chen, dass eben langfristig - und das ist die
Zielstellung - kein Wasser an die Abfälle
herantreten kann, weil nur über Wasser, das
an die Abfälle herantreten kann, auch wieder
etwas freigesetzt werden kann.

Das ist gewissermaßen der Gedanken-
gang, weswegen - und das ist auch eine
Auffassung, die ich an der Stelle sehr stark
vertrete und vertreten habe - die Endlage-
rung vernachlässigbar wärmeentwickelnder
Abfälle in einem Wirtsgestein mit höherer
Porosität und Permeabilität eine deutlich
bessere Geeignetheit darstellt als im Salz. Im
Salz sind die vernachlässigbar wärmeentwi-
ckelnden Abfälle, wenn sie nicht einer be-
sonderen Behandlung unterzogen werden -
das füge ich einschränkend hinzu, und das
ist auch wichtig mitzudenken, damit ich an
der Stelle nicht falsch zitiert werde -, eher ein
Schwachpunkt.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Das heißt,
die Tatsache, dass mit Schacht Konrad ein
Endlagerprojekt in den Blick genommen wur-
de, also dass man auf ein Zwei-Endlager-
Konzept letztlich umgeschwenkt ist, hat die
Suche nach dem oder die Anforderungen für
das Endlager Gorleben in gewisser Weise -
ich sage mal - erleichtert, weil es ein geringe-
res Volumen von nicht wärmeentwickelnden
Abfällen gab, die jetzt in Konrad nämlich
eingelagert werden konnten und für die nicht
mehr in Gorleben eben entsprechendes End-
lagervolumen gesucht werden musste.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja
und nein. Nein deswegen, weil es bis heute
ja keinen formalen Beschluss gibt, bestimmte
Abfälle in Gorleben nicht einzulagern, wenn
dieser Salzstock geeignet sein sollte und
dieser Salzstock zum Endlager, als Endla-
gerstandort ausgewählt wird. Das sage ich
insbesondere natürlich in diesem Kreis der
Vollständigkeit halber hinzu, damit ich durch
Verkürzung dann auch nicht falsch wieder-

gegeben werde. Immer
7

unter dieser Prä-
misse.

Insofern hat es aber dazu geführt, dass
man die Erkundung des jüngeren Steinsalzes
zur Aufnahme vernachlässigbar wärmeent-
wickelnder Abfälle 98 dann zurückgestellt
hat, nicht formal aufgegeben hat. Es gab zu
keinem Zeitpunkt eine formale Aufgabe der
Endlagerung der nicht wärmeentwickelnden
Abfälle in einem Endlagerstandort wie Gor-
leben oder für das Projekt Gorleben.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Kommen
wir noch mal zu dem Punkt, der auch schon
eine Rolle spielte bei der Befragung durch
die Vorsitzende, nämlich parallele und se-
quenzielle Erkundung. Der Vorschlag, der
vom BfS, beginnend 93 und letztlich im Jahre
1997 - ich sage mal - in einer sehr konkreten
Form vorgelegt wurde, war das letztlich eine
Änderung des Erkundungskonzepts, so wie
es in der Frage 25 ja auch ausdrücklich
nachgefragt wird, oder ist es dasselbe Kon-
zept, dass man auf eine andere Art und Wei-
se quasi die Erkundung erreichen wollte?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
könnte natürlich jetzt platt Ja sagen. Dann ist
aber noch die Frage, zu welchen Ihrer Stel-
lungnahmen. Deswegen will ich das ein biss-
chen genauer ausführen.

Der Antrag auf Erkundung hat natürlich
zum Ziel, mit dieser Erkundung den Nach-
weis der Eignung dieses Standortes festzu-
stellen. Das ist das Erkundungsziel. Das ist
natürlich abhängig von dem, was man vorfin-
det, ob das gelingen kann oder ob man zum
gegenteiligen Ergebnis kommt. Insofern ist
das natürlich immer auch ergebnisoffen.

Die Erkundung ist nicht davon abhängig,
in welcher Form ich was wie erkunde. Also
beispielsweise - - Wir konzentrieren uns jetzt
in der Diskussion sehr stark auf die Frage-
stellung Erkundung nach Nordosten oder
nach Südwesten. Dabei spielen andere Din-
ge eine mindestens vergleichbare Rolle. Das
ist nämlich die Frage Erkundung in die Tiefe.
Also, in welche Tiefe muss ich den Salzstock
erkunden? Wann setze ich die Bohrungen in
die Tiefe ab? Wie kriege ich ein dreidimen-
sionales Bild des Salzstockes? Wie erkunde
ich den Salzstock in die Salzstockflanken?
Fragestellung Zerblockung, Hauptanhydrit ja
oder nein, Fragestellung der Ausbildung der

7 Richtigstellung des Zeugen: streiche „werde. Immer“,
setze „werde, immer“, Anlage 1
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Gorlebener Rinne. Wo sind die Flanken des
Salzstockes? Wie ist der Aufbau des Salzes?
Alles Fragestellungen, die an der Stelle von
Bedeutung sind.

Insofern gewinnt man natürlich aus einer
Erkundung in einen Bereich - ich will jetzt
nicht sagen: egal, in welchen Bereich - wert-
volle Erkenntnisse im Hinblick auf die Beant-
wortung der Frage: Ist dieser Standort geeig-
net - ja oder nein? Wenn ich das recht erin-
nere, gab es ja auch bis 2002 keine Erkennt-
nisse, die gegen die Geeignetheit des Salz-
stockes Gorleben sprachen, wenn ich die
Unterschrift des damaligen Bundesumwelt-
ministers richtig interpretiere.

Insofern war die Fragestellung nicht so
sehr: Erkunde ich nach Nordosten oder nach
Südwesten? Es sind eine ganze Reihe ande-
rer Fragestellungen, mit denen ich mich jetzt
weniger befasst habe, an der Stelle von Be-
deutung. Was bedeutet das denn bei der
Erkundung im Hinblick auf die erforderlichen
Wettermengen? Kann ich denn an vier Orten
gleichzeitig auffahren und gleichzeitig auch
noch die Bedingungen schaffen, dass die
Personen unter Tage arbeiten können, weil
diese Maschinen natürlich eine erhebliche
Wärme erzeugen? Insofern gibt es natürlich
eine ganze Reihe von Vorteilen, die auch
darin liegen - - hier nicht die Optimierung,
Auffahrung im minimal möglichen Zeitrah-
men, sondern die Fragestellung: Wie ge-
winne ich zunächst Erkenntnisse über die
Geeignetheit des Salzstockes? Dann die
Frage: Reichen die Volumina hin? Und wenn
nicht, dann sequenziell in dem entsprechen-
den Umfang die Erkundung nach Südwesten.

Insofern hat es an der Stelle nie eine Ver-
änderung des Grundkonzeptes gegeben,
sondern nur innerhalb des Grundkonzeptes
gibt es eine Reihe von Zweckmäßigkeitsfra-
gen, die sich stellen, die aber das Konzept
der Erkundung als solches nicht berühren.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Danke.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank, Herr Dr. Thomauske. - Das
Fragerecht geht jetzt an die SPD-Fraktion.
Bitte schön, Frau Kollegin Vogt.

Ute Vogt (SPD): Danke schön. - Ich kann
da gleich anschließen und will Sie fragen:
Hat man aus Gründen der Zweckmäßigkeit
und aus wissenschaftlicher Begründung auf
die Erkundung des Südwestens verzichtet?
Gab es dafür wissenschaftliche Gründe?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
meinte das eigentlich in meiner Eingangs-
bemerkung schon beantwortet zu haben,
dass der Erkundung nach Südwesten das
Vorhandensein der Salzrechte entgegen-
stand und dass für ein Enteignungsverfahren
auch die zwingende Notwendigkeit dargelegt
werden muss.

Ute Vogt (SPD): Das sind dann aber kei-
ne wissenschaftlichen Gründe, also höchs-
tens rechtswissenschaftliche.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist nicht eine Frage der Wissenschaftlichkeit.
Wir erkunden den Südwesten nicht aus wis-
senschaftlichen Gründen, sondern die Fra-
gestellung ist: Gibt es eine Notwendigkeit
dafür, den Südwesten zu erkunden? Ich hat-
te vorhin ja versucht darzustellen, dass der
Umfang der Erkundung davon abhängig ist,
in welchen Bereichen eingelagert wird, wie
dann das Sicherheits- und Nachweiskonzept
aussieht. Für dieses Sicherheits- und Nach-
weiskonzept muss natürlich die erforderliche
Erkundung in dem Zusammenhang auch
durchgeführt werden. Das bedeutet nicht
zwingend die Erkundung des Südwestens.
Insofern: Es gibt keinen wissenschaftlichen
Zwang, zunächst a priori bestimmte Bereiche
zu erkunden.

Ute Vogt (SPD): Dann lassen Sie mich
anders fragen: Hätten Sie die Salzrechte
gehabt, wären Sie dann trotzdem so vorge-
gangen, wie man heute vorgeht?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Sie
wissen vermutlich als Politiker besser als ich,
dass man hypothetische Fragen nicht beant-
worten sollte.

Ute Vogt (SPD): Also, dann frage ich Sie:
Wie waren die damaligen ursprünglichen
Planungen, bevor Sie wussten, dass Ihnen
die Salzrechte durch Graf von Bernstorff und
der Kirche nicht zur Verfügung gestellt wer-
den würden?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
hatte ich ja eingangs schon dargestellt, dass
die ursprünglichen Planungen 1982, ausge-
hend von der zu entsorgenden Menge, die
auf der Grundlage eines Kernkraftwerksbe-
triebs von 2 500 Gigawattjahren beruhen - -
geplant war. Das wusste man natürlich in
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den 90er-Jahren schon, dass diese Zahlen
nicht erreicht werden.

Das war aber keine Frage, die zu dem
Zeitpunkt nun eine vertiefte Diskussion un-
mittelbar nach sich gezogen hätte. Diese
Diskussion stand dann an, und zwar in der
ganz konkreten Situation, als es darum ging -
96 waren die Schächte abgeteuft -: Wie geht
man weiter vor? Insofern bestand dann der
Entscheidungszwang, wie mit der bestehen-
den Situation umzugehen ist.

Da die Ausgangslage war, wie sie war,
hat es aus den Gründen, die ich vorhin dar-
gelegt habe, zu dem Konzept geführt. Ich
hätte mir auch vorstellen können, wenn das
völlig frei gewesen wäre, dass man gesagt
hätte: Wir verzichten auf den Nordosten und
gehen erst in den Südwesten.

Das kann ich so nicht beantworten, weil
ich denke, dass dann die Frage gekommen
wäre: Wie steht es dann aber mit der Erkun-
dung der Gorlebener Rinne von unten und so
weiter? Alles Fragestellungen, die man dann
hätte diskutieren müssen.

Wir haben es in der Form diskutiert, wie
die Ausgangslage war, und haben auf der
Grundlage dieser Ausgangslage eine Ent-
scheidung gefällt. Deswegen bin ich weit
davon entfernt zu sagen: Wenn die Ent-
scheidungslage eine andere gewesen wäre,
hätten wir völlig anders im Ergebnis dann
argumentiert.

Vielleicht an einer Stelle hätte es eine
Änderung gegeben. Das betrifft die Frage der
Salzabbaugerechtsamkeiten der Kirchen-
gemeinden. Dort wäre man natürlich in der
Streckenführung etwas anders verfahren, als
man verfahren muss, nachdem die Rechte
nicht vorliegen. Aber auch dort stellt sich
genau die gleiche Frage, nämlich die: Gibt es
eine Grundlage für eine Enteignung? Können
wir alle Erkenntnisse gewinnen, die wir ge-
winnen wollen, mit der Erkundung? Da gibt
es bis heute keine Gründe, die zwingend
belegen, dass die Erkundungsziele nicht
erreicht werden können nur deswegen, weil
die Salzabbaugerechtsamkeiten der Kir-
chengemeinden nicht vorliegen.

Ute Vogt (SPD): Können Sie sich dann
erklären, warum die Bundesregierung im
Oktober 2010 ein Enteignungsgesetz verab-
schieden ließ?

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Lie-
be Frau Kollegin Vogt, wir kommen - -

Ute Vogt (SPD): Ja, aber wenn man es
nicht braucht. Er ist doch der Fachmann.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja,
aber das ist jetzt - - 2010 ist nun wirklich
tatsächlich nicht mehr - -

Ute Vogt (SPD): Okay. April 98 war ja
auch noch mal - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Dann beziehen Sie sich auf April 98 - das ist
in Ordnung -, aber nicht auf Oktober 2010.

Ute Vogt (SPD): Aber der Sachverhalt ist
der gleiche. Damals ging es auch darum,
dass man ein Enteignungsgesetz auf den
Weg gebracht hat. In der damaligen Regie-
rungszeit, also vor dem Regierungswechsel,
gab es noch mal eine Gesetzgebung zum
Enteignungsrecht. Wieso, wenn man das
dann im Südwesten, Südosten gar nicht
braucht? Im Südwesten.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: An
der Stelle würde ich wie folgt antworten wol-
len: Es hat ja, wenn ich das richtig erinnere,
2002 in der Änderung des Atomgesetzes die
Herausnahme der Enteignungsvorschrift
gegeben.

Ute Vogt (SPD): Nein, ich meinte jetzt - -
Ich musste ja fragen - - Entschuldigung. 98
gab es ja schon mal Enteignungsvorschrif-
ten. Warum sind die dann 98 verabschiedet
worden, wenn Sie uns hier sagen: „Im Grun-
de braucht man eigentlich möglicherweise
den Südwesten gar nicht“? Warum macht
man dann 98 Enteignungsgesetze, die es
möglich machen, die Salzrechte möglicher-
weise zwangsweise zu erhalten?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ei-
gentlich wollte ich auf diese Frage eingehen.

Ute Vogt (SPD): Ja, aber wenn Sie
„2002“ antworten, können Sie mir nicht erklä-
ren, was 98 war.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Dann hören Sie sich doch mal - -

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Vielleicht hören Sie sich ja einfach mal die
Antwort an, -
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Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Bit-
te schön, Herr Thomauske.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: -
weil ich denke, da gibt es einen Sinnzusam-
menhang. 2002 hat es ja die Herausnahme
der Enteignungsvorschrift - wenn ich das
zeitlich richtig erinnere - aus dem Atomge-
setz gegeben, dort allerdings mit der Fest-
stellung, für den Fall, dass sie benötigt wür-
de, würde sie wieder eingeführt. Nachdem
das zehnjährige Moratorium ja irgendwann
seinem Ende entgegenfieberte, halte ich das
durchaus für im politischen Raum denkbare
und zweckmäßige - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Thomauske, ich will hier auch noch mal
eingreifen. Das ist nicht Untersuchungsauf-
trag. Untersuchungsauftrag geht bis 2000
ungefähr.

(Zuruf der Abg. Ute Vogt (SPD))

Deshalb ist die Frage nach 98, und das Mo-
ratorium ist deutlich nach 98. Von daher
möchte ich ganz herzlich darum bitten, dass
wir uns tatsächlich mit der Vergangenheits-
bewältigung beschäftigen.

Die Frage von Frau Kollegin Vogt ist nach
wie vor: Wie kam 98 oder warum kam 98 die
Enteignungsvorschrift ins Atomgesetz?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
kann ich Ihnen klar beantworten: Da bin ich
der falsche Ansprechpartner.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Das
ist auch eine Antwort, ist klar.

Ute Vogt (SPD): Gut. Danke schön. -
Dann möchte ich noch mal auf eine für uns
schwierig nachvollziehbare Veränderung im
BfS zu sprechen kommen. Es gab ja Anfang
97 - das war ja schon zur Sprache gekom-
men - durchaus unterschiedliche Meinungen
zwischen Herrn Wosnik, Herrn Röthemeyer
und den Vermerken, die Sie selbst erstellt
haben, in Sachen Eignungsaussage ohne
den Südwesten. Das Organigramm zeigt uns
interessanterweise dann Ende 97, also so ab
September 97, dass nun nicht mehr Herr
Wosnik unmittelbar Herrn Röthemeyer zuge-
ordnet war, sondern es zeigt uns, dass Sie
auf einmal vom Abteilungsleiter zum Fachbe-
reichsleiter gleichrangig mit Herrn Röthe-
meyer aufgerückt waren und gleichzeitig Herr
Wosnik nicht mehr auftaucht im Organi-

gramm und dafür Herr Gentsch mit dem
Fachgebiet Bergrechte, was vorher Herr
Wosnik hatte, Ihnen unmittelbar zugeordnet
war. Können Sie uns erklären, wie es zu
dieser Veränderung kam?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
würde ich mich eigentlich der Beantwortung
zu der vorherigen Frage noch mal anschlie-
ßen wollen: Auch da bin ich der falsche An-
sprechpartner, weil - ich habe die Verände-
rungen ja nicht herbeigeführt, sondern ich
habe eine Funktion übernommen. Wenn Sie
wissen wollen, warum Herr Gentsch bei mir
angesiedelt worden ist, kann ich Ihnen das
genau beantworten: Weil bei mir die Verant-
wortlichkeiten auch für die Betriebsführung
lagen. Da spielt die Frage der Planung im
bergrechtlichen Bereich ebenfalls eine Rolle.
Das Projekt ist umfassend.

Insofern: Wenn wir die Veränderung ins-
gesamt uns ansehen, so ist sie eine stärkere
Veränderung von der Linienstruktur hin zu
einer Matrixstruktur. Das ist ja - ich sage
mal -, was Projektmanagement anbelangt,
nicht a priori unmodern.

Ute Vogt (SPD): Aber es ist ja auffällig,
dass diese Veränderung dann stattfand,
als - - Also, die Veränderung ist ja im Grunde
eine gewisse Entmachtung von Herrn
Dr. Röthemeyer und ein Entfernen von Herrn
Wosnik, die beide vorher unterschiedlicher
Meinung waren im Vergleich zu Ihnen, der
Sie danach die Position eingenommen ha-
ben. Deshalb würde mich schon interessie-
ren: Was ist aus Herrn Wosnik geworden,
der vorher die Position von Herrn Gentsch
bekleidet hat?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
sage mal, wenn ich die Tagesordnung richtig
lese, haben Sie nachher die Möglichkeit,
Herrn Wosnik dazu zu befragen.

Ute Vogt (SPD): Ja, aber ich wollte jetzt
Ihre Einschätzung dazu hören.

(Zuruf)

Sie sind ja auch Zeitzeuge.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
aber es geht, glaube ich, nicht um eine Ein-
schätzung daraus, was aus Herrn Wosnik
geworden ist, sondern die Frage, wer welche
Funktion übernommen hat. Das habe ich
dargestellt.
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Ute Vogt (SPD): Dann frage ich anders.
Sie haben die Position damals übernommen
der Fachbereichsleitung, und Sie bekamen
einen anderen Referenten als denjenigen,
der vorher diesen Fachbereich bekleidet hat,
nämlich statt Herrn Wosnik war nun Herr
Gentsch da. Haben Sie Herrn Gentsch da
auf diese Position - - Haben Sie sich - - Ich
meine, wenn Sie der Vorgesetzte waren, der
Fachbereichsleiter, dann ist ja so eine Ver-
änderung nicht ohne Ihr Zutun passiert. Man
macht ja nicht am Fachbereichsleiter vorbei
dann eine Veränderung der Referenten. In-
sofern hat es schon etwas mit Ihnen zu tun.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
glaube, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen,
Organisationsänderungen funktionieren an-
ders, und Organisationsänderungen liegen in
der Hoheit der Amtsleitung respektive bei
bestimmten Dingen, wie sie beispielsweise
auch solche Fragestellungen beinhalten, die
Sie ja angesprochen haben, der vorgesetz-
ten Ministerien. Ohne mein Licht unter den
Scheffel stellen zu wollen: Ich habe das nicht
entschieden.

Ute Vogt (SPD): Haben Sie darauf hin-
gewirkt, dass es eine Veränderung gibt?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist eine Fragestellung, die - -

(Sebastian Edathy (SPD): Die Fra-
ge ist völlig zulässig, um es mal klar

zu sagen!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Kollege Edathy - -

(Sebastian Edathy (SPD): Ich finde
das arrogant, so hier gegenüber

dem Ausschuss aufzutreten!)

- Herr Kollege Edathy, die Frage der Ge-
sprächsleitung liegt bei der Vorsitzenden.
Solange die Vorsitzende Fragen zulässt, sind
sie zugelassen. Von daher möchte ich in der
Befragung durch Frau Vogt fortfahren. Herr
Dr. Thomauske, Frau Vogt, bitte schön.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Vie-
len Dank. Auch kein Problem. - Selbst-
verständlich habe ich die Vorstellung, dass
eine Matrixorganisation Vorteile hat, wobei
es eine gesplittete Verantwortung gibt. Auf
der einen Seite gibt es die Verantwortung für
die Durchführung von Projekten, und auf der

anderen Seite gibt es die Linienverantwor-
tung über die Fragestellung der jeweiligen
inhaltlichen Aussagen. Daran hat sich auch
durch diese Organisationsveränderung, wie
Sie sie titulieren, nichts geändert. Herr Rö-
themeyer war auch danach derjenige, der für
die inhaltliche Bewertung, Ergebnisse usw.,
die Verantwortung getragen hatte. Er hat
nicht mehr die Verantwortung dafür getragen,
wie wir die Erkundung jetzt technisch optimal
durchführen. Dazu gibt es entsprechendes
Projektmanagement.

Ute Vogt (SPD): Entschuldigung, aber
meine Frage war immer noch: Haben Sie
darauf hingewirkt, dass Herr Wosnik diese
Position nicht mehr bekleidet, sondern Herr
Gentsch dann an der Stelle sitzt, die Ihnen
dann unmittelbar zugeordnet war?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
habe zu keinem Zeitpunkt darauf hingewirkt,
dass Herr Wosnik seine Funktion nicht be-
hält. Ich weiß nicht, was diese Fragestellung
soll.

Ute Vogt (SPD): Das war eine Frage, und
Sie haben mir eine Antwort gegeben.

Ich habe noch eine weitere - -

(Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Nein, jetzt haben Sie gar keine Fra-

ge mehr! - Zuruf: Das war‘s!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja,
sie hat noch eine weitere Frage.

Ute Vogt (SPD): Ich habe im Moment
noch - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Fragen Sie noch weiter.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Die
Zeit ist abgelaufen!)

- Meine Herren Kollegen, die Sitzungsleitung
liegt immer noch bei mir.

(Zuruf des Abg. Reinhard Grindel
(CDU/CSU))

- Ja, das kann schon sein, dass Sie das nicht
schön finden. Aber ich erteile Frau Vogt jetzt
das Wort.

Ute Vogt (SPD): Ich habe noch eine Fra-
ge, die betrifft noch mal den Zeitraum 91,
weil uns eben die unterschiedliche Einschät-
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zung zwischen 91 und 97 beschäftigt. Ich will
Ihnen einen Vermerk vorhalten, den Sie
selbst gefertigt haben in einem Schreiben
von Ihnen an das BMU, MAT A 144,
Band 22, Paginierung 071016. Da schreiben
Sie ausdrücklich:

Die Erkundung dieses Teiles des
Salzstockes ist jedoch zwingend, da
für die Eignungsaussage die Er-
kundung des gesamten Salzstockes
Voraussetzung ist.

Wann haben Sie diese Position revidiert?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Können Sie mir das Datum des Schrei-
bens - -

Ute Vogt (SPD): Das Datum war am
16.05.1991, und es ist eines von vielen
Schreiben, in denen Sie ausdrücklich darauf
hinweisen, dass der gesamte Salzstock er-
kundet werden muss, um eine vernünftige
Aussage machen zu können.

Uns interessiert, wann es bei Ihnen - und
warum - zum Sinneswandel kam, und zwar
ziemlich konkret, wenn‘s geht.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Kann man dem Zeugen das nicht

konkret vorlegen?)

- Er hat doch alles.

(Der Zeuge blättert in seinen Unter-
lagen)

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
Schreiben habe ich im Augenblick nicht vor-
liegen. Da würde ich bitten, dass ich eine
Kopie davon bekomme, damit ich kurz Ein-
blick nehmen kann.

Ich würde ansonsten auf den Bespre-
chungsvermerk vom 18.06.91, also kurze
Zeit später, verweisen wollen, bei dem es in
dem Protokoll der Besprechung, das auch
meine Unterschrift trägt - - unter dem Fazit
steht:

Wenn auch mit erheblichen Ein-
schränkungen und unter Aufgabe
der optimalen endlagergerechten
Erkundung ist eine Fortführung der
Arbeit auf Basis nutzbarer Salz-
rechte bis 95 sinnvoll möglich. Lie-
gen Ende 95 die weiteren
Nutzungsrechte nicht vor, ist eine
Weiterführung der untertägigen Er-
kundung nicht mehr sinnvoll.

Das ist die Aussage, die sich eben damit
beschäftigt, dass für den Fall, dass auch die
bergfreien Flächen uns nicht zur Verfügung
stehen, eine Erkundung nicht sinnvoll mög-
lich ist.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Danke schön. - Nachfragen sind dann in der
nächsten Runde möglich.

(Zuruf der Abg. Ute Vogt (SPD))

- Ja, Nachfragen sind in der nächsten Runde
möglich, liebe Frau Kollegin. - Jetzt gebe ich
das Rederecht und Fragerecht an die FDP-
Fraktion. Frau Kollegin Brunkhorst, bitte
schön.

Angelika Brunkhorst (FDP): Herr Pro-
fessor Thomauske, ich habe Fragen zum
Erkundungskonzept, obwohl Sie uns ja
schon einiges darüber erzählt haben. Es ist
fürwahr etwas verwirrend: teilweise Endla-
gerkonzept, Erkundungskonzept, Betriebs-
rahmenplan usw. Was hat das eine mit dem
anderen zu tun, und wie kann man das klar
auseinanderhalten?

Ich will Sie mit einer Aussage von Herrn
Dr. Detlef Appel konfrontieren. Der war am
10. November hier und hat sich dazu auch
geäußert.

Ich zitiere jetzt wörtlich aus dem vorläufi-
gen Stenografischen Protokoll über die
60. Sitzung am 10. November, auf der Seite
79. Er sagte:

Was ich aber weiß, ist, dass ein Er-
kundungsprogramm nicht nur im
Kopf von Menschen existieren darf,
sondern das muss schriftlich fest-
gehalten sein. Für mich als Wissen-
schaftler, der sich mit solchen Fra-
gen auseinandersetzt, ist es dann
zunächst einmal egal, ob das in
einem Rahmenbetriebsplan A, B
oder C von da nach da steht oder
ob sich das in einem Begleitpapier
oder in einem eigenen Erkundungs-
konzept niederschlägt. Mir sind sol-
che Erkundungskonzepte allerdings
nicht bekannt. Sie sind entweder
nicht veröffentlicht worden, oder es
ist an mir vorbeigegangen.

Zitatende. - Deswegen habe ich die konkrete
Frage an Sie: Können Sie mir als Nicht-Na-
turwissenschaftlerin noch mal ganz klar sa-
gen: Was ist eigentlich der Kerninhalt des
Erkundungskonzeptes, und was ist schriftlich
festgehalten worden? Wo steht „Erkun-
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dungskonzept“ drüber? Wo findet man das
ganz konkret?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Ja. - Ich will zunächst auf die inhaltliche Fra-
ge eingehen, um das Zitat dann am Ende zu
bewerten. Inhaltlich bin ich mit Herrn Appel
völlig einig. Selbstverständlich ist eine Er-
kundung nicht irgendetwas Freischweben-
des, wo jemand unter Tage hingeht und an
unterschiedlichen Stellen guckt, sondern die
Fragestellung ist das Sicherheits- und Nach-
weiskonzept. Was soll nachgewiesen wer-
den? Es geht bei dieser Fragestellung um die
Eignungsfeststellung. Im Hinblick auf die
Eignungsfeststellung, die Frage, was sich
daraus ableitet, muss ich dann konkret un-
tersuchen.

Insofern stellte sich diese Frage insbe-
sondere vertieft, als 1996 die Schächte ab-
geteuft waren und man dann aus dem Infra-
strukturbereich in den eigentlichen Bereich
der untertägigen Erkundung, nämlich in das
ältere Steinsalz, nach Übergang durch den
Hauptanhydrit, sich vorbewegte. Das war der
Grund, weswegen ich dann 1996 auch ver-
anlasst habe, zunächst einmal die Frage für
die vorlaufende Erkundung abschließend zu
definieren: Was ist Kern einer Eignungsaus-
sage, welchen Tiefgang hat eine Eignungs-
aussage, und - abgeleitet aus dem Tiefgang
der Eignungsaussage - was ist das zugehö-
rige Erkundungsprogramm, mit dem ich die
Daten gewinne, die dann in diese Eignungs-
aussage einfließen können?

In dem Zusammenhang habe ich dann
einen entsprechenden Workshop einberufen,
und im Rahmen dieses Workshops, der,
glaube ich, auch noch einmal eine nachfol-
gende Veranstaltung hatte, sind übergreifend
das Bundesamt für Strahlenschutz, die Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe und die Deutsche Gesellschaft zum
Bau und Betrieb von Endlagern mit der Frage
betraut worden: Welche Untersuchungen,
abgeleitet aus den Erkundungszielen, müs-
sen durchgeführt werden? Diese Vorge-
hensweise hat dann zu zwei Berichten ge-
führt, die sich Geowissenschaftliches Erkun-
dungsprogramm und Geotechnisches Erkun-
dungsprogramm nennen.

In diesen beiden Berichten ist festgelegt,
welche Untersuchungen durchgeführt wer-
den sollen und wie die Vorgehensweise ist.
Das war dann Grundlage für die Durchfüh-
rung der Untersuchungen im Zusammen-
hang mit der Auffahrung, mit der Erkundung.

Insofern ist die Äußerung von Herrn Appel
insoweit richtig, dass ein entsprechendes
Erkundungsprogramm vorliegen muss. Er
geht aber fehl, wenn er sagt, es läge nicht
vor. Was ich nicht ausschließen kann, ist,
dass es ihm nicht vorliegt. Das weiß ich
nicht.

Angelika Brunkhorst (FDP): Ja. Vielen
Dank. - Dann habe ich eine weitere Frage.
Sie haben ja vorhin bezüglich der Salzrechte
geschildert, dass es da ja auch in Bezug auf
die bergfreien Salzrechte eine blockierende
Haltung aus Niedersachsen gab. Wie muss
man sich das vorstellen? Ich bin noch einmal
zurückgegangen. Zu der derzeitigen Zeit war
eine rot-grüne Regierung mit Herrn Minister-
präsident Schröder und Frau Monika Grie-
fahn. Sie werden ja dort sicherlich auch Kon-
takte gehabt haben. Welche Gründe oder
welche Verzögerungsgründe sind Ihnen
denn genannt worden?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
denke, es gab viele inhaltliche Fragestellun-
gen, viel Schriftverkehr, viele rechtliche Aus-
arbeitungen dazu, die sich mit dieser Frage-
stellung, dieser Übertragung, beschäftigt
haben. Im Hinblick auf die Vorbereitung habe
ich mich jetzt mit den inhaltlich tragenden
Gründen, muss ich gestehen, nicht mehr
vertieft beschäftigt.

Angelika Brunkhorst (FDP): Gut, das
kann ich jetzt natürlich auch nicht wissen,
aber ich frage Sie trotzdem. Ich weiß nicht,
inwieweit Sie sich politisch, sagen wir einmal,
dort versucht haben einzudenken. Ich kon-
frontiere Sie jetzt einmal mit dem rot-grünen
Koalitionsvertrag für die 12. Wahlperiode des
Niedersächsischen Landtages vom 19. Juni
1990. Dort heißt es unter dem Punkt 9, End-
lager Gorleben - ich zitiere jetzt -:

Für beide Koalitionsparteien haben
die bisherigen Erkundungsergeb-
nisse am Standort des geplanten
Endlagers Gorleben dessen man-
gelnde Eignungshöffigkeit hinrei-
chend belegt. Sie lehnen daher ein
Endlager für radioaktive Abfälle am
Standort Gorleben ab. Im Rahmen
des geltenden Rechts werden die
Koalitionsparteien alle Möglichkei-
ten ausschöpfen, um die Baumaß-
nahmen zu beenden.

War Ihnen das zu dem damaligen Zeit-
punkt klar, dass das so politisch geäußert
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war, und hätten Sie nicht vielleicht dann sa-
gen können: „Na ja, gut, wenn das so ist,
dann wundert mich das jetzt auch nicht“?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Al-
so, ich würde diese Frage wie folgt beant-
worten wollen: Natürlich ist es jeder Regie-
rung unbenommen, politische Zielstellungen
zu entwickeln. Dann ist die Frage behörd-
lichen Handelns: Was davon hat eine ent-
sprechende Rechtsgrundlage, kann umge-
setzt werden, was nicht? Das ist dann der
Zeitpunkt, in dem sich dann die Behörden-
vertreter nach Recht und Gesetz zusammen-
setzen.

Angelika Brunkhorst (FDP): Gut. Danke
sehr. - Sie sind ja noch bis 2003 mit diesem
ganzen Themenbereich auch befasst gewe-
sen. Jetzt - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Lie-
be Frau Brunkhorst, wir kommen immer wie-
der in Bereiche, die wirklich eigentlich nicht
mehr in diesen Untersuchungsauftrag einbe-
zogen sind. Also, wenn wir jetzt bei 2003
sind, ich bin da im Moment so ein bisschen
vorsichtig, ehrlich gesagt.

Angelika Brunkhorst (FDP): Ja, okay.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
2000, gut, prima. Möglicherweise mag es da
sein. Aber wenn wir mal diese Grenze so
ungefähr im Auge behalten, dann wäre mir
das schon sehr sympathisch.

Angelika Brunkhorst (FDP): Okay. -
Herr Thomauske, die Bergrechte wurden
dann ja doch freigegeben. Ich habe jetzt in
den Unterlagen irgendwie 96/97. Was hat
denn dann letztendlich den Durchschlag
gegeben, dass die Bergrechte dann zur Ver-
fügung gestellt wurden? Es hat ja dann einen
Prozess ausgemacht von fast sieben Jahren.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Be-
stimmte Dinge dauern eben auch. Über die
Salzrechte und darüber, welche Rechts-
grundlagen dafür geschaffen werden kön-
nen, unterhält man sich ja nun seit 23 Jah-
ren. Das ist also nichts Außergewöhnliches.
Bestimmte Dinge dauern eben.

Was am Ende den Ausschlag gegeben
hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Dinge wer-
den ausdiskutiert, und am Ende steht dann

die Frage behördlichen Handelns. Das er-
folgt - das ist meine tiefe Einschätzung - am
Ende eben nach Recht und Gesetz.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Vie-
len Dank. Damit hat sich das Rederecht der
FDP-Fraktion zunächst erschöpft. - Weiter
macht jetzt Die Linke. Bitte schön, Frau Möl-
ler.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Dr. Tho-
mauske, ich beziehe mich noch einmal auf
die eingangs gestellten Fragen der Vorsit-
zenden zum Rahmenbetriebsplan 1982. Da
hatte ich Sie so verstanden, dass Sie gesagt
haben, er sei grundsätzlich erst einmal auf
die Erkundung des gesamten Salzstocks
gerichtet gewesen, und zwar aus Gründen
der Menge, die verbracht werden soll, und
nicht aus sicherheitsrelevanten Gründen.
Deswegen sei es auch möglich gewesen,
später dann nur einen Teil zu erkunden, weil
die Menge eben reduziert wurde. Sie haben
in dem Zusammenhang dann das Beispiel
der Flächenlagerung oder der versuchten
Flächenlagerung in den USA auch angeführt
und haben gesagt, die Beschränkung oder
die beschränkte Erkundung sei erstmals 91
Thema gewesen, später dann aber noch
forciert worden.

In diesem Zusammenhang möchte ich
noch einmal das Dokument von Frau Vogt
herbeiziehen, und zwar MAT A 144, Band
22, Paginierung 071016 f., was wir Ihnen
auch gern geben können, damit Sie es auch
vorliegen haben.

(Ute Vogt (SPD): Er hat schon ge-
nickt! - Dem Zeugen werden Unter-

lagen vorgelegt)

- Ich würde es zitieren:

Die Erkundung des Salzstocks nach
Süd-Westen scheidet auf der
Grundlage der vorhandenen Nut-
zungsrechte aus. Die Erkundung
dieses Teils des Salzstockes ist je-
doch zwingend, da für die Eig-
nungsaussage die Erkundung des
gesamten Salzstockes Vorausset-
zung ist und da aus Gründen der
Wärmeentwicklung der radioaktiven
Abfälle Spannungen im Salzstock
erzeugt werden, weshalb eine mög-
lichst gleichmäßige Verteilung der
Wärmequellen symmetrisch um die
Schächte (Standsicherheitsfrage)
anzustreben ist. Hinzu kommt, daß
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eine spätere Erkundung dieses
Salzstockteils zeitlich in vollem
Umfang auf die Durchführung des
Planfeststellungsverfahrens durch-
schlägt.

Das passt ja nun überhaupt nicht zu dem,
was Sie eingangs gesagt haben, diese Aus-
sage, die ja auch von Ihnen stammt. Das ist
ein eklatanter Widerspruch.

Zum einen sagen Sie hier aus, sicher-
heitsrelevante Faktoren führen dazu, dass
man zwingend den gesamten Salzstock un-
tersuchen muss; hier sagen Sie aus, nein,
das war nie das Thema, sondern die Menge
war ausschlaggebend. In dem Protokoll vom
18.06.1991, also circa vier Wochen später,
das Sie selber zitiert haben, in dem Fazit,
steht auf gleicher Seite etwas darüber:

Im Rahmen der Eignungsaussage
des Endlagers Gorleben ist die Er-
kundung in Südwestrichtung zu
einem späteren Zeitpunkt jedoch
zwingend.

Bitte erklären Sie mir doch diese unter-
schiedliche Erinnerung oder Darstellung aus
Ihrer Sicht.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
hatte, glaube ich, schon mehrfach heute
betont, dass das Projekt einer gewissen
Entwicklung unterzogen war und dass man
deswegen sehr genau sehen muss, ob das,
was man vermeintlich widerlegt, auch inhalt-
lich widerlegt ist. Ich will auf die drei dahin-
terstehenden Fragen gern eingehen.

Die eine Frage: 1991 war Grundlage noch
die Entsorgung von 2 500 Gigawattjahren.
Das ist auch Grundlage dieses Vermerks.
Die Frage der Einschränkung auf geringere
Abfallmengen ist eine Überprüfung, die 91
angestoßen wurde, die aber 91 noch nicht
vollzogen war. Insofern ist für die Gesamt-
eignungsaussage für die Entsorgungsmenge
von 2 500 Gigawattjahren die Erkundung des
gesamten Salzstockes zwingend.

Der zweite Punkt betrifft die Frage der
Wärmeentwicklung und der Spannung im
Salzstock. Dies ist eine Fragestellung, die
nachfolgend dann geprüft wurde: Über wel-
che Reichweite kann - - Das ist der aus-
schlaggebende Punkt: Die Wärmespannung
wirkt gegebenenfalls auf die Fundamente der
Schächte, die Schachtfundamente. Insofern
war die Frage, in welchem Umfang eine sol-
che Beeinflussung der Schachtfundamente
die Sicherheit dieser Schachtfundamente

beeinträchtigen könnte. Das ist eine Frage-
stellung, die nachfolgend untersucht worden
ist und zu dem Ergebnis kam, dass bei einer
Einlagerung wärmeentwickelnder Abfälle ab
dem EB 3, Erkundungsbereich 3 - wenn ich
das richtig erinnere -, es zu keiner relevanten
Beeinträchtigung der asymmetrischen Span-
nung der Schachtfundamente kommen kann.
Das war die Frage zwei.

Die Frage drei, die Sie - -

Kornelia Möller (DIE LINKE): Nein, nein.
Das gehört schon zusammen. Ich muss
trotzdem noch einmal ein bisschen darauf
herumreiten, weil Sie jetzt auf einen späteren
Zeitraum ausgewichen sind. Aber unsere
Ausschussvorsitzende, Frau Flachsbarth, hat
zu einem Zeitraum 82 gefragt. - Ja? 82, nicht
später. Ich habe Ihnen Ihre Ausführungen
aus 91 vorgehalten. Sie antworten mit Er-
kenntnissen aus 97. Das ist aber irrelevant
für 91. Von daher möchte ich wissen, wieso
Sie zu dem Rahmenbetriebsplan von 92 hier
ausführen, dass die Erkundung des gesam-
ten Salzstocks nicht aus sicherheitsrelevan-
ten Gründen erfolgen muss, sondern aus
Mengengründen. Und in 91 steht es ja auch
noch einmal drin, dass aber damals, zu dem
Zeitpunkt, sicherheitsrelevante Gründe maß-
geblich waren. Das heißt, Sie haben sich hier
widersprochen. Sie haben hier diesen Aus-
führungen widersprochen, und zwar nutzt es
Ihnen da nichts, wenn Sie mit 97 argumentie-
ren. Es geht um den Zeitraum 83 bis 91. Da
haben Sie hier eine falsche Aussage ge-
macht. Das möchte ich festhalten, und ich
möchte wissen, wie Sie das erklären.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
nächst einmal verwundert es mich etwas, wie
schnell Sie zu Bewertungen kommen. Ei-
gentlich glaube ich, dass es normalerweise
so ist, dass man zunächst den Sachverhalt
ermittelt und dann die Bewertung vornimmt.
Wenn Sie das umgekehrt machen, habe ich
damit kein Problem.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Dr. Thomauske, ich will Sie schon bit-
ten - -

Kornelia Möller (DIE LINKE): Das ist
nett.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Das
ist eine Frage der Kollegin Möller gewesen.
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Manchmal kann man über die Tonalität un-
terschiedlicher Meinung sein. Aber die Frage
als solche war so gestellt, dass ich Sie bitte,
sie zu beantworten. Bewertungen machen
wir sowieso ständig. Dann werden wir einen
Bericht schreiben und werden da noch ein-
mal so richtig losbewerten. Ich würde Sie
also bitten, jetzt freundlicherweise zu ant-
worten.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ma-
che ich gern. Gleichwohl kann ich mir dann
an bestimmten Stellen eine Bewertung auch
nicht verkneifen, Frau Vorsitzende.

(Ute Vogt (SPD): Doch!)

Kornelia Möller (DIE LINKE): Das ist
aber nicht Ihre Aufgabe als Zeuge.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja.
Herr Dr. Thomauske antwortet so, wie er das
für richtig hält. Auch das ist ja so. Und wir
haben beiderseits die Geduld, einander zu-
zuhören. - Bitte schön.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Wir
hatten eingangs heute Morgen die Frage
diskutiert: Welcher Erkundungsumfang ist
erforderlich? Da bleibe ich bei der Aussage,
dass der Erkundungsumfang abhängig ist
von der Menge der einzulagernden radioakti-
ven Abfälle. Das heißt, welche Bereiche des
Salzstockes muss ich mit Abfällen dann
befüllen, und wie ist das Sicherheits- und
Nachweiskonzept dazu? Deswegen - rück-
wärts betrachtet -: Was bedeutet das im Hin-
blick auf die Einlagerung radioaktiver Ab-
fälle?

Bei der Fragestellung - - Insofern spielt
das Jahr 97 durchaus eine Rolle. 1991 war
die Aussage auf Grundlage des damaligen
Kenntnisstandes, und der damalige Kennt-
nisstand war: Es ist nicht auszuschließen,
dass eine asymmetrische Beeinträchtigung
der Schachtfundamente hier eine Rolle spie-
len könnte. Dann ist es meine Aufgabe, eben
darauf hinzuweisen. Es ist dann aber auch
übliches Handeln, dass man im Nachgang
diese Fragestellung dann auch inhaltlich
klärt, aber eben nicht die Entscheidung erst
fällt und anschließend dann prüft, sondern
erst prüft und dann anschließend sagt.

Zum damaligen Zeitpunkt war - dazu ste-
he ich auch - die Aussage, dass eine asym-
metrische Beeinträchtigung der Schachtfun-
damente in der Tat ein wichtiges Kriterium

ist. Insofern habe ich mich auch zu keinem
Zeitpunkt widersprochen. Ich habe nie etwas
anderes gesagt. Ich sage nur, dass die Frage
der Einlagerungsmenge am Ende den Unter-
suchungsumfang bestimmt.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Dann geht das Rederecht
jetzt zunächst an Bündnis 90/Die Grünen
weiter. Bitte schön, Frau Kollegin Steiner.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Danke, Frau Vorsitzende. - Herr
Dr. Thomauske, sehen Sie mir nach, dass
ich Sie noch einmal ein bisschen zu Ihrem
beruflichen Werdegang befragen muss. Das
ist jetzt die erste Chance für unsere Fraktion,
in die Diskussion und in die Nachfragerunde
einzusteigen.

Sie haben ja Physik studiert, wie Sie vor-
hin auch selbst ausgeführt haben, und haben
auch in Physik promoviert. Können Sie mir
oder uns das Thema Ihrer Promotion noch
einmal nennen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
„Elastische Streuung hochenergetischer
Neutronen unter kleinen Winkeln“.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also, wenn ich als Laie das rich-
tig zuordnen kann, ist das Teilchenphysik.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
liegen Sie nicht falsch.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Dann haben Sie ja beim Bundes-
amt für Strahlenschutz angefangen. Nach
einer Referentenzeit im Fachgebiet Strahlen-
schutz, was Sie uns auch selber benannt
haben, wurden Sie dann Leiter des Endla-
gerprojekts Gorleben und dann Abteilungslei-
ter. Das ist alles wie besprochen.

Da haben Sie vorhin darauf hingewiesen
oder haben uns das angeführt, dass Sie an
einem bestimmten Zeitpunkt bergrechtlich
verantwortliche Person wurden. In welcher
dieser Phasen war das, als Sie schon Leiter
des Endlagerprojekts wurden oder Abtei-
lungsleiter?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
habe ich die Bestellung jetzt heute nicht vor-
liegen. Deswegen kann ich Ihnen das nicht
genau beantworten. In der Tat, auch was die
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Frage des Umfangs der Verantwortungs-
übernahme anbelangt, hat es ja damals
durchaus Gespräche gegeben, auch mit der
Bergbehörde. Es hat gleichlautend, weil ich
ja auch für das Endlager Morsleben verant-
wortlich war, dort Diskussionen über diese
Fragestellung gegeben. Da sind dann die
entsprechenden Regelungen vorgesehen
worden.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also könnte dann schon in der
Zeit von 91 bis 97 passiert sein?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Jetzt ist meine Frage noch ein-
mal zur beruflichen Qualifikation: Was waren
denn Ihre qualifikatorischen Voraussetzun-
gen, um die bergrechtlich verantwortliche
Person zu werden, und was sind die ent-
sprechenden - - Weil, Sie sind ja dann auch
verantwortlich gewesen für die Erstellung des
Rahmenbetriebsplans.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da-
ran kann ich mich jetzt nicht erinnern.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Welches die qualifikatorischen
Voraussetzungen waren?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich
verantwortlich war für die Erstellung des
Rahmenbetriebsplans. Welchen meinen Sie?

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Gut. - Dann fangen wir mal mit
dem Anfang an. Was waren Ihre qualifikato-
rischen Voraussetzungen, um die bergrecht-
lich verantwortliche Person zu werden?

(Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Bessere, als wenn man einen Gar-

ten baut! - Heiterkeit)

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Will
ich gern ausführen. Ich hatte ja eingangs
gesagt, ich habe am 01.07.1983 im Bundes-
amt für Strahlenschutz begonnen, habe dort
begonnen im Bereich - - Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt, Entschuldigung. Ich
habe dort begonnen mit Fragestellungen
Sicherheitsanalysen, habe andere Quer-
schnittsaufgaben gemacht wie beispiels-

weise eben unter anderem Fragestellung
Qualitätssicherungseinführung, dann aber
auch Dinge wie Vorkonzept Gorleben. Aber
Sie adressieren ja möglicherweise auf die
Fragestellung: Wo liegen denn die fachlichen
Voraussetzungen im bergbaulichen Bereich?

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Genau.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Ja. - Da gab es im Zusammenhang mit dem
Planfeststellungsverfahren Konrad eine
durchaus bedeutsame inhaltliche Fragestel-
lung. Das war, jetzt zurückgehend in die
80er-Jahre; denn darum handelt es sich ja,
die Fragestellung: Wenn die Abfälle aus der
Wiederaufarbeitung nach Deutschland zu-
rückkommen - die Wiederaufarbeitungs-
anlage in Frankreich hatte beispielsweise
Abfälle, die in gewissem Umfang Tritium
freisetzen -, ist das verträglich für ein Endla-
ger Konrad, respektive kann man diese Ab-
fälle unter Tage dicht in einer Einlagerungs-
kammer verschließen?

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Aber, Herr Dr. Thomauske - -

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Moment - -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Herr Dr. Thomauske, wir reden
jetzt nicht über Schacht Konrad.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
ich weiß. Es geht -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Es geht jetzt um das Projekt Gor-
leben, und da würde ich gerne hinkommen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: -
um die Frage der Qualifikation, -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Um die Qualifikation, ja.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: -
wenn ich das richtig verstehe, und ich wollte
nun direkt auf diese Frage jetzt auch ant-
worten, nämlich: Woher beziehe ich meine
Qualifikation? Insofern, glaube ich, ist die
Qualifikation zunächst einmal unabhängig,
an welcher Stelle sie gewonnen wird, son-
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dern die Frage ist: Ist die Qualifikation vor-
handen oder nicht vorhanden? Insofern, auf
diese Frage zurückkommend, habe ich dann,
wobei ich jetzt das genaue Jahr in den 80er-
Jahren nicht erinnere, das Projekt eines Vor-
habens übernommen, also die Leitung eines
Projektes übernommen, das sich damit be-
schäftigte: Ist es möglich, in einem Gruben-
gebäude 1 300 oder 1 100 Meter unterhalb
der Erdoberfläche einen Tunnel einzubauen,
der unnachgiebig ist? Dabei spielen natürlich
gebirgsmechanische Dinge eine wesentliche
Rolle. Da spielen beispielsweise Dinge eine
Rolle, wie Auflockerung entsteht. Da spielen
sicherheitstechnische Fragen eine Rolle. Da
spielen dann die Fragestellungen eine Rolle,
die das bergrechtliche Verfahren anbelan-
gen.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Herr Dr. Thomauske, meine Zeit
ist so beschränkt. Es geht um die nachweis-
lichen fachlichen, also belegbaren fachlichen
Qualifikationen. Da war es ja so, dass man
bergrechtliche Fachkunde nachweisen muss,
und da hat sicherlich dieses Projekt, das Sie
gerade genannt haben, eine Rolle gespielt.
Aber in Anbetracht dessen, dass bergrecht-
liche Betriebsüberwachung zu Ihren Aufga-
ben gehörte - ich habe das vorhin unsauber
formuliert in Bezug auf einen Rahmenbe-
triebsplan -, war es doch so, dass da be-
stimmte Lücken noch bestanden, weswegen
das Erfordernis gesehen wurde, Ihnen eine
bergfachliche Person zur Seite zu stellen.
Das war der Zeitpunkt - - Deswegen habe ich
nach dem Zeitpunkt gefragt, wann Sie ver-
antwortlich waren. Ich würde auch gern wis-
sen, ab wann die bergfachliche Person Ihnen
zur Seite gestellt war. Das war übrigens Herr
Wosnik, nicht?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Trotzdem würde ich gern bei der Beantwor-
tung an der Stelle noch einmal fortfahren. Als
Zweites hatte ich dann die Zuständigkeit
übernommen, die Sicherheit der alten Boh-
rungen im Zusammenhang mit Konrad zu
prüfen. Dort war es auch erforderlich, in der
Unterkreide Strecken aufzufahren. Auch
dafür hatte ich damals für dieses Vorhaben
die Verantwortung getragen.

Darüber hinaus habe ich mich dann einer
Prüfung unterzogen, und zwar bei der Berg-
behörde in Sachsen-Anhalt, die ebenfalls die
Frage stellte: Ist es möglich, dass jemand mit
der Grundausbildung der Physik eine ent-

sprechende Funktion übernehmen kann?
Insofern hat es auch dort - da ging es ja um
das Endlager Morsleben, Endlager im Salz -
ebenfalls eine Fragestellung gegeben: Sind
die Voraussetzungen gegeben, hier an der
Stelle die Funktion zu übernehmen? Insofern
war das eine Diskussion, die in der Tat in
den Bergbehörden geführt wurde, weil natür-
lich eine Bergbehörde immer zu prüfen hat:
Ist die entsprechende fachliche Qualifikation
dafür vorhanden?

Insofern gab es im Bundesamt für Strah-
lenschutz eine Rechtsauffassung dazu. Am
Ende hat man sich zu dem Prozedere oder
zu den Festlegungen der Verantwortungs-
übernahmen geeinigt, die dann festgelegt
worden sind, wo ich jetzt aber die konkreten
Bestellungsschreiben nicht mehr vor Augen
habe.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Damit haben wir die erste
Berliner Runde absolviert. Wir eröffnen nun
die zweite mit dem Fragerecht der Unions-
fraktionen. Bitte schön.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Thomauske,
noch einmal kurz zu der schon öfter ange-
sprochenen Frage der Salzrechte, wo dann
auch immer die Frage Enteignung im Raum
steht. Zunächst einmal - ich weiß, Sie sind
nicht Jurist, aber ich weiß auch, dass Sie
sich hier in Ihrer beruflichen Tätigkeit natür-
lich auch intensiv mit diesen Fragen be-
schäftigen mussten -: Welche Auswirkungen
hätte es denn für so einen Salzrechtinhaber,
wenn er enteignet wird? Was passiert denn
dann? Kann er dann nicht mehr, wenn er
beispielsweise Fortwirtschaft betreibt, seinen
Wald dort bewirtschaften, oder was passiert
dann?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Über Tage passiert zunächst gar nichts. Das
ist natürlich klar. Wovon er natürlich betroffen
ist - - Das ist eben ein sehr altes Recht, das
es auch nur in bestimmten Bereichen
Deutschlands gibt, dass jemand eben, so-
bald es Salz ist, gewissermaßen Eigentümer
der Bodenschätze bis zum Erdmittelpunkt ist,
wenn es Salz in dieser Teufe gäbe. Aber so
ist das Recht gestrickt. Insofern: Er hat das
Recht. Wenn das im Grundbuch verbrieft ist,
dann hat er das Recht, und dann ist natürlich
die Frage: Was kann er über Tage machen?
Über Tage kann er natürlich alles machen.
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Aber wenn es an Enteignungsvorschriften
mangelt, behält er das Recht. Wenn es eine
Enteignungsvorschrift gibt und die überwie-
gend öffentlichen Interessen eine Enteignung
begründen würden, dann käme natürlich
auch ein Enteignungsverfahren in Frage.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Wir haben
den Unterlagen entnommen, dass es auch
eine intensive Diskussion zwischen dem BfS
und den niedersächsischen Bergbehörden
über die Frage der Enteignung auf beste-
henden Rechtsgrundlagen gab. Wir haben in
der letzten Sitzung hier auch noch einmal
von Herrn Rösel den Zusammenhang gehört,
dass sich die Niedersachsen auf den Stand-
punkt gestellt hätten, dass die Notwendigkeit
einer Enteignung im südwestlichen Teil dann
nicht gesehen wird, wenn im nordöstlichen
Teil ausreichender, für die Erkundung not-
wendiger Raum sozusagen zur Verfügung
stand. Ist Ihnen dieser Diskussionsprozess
noch in Erinnerung, und entspricht das, was
ich hier vortrage, was Herr Rösel hier vorge-
tragen hat, auch den Tatsachen, wie Sie sie
in Erinnerung haben?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
habe, zu Ihrer Frage kommend, den Diskus-
sionsprozess im Einzelnen nicht vor Augen,
weil der ja, ich sage einmal, sehr stark zwi-
schen den Juristen respektive den Rechts-
anwälten der jeweiligen Häuser geführt wur-
de mit vielfältigen Schriftsätzen, die dazu
verfasst worden sind über die Fragestellung:
Sind die im Bundesberggesetz angelegten
möglichen Enteignungsparagrafen geeignet,
hier zur Anwendung zu kommen? Was im
Ergebnis als in der Tat zweifelhaft gesehen
wurde.

Der zweite Teil der Frage - das ist mir na-
türlich erinnerlich - betrifft die Fragestellung:
Hätte man enteignen können auch dann,
wenn man nicht den zwingenden Nachweis
hätte führen können, dass dieser Bereich
erforderlich wäre? An der Stelle bin ich in der
Tat der Auffassung: Wenn sich im Zuge der
Erkundung herausstellen sollte, um den
Sicherheitsnachweis abschließend führen zu
können, sind beispielsweise Bohrungen -
jetzt als Mindestuntersuchungsumfang - in
dem Bereich des Südwestens Vorausset-
zung, dann muss man sich fragen: Ist es
damit zwingend notwendig? - Würde man
sagen: Ja. Ist es auf der Grundlage der be-
stehenden Gesetzgebung möglich? - Würde
man sagen: Nein.

Insofern stellt sich dann die Frage: Schafft
der Bund sich die Möglichkeit, eine Enteig-
nungsvorschrift - ja oder nein? Das sind dann
die Überlegungen, die auf der politischen
Ebene stattfinden müssen.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Wir haben
Herrn Rösel in der letzten Sitzung so ver-
standen, dass er sagte, der Umstieg quasi
von der parallelen Erkundung Süd-
west/Nordost auf die sequenzielle - wie Sie
es nennen -, also nachgeschaltete, habe
auch den juristischen Grund gehabt, dass
man sich ebendie für eine parallele Erkun-
dung notwendigen Rechte im Südwesten
nicht über die Enteignung habe beschaffen
können, weil ebendie Landesbehörde sagte:
Es ist nicht nachgewiesen, dass ihr in diesem
Bereich tatsächlich erkunden müsst, weil es
ja möglicherweise schon im Nordosten aus-
reichende Flächen bzw. Bereiche gibt.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.
Ich würde die Argumentationskette wie folgt
benennen: Ist eine Enteignung möglich? -
Nur dann, wenn sie zwingend erforderlich ist.
Dann ist die Frage: Ist sie zwingend erforder-
lich? - Nur dann, wenn in dem Bereich, der
für eine Erkundung zur Verfügung steht, nicht
genügend Einlagerungshohlraumvolumen
aufgefunden wird oder aber aus Nachweis-
zwecken darüber hinaus erkundet werden
muss. Insofern muss ich zunächst mal den
Nachweis des zwingend Erforderlichen er-
bringen, bevor eine Enteignung stattfinden
kann. Daran scheitert aus meiner Sicht auch
die Enteignung, weil bis heute ein zwingen-
der Nachweis der Erkundung des Südwes-
tens nicht erbracht ist.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Dann
möchte ich noch mal auf das Schreiben vom
23. Januar 97 eingehen, das Ihnen ja vor-
liegt, wenn ich das richtig sehe. Das trägt ja
auch Ihre Unterschrift. Ich sage es noch ein-
mal für das Protokoll: Das ist MAT A 83
Band 6, dort Blattnummer 475 f. Dort heißt
es dann auf der zweiten Seite - ich zitiere -:

Die untertägige Erkundung erfolgt
generell mittels Bohrungen und
Messungen, wobei als Messungen
auch Verfahren wie Reflexionsmeß-
verfahren (indirekte Meßverfahren)
zum Einsatz kommen, mit deren
Hilfe in Kombination mit Bohrungen
der Aufbau des nordöstlichen Teil
des Salzstocks erkundet werden
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kann. Die indirekten Verfahren
kommen insbesondere in dem
Bereich des Salzstocks zur Anwen-
dung, der nicht mittels Bohrung
durchörtert werden kann. Dies be-
trifft die Bereiche privater Salz-
abbaugerechtsamkeiten der Kir-
chengemeinden sowie des Grafen
Bernstorff.

Ist diese Passage so zu verstehen, dass
mit einem indirekten Verfahren auch Berei-
che des Salzstocks erkundet werden sollten,
für die keine Salzrechte zur Verfügung stan-
den?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist in der Tat richtig, dass bestimmte Erkun-
dungen möglich sind in Bereichen, die man
nicht direkt durch Bohrungen etc. erkundet.
Selbstverständlich wird nicht der gesamte
Salzstock durchbohrt, sondern man hat be-
stimmte Bohrungen, man hat bestimmte
Strecken, die aufgefahren werden. Dann ist
die zweite Frage: Wie gewinnt man Informa-
tionen über die zwischen den Bohrungen
oder den Strecken liegenden Bereiche? Die
gewinnt man eben mithilfe von indirekten
Messverfahren, indem man Mikroseismik,
Elektromagnetresonanzverfahren usw. ent-
sprechend zur Anwendung bringt, über die
man dann Aufschluss bekommt über den
Aufbau der dazwischen liegenden Bereiche.

Insofern spricht einiges dafür, dass man
beispielsweise den Bereich, in dem Salz-
abbaugerechtigkeiten der Kirchengemeinden
liegen, damit wird bewerten können. Eben-
falls kann man wohl nach dem, was diese
Verfahren können, auch den Bereich der
Gorlebener Rinne von unter Tage, also in
dem Bereich gewissermaßen 600, 500,
400 Meter oberhalb der Strecken, erkunden.
Das sind so in etwa die Reichweiten, die man
mit diesen Verfahren überstreichen kann.
Insofern gibt es natürlich einen gewissen
Aufschluss auch über diese Verfahren, wenn
man dieses Untersuchungsprogramm in der
Richtung so formuliert, auch für den Bereich
des Südwestens, zumindest für den angren-
zenden Bereich des Südwestens.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Wenn ich
noch mal im Nordosten bleibe - darauf bezog
sich auch die Aussage in Ihrem Bericht -:
Habe ich es so zu verstehen, dass dies
auch - - Sie haben es ja relativ prominent
dort dargestellt. Frage: Ist das auch deshalb
geschehen, weil es sich auch um neuartige

Messverfahren handelt, oder waren das Din-
ge, die ohnehin schon seit 10, 20, 30 Jahren
im Bergbau so angewandt werden? Denn ich
habe dieses Schreiben so verstanden, dass
es ja die Entscheidungsgrundlage letztlich für
das Ministerium sein sollte, auf die parallele
Erkundung zu verzichten und eben zur se-
quenziellen zu gehen. Da steht dann natür-
lich immer beim neutralen Beobachter die
Frage im Raum: Was machen wir mit den
Bereichen, wo wir die Salzrechte nicht zur
Verfügung haben?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Genau um diese Fragestellung ging es na-
türlich dann auch - unterstellt, wir betrachten
jetzt nur den Nordosten und die Erkundung in
Richtung Nordosten. Dann ist die Frage -
auch dort gibt es bestimmte Bereiche, die der
unmittelbaren, der direkten Untersuchung
nicht zugänglich sind -: Was bedeutet das im
Hinblick auf die Aussagen, die dann von
diesem Untersuchungsprogramm getätigt
werden können? Macht es also Sinn, den
Nordosten überhaupt anzugehen, obwohl es
noch gewisse Inseln gibt, die einer direkten
Erkundung nicht offenstehen?

Deswegen an der Stelle die Aussage, die
in der Tat dann auch von einer gewissen
Bedeutung ist, dass die Erkundungsziele im
Nordosten erreichbar sind, einmal auf der
Grundlage der Streckenauffahrung, der Boh-
rungen, die getätigt werden, und natürlich der
indirekten Messverfahren, die natürlich we-
sentlicher Bestandteil des Erkundungspro-
grammes sind und die natürlich auch in den
beiden Berichten, die ich vorhin zitiert habe,
zum geowissenschaftlichen und geotechni-
schen Erkundungsprogramm dort auch ge-
nauer beschrieben sind und angelegt sind.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Meine
Frage: Wie lange gab es solche Verfahren
schon?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
bin ich - - Die Verfahren selber gibt es natür-
lich schon länger. Aber diese Verfahren er-
fahren natürlich eine stete Weiterentwick-
lung. Insbesondere ist hier natürlich in dem
Bereich der Geotechnik, Bohrung, Bohrtech-
nik, Erkundung an der Stelle eine breite In-
dustrie zugange, die Interesse hat, solche
Verfahren weiterzuentwickeln. Umgesetzt auf
die Möglichkeiten im Erkundungsbergwerk,
ist es natürlich insbesondere die Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Roh-
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stoffe, die sich dieser Fragestellungen an-
nimmt.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Sie nen-
nen hier die BGR. Sie haben in diesem be-
sagten Schreiben auch am Ende geschrie-
ben: „Zusammenfassend sind BfS, BGR und
DBE der Auffassung“, und dann wird in vier
Spiegelstrichen dargestellt, wie die weitere
Erkundung stattzufinden hat. Habe ich das
so zu verstehen, dass es eine fachliche Ab-
stimmung zwischen BfS, BGR, DBE gab, die
dann zu dieser Schlussfolgerung führte? War
es tatsächlich eine einheitliche Haltung, oder
haben die beteiligten Institutionen unter-
schiedliche Haltungen eingenommen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Vorgehensweise der sequenziellen Erkun-
dung ist von 93 an intensiver entwickelt wor-
den. Insofern hat es hierzu natürlich vielfäl-
tige Stellungnahmen und Diskussionen, Pro-
jektgespräche usw. gegeben. Dies ist ein
Bereich, der sehr intensiv diskutiert worden
ist.

97 stellte sich dann die Frage: Wie posi-
tioniert sich das Bundesamt für Strahlen-
schutz? Da macht es natürlich wenig Sinn,
eine einseitige und nicht abgestimmte Auf-
fassung nach außen zu geben. Insofern war
der geowissenschaftliche Berater des Bun-
desamtes für Strahlenschutz, nämlich die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe, natürlich beteiligt. Es war auch
beteiligt im Hinblick auf die Frage des berg-
technischen Sachverstandes natürlich die
Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb
von Endlagern. Insofern war das in der Tat
der Endpunkt einer ja doch - ich sage - drei-
bis vierjährigen intensiven Auseinanderset-
zung mit diesem Thema.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Können
Sie sich erinnern, ob im Laufe dieses Ab-
stimmungsprozesses auch politisch Einfluss
genommen wurde, oder war es eine rein
fachliche Diskussion gewesen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Was ist eine politische Einflussnahme? Na-
türlich hat das Bundesumweltministerium -
das ist ja auch aus den Akten entnehmbar -
nachgefragt: Geht eine Erkundung auch
beschränkt auf den Nordosten? Ist das über-
haupt möglich, wenn ihr das vorschlagt?
Geht das überhaupt? Insofern haben wir uns
mit den Konsequenzen einer solchen Erkun-

dungsbeschränkung oder der sequenziellen
Erkundung natürlich inhaltlich auseinander-
gesetzt. Da spielten eben Fragestellungen,
wirtschaftliche Dinge eine Rolle, dann die
Frage der Aussagen, die damit getätigt wer-
den können usw. Das ist aber aus meiner
Sicht keine politische Beeinflussung.

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat
sich im Ergebnis zu diesem Vorschlag
durchgerungen, hat den mit den beteiligten
Institutionen abgestimmt und dieses Ergeb-
nis dem Bundesumweltminister mitgeteilt.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Sie wissen
ja, dass hier in dem Untersuchungsaus-
schuss insbesondere auch von den Kollegin-
nen und Kollegen der Opposition dieser Um-
stieg - nenne ich es jetzt mal - der Vor-
gehensweise von parallel auf sequenziell
unter dem Blickwinkel gesehen wird: Aha, da
wird nicht mehr der sicherheitstechnisch
richtige Weg beschritten, sondern es wird ein
aus Praktikabilitäts-, Rechtsgründen, politi-
schen Gründen eben einfacherer Weg ge-
gangen, nämlich dass zunächst einmal die
Erkundung auf den Nordosten beschränkt
wird. Wie ist Ihre Position zu dieser These?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
ist im Ergebnis ja keine Beschränkung, son-
dern es ist die sequenzielle Vorgehensweise,
die entweder zum Ergebnis hat: Wir können
den Sicherheitsnachweis für sämtliche Ab-
fälle im Nordosten führen. Dann wäre der
Nordosten hinreichend. Es wäre auch das
gegenteilige Ergebnis vorstellbar: Der Nord-
osten ist nicht geeignet, sei es aus geologi-
schen Gründen, sei es aus Mengengründen.
Für den Fall, dass er geologisch nicht geeig-
net wäre, müsste man sich fragen, ob dann
der Salzstock überhaupt geeignet ist. Wenn
es mengenbezogene Fragestellungen sind,
müsste dann geprüft werden, ob der Süd-
westen genügend Potenzial bietet. Die zwei-
te Frage ist im Hinblick auf die Nach-
weisführung: Kann ich den Nachweis ab-
schließend im Nordosten führen, oder muss
ich den Südwesten weiter erkunden?

Insofern kann ich an der Stelle nun über-
haupt kein Minus erkennen in dem, was als
Zielstellung oder als Erkundungstiefgang
besteht, sondern es ist immer so, dass ich
das erkunde, was ich für den Sicherheits-
nachweis insgesamt benötige und nicht ir-
gendetwas anderes. Es muss ja eine inhalt-
liche Begründung haben, die sich aus dem
Sicherheits- und Nachweiskonzept ergibt.
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Dieser Umfang wird erkundet. Da gibt es
auch kein Wenn und Aber. Wenn ich auf der
Grundlage der bestehenden Rechte nicht in
der Lage bin, einen abschließenden Sicher-
heitsnachweis zu führen, dann werden mir
entweder die Rechte zur Verfügung gestellt,
oder das war es an der Stelle.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Vielen
Dank. - Wissen Sie, warum die Entscheidung
ausgerechnet Anfang 97 gesucht wurde? Es
ist ja, wie Sie schon darstellen, ein längerer
Diskussionsprozess gewesen, der also ins-
besondere nicht erst begonnen hat, als Bun-
desumweltministerin Angela Merkel war,
sondern der schon vorher, in der Amtszeit
von Klaus Töpfer, seinen Anfang nahm. Wie
kam es, dass die Entscheidung dann sozu-
sagen auf den Punkt vorangetrieben wurde?
Ich sehe es so, dass auch das BfS dann
gerade durch Sie darauf hingearbeitet hat,
eine Entscheidung eben zu diesem Zeitpunkt
zu bekommen. Warum dieser Druck, jetzt
eine Entscheidung Anfang 97 zu bekom-
men?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Der
Entscheidungsdruck war deswegen gege-
ben, weil in 96 die Schächte abgeteuft wa-
ren. Dann stand die Erkundung des Infra-
strukturbereiches an und spätestens ab 98
die Frage Erkundung des eigentlichen Er-
kundungsgegenstandes, des älteren Stein-
salzes. Insofern musste dann in 97 eine Ent-
scheidung herbeigeführt werden: Wie soll
denn die Planung, natürlich auch für die je-
weiligen Hauptbetriebspläne usw., der weite-
ren Vorgehensweise erfolgen? Da ist natür-
lich die federführende Behörde gefordert, an
der Stelle einen Entscheidungsvorschlag
vorzubereiten und vorzulegen. Der Entschei-
dungszwang ergab sich einfach daraus, dass
in 97 dann die Durchörterung in das ältere
Steinsalz anstand, und ab dem Zeitpunkt
dann die Frage Auffahrung bestimmter Stre-
cken im älteren Steinsalz zur Erkundung und
da natürlich dann die Fragestellung Nord-
ost/Südwest, beides oder sequenziell.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Ich bin von
Hause aus Jurist. Deshalb müssen Sie mir
an der Stelle möglicherweise auch einmal
helfen. Hier ist ja auch immer wieder in der
Diskussion die Frage Hauptanhydrit. Wir
haben jetzt gelernt, dass man da nach Mög-
lichkeit eben keine Durchörterung vorneh-
men sollte, weil eben immer zu befürchten

ist, dass es da gewisse Wegsamkeiten, Be-
ziehungen eben gibt, die außerhalb des
Salzstockes reichen. Können Sie von der
Fachseite noch einmal beschreiben, warum
man versucht, diesen Anhydrit zu umgehen?
Dann können wir vielleicht gleich im Weiteren
noch einmal auf die konkrete Situation in
Gorleben zu sprechen kommen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
nächst mal: Was ist Hauptanhydrit? Haupt-
anhydrit ist ein gipsartiger Stoff. Der be-
inhaltet die Elemente, die bei einer Lösung
von Salz nicht löslich sind und übrig bleiben.
Die bilden - - Wenn wir 260 Millionen Jahre
zurückgehen, dann gab es hier einen Be-
reich, der etwa dem vergleichbar ist, was wir
heute im Toten Meer sehen, nämlich einen
Bereich, der unterhalb des Meerwasserspie-
gels lag in dem gesamten norddeutschen
Tiefland. In diesen Bereich ist Meerwasser
reingeschwappt, ist verdunstet. Insofern kön-
nen wir über den gesamten norddeutschen
Bereich diese Schichtenfolge verfolgen, weil
das Wasser natürlich verdunstet ist, und sich
entsprechend der Löslichkeitsgrenzen dann
Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Kalium-
chlorid usw. gebildet haben. Und das ist
mehrfach erfolgt. An dieser Stelle hat sich
dann eine Salzschichtung ergeben, und ir-
gendwann war dieser Vorgang abgeschlos-
sen.

Aber es hat auch Lösungsvorgänge ge-
geben, und diese Lösungsvorgänge haben
dazu geführt, dass sich in dem oberen Be-
reich des Salzes gewissermaßen eine
Schutzschicht aus diesem Gips gebildet hat.
Jetzt hat sich dann über die Jahrmillionen ein
Deckgebirge aufgebaut durch die Schwemm-
stoffe usw., die aus dem südlichen Bereich
eingeschwemmt wurden. Dieses Deckgebir-
ge, das sich dort gebildet hat, ist spezifisch
schwerer als darunter liegendes Salz. Da Sie
gesagt haben, Sie sind Jurist und es nicht so
genau wissen, will ich es ein bisschen an-
schaulicher machen: Es ist im Grunde nach
ähnlich, wie wenn Sie einen Tortenboden
nehmen, den in der Mitte durchschneiden
und mit Marmelade beschmieren und dann
von oben draufdrücken. Dann quillt die Mar-
melade an allen Stellen hoch, an denen die
Deckschicht Imperfektionen hat.

Genauso sind die Salzstöcke entstanden.
Die Salzstöcke sind dadurch nach oben ge-
drückt worden. Dieses Nach-oben-Drücken
führt natürlich dazu, dass die früher horizon-
tal liegenden Anhydritschollen dann plötzlich
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senkrecht stehen, nach oben gezogen wer-
den und möglicherweise eben auch aus-
einandergezogen werden wie in einem Hefe-
teig, in dem Sie eine etwas härtere Zwi-
schenschicht haben, die dann durch das
Kneten oder durch das Ziehen auseinander-
gerissen wird. Das ist genau die spannende
Frage: Ist das in dem Salzstock Gorleben
genauso vorkommend?

Nun hat der Hauptanhydrit eine beson-
dere Eigenschaft, nämlich: In dessen Umfeld
gibt es gewissermaßen Wasser- und Gas-
einschlüsse. Und insofern ist natürlich für
den Bergmann immer Vorsicht geboten, die-
se Bereiche anzubohren. Man kann die an-
bohren. Man macht das auch, aber unter
bestimmten Schutzvorkehrungen, dass man
eben entsprechende Sicherungsvorkehrun-
gen trifft, um diese anzubohren.

Nun gibt es unterschiedliche Stränge von
Anhydrit in dem Salzstock Gorleben. Wir
haben einmal den Anhydritstrang, der zwi-
schen dem jüngeren und dem älteren Stein-
salz liegt, also zwischen den Schächten und
den Bereichen, die wir erkunden wollen. Da
mussten wir natürlich durch diese Bereiche
durch, sonst wären wir nie in das ältere
Steinsalz gekommen. Also insofern: Eine
Durchörterung hat stattgefunden. Dabei ist
auch Anhydrit erbohrt worden. Dann sind
auch Untersuchungen gemacht worden über
das Laugenvorkommen, Gasvorkommen
usw. usf. Natürlich versucht man, diese
Durchörterung zu minimieren. Das ist der
Bereich des mittleren Anhydrits, der zwi-
schen dem jüngeren und dem älteren Stein-
salz liegt.

Dann gibt es den Bereich des nördlichen
Hauptanhydrits. Der ist für die Erkundung
deswegen von besonderem Interesse, weil
sich direkt an diesem Hauptanhydrit auch
Kalilager befinden. Kalisalz ist das Salz, das
am leichtesten löslich ist. Insofern könnte das
eine potenzielle Wegsamkeit darstellen, dass
entlang der Hauptanhydritschichten das Kali-
salz gelöst wird und dann in tiefere Bereiche
vordringen könnte. Insofern ist es von erheb-
licher Bedeutung und ein erhebliches Erkun-
dungsziel, festzustellen: Liegen der nördliche
Hauptanhydrit, aber auch der mittlere zer-
blockt vor, oder ist das immer noch eine in-
takte Schicht, die einfach senkrecht gestellt
wurde? Die bisherigen Erkenntnisse über die
bislang erst untersuchten Bereiche zeigen,
dass die bislang untersuchten Bereiche auf
die Zerblockung hinweisen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Danke schön, Herr Dr. Thomauske. - Das
Fragerecht liegt jetzt wieder bei der SPD-
Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege Edathy.

Sebastian Edathy (SPD): Sehr geehrter
Herr Professor Thomauske, Sie haben ja bei
Ihrem einleitenden Statement darauf hinge-
wiesen, dass Sie gebeten worden sind, et-
was zu dem Fragekomplex 25 zu sagen.
Aber in der Ladung, die Sie erhalten haben,
steht drin: insbesondere die Frage 25, sprich
Salzrecht. Das heißt, die anderen Fragen
sind hier auch von Interesse.

Ich möchte gern zu unserem Fragekom-
plex 16 einige Fragen an Sie richten. Ich
zitiere:

Gab es Bemühungen der Atomwirt-
schaft oder ihr nahestehender Insti-
tutionen oder Personen, Einfluss
auf die Entscheidungsfindung der
Bundesregierung oder weiterer am
Verfahren beteiligter Stellen oder
Personen auszuüben, und welche
Folgen hatten diese gegebenen-
falls, insbesondere hinsichtlich
möglicher Interessenkonflikte?

Meine erste Frage an Sie, Herr Professor
Thomauske: Hat es Ihrer Erinnerung nach
solche Bemühungen oder tatsächliche Ver-
suche der Atomwirtschaft, Einfluss zum Bei-
spiel auf Sie, auf weitere Beamte im Bereich
des Bundesamtes für Strahlenschutz zu
nehmen, gegeben?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Wenn Sie die Frage auf den letzten Punkt hin
orientieren, sage ich Nein.

Sebastian Edathy (SPD): Wie müsste ich
die Frage denn anders formulieren, damit Sie
Ja sagen könnten?

(Heiterkeit)

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
wollte Ihnen durch meine Antwort die Chance
geben, die Frage an der Stelle etwas in einen
anderen Bereich zu richten, nämlich nicht um
die Fragestellung: Hat es den Versuch gege-
ben, auf Beamte einzuwirken? Deswegen
habe ich ja gesagt: klares Nein.

Es gab in dem Bereich Ende 1996 - wie-
wohl ich da das Datum Ende 96 relativ genau
vor Augen habe, aber nicht mehr die ge-
nauen Daten - die Diskussion, angestoßen
durch die Elektrizitätsversorgungsunterneh-
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men auf der Grundlage der vorhande-
nen/nicht vorhandenen Salzrechte, sich zu
überlegen, ob es nicht zweckmäßiger wäre,
die Erkundung insgesamt so lange zu ver-
schieben, bis die Salzrechte umfassend vor-
liegen.

Das ist ein Punkt, der an der Stelle in der
Tat diskutiert worden ist unter Beteiligung
des Bundesumweltministeriums und wo ich
in den Besprechungen die amtsabgestimmte
Auffassung vertreten habe, dass wir die Fra-
ge der Beschränkung der Salzrechte nicht so
sehen, dass wir damit insgesamt zu einer
Verschiebung der Erkundung kämen, son-
dern dass wir dafür plädiert haben, den Salz-
stock nach Nordosten zu erkunden, weil die
wesentlichen Erkundungsziele nach unserer
Auffassung damit erreichbar sind.

Sebastian Edathy (SPD): Dann will ich
die Frage doch ein wenig anders formulieren.
Sind Sie der Auffassung, dass ein Beamter
einer Bundesbehörde, die sich mit dem
Thema Endlagerung beschäftigt, darauf ach-
ten sollte, eine gewisse Distanz zu privaten
Organisationen wie Energieunternehmen an
den Tag zu legen, die ja ganz klare Interes-
sen haben, was die Thematik, für die die
Behörde verantwortlich ist, betrifft?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist eine sehr abstrakte Frage.

Sebastian Edathy (SPD): Ich konkreti-
siere das mal gerne. Sie haben vorhin ge-
sagt, Sie haben 2003 auf eigenen Wunsch
das Bundesamt für Strahlenschutz verlassen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Auch da gucken wir jetzt.

Sebastian Edathy (SPD): Entschuldi-
gung. Wenn es um die Glaubwürdigkeit des
Zeugen geht, dann kann ich natürlich auch
auf seine spätere Berufstätigkeit abheben.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja.
Deshalb wollte ich Ihnen gerade den Hinweis
geben, dass wir jetzt auf einem schmalen
Grat wandeln und deshalb gucken müssen,
dass wir eigentlich beim Untersuchungsge-
genstand bleiben.

Sebastian Edathy (SPD): Es geht um die
Frage, ob es Bemühungen der Atomwirt-
schaft gegeben hat, Einfluss zu nehmen auf

Personen, die behördlicherseits mit dem
Thema Endlagerung beschäftigt gewesen
sind.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Aber
nicht nach 2003!)

Wenn Sie 2003 direkt nach dem Ausschei-
den aus dem Bundesamt für Strahlenschutz
Technischer Geschäftsführer von Vattenfall
werden, dann wirft das doch die Frage auf,
ob Sie sich da auf eine Stellenanzeige be-
worben haben, oder ob es nicht schon länger
Kontakte zwischen Ihnen und mindestens
diesem konkreten Energieversorger gegeben
hat. War das der Fall, oder war das nicht der
Fall, und wenn ja, welcher Art waren diese
Kontakte?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
muss ich überlegen, in welchem Tiefgang ich
mich bereit erklären kann, auf diese Frage-
stellung letztlich zu antworten. Zunächst
mal - -

Sebastian Edathy (SPD): Wieso?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
bin noch nicht fertig mit meiner Antwort. -
Zunächst mal ging es um die Fragestellung:
Hat es unzulässige Beeinflussung gegeben?
Dazu nach wie vor: klares Nein.

Sebastian Edathy (SPD): Also hat es zu-
lässige Beeinflussung gegeben?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
lässige Beeinflussung gibt es immer.

Sebastian Edathy (SPD): Können Sie
das bitte konkretisieren?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.
Wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der
in den Gesprächen Ihnen mitteilt, dass die
Abfallmenge sich verändert hat, beeinflusst
das den Umfang der Untersuchung, und das
ist natürlich eine Beeinflussung des Untersu-
chungsgegenstandes. Insofern sind das In-
formationen, die natürlich das weitere Proze-
dere beeinflussen.

Sebastian Edathy (SPD): Ja, aber das
war doch keine Beeinflussung durch die
Atomwirtschaft, sondern eine politische Ent-
scheidung, von einem Endlagerkonzept ab-
zuweichen, oder?
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Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
war eine Beeinflussung insoweit, als dass
natürlich die Datenmenge, welche Abfälle
gibt es, von jemandem zur Verfügung gestellt
werden. Die werden jährlich abgefragt von
den Abfallablieferern. Das ist natürlich auch,
um in Ihrer Terminologie zu bleiben, die
Atomwirtschaft.

Sebastian Edathy (SPD): Kann ich jetzt
noch damit rechnen, dass meine Frage be-
antwortet wird?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Sie
haben ja eine Zwischenfrage gestellt. Des-
wegen dachte ich, dass Sie Interesse haben,
dass ich die Zwischenfrage beantworte.

Sebastian Edathy (SPD): Wenn Sie da-
mit fertig sind, dann können Sie ja die eigent-
liche Frage beantworten.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
dann komme ich auf die eigentliche Beant-
wortung zurück. Ich bin angesprochen wor-
den über einen Headhunter, ob ich mir vor-
stellen kann, für ein Industrieunternehmen zu
arbeiten. Das war noch unspezifisch, wel-
ches. Dazu habe ich ein Gespräch geführt.
Nach diesem Gespräch habe ich dem Bun-
desamt für Strahlenschutz mitgeteilt, dass
diese Gespräche einen Tiefgang haben, bei
dem ich glaube, dass dienstliche Belange
berührt sein könnten, und hatte deswegen
um die Entbindung von meiner Funktion ge-
beten.

Sebastian Edathy (SPD): Sie sind aber
mittlerweile Hochschullehrer, wenn die In-
formationen, die mir vorliegen, richtig sind.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Sebastian Edathy (SPD): Ist es richtig,
dass Sie eine Professur haben, die von RWE
bezahlt wird?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
lese ich immer wieder. Ich habe letztens
auch gelesen, dass Eon 40 Millionen für ein
Institut in Aachen zur Verfügung gestellt hat
und dass einer der fünf, die davon gewis-
sermaßen finanziert würden, mein Institut
und ich wären. Ich sag mal: Ich könnte mir so
was sogar vorstellen, wenn es die richtigen

Forschungsvorhaben wären, die damit finan-
ziert würden. Leider ist dem nicht so.

Zu Ihrer Fragestellung RWE will ich gerne
Stellung beziehen. Die RWE hat mit der
Hochschule, längere Zeit vor meinem Aus-
scheiden von Vattenfall, einen Vertrag ge-
schlossen, der beinhaltete, nachdem die rot-
grüne Landesregierung in Nordrhein-West-
falen damals entschieden hatte, 2009,
Nordrhein-Westfalen kernenergiefrei zu ha-
ben - - Das bedeutete, keine Forschung
mehr im Forschungszentrum Jülich zu kern-
physikalischen Themenstellung, keine Lehr-
stühle mehr an der Hochschule, keine Aus-
bildung mehr in dem Bereich der Kernener-
gie oder der Entsorgungsthemen. Insofern
hatte die Industrie an der Stelle in Gesprä-
chen mit dem damaligen Wirtschaftsminister
Pinkwart und der Hochschule entschieden,
zum Aufbau von Studiengängen eine ge-
wisse Grundfinanzierung vorzusehen. Diese
Grundfinanzierung sollte vorgesehen werden
für die Wiedereinrichtung von Lehrstühlen,
das heißt eine Grundausstattung und eine
jährliche Bezuschussung für gewisse Jahre. -
Das ist ein wichtiger Punkt.

Sebastian Edathy (SPD): Ist denn Ihr
Lehrstuhl betroffen oder nicht? Das ist ja die
Frage, die interessiert.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Wenn Sie sich die zwei Minuten noch Zeit
nehmen, komme ich darauf.

Sebastian Edathy (SPD): Dann müssen
wir das halt verlängern. Dann müssen Sie
noch mal wiederkommen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Nein, wir müssen nichts verlängern, sondern
wir lassen den Zeugen ausreden. Das ist so.
Wenn wir jetzt seine Glaubwürdigkeit in Fra-
ge stellen, was völlig korrekt ist,

(Sebastian Edathy (SPD): Ja, wir
hören den Zeugen!)

muss ihm die Möglichkeit gegeben werden,
da auch entsprechend zu antworten.

(Sebastian Edathy (SPD):
D’accord!)

Bitte schön, Herr Dr. Thomauske.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: In-
sofern ist dann ein Vertrag geschlossen zwi-
schen der Hochschule. Das war lange, bevor
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ein Berufungsverfahren mit mir anstand. Ich
bin auch nicht berufen worden von der RWE
oder von jemandem sonst, sondern es ist
eine ganz normale ordentliche Professur, die
finanziert wird vom Land Nordrhein-West-
falen über die Hochschule, insofern kein
Stiftungslehrstuhl oder was auch immer an
der Stelle hin und wieder aus politischen
Richtungen geäußert wird - - hat nichts damit
zu tun, ist ein ganz normaler Lehrstuhl, der
eingerichtet worden ist, für den es ein an-
derthalbjähriges Berufungsverfahren gege-
ben hat mit allen Gutachten, die dazu einge-
holt worden sind usw.

Sebastian Edathy (SPD): Das habe ich
jetzt so - -

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: In-
sofern habe ich an der Stelle keine unmittel-
bare - - Wenn Sie jetzt Fragen stellen wie:
„Bin ich persönlich davon betroffen?“, sage
ich: Nein. - Ist das Institut betroffen? - Ja,
insoweit, als dass wir Gelder erhalten für die
Grundausstattung, das heißt Mobiliar usw.,
Dinge, die normalerweise eine Hochschule
finanziert, wenn ein Lehrstuhl eingerichtet
wird. An der Stelle hat die Hochschule über
diesen Vertrag diese Mittel generiert, die
dann zugrunde gelegt wurden und insofern
dafür dienen. Das betrifft drei Lehrstühle, die
davon inhaltlich betroffen sind.

Der zweite Aspekt, der damit finanziert
wird, ist die Einrichtung von Studiengängen,
weil das kostet ja auch.

Sebastian Edathy (SPD): Ist denn einer
von den drei Lehrstühlen, die betroffen sind
nach Ihrer Aussage, einer, den Sie beklei-
den?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Sebastian Edathy (SPD): Aha. Gut, dann
haben wir das ja doch herausgearbeitet.

(Zuruf des Abg. Reinhard Grindel
(CDU/CSU))

Dann darf ich die nächste Frage stellen.
Wenn man sich die Homepage des Deut-
schen Atomforums anschaut, dann findet
man Sie dort aufgelistet als Präsidiumsmit-
glied. Entspricht das den Tatsachen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Sebastian Edathy (SPD): Seit wann be-
kleiden Sie diese Position?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
schätze mal, etwa seit 2004.

Sebastian Edathy (SPD): Hatten Sie
schon vorher Kontakte zum Atomforum, bzw.
waren Sie vor 2004 schon Mitglied, wenn
nicht im Präsidium?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
war in der Zeit, als ich Mitarbeiter beim Bun-
desamt für Strahlenschutz war, nicht Mit-
glied.

Sebastian Edathy (SPD): Okay. - Das
heißt also, einschließlich 2003 schließen Sie
aus, dass es da eine Mitgliedschaft oder gar
eine Mitgliedschaft im Präsidium gegeben
hat.

Dann, Herr Professor Thomauske, hatten
Sie vorhin sich bezogen auf Herrn Wosnik,
den wir ja nachher noch als Zeugen hören
werden, und haben unter anderem - Sie ha-
ben da sehr umfangreiche Ausführungen
gemacht - darauf hingewiesen, dass Herr
Wosnik von der fachlichen Qualifikation viel-
leicht nicht der bestgeeignete Mitarbeiter
gewesen ist, um gerade zu der Frage Salz-
rechte eine kompetente Einschätzung abge-
ben zu können. Mich würde interessieren,
nach den ganz vielen Berufsjahren, die Sie ja
nun einschlägig verbracht haben: Würden
Sie sich selber, was den ganzen Bereich
Kernenergie betrifft, als Experten betrach-
ten?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
vermeine, die Aussage, die Sie mir eben
unterstellt haben, nicht getätigt zu haben.
Insofern kann ich die Frage so nicht beant-
worten.

Sebastian Edathy (SPD): Okay. - Sie
hatten sich bezogen auf die Qualifikation von
Herrn Wosnik. Das können wir im Protokoll
dann auch noch nachlesen, überprüfen.
Deswegen will ich, weil die Zeit jetzt auch
abläuft, abschließend folgende Frage stellen:
Da ich davon ausgehe, dass Sie sich selber
als Experten für Kernenergie betrachten,
stelle ich folgende Frage: Sie haben im Fern-
sehsender 3sat drei Tage nach dem Reak-
torunfall von Japan Folgendes gesagt: Gene-
rell ist eine Kernschmelze bei dieser Situa-
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tion nicht auszuschließen. Gleichwohl wird
sie zunehmend unwahrscheinlicher. Weitge-
hend haben die japanischen Kollegen das
unter Kontrolle.

Würden Sie sagen, dass das eine zutref-
fende Einschätzung gewesen ist drei Tage
nach Beginn der Katastrophe, die mit einer
Kernschmelze verbunden gewesen ist, und
können Sie mir sagen, wer die japanischen
Kollegen sind? Meinen Sie damit die japani-
sche Energiewirtschaft? Und wieso sind das
Ihre Kollegen, wenn Sie Hochschullehrer
sind?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
letzte Äußerung ist mir vielleicht ein bisschen
zu sehr auf die Goldwaage gelegt. Die Fra-
gestellung, damit haben wir uns sehr wohl
inhaltlich auseinandergesetzt, nämlich: Wie
hoch ist die Wärmeleistung der abgeschal-
teten Anlage, wie entwickelt sich die Wär-
meleistung der Brennelemente über die Zeit,
dazu die Bewertung, dass zunehmend die
Kühlung durch das von außen eingespeiste
Wasser möglich wurde. Insofern war und ist
die Aussage in der Tendenz grundsätzlich
richtig. Die Kernschmelze wird mit der Zeit
zunehmend unwahrscheinlicher. So, das ist
schlichtes physikalisches Faktum.

So, jetzt kann man sich darüber unter-
halten, ob die Tatsache, dass die Brennele-
mente zum Teil frei lagen und in gewissem
Umfang möglicherweise dann auch zerbrö-
selt sind - - und dazu geführt hat, dass sie
sich in dem unteren Bereich des Reaktorbo-
dens wiederfinden, was das bedeutet für eine
mögliche Rekritikalität. Dies ist ein Sachver-
halt, den man im Wesentlichen damit be-
herrscht, dass an der Stelle Borsäure zu-
gegeben wird. Es hängt natürlich entschei-
dend davon ab, wie die jeweilige Situation ist,
die sich dann einstellt. Aber in der Tendenz
ist die Aussage richtig: Je kühler der Reaktor
ist - das ist einfach eine Exponentialfunktion,
was die Wärmeentwicklung anbelangt -, je
unwahrscheinlicher wird die Kernschmelze.

Sebastian Edathy (SPD): Also, die hat-
ten alles unter Kontrolle, die Japaner.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
habe ich doch gar nicht gesagt.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Herr Edathy, Sie müssen
mit Ihrer Befragung freundlicherweise dann
in einer nächsten Runde fortfahren.

(Sebastian Edathy (SPD): Weit-
gehend haben die japanischen Kol-
legen alles unter Kontrolle gehabt!)

Das Fragerecht geht jetzt zunächst an die
FDP-Fraktion.

Angelika Brunkhorst (FDP): Herr Pro-
fessor Thomauske, wir haben in der letzten
Sitzung auch den Herrn Rösel vernommen.
Herr Rösel hat zu dem Erkundungskonzept
gesagt - das haben wir ja jetzt hier heute
auch schon mehrfach gehört -, dass es keine
Änderung des Erkundungskonzeptes gege-
ben hat, sondern nur eine Änderung in der
Vorgehensweise.

Jetzt versuche ich mal, verschiedene
Dinge zusammenzuführen. Wenn ich richtig
liege, hat die niedersächsische Landesregie-
rung dann in dem Zeitraum 96, 97 die Salz-
rechte der Bergfreien freigegeben. Es ist nun
eine zeitliche Übereinkunft damit, dass sich
also auch in BfS-internen Organisationsor-
ganigrammen Änderungen dann auch auf-
zeigen.

In 96 waren Sie Leiter der Projektleitung
für Endlageraufgaben. Sie sind dann im Jahr
darauf sozusagen hochgerutscht - sage ich
mal so ganz flapsig - auf eine Stufe mit Herrn
Dr. Röthemeyer. Es gab dann diese beiden
Bereiche, Fachbereichsleitung ET-E „Endla-
gerprojekte; Betrieb“ und den Fachbereich
ET-S, also „Sicherheit der Endlagerung, Auf-
bewahrung von Kernbrennstoffen; Trans-
porte“. Der erste Bereich wurde von Ihnen
geleitet und der zweite von Herrn Professor
Röthemeyer. Es war so, dass Sie sozusagen
dann ein sogenanntes Direktionsrecht hatten.
Können Sie uns erklären, was das beinhal-
tete, was Sie da vielleicht für Vorteile daraus
hatten? Oder hatten Sie trotz alledem, dass
gleichgestellt war, den Hut auf?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Für
die organisatorischen Abläufe, das heißt:
„Was wird gemacht? Bis wann wird etwas
gemacht?“, trug ich die Verantwortung, wäh-
rend für die Fragestellung, dass das, was in
den Bereichen, die Herrn Röthemeyer unter-
standen, inhaltlich vorgelegt wurde - - dafür
hatte er die fachliche Verantwortung, dass
das den entsprechenden wissenschaftlichen
Maßstäben genügt.

Angelika Brunkhorst (FDP): Danke. -
Gab es irgendeinen Anlass, eine Begrün-
dung, zum Beispiel die Erteilung der Salz-
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rechte, dass diese Organisationsstruktur so
geändert wurde?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
steht nicht in Zusammenhang mit den Salz-
rechten. Die Frage, die möglicherweise da-
mals eine entscheidendere Rolle gespielt
hat, war in dem Bereich 96. Ende 96 war
man mit dem Schachtabteufen insoweit am
Ende. Dann war die Frage: Wie stellen wir
uns inhaltlich, wie stellen wir uns organisato-
risch auf die eigentliche Erkundung ein?
Daraus hat die Behörde, hat das Amt ge-
wisse Schlüsse gezogen und bestimmte
organisatorische Festlegungen getroffen.

Angelika Brunkhorst (FDP): Wie war
denn die Zusammenarbeit mit Herrn Profes-
sor Röthemeyer? Ich spreche das deswegen
an, weil er uns hat wissen lassen, dass er
damit nicht einverstanden war. Er hat uns
dazu auch in den Untersuchungsausschuss
einen Brief geschickt am 4. November und
hat geschrieben - ich zitiere -:

In diesem Zeitraum

- also 96, 97 -

wurde jedoch der Fachbereich in
die Teilbereiche ET-E „Endlager-
projekte; Betrieb“ (Leitung DirProf
Dr. Thomauske) und ET-S „Sicher-
heit der Endlagerung; Aufbewah-
rung von Kernbrennstoffen; Trans-
porte“ unter meiner Leitung aufge-
teilt.

Er schreibt dann:

Die einzige Begründung für die
Neuorganisation konnte ich nur in
meiner kritischen Haltung zum
Endlager Morsleben sehen.

Das ist jetzt zwar eine etwas andere
Thematik, aber: War die Zusammenarbeit
wissenschaftlich, kollegial dadurch irgendwie
gestört?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
nächst mal auf die Fragestellung Organisa-
tionsentscheidung: Ich kenne kaum ein Un-
ternehmen oder eine Einrichtung, wo alle
Leute mit Organisationsänderungen einver-
standen sind. Das müsste, denke ich, erst
mal erfunden werden, dass alle daraus ge-
stärkt hervorgehen.

Die Frage ist ja - das ist eine Frage, die
an die Amtsspitze gerichtet ist -: Was hält sie
für die richtige Vorgehensweise? Sie wissen

so gut wie ich oder auch besser, dass man
bei der Fragestellung der Zusammenarbeit
natürlich einer gewissen kollegialen Zusam-
menarbeit benötigt. Das war aus meiner
Sicht auch gegeben, und nicht mehr und
nicht weniger.

Angelika Brunkhorst (FDP): Vielen
Dank. - Ich stelle das auch in dem Zusam-
menhang mit der Frage, die ja vorhin schon
von der Opposition gekommen ist, warum
Herr Wosnik auf diesem Organigramm gar
nicht mehr auftaucht. Ich versuche einfach
nur, zu verstehen, ob das eine ganz normale
Umorganisation war. Sie beurteilen auch jetzt
im Nachhinein das als tragfähig und also
auch als, sagen wir mal, optimierend in dem
Verfahren, in dem Sie damals waren, und - -
Das hat Ihre Arbeit auf jeden Fall vereinfacht,
oder?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
werde nicht verhehlen, dass ich diese Orga-
nisationsentscheidung für richtig gehalten
habe. Es wäre völlig falsch, einen anderen
Eindruck zu erwecken. Darum geht es letzt-
lich nicht. Aber Sie hatten ja mit Herrn Rösel
den richtigen Ansprechpartner dazu, was die
Entscheidungsfindung anbelangt. Letztlich ist
das eine Entscheidungsfindung der Amtslei-
tung.

Angelika Brunkhorst (FDP): Vielen
Dank. - Ich habe keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Gut. - Dann geht das Fragerecht jetzt bitte
schön weiter an die Fraktion Die Linke.

Jens Petermann (DIE LINKE): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Professor
Thomauske, wir wissen nun, dass die Unter-
suchungsergebnisse im Nordosten des Salz-
stocks auf den gesamten Salzstock übertra-
gen worden sind. Das ist ja irgendwo - man
könnte sagen - ein induktiver Schluss, der da
gezogen wurde. Die Frage ist, ob ein solcher
Schluss wissenschaftlichem Vorgehen ent-
spricht, ob man das machen kann so, wie
das geschehen ist, und ob es Ihrer Auffas-
sung von Wissenschaft entspricht in einem
Bereich, der höchste Sicherheitsanforderun-
gen verlangt, spezifische Untersuchungs-
ergebnisse des Nordostens so ohne Weite-
res auf den Südwesten des Salzstocks zu
übertragen.
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Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Wir
haben zu keinem Zeitpunkt unbegründet
Ergebnisse von Nordosten auf Südwesten
übertragen.

Jens Petermann (DIE LINKE): Dann
können Sie vielleicht in zwei, drei Sätzen mal
zusammenfassen, welche Begründung aus
Ihrer Sicht dafür tragend war.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
gab zu keinem Zeitpunkt eine Übertragung
der Ergebnisse aus dem Nordosten in den
Südwesten. Was immer eine Rolle spielt, ist
natürlich: Welches Bild hat man von dem
Salzstock? Dazu gibt es entsprechende Un-
tersuchungen, angefangen von der seismi-
schen Erkundung von über Tage, wo man
die Umrisse des Salzstockes hat. Man hat
vier Tiefbohrungen. Man hat zwei Schacht-
vorbohrungen. Insofern hat man eine ge-
wisse Grundvorstellung, wie der Salzstock
aufgebaut sein könnte. Das ist aber dem
Grunde nach natürlich immer noch Artist’s
View und bedarf natürlich einer Erhärtung
durch eine konkrete Erkundung. Aber in die-
sem Artist’s View stecken nicht einfach nur
Spekulation drin, sondern natürlich auch
geologische Grundkenntnisse und Erfahrun-
gen.

Jens Petermann (DIE LINKE): Sie wollen
also damit sagen, es waren Erfahrungswerte,
die diese Übertragung ermöglicht haben?
Können Sie diese Erfahrungswerte vielleicht
mal schildern?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
hatte versucht, jetzt zweimal mitzuteilen,
dass es keine Übertragung gegeben hat.
Deswegen fällt es mir schwer, beim dritten
Mal eine andere Antwort zu geben.

(Zuruf: Geben Sie einfach die glei-
che!)

Jens Petermann (DIE LINKE): In diesem
Raum wurde des Öfteren der Spruch ge-
braucht - er ist schon legendär -: Vor der
Hacke ist es duster. Können Sie sich da-
runter was vorstellen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist ein alter bergmännischer Spruch. Der ist
so richtig, wie er auch falsch sein kann.
Selbstverständlich ist der Bergmann immer
gut beraten, vorsichtig zu sein und bestimmte

Dinge vorzuerkunden, bevor er dann in be-
stimmte Bereiche vordringt. Genauso ist
auch jegliche Erkundung angelegt. Es pas-
siert nichts ohne Vorbohrungen. Die finden
unter speziellen Sicherheitsvoraussetzungen
statt. Dieser tausendjährigen bergmänni-
schen Erfahrung wird nun auch entspre-
chend Rechnung getragen.

Jens Petermann (DIE LINKE): Herr Pro-
fessor Thomauske, Sie hatten - ich zitiere
Sie - gesagt - ich verweise hier auf MAT A 83
Band 6 Paginierung 332 -:

Auf der Grundlage der Ergebnisse
und der Bewertung zum nordöst-
lichen Teil des Salzstockes läßt sich
eine Aussage zur grundsätzlichen
Eignung auch des Südwestteils
herleiten.

Das widerspricht meines Erachtens dem,
was Sie gerade erklärt haben.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
hatte ich nun verschiedentlich versucht, heu-
te zu erläutern, dass genau dieser Satz in
dem Umfang vielleicht eine gewisse Verkür-
zung darstellt, die ja genau zu der Reaktion
geführt hat. Wenn ich das richtig habe, steht
da „eine gewisse Übertragung“. Oder: Kön-
nen Sie den Satz noch mal vorlesen?

Jens Petermann (DIE LINKE): Ja, mache
ich gern:

Auf der Grundlage der Ergebnisse
und der Bewertung zum nordöst-
lichen Teil des Salzstockes läßt sich
eine Aussage zur grundsätzlichen
Eignung auch des Südwestteils
herleiten.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.
Damit ist Folgendes gemeint: Nehmen Sie
beispielsweise die Fragestellung, die ja nun
nicht völlig unmöglich wäre, wir würden grö-
ßere Laugenvorkommen im Nordosten fin-
den, zusammenhängende Laugenvorkom-
men innerhalb des Salzstockbereiches, und
das nicht einmal, sondern drei-, viermal.
Dann wären das Ergebnisse mit einer gewis-
sen Berechtigung, weil mir keine Argumente
einfallen, weswegen das im Südwesten an-
ders sein sollte, das auf den Südwesten zu
übertragen. Ebenso wenn Sie beispielsweise
die Fragestellung betrachten: Es gibt ge-
wisse an Korngrenzen gebundene Kohlen-
wasserstoffe im älteren Steinsalz in be-
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stimmten Bereichen. Insofern sind das be-
stimmte Erkundungsergebnisse, die ich dann
mit einer gewissen Berechtigung auch auf
den Südwesten übertragen kann.

Insofern ist es ja nicht irgendeine platte
Aussage, sondern hier geht es um die
grundsätzliche Geeignetheit. Je einfacher
übertragbar - - Also: Je ungünstiger die Er-
gebnisse sind, desto einfacher sind sie über-
tragbar.

Jens Petermann (DIE LINKE): Es gab in
Ihrem Amt ja erhebliche Bedenken gegen
diese Vorgehensweise, also die Übertrag-
barkeit von Erkundungsergebnissen vom
Nordosten auf den Südwesten. Die Leute in
Ihrem Amt, BfS, haben gewarnt, insbeson-
dere Herr Wosnik und auch wohl Herr
Röthemeyer. Insoweit verweise ich auf das
Schreiben von Herrn Röthemeyer vom
27.03.1997, MAT A 83 Band 6 Paginie-
rung 336:

Ohne Erkundung im Südwesten des
Salzstocks kann keine belastbare
Aussage über die geologischen
Verhältnisse und damit über die
Eignung oder Nichteignung in die-
sem Bereich gemacht werden.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Den
Satz würde ich genau so unterschreiben.

Jens Petermann (DIE LINKE): Am Ende
haben Sie sich aber mit Ihrer Meinung
durchgesetzt. Die Ergebnisse sind ja doch
übertragen worden.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Dann muss ich zum vierten Mal sagen: Wir
haben keine Ergebnisse auf den Südwesten
übertragen. Finden Sie an irgendeiner Stelle
eine Eignungsaussage zum Südwesten, die
das belegen würde? Werden Sie nirgends
finden. Es gibt keine Aussage zur Geeignet-
heit des Südwestens, die darauf basiert,
dass Ergebnisse aus dem Nordosten über-
tragen worden sind. Die Aussage wird auch
beim vierten Mal nicht belastbarer.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Das Fragerecht geht jetzt
über an die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Frau Kollegin Kotting-Uhl.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Herr Dr. Thomauske, ich möchte

noch mal auf die Änderung der Organisa-
tionsstruktur im BfS kommen. Als Sie zur
bergrechtlich verantwortlichen Person beru-
fen wurden, wurde Ihnen ja eine bergbau-
fachliche Person an die Seite gestellt. Das
war, wenn ich richtig unterrichtet bin, zum
ersten Mal der Fall. Die Bergbehörde hat
darauf bestanden. Ist das richtig so?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Organisationsform, die gewählt wurde, war
mit der Bergbehörde abgestimmt.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ja. Aber die Bergbehörde hat
auch darauf bestanden?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
das war zum Beispiel in Gorleben anders als
in Morsleben.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also, Sie mussten sich mit dieser
bergbaufachlichen Person, die ja Herr Wos-
nik war, abstimmen in Ihren Tätigkeiten in
diesem Bereich?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Gut. - Nun haben Sie sich ja aber
ausgerechnet in dieser Frage, um die es hier
immer sehr oft geht, was man mit Verände-
rungen des Erkundungskonzeptes beschrei-
ben kann, mit Herrn Wosnik ganz offensicht-
lich nicht abgestimmt.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Herr Wosnik ist von Herrn Röthemeyer ge-
beten worden, eine Stellungnahme abzuge-
ben. Die Stellungnahme hat er abgegeben.
Sie beschreibt aus meiner Sicht Sachver-
halte, die richtig sind und die ich auch so
mittrage.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Gut. - Aber wir waren ja eben
schon ein Stück weiter. Wir hatten eben
schon beide übereinstimmend festgestellt:
Sie mussten sich mit Herrn Wosnik als der
bergbaufachlichen Person abstimmen. Nun
haben wir ja diesen Brief von Herrn Wosnik,
der heute schon öfters zitiert wurde, vom
31.01.1997, der Ihnen ja inzwischen auch
vorliegt. Dieser Brief beginnt mit dem Satz:
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Das Schreiben ist mit ET-B als dem
bergbaufachlichen Vertreter des
BfS nicht abgestimmt worden...

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Sie
hatten dargestellt, dass ich mich mit Herrn
Wosnik abstimmen musste. Das ist richtig.
Aber die Frage ist: Worüber musste ich mich
mit ihm abstimmen?

Herr Wosnik war bergbaufachliche Per-
son. Das heißt, seine Funktion war, zu prü-
fen, ob alles das, was wir vorhaben, in Über-
einstimmung ist mit den bergrechtlichen An-
forderungen. Das ist seine Funktion gewe-
sen. Seine Funktion war nicht die Bewertung
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten:
Ist das Erkundungskonzept so richtig ange-
legt? Das war nicht sein Zuständigkeits-
bereich. Er war eine bergrechtliche Überwa-
chungsstelle. Bergrechtliche Überwachung
heißt, zu prüfen, ob das Vorhaben so, wie es
gewählt wird, bergrechtlich zulässig ist. Das
ist so.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also Sie sagen, dass Herr
Wosnik - er hat ja schließlich remonstriert -
dazu kein Recht hatte, weil er in dieser Funk-
tion gar nicht angestellt war. Sie waren gar
nicht angewiesen darauf, sich mit ihm in
diesen Fragen abzustimmen. Also hat er zum
Beispiel zu diesem Schreiben, wo er sich
darüber beklagt, dass mit ihm als bergbau-
fachlichen Vertreter dieses Schreiben nicht
abgestimmt wurde und dass es von ihm in
der vorliegenden Form auch nicht hätte
mitgezeichnet werden können, gar kein
Recht?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Er
hat natürlich das Recht, nicht mitzuzeichnen.
Die Frage ist: Ist das von Bedeutung?

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also, es war nicht von Bedeu-
tung, ob er das mitzeichnet oder nicht?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Na-
türlich nicht, weil an der Stelle war es nicht
sein Zuständigkeitsbereich. Sein Zuständig-
keitsbereich war die Prüfung: Ist das Vorha-
ben so, wie es angedacht und angelegt ist, in
Übereinstimmung mit den Anforderungen
aus dem Bundesberggesetz, oder gibt es
irgendwelche Vorschriften, die dem entge-
genstehen?

Dass er sich dann dazu äußert, in wel-
chem Umfang Ergebnisse übertragen wer-
den können auf andere Bereiche, da könnten
Sie mir möglicherweise sogar zustimmen,
dass das keine bergrechtliche Fragestellung
ist, sondern eine Fragestellung, die die Aus-
sage gegebenenfalls im Verfahren bedeutet.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Na ja, Herr Dr. Thomauske, aber
hier steht ja nichts von einer „bergrecht-
lichen“ Vertretung, sondern von einem „berg-
baufachlichen“ Vertreter. Also, bergbaufach-
lich scheint mir als Laie schon auch zu ent-
halten, was eine Erkundung von einem be-
stimmten Teil eines Salzstockes über diesen
Salzstock aussagen kann. Das hat doch mit
„bergbaufachlich“ zu tun.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Funktion über die Frage „Wie ist der Aufbau
des Salzstockes zu interpretieren?“ ist eine
geowissenschaftliche Fragestellung oder
eine geotechnische oder eine sicherheits-
technische Fragestellung. Dazu gibt es in
dem Bereich von Herrn Röthemeyer andere
Fachgebiete, die sich damit beschäftigt ha-
ben, also beispielsweise die Bereiche Geolo-
gie, Geotechnik, Sicherheitsanalyse.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Wir können es vielleicht verkür-
zen. Es geht doch am Ende um die Geneh-
migungsfähigkeit dessen, was Sie da erkun-
den.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Richtig.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Dafür war doch auch Herr
Wosnik dabei.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Entschuldigung: um die bergrechtliche Ge-
nehmigungsfähigkeit, um die Genehmi-
gungsfähigkeit im Hinblick auf Haupt- und
Sonderbetriebspläne. Genau darum geht es.
Da spielt aber die Fragestellung der Über-
tragbarkeit von Nordosten auf Südwesten
überhaupt keine Rolle - überhaupt nicht.
Insofern ist seine Funktion die der bergbau-
fachlichen Prüfung, das heißt: „Kann ich die
Strecken in dem Querschnitt so fahren?“,
„Kann ich in den Bereichen erkunden?“, „Gibt
es Bereiche, die ich beispielsweise mit Ex-



1. Untersuchungsausschuss 42
[62. Sitzung am 24.11.2011 - Sitzungsteil Zeugenvernehmung, I: Öffentlich] - Endgültig

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

plosionsschutz versehen müsste?“ oder an-
deres, was nicht vorgedacht ist, ähnliche
Dinge. Es ist eine bergbaufachliche Zustän-
digkeit. Und er hat sich hier zu etwas ge-
äußert, was ich inhaltlich teile, was aber nicht
seine Zuständigkeit beinhaltet.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Er hat sich ja nicht nur zu der
Übertragbarkeit der Erkundungsergebnisse
hier geäußert, die er übrigens auch anders
sieht. Weil Sie sagten ja vorhin, Sie seien
sich einig gewesen, Sie und Herr Wosnik,
dass die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus
dem Nordosten zum Südwesten Grenzen
hätte, während Herr Wosnik in seinem Brief
schreibt, dass er die Ausführungen zur Über-
tragbarkeit der Erkundungsergebnisse „in
dieser Form“ nicht mittragen kann. Also wa-
ren Sie wohl auch da nicht ganz einer Mei-
nung.

Aber er schreibt ja nicht nur dazu - das ist
nur der letzte Absatz -, sondern er schreibt ja
ganz andere Dinge, zum Beispiel:

Das Auffahren dieser nördlichen
Richtstrecke ist zwar gegebenen-
falls bei günstigen geologischen
Gegebenheiten möglich, aber diese
Möglichkeit ist ohne Aufgabe der
fachlich notwendigen Festlegung,
den nördlichen Hauptanhydritstrang
nicht anzufahren, eher unwahr-
scheinlich.

Also, das ist doch die originäre Aufgabe,
diese Dinge zu beurteilen, der bergbaufach-
lichen Person.

Schließlich hat man diese bergbaufach-
liche Person Ihnen an die Seite gestellt, von
der Bergbehörde darauf bestanden, dass
Ihnen eine solche Person an die Seite ge-
stellt wird, weil man doch offensichtlich der
Meinung war, dass Sie nicht in der Lage
sind, das zu beurteilen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Fragestellung, die er angesprochen hat,
hängt überhaupt nicht zusammen mit der
Frage „Nordost oder Südwest“, überhaupt
nicht, und zwar deswegen nicht, weil in dem
Zusammenhang ja genau an diesem Punkt
überhaupt keine Änderung erfolgt ist. Es ist
ja keine Änderung erfolgt bei der Entschei-
dung „erst Nordosten und Südwesten“ an der
Streckenführung Nordosten.

Die Fragestellung, die sich auftat, war -
und das hatte ich heute schon, glaube ich,

zweimal ausgeführt -: Kann man zwischen
dem mittleren Hauptanhydrit und den Kir-
chengemeinden an der Stelle die Durchörte-
rung mittels einer Strecke durchführen? Das
ist ja bewertet worden, ist im Ergebnis ja
insgesamt verändert worden, indem man das
jüngere Steinsalz eben nicht mehr erkundet
hat und deswegen beide Strecken, und zwar
beide zwischen den Kirchengemeinden und
dem nördlichen Hauptanhydrit, vorgesehen
hat. Insofern: Diesem Gesichtspunkt ist
Rechnung getragen worden, hatte aber
nichts mit der Frage „Nordosten oder Süd-
westen“ zu tun. Das ist gewissermaßen
ceterum censeo.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Es sind ja auch noch andere
Dinge geändert worden damals, nicht nur der
Verzicht auf den Südwesten.

Stellvertretender Vorsitzender Sebas-
tian Edathy: Frau Kotting-Uhl, die zweite
Berliner Runde ist beendet. Wir kommen jetzt
zur dritten.

Ich darf darauf hinweisen, dass nach mir
vorliegenden Informationen anders, als in der
Tagesordnung des Plenums ursprünglich
vorgesehen, die namentliche Abstimmung
sehr wahrscheinlich nicht in unsere 14-bis-
15-Uhr-Pause fallen wird, sondern mutmaß-
lich frühestens gegen 15.30 Uhr erfolgen
wird. Deswegen darf ich Sie bitten, bis
14 Uhr zu überlegen, wie wir uns verständi-
gen wollen, ob wir uns um 15 Uhr erst wieder
hier treffen - ich glaube, das wäre sicherlich
angemessen - oder ob wir dann entspre-
chend die Sitzungsunterbrechung verlän-
gern.

Jetzt hat aber zunächst einmal die Uni-
onsfraktion das Wort.

(Dorothea Steiner (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Darf ich, Herr

Vorsitzender?)

- Zur Geschäftsordnung, Frau Steiner? -
Bitte.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich wollte nur nachfragen: Be-
deutet dies, dass wir jetzt eine komplette
Berliner Runde machen und dann die Pause
angesetzt wird?

Stellvertretender Vorsitzender Sebas-
tian Edathy: Das werden wir nicht schaffen
innerhalb von 30 Minuten.
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Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Dann würde ich damit nicht ein-
verstanden sein, oder wir würden damit nicht
einverstanden sein, weil halbe Berliner Run-
den, wo die Fragen der beiden letzten Frak-
tionen hinten runterfallen und dann wieder
mühsam aufgenommen werden, das passt
nicht - -

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wol-
len Sie jetzt eine Sitzungsunter-

brechung, oder machen wir weiter?)

- Entweder eine komplette Berliner Runde
oder keine!

Stellvertretender Vorsitzender Sebas-
tian Edathy: Ich darf kurz in die Runde fra-
gen, ob es Sympathien gibt bei den anderen
Fraktionen für den Vorschlag von Frau Stei-
ner - ich habe Sie jedenfalls so verstanden -,
zu sagen: Wir machen eine komplette -

(Zuruf)

- lassen Sie mich das kurz vortragen! - Berli-
ner Stunde, würden dann eine Stunde Sit-
zungsunterbrechung machen inklusive der
namentlichen Abstimmung, oder wird das
eher abgelehnt?

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wir
haben die Termine so abgestimmt!

Um 14 Uhr ist Pause!)

- Ich sehe, dass die Koalitionsfraktionen dem
nicht zustimmen. Damit hätte der Antrag
auch keine Mehrheit.

Also fahren wir jetzt fort und müssen dann
halt die Berliner Stunde nach der Sitzungsun-
terbrechung komplettieren. - Also, die Uni-
onsfraktion hat das Fragerecht.

Eckhard Pols (CDU/CSU): Vielen Dank. -
Herr Professor Thomauske, vielleicht noch
mal zur Klarstellung möchte ich nur mal kurz
auf die Salzrechte oder auf deren Enteig-
nungsmöglichkeit zurückkommen. Enteig-
nung ist ja ein harter Begriff. Wir kennen das
ja, wenn eine Umgehungsstraße gebaut wird,
und man braucht eben ein Grundstück dafür,
und der Grundstücksbesitzer möchte nicht
verkaufen. Dann wird er irgendwann enteig-
net. Er wird entschädigt, aber er wird dann
enteignet.

Vielleicht sagen Sie doch mal was dazu,
weil Sie vorhin gesagt haben: Über Tage
passiert erst mal gar nichts. - Es ist doch so
zu verstehen, dass Oma Müller oder Bauer
Harms, der seine Ländereien oberhalb hat,

nun nicht von seinem Hof oder aus seinem
Haus vertrieben wird, sondern es geht um
das, was meinetwegen in 850 Metern Tiefe in
der Erde liegt, so wie in Gorleben, dass er
praktisch seiner Salzrechte enteignet wird.
Weil Sie sagten vorhin: Oberirdisch passiert
erst mal gar nichts. - Er würde praktisch das,
was ihm gehört, das Salz unten - - würde
man praktisch enteignen und ihn dafür auch
entschädigen. Das ist doch - - Ist das so
richtig?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Genau so.

Eckhard Pols (CDU/CSU): Also hat das
keinen Einfluss auf sein Grundstück oberhalb
oder auf sein Grundstück, was er - - oder
sein Häuschen, was er oben drauf hat.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist an der Stelle in der Tat nicht die Frage-
stellung, sondern die Fragestellung ist: Ihm
gehört das Salz unter Tage. Und das ist ein
verbrieftes Recht. Da kann nicht jeder ein-
fach mit umgehen. Es gehört ihm. Punktum.

Wenn da die Auffassung besteht, dass
aus überwiegend öffentlichen Interessen
man Zugriff auf diese - - oder Einschränkun-
gen dieser Rechte vorsehen muss, dann ist
es natürlich ein eigentumsgleicher Eingriff.
Der muss begründet sein. Der muss zwin-
gend sein. Der muss entschädigt werden.

Eckhard Pols (CDU/CSU): Aber es hat
keine Nachteile für sein Grundstück, auf dem
er wohnt. So habe ich Sie richtig verstanden?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Eckhard Pols (CDU/CSU): Nun ist es ja
so: Es werden ja Verhandlungen mit den
Salzrechteinhabern geführt, vor allen Dingen
in nordöstlicher Richtung. Haben Sie mal
eine Zahl, wie viel Salzrechteinhaber das
überhaupt sind in nordöstlicher Richtung?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Kann ich nicht mit dienen heute. Es ist eine
große Anzahl. Die Kollegen, die die Ver-
handlungen mit den Grundstückseigen-
tümern führen durften - das ist eine anstren-
gende Tätigkeit.
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Eckhard Pols (CDU/CSU): Das hat si-
cherlich auch einige Jahre gedauert, bis sie
so weit waren.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Und, wie Sie sich leicht vorstellen können, im
Wendland auch hart an Leberschäden.

Eckhard Pols (CDU/CSU): Bitte?

(Heiterkeit)

- Ich habe das akustisch nicht verstanden.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Lie-
ber nicht! Lesen Sie es im Protokoll
nach! Das ist deine Art, Politik zu

machen! - Heiterkeit)

- Wunderbar.
Auf wie viele Jahre läuft so eine Salzrech-

teverpachtung oder ein -verkauf?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist vertraglich geregelt. Wenn ich das richtig
erinnere, es ist, glaube ich, bis 2015 - - sind
die - laufen die Verträge.

Eckhard Pols (CDU/CSU): Gut. Vielen
Dank.

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Herr
Dr. Thomauske, ich darf jetzt mal weiter-
machen und auf den viel zitierten 23. Januar
1997 noch mal zurückkommen, wo Sie, also
Ihre Behörde, dem Bundesministerium den
Vorschlag für die Fortschreibung der Erkun-
dung des Salzstocks unterbreitet haben. Sie
haben das vorhin so schön formuliert: Sie
haben sich zu dem Vorschlag durchgerun-
gen.

Wie ist damals das BMU mit dem Vor-
schlag umgegangen? Wurde dieser eins zu
eins umgesetzt? Und, wenn nein, warum
nicht?

Die ergänzende Frage dazu, um den
Komplex abzuarbeiten, wäre: Wurde auf den
Vorschlag des BfS, den Salzstock schritt-
weise zu erkunden, wurde darauf politisch
Einfluss genommen vom BMU oder von an-
deren Stellen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
erste Frage „Wurde das entsprechend um-
gesetzt, und hat es die Zustimmung des
Bundesumweltministeriums gefunden?“: Ja.
Es ist ja so verfahren worden. Und es ist
nicht vorstellbar, ohne dass die vorgesetzte
Behörde dem auch zustimmt.

Politische Einflussnahme hat es meines
Wissens zu keiner Zeit gegeben. Mir fällt
auch der Begriff, weil er häufig so ein biss-
chen aus meiner Sicht möglicherweise etwas
lax gebraucht wird - - Was heißt „politische
Einflussnahme“? Ist, wenn sich ein Fachbe-
amter des BMU zu bestimmten Dingen äu-
ßert, das eine politische Einflussnahme, oder
ist das im Rahmen der fachlichen Zu-
ständigkeit angelegt?

Also, mein Verständnis der Behörde und
der Ministerien ist das folgende, dass ich
sage: Die politische Ebene beginnt beim
Minister und endet beim Abteilungsleiter. Das
ist der höchste politische Beamte. Der Unter-
abteilungsleiter ist der höchste Fachbeamte.
Und ähnlich wie in dem Fall des Kollegen
Wosnik unter dem Aspekt bergbaufachliche
Überwachung hat auch der Fachbeamte
innerhalb des BMU dafür Sorge zu tragen,
dass alles, was gemacht wird, nach Recht
und Gesetz gemacht wird. Genau an der
Stelle, zwischen dem Unterabteilungsleiter
und Abteilungsleiter, liegt die Grenze zwi-
schen dem höchsten Fachbeamten und dem
untersten politischen Beamten.

Und deswegen, wenn wir einen Schrift-
wechsel haben mit den fachlich Zuständigen
des BMU, die Ihnen eine Vorgabe geben
„Zeigen Sie mal auf, dass dieses Konzept
inhaltlich begründet wird“, ist das für mich
keine fachliche Ein - - keine politische Ein-
flussnahme. Natürlich beschäftigt mich die
Stellungnahme, aber es ist keine fachliche - -
keine politische Einflussnahme. Und an der
Stelle scheinen mir die Fragen der Eingriff-
nahmen etwas verwischt.

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Ja. - Ha-
ben Sie denn im Jahre 97, 98 zur damaligen
Umweltministerin Frau Dr. Merkel unmittelbar
Kontakt gehabt, und, wenn ja, bei welchen
Gelegenheiten?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
bin zwar eitel, aber darüber habe ich kein
Buch geführt. Also, das ist mir nicht erinner-
lich. Natürlich hatte ich Kontakte zu Frau
Merkel, jetzt nicht bezogen auf Gorleben. Es
gab andere Besprechungen und andere
Termine. Aber ob das jetzt genau in den
Zeitraum 97, 98 fiel, habe ich nicht in Erinne-
rung.

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Zu den
Fragen, die wir hier erörtern, insbesondere
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auch im Umfeld dieses Vorschlags vom Ja-
nuar 97 - auf diesen Zeitraum zielt die Frage.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Nein. Keinerlei, also weder inhaltlich noch
überhaupt über dieses Thema.

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Danke
sehr. - Herr Dr. Thomauske, im März 98 wur-
den im Atomgesetz die sogenannten Enteig-
nungsklauseln aufgenommen. Das waren die
§§ 9 d bis 9 f des Atomgesetzes. Wie haben
Sie damals diesen Schritt beurteilt? Würden
Sie das als konsequentes Regierungshan-
deln einstufen aufgrund der Abläufe, die
vorher dort zu verzeichnen waren?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
war immer klar: Wenn der Standort Gorleben
optimal erkundet werden soll, dann ist die
Zurverfügungstellung der Salzrechte zweck-
mäßig. Dann hängt es immer noch davon ab:
Habe ich die Berechtigung im jeweiligen Fall,
darauf zu rekurrieren? Das ist ein Punkt, den
ich - - Also, unterstellt, die Salzrechte wären
heute enteigenbar, unterstellt, dann ist die
Frage: Hätte sich am Erkundungsprogramm
bis heute daran etwas geändert? Da sage
ich, obwohl dies eine hypothetische Frage,
die ich mir selber gestellt habe, ist: Nein, und
zwar deswegen nicht, weil ich auch für den
Nordosten zum gegenwärtigen Zeitpunkt
keine Grundlage sehe, die das Bundesamt
für Strahlenschutz in die Lage versetzen
würde, zwingend nachzuweisen, dass es für
die Erkundung des Nordostens die Salzrech-
te benötigt.

Im Zuge der Erkundung wird man dann
feststellen, ob man Absicherungserkun-
dungsbohrungen oder -strecken in dem Be-
reich des Südwestens benötigt, und daran
festmachen, ob dann eine Enteignungs-
grundlage, also ein Enteignungsgrund, ge-
geben wäre. Dann müsste man sich natürlich
fragen: Gibt es dann eine Enteignungsgrund-
lage?

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Kann
man das so zusammenfassen, dass diese
Enteignungsklauseln eine Absicherung wa-
ren für die Fälle, die Sie gerade beschrieben
haben, die Sie zwar nicht vorhergesehen
haben, die auch nicht vermutet wurden, aber
die gegebenenfalls hätten auftreten können,
dass Sie dann für diese Fälle darauf hätten
zurückgreifen können, müssen, wenn die
Voraussetzungen vorgelegen hätten?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
denke, es ist klar: Wenn man ein solches
Vorhaben durchführen will, muss man die
richtigen Rechtsgrundlagen auch politisch
zur Verfügung stellen. Ob sie dann zur An-
wendung kommen, das ist zweifelhaft, eben-
so wie es zweifelhaft ist, ob ich beim Stra-
ßenbau zwingend eine Enteignung brauche.
Auch das ist immer Ultima Ratio. Enteignung
ist immer das letzte Mittel. Aber es muss für
ein solches Vorhaben die grundsätzliche
Möglichkeit auch der Rechtebeschaffung
geben.

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Gut. -
Würden Sie meiner Aussage zustimmen,
dass für die Fortführung der Erkundung des
Salzstocks Gorleben ein konsequentes und
auf fachliche Aussagen von BfS, BGR und
DBG beruhendes Regierungshandeln fest-
stellbar war? Oder gibt es andere Ausrich-
tungen in dem Bereich? Oder kann man das
so - - Wie würden Sie zu dieser These ste-
hen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Sie
haben eine Frage gestellt, die viel Glatteis
beinhaltet, die Frage der Erkundung von
Gorleben. Ich komme darauf zurück, dass
hier auch Bundesumweltminister Trittin noch
2002 unterschrieben hat, dass es keine
Gründe gibt, die gegen die Geeignetheit von
Gorleben sprechen. Er hat grundsätzliche
Fragestellungen, Zweifelsfragen bezüglich
des Salzes formuliert. Die sind dann in dem
Zeitraum bis 2005 abgearbeitet worden.
Nach meinem Kenntnisstand ist nichts übrig
geblieben außer der Fragestellung, dass
man die Eignung eigentlich nur von unter
Tage abschließend erkunden kann; ich sage
mal: ein Ergebnis, das man natürlich auch
vorher hätte wissen müssen, weil eine Eig-
nung ist nur über eine untertägige Erkundung
feststellbar.

Deswegen dann die Frage: Wo stehen wir
heute? Nach wie vor sind wir in der Frage
der Eignungshöffigkeit. Es gibt keinen Eig-
nungsnachweis. Und deswegen ist das eine
Fragestellung: Komme ich hier zu einer Ant-
wort, oder komme ich nicht zu einer Antwort?
Das ist aber im Ergebnis eine politische Fra-
gestellung. Natürlich kann sich jeder - -

Stellvertretender Vorsitzender Sebas-
tian Edathy: Vor allem, Herr Zeuge, das ist
eine Fragestellung, die nicht Gegenstand des
Untersuchungsauftrages ist, wie sich die
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Bewertung der heutigen Situation darstellt.
Deswegen würde ich Sie bitten, sich schon
auf die Vergangenheit zu beziehen.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Das
gehört zur Glaubwürdigkeit des

Zeugen! - Heiterkeit)

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Ich wür-
de schon darauf dringen, dass Sie die Frage
beantworten und sich da nicht unnötig be-
eindrucken lassen.

(Zuruf: Das geht nicht!)

Ich kann nicht erkennen - -

Stellvertretender Vorsitzender Sebas-
tian Edathy: Also, Herr Monstadt, ich bin
hier gerade Versammlungsleiter.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ver-
sammlungsleiter, ja,

das glaube ich!)

- Versammlungs- und Sitzungsleiter.
Herr Monstadt, könnten Sie Ihre Frage

noch einmal etwas präzisieren und dabei
insbesondere auf Kongruenz zum Untersu-
chungsauftrag achten?

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Die Fra-
ge war präzise gestellt. Sie haben es nur
nicht zugelassen, dass der Zeuge im Kom-
plex präzise darauf antworten kann. Von
daher sehe ich keine Veranlassung, meine
Frage zu wiederholen. Der Zeuge hat sie
sehr wohl verstanden. Wenn Sie ihn nicht
unterbrochen hätten, wären wir schon fertig
damit.

(Dorothea Steiner (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Hatten Sie die

vorher mit ihm besprochen?)

Stellvertretender Vorsitzender Sebas-
tian Edathy: Der Zeuge hat das Wort.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Al-
so, ich sage mal: Zu dem Zwischenruf würde
ich trotzdem noch einen Satz sagen wollen,
weil eigentlich finde ich das eine un-
geheuerliche Unterstellung, hier zu sagen:
Haben Sie das sich - - vorher mit ihm be-
sprochen? Das würde ich - -

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Das
machen die öfter!)

Stellvertretender Vorsitzender Sebas-
tian Edathy: Welcher Zwischenruf?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Der
eben - - Der hier kam.

(Dorothea Steiner (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Das war eine

Frage an Herrn Monstadt, nicht an
Sie, Herr Dr. Thomauske! Insofern

brauchen Sie die nicht zu beantwor-
ten!)

- Aber, ich sage mal, wen Sie damit gemeint
haben, war eben auch ich. Deswegen er-
laube ich mir, an der Stelle auch zu sagen:
Ich finde das einfach ungeheuerlich, mir hier
zu unterstellen, dass ich mit irgendjemandem
im Vorfeld Fragen abstimme.

Diese Art, muss ich sagen - - Ich bin hier
als Zeuge geladen. Da würde ich auch ein
Wort des Vorsitzenden erwarten, dass so
was nicht akzeptabel ist.

Stellvertretender Vorsitzender Sebas-
tian Edathy: Also, was Sie von mir erwarten
als Zeuge, das ist da ja das eine. Ich habe
keinen Zwischenruf gehört. Deswegen bin
ich aber dankbar für den Hinweis, dass es
einen solchen gegeben hat.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ich
habe ihn aber gehört! - Ute Vogt

(SPD): Ich habe ihn auch nicht ge-
hört! - Reinhard Grindel

(CDU/CSU): Obleutebesprechung
oder wir machen eine Sitzungsun-

terbrechung! - Zuruf: Ja! - Reinhard
Grindel (CDU/CSU): Weil Frau

Steiner gestern ausdrücklich eine
menschlich anständige Befragung
eingefordert hat! Und jetzt einen

solchen Zwischenruf zu machen, ist
nicht in Ordnung!)

- Wenn wir jetzt über die Geschäftsordnung
sprechen wollen - -

(Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Ich beantrage eine

Sitzungsunterbrechung!)

- Entschuldigung, Herr Grindel, das können
wir jetzt nicht in einer Beratungssitzung er-
läutern, nicht in einer Zeugenanhörung er-
läutern.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Wenn Frau Steiner das

zurücknimmt!)

Wenn es Gesprächsbedarf dazu gibt, brau-
chen wir in der Tat eine Beratungssitzung. Ist
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das der Fall? - Dann darf ich aber mit Blick
auf den Zeugen sagen, dass nicht zu erwar-
ten ist, dass wir Sie vor 14 Uhr [sic!] hier
noch einmal wieder hören werden. Kann ich
denn Konsens feststellen, dass wir uns um
15 Uhr hier wieder treffen in der Erwartung,
dass erst eine halbe Stunde später die na-
mentliche Abstimmung stattfindet?

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wir
würden sagen, nach der nament-

lichen Abstimmung! Dann brauchen
wir nicht wieder hin und her ren-

nen!)

- Also, wie ist denn jetzt die Meinung? Herr
Grindel sagt: Nach der namentlichen Ab-
stimmung. - Die könnte natürlich auch erst
um 15.40 Uhr oder noch später stattfinden.

(Ute Vogt (SPD): Ich bin für 15 Uhr!
Sie wollen doch immer zügig,

Mensch!)

Die Frage ist jetzt natürlich: Wie verfahren
wir hier?

(Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Herr Grindel hat

ja vorhin auf die Einhaltung der
Abmachung bestanden, und die

Abmachung ist 15 Uhr!)

- Also: Dann bitte ich Herrn Thomauske, uns
ab 15 Uhr wieder hier zur Verfügung zu ste-
hen für die Fortsetzung, und bitte die Öffent-
lichkeit, den Saal zu verlassen, da wir jetzt
eine nichtöffentliche Beratungssitzung ha-
ben.

(Unterbrechung des Sitzungsteils
Zeugenvernehmung, I: Öffentlich:

13.53 Uhr - Folgt Sitzungsteil
Beratung)

(Wiederbeginn des Sitzungsteils
Zeugenvernehmung, I: Öffentlich:

15.20 Uhr)

Fortsetzung der Vernehmung
des Zeugen

Prof. Dr. Bruno Thomauske

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Thomauske, dann begrüße ich Sie sehr
herzlich wieder in unserer Runde.

Ich erteile das Wort der Unionsfraktion.
Sie haben noch eine Restfragezeit von 8,50
Minuten. - Bitte schön, Herr Kollege
Monstadt.

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Herr Dr.
Thomauske, ich habe eine Frage: Haben wir
uns vor dem heutigen Termin jemals getrof-
fen, haben Sie mit mir vorher telefoniert, oder
haben wir uns über irgendwelche Dinge, egal
welche, nicht nur die des Ausschusses, ir-
gendwann schriftlich ausgetauscht?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
würde vielleicht die Frage noch erweitern:
Haben wir uns überhaupt jemals getroffen
oder miteinander kommuniziert?

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): So weit
können wir das auch erweitern, gern.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
ist mir da nichts erinnerlich.

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Danke
sehr. - Keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Keine weiteren Fragen aus der Unionsfrak-
tion? - Gut. - Dann geht das Fragerecht an
die SPD-Fraktion. Bitte schön.

Ute Vogt (SPD): Vielen Dank. - Herr
Zeuge, ich habe noch mal die Frage nach
dem Vermerk von Herrn Wosnik. Sie haben
ja vorhin gesagt, Sie hatten ihn nicht einbe-
zogen in Ihren Schlussvermerk, weil er aus
Ihrer Sicht nicht zuständig war. Herr Wosnik
hat aber doch dann hinterher den schon
mehrfach zitierten Vermerk vom 31.01.97
verfasst, wo er deutlich macht: Das Schrei-
ben - was Sie geschrieben haben - hätte von
mir nicht in der vorliegenden Form ge-
zeichnet werden können. Ist es üblich, dass
jemand dann solche Vermerke verfasst, ob-
wohl er nicht zuständig war?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Je-
der Beamte hat die Möglichkeit, sich zu allem
und jedem zu äußern.

Ute Vogt (SPD): Ich habe gefragt, ob es
üblich ist, dass die Beamten in Ihrem Zu-
ständigkeitsbereich sich zu allem und jedem
geäußert haben, oder war das ein unge-
wöhnlicher Vorgang?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Er
hat sich ja nicht einfach so geäußert, son-
dern wenn Sie sich die Veranlassung dazu
ansehen, gab es den Fachbereichsleiter
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ET-S, der ET 2 - wenn ich richtig erinnere -
und ET-B aufgefordert hat, eine Stellung-
nahme abzugeben, und dazu zwei Fragen
gestellt hat. Insofern ist das völlig korrekt,
dass er gegenüber ET-S dann eine Stellung-
nahme abgegeben hat.

Ute Vogt (SPD): Warum wird er zur Stel-
lungnahme aufgefordert, wenn er nicht zu-
ständig war?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
bin ich der falsche Ansprechpartner. Da
müssten Sie Herrn Röthemeyer dazu befra-
gen. Und Herr Röthemeyer mag ein Inte-
resse daran gehabt haben, ob seine Mit-
arbeiter an dieser Stelle mit einbezogen wa-
ren.

Ute Vogt (SPD): Es war ja auch nun die
Aufgabe, bergbaufachlich die Beratung si-
cherzustellen. Das war ja auch der Arbeitsin-
halt von Herrn Wosnik. Insofern würde mich
interessieren: Er hat bergbaufachlich seine
Meinung abgegeben, Herr Röthemeyer hatte
eine andere Auffassung als Sie, Professor
Herrmann - wird zitiert - hatte auch eine an-
dere Auffassung als Sie. Trotzdem haben Sie
am Ende Ihre Auffassung durchgesetzt.
Können Sie uns erklären, wer Sie da fachlich
dann beraten hat, wenn die drei jedenfalls
fachlich von Ihnen ignoriert wurden?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Antwort ist zweigeteilt:

Erstens. Die Vorgehensweise - und das
ergibt sich auch aus dem Schreiben - ist mit
BGR und DBE abgestimmt.

Zweitens. Im Hinblick auf die Vorgehens-
weise war es keine bergbaufachliche Frage-
stellung. Herr Wosnik hat sich ja nicht dage-
gen ausgesprochen, den Nordosten und
danach den Südwesten zu erkunden, son-
dern die Frage rankte sich um einen Punkt,
nämlich um die Übertragbarkeit, in welchem
Umfang man in einem Genehmigungsverfah-
ren Kredit davon nehmen kann, dass man
den Nordosten erkundet hat und diese Er-
gebnisse auf den Südwesten überträgt.

Insofern: Ich hatte verschiedentlich heute
den Versuch unternommen, rüberzubringen,
dass an der Stelle gar kein Dissens besteht,
weil selbstverständlich - und das zeigt schon
ein Blick in die Sicherheitskriterien von
1983 - eine Planfeststellung ohne Erkundung
des entsprechenden Bereiches gar nicht
möglich ist. Dort ist auch statuiert, dass diese

Erkundung auf der Grundlage einer Umfah-
rung stattfinden muss, und Umfahrung be-
deutet, dass man in den Südwesten auch
rein muss, wenn man in dem Bereich endla-
gern will. Insofern - unabhängig davon, wie
die Frage gewendet wird - bleibt die Antwort
immer die gleiche: Die Erkundungsergeb-
nisse haben eine gewisse Aussagekraft aus
dem Nordosten in den Südwesten, aber na-
türlich keinesfalls in einer Qualität, dass auf
dieser Grundlage ein Genehmigungsverfah-
ren durchgeführt werden könnte. Das ist
selbstredend; das ist - mit Verlaub - trivial.

Ute Vogt (SPD): Ihre bisherigen Ausfüh-
rungen haben diese Schlussfolgerung für
mich jedenfalls nicht zwangsläufig zugelas-
sen. Deshalb möchte ich Sie noch mal aus-
drücklich fragen: Ist es aus Ihrer heutigen
Sicht, wenn sich herausstellen würde, dass
der Nordosten meinetwegen tauglich sein
sollte und auch eine Eignung bestehen wür-
de, verzichtbar, den Südwesten überhaupt zu
erschließen oder zu erkunden und dann zu
erschließen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Frage ist heute nicht abschließend beant-
wortbar, weil es kommt entscheidend darauf
an - und das war ja auch mein Bemühen
gewesen -, dazu zu kommen, möglichst früh-
zeitig eine Sicherheitsanalyse durchzuführen.
Erst auf der Grundlage einer Sicherheitsana-
lyse können Sie dann entscheiden, ob eine
Eignungsaussage für die entsprechenden
Bereiche führbar ist oder ob gegebenenfalls
zusätzliche Erkundungen durchgeführt wer-
den müssen.

Ute Vogt (SPD): Aber das heißt - - Wis-
sen Sie, Sie erzählen immer ganz viel und
häufig dasselbe, aber Sie geben keine klare
Antwort. Wenn ich frage: „Ist für Sie der
Südwesten verzichtbar?“, dann kann man
doch da Ja oder Nein antworten. Vielleicht
können wir es mal so kurz versuchen, damit
wir nicht immer uns im gleichen Kreis dre-
hen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
werde Ihnen ganz kurz antworten: So einfach
ist die Welt nicht. Sie können nicht eine Fra-
ge mit Ja oder Nein beantworten, -

Ute Vogt (SPD): Doch, wenn man will,
schon.
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Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
- die heute nicht beantwortbar ist. Weil Sie
heute nicht wissen, welcher Untersuchungs-
umfang erforderlich ist, können Sie heute
nicht sagen: Ich brauche das, oder ich brau-
che das nicht. - Ich sage mal: Auch für einen
Juristen müsste diese Fragestellung eingän-
gig sein.

Ute Vogt (SPD): Frau Vorsitzende, ich
bitte, den Zeugen darauf aufmerksam zu
machen, dass er hier sich nicht zu benehmen
hat wie ein ungezogener Lausbub.

(Zurufe von der CDU/CSU: Oh!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Lie-
be Frau Kollegin, tatsächlich sollte aber auch
der Umgang, den wir miteinander und ge-
genüber dem Zeugen pflegen, einer sein, der
diesem Hause angemessen ist.

Ute Vogt (SPD): Ja. - Also, Herr Zeuge,
dann habe ich noch mal die Frage: Die - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Entschuldigung. - Herr Sperling, die Bundes-
regierung, meldet sich.

Ute Vogt (SPD): Wieso unterbricht mich
die Bundesregierung jetzt in meiner Befra-
gung?

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja,
das passiert auch. Das ist aber in Ordnung;
das steht ihr zu. - Bitte schön.

RD Peter Sperling (BMU): Ich bitte um
Entschuldigung. - Ich bin auch der Meinung,
Herr Professor Thomauske kann sich auch
selbst wehren, aber der Hinweis „Lausbub“
ist hier sicher nicht angebracht. Das möchte
ich ausdrücklich rügen.

(Sebastian Edathy (SPD): Ja, ent-
schuldigen Sie, das ist doch nicht

Aufgabe der Bundesregierung, hier
das Parlament zu rügen! Wo sind
wir denn? Herr Sperling, entschul-

digen Sie sich mal!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die
Sitzungsleitung liegt tatsächlich bei mir. Ich
habe dazu einige sitzungsleitende Bemer-
kungen gemacht und bitte nun, in der Befra-
gung fortzufahren.

Ute Vogt (SPD): Also - -

(Sebastian Edathy (SPD): Nein!
Darf ich fragen, ob die Vorsitzende

die Aussage des Vertreters des
BMU hier akzeptiert?)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Edathy, ich würde diese Frage sehr
gerne in einer Beratungssitzung klären. Wol-
len wir das machen?

Ute Vogt (SPD): Wir verzichten.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Der
ist Mitarbeiter des BMU gewesen!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Grindel, ich habe gerade an den Herrn
Edathy eine Frage gerichtet. - Herr Edathy,
möchten Sie gerne diese Frage im Rahmen
einer Beratungssitzung klären?

Sebastian Edathy (SPD): Ausnahms-
weise nein.

(Heiterkeit bei der CDU/CSU und
der FDP)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Gut,
dann halte ich sie für geklärt und bitte, in der
Befragung fortzufahren.

Ute Vogt (SPD): Ich möchte von Ihnen
wissen, Herr Zeuge, ob die Kritik, die im BfS
laut geworden ist gegenüber dem Thema der
Verzichtbarkeit einer Erkundung zum süd-
westlichen Teil, von Ihnen an das BMU wei-
tergegeben worden ist?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: In
dem ersten Teil Ihrer Aussage sagen Sie: die
Verzichtbarkeit der Erkundung.

Ute Vogt (SPD): Zum damaligen Zeit-
punkt Verzichtbarkeit.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
gibt zu keinem Zeitpunkt eine Festlegung
oder eine inhaltliche Aussage, dass die Er-
kundung des Südwestens verzichtbar sei.

Ute Vogt (SPD): Also, dann - damit Sie
es richtig verstehen und auch als Physiker
nachvollziehen können - möchte es Ihnen
noch mal sagen: Dann bitte ich Sie, mir noch
mal zu beantworten, ob Sie die Kritik an die-
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ser Veränderung der Erkundungsbereiche,
die es im BfS gab, ans BMU weitergegeben
haben, und wenn ja, an wen und in welcher
Form?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
nächst meine Frage, ob Sie mir gestatten
würden, an der Stelle genauso zu reagieren
auf die Frage, ob das einer Juristin eingängig
ist, die Sie eben an mich gerichtet haben, ob
sie dann eine entsprechende Äußerung, auf
die ich aber verzichten will - - weil es in der
Tat aus meiner Sicht dann dem Parlament
nicht angemessen wäre.

Zu der inhaltlichen Frage: Das BMU hat
Kenntnis mit Sicherheit darüber erhalten. Es
ist mir nicht erinnerlich, ob dies in schriftlicher
Form - - Ob die Stellungnahmen an der Stel-
le an das BMU weitergeleitet worden sind,
das ist mir heute nicht erinnerlich.

(Kirsten Lühmann (SPD): Also, Sie
haben es nicht getan! Das war die

Frage!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Dann möchte ich an die-
ser Stelle die Befragung im Moment unter-
brechen, weil eine namentliche Abstimmung
ansteht. Von daher unterbreche ich jetzt, und
wir finden uns hier wieder bitte nach der na-
mentlichen Abstimmung ein.

(Unterbrechung von
15.32 bis 16.07 Uhr)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktio-
nen sind zumindest alle wieder vertreten,
wenn auch noch nicht alle ihre Mitglieder. So
möchte ich die unterbrochene Sitzung wieder
aufrufen.

Frau Vogt, Frau Kollegin, Sie waren Fra-
gestellerin vor der Pause, vor der Unterbre-
chung. Wollen Sie fortfahren?

Ute Vogt (SPD): Ja, gerne. - Herr Zeuge,
ich würde gerne noch mal von Ihnen wissen,
in welcher Form und wen Sie von den Be-
denken unterrichtet haben? Das, was wir vor
der Pause schon begannen zu erörtern, dass
Sie uns das noch mal sagen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Frage der Unterrichtung der Bedenken war
zunächst nicht meine Aufgabe. Das ist ein

Sachverhalt, von dem ich nicht erinnere, in
welcher Form er Dritten zur Kenntnis gege-
ben wurde. Das lag auch nicht in meinem
Zuständigkeitsbereich, sondern das war ja
der Zuständigkeitsbereich meines Kollegen
Röthemeyer, der für die Fragestellung der
Bewertung in seinem Bereich zuständig war
und der für sich entscheiden musste, wie er
mit den Informationen weiter umgeht. Und
mir ist nicht erinnerlich - weil es waren ja
Stellungnahmen, die zunächst mal für ihn
erarbeitet wurden durch seine Mitarbeiter
bzw. seine ihm zugeordneten Stellen -, wie
er mit diesen Stellungnahmen umgegangen
ist.

Ute Vogt (SPD): Haben Sie nicht vorhin
gesagt, Sie erinnern sich, dass Sie da mög-
licherweise telefoniert haben? Auf die Frage
vorhin? - Das kann man ja dann im Protokoll
klären.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
kann man im Protokoll von mir aus klären.

Mir sind Telefonate nicht erinnerlich. Ich
hatte gesagt, dass mit großer Wahrschein-
lichkeit über diese Dinge auch mit anderen
gesprochen wurde, also beispielsweise mit
BMU, aber das ist jetzt nicht unter dem As-
pekt: Und dabei habe ich ein konkretes Te-
lefonat oder eine Sitzung oder was auch
immer vor Augen. Das sind Informationen,
die natürlich in irgendeiner Form ausge-
tauscht werden. Aber das ist mir heute nicht
erinnerlich.

Ute Vogt (SPD): Wir haben auch noch
nicht herausgearbeitet - bzw. Sie haben es
einfach nicht beantwortet -, wer konkret Sie
dann fachlich beraten hat, zum Beispiel auch
bergfachlich - mit Ausnahme von Herrn
Wosnik.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Fragestellung der bergbaufachlichen Zustän-
digkeit war hier nicht wirklich berührt, weil es
nicht darum ging, ein anderes bergmänni-
sches Auffahrungsverfahren an der Stelle
anzustreben. Also, insofern waren hier keine
neuartigen bergbaufachlichen Fragestellun-
gen tangiert, die an der Stelle eine zusätz-
liche Beratung hätten erforderlich gemacht.

Ute Vogt (SPD): Dann darf ich fragen:
Wurden Sie geologisch beraten? Weil es
sind ja zumindest geologische Fragen, wenn
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es aus Ihrer Sicht schon nicht die bergbau-
fachlichen gewesen sein sollen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Fragen, die im Vordergrund standen, waren
zunächst mal die Fragen: Gibt es erwar-
tungsmäßig genügend Hohlräume oder ge-
nügend Salzvorkommen, die als plausibel
erscheinen lassen, dass auf der Grundlage
der vorhandenen Erwartungshaltung über
den Aufbau des Salzstockes - - die begrün-
den können, dass im Nordosten hinreichend
zusammenhängende Steinsalzpartien vor-
handen sind, die geeignet sind, die Abfälle
aufzunehmen. Also, im Vordergrund - -

Ute Vogt (SPD): Das ist eine geologische
Frage.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Nein, das ist zunächst mal eine Fragestel-
lung ausgehend von der Geologie, ob dann
dieses dort untergebracht werden kann.

Ute Vogt (SPD): Und wo haben Sie die
geologischen Fachkenntnisse hergehabt?
Das war eigentlich nur meine Frage.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Sie
hatten ja oder irgendjemand hat ja auch ein-
gangs schon zitiert, dass diesem Schreiben,
glaube ich, auch enthalten ist - - Der Inhalt
dieses Schreibens ist mit BGR und DBE ab-
gestimmt. Die BGR ist der geowissenschaft-
liche Berater des Bundesamtes für Strahlen-
schutz, und die Deutsche Gesellschaft zum
Bau und Betrieb von Endlagern ist die Ge-
sellschaft, die gewissermaßen das operative
Doing der Erkundung durchführt. Insofern
gibt es beides, nämlich bergbaulichen Sach-
verstand, der an der Stelle eingebunden war,
und geowissenschaftlichen Sachverstand,
der ebenfalls eingebunden war.

Ute Vogt (SPD): Fallen Ihnen dazu noch
Namen ein?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Be-
züglich der geowissenschaftlichen Frage-
stellungen zum Beispiel Professor Langer.
Bei DBE müsste ich jetzt nachdenken, wer
damals zu dem fraglichen Zeitpunkt die ver-
antwortlichen Personen waren. Und das sind
natürlich die Namen, die sich dann üblicher-
weise in den Protokollen wiederfinden, aller-

dings nicht bei mir, weil die Namen der DBE
geschwärzt sind.

Ute Vogt (SPD): Mich interessiert noch
mal, wie es noch mal zur Veränderung Ihrer
Auffassung gekommen ist, konkret in Bezug
auf die zeitlichen Abläufe. 91 - haben wir ja
mehrfach gehört - erklären Sie: „Zwingend
notwendig braucht man alle Salzrechte“,
1996 - haben Sie vorhin auf die Frage des
Kollegen Edathy geantwortet -, dass die
EVUs gesagt haben: „Am besten wäre, erst
mal alles stoppen und dann alle Salzrechte
zu erlangen“, und 97 vollziehen Sie dann die
entsprechende Anpassung und sagen: Wir
brauchen nunmehr doch im Moment nicht
alle Salzrechte.

Können Sie uns sagen, zu welchem Zeit-
punkt und aufgrund welchen Anlasses Sie
diese Wende vollzogen haben? Also, jetzt
nicht wieder die ganze Geschichte, sondern
konkret einen Zeitraum und einen Anlass.
War es möglicherweise auch die Auseinan-
dersetzung mit den EVUs 1996, die Sie vor-
hin selbst eingebracht haben?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
letzte Frage möchte ich mit Nein beantwor-
ten. Und die vorletzte Frage: Es ist mir kein
konkreter Zeitpunkt erinnerlich, auch kein
konkreter Anlass. Sie hatten ja mehrfach
gesagt, dass ich mich an der Stelle wieder-
hole; darauf will ich verzichten.

Ute Vogt (SPD): Danke.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Damit geht das Frage-
recht an die FDP-Fraktion. Bitte schön.

Angelika Brunkhorst (FDP): Herr Tho-
mauske, ich habe noch eine Frage zu den
Zuständigkeiten, zu den Ressourcen, Kom-
petenzen usw., die Ihnen zur Verfügung
standen in den 80er-Jahren. Einmal hatte
sich Herr Professor Röthemeyer im letzten
Jahr im Juli geäußert und hatte gesagt - das
ist zu lesen im Stenografischen Protokoll zur
10. Sitzung vom 1. Juli 2010, Seite 29; da
hatte er erklärt, dass in den 80er-Jahren die
PTB damals geologisch sehr dünn bestellt
war -:

… unser geologischer Sachver-
stand war eigentlich die Bundesan-
stalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe …
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… zu dieser Zeit mussten wir uns
zu 100 Prozent auf die BGR verlas-
sen …

Da frage ich Sie: Wie war das in den 90er-
Jahren? Hatten Sie selbst geologischen
Sachverstand? Gab es Abteilungen, die Ih-
nen also auch Sachexpertise erarbeiten
konnten, oder war das ähnlich?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
gab natürlich den Aufbau geowissenschaft-
lichen Sachverstandes, sowohl was die Geo-
logie als auch was die Geotechnik anbelangt.
Gleichwohl: Die Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe war gewisserma-
ßen der geowissenschaftliche Sachverstand
des Bundes, der hier eingebunden war. Nun
ist im Zusammenhang, um das zu verste-
hen - - In einem Projekt müssen natürlich
auch Aufträge vergeben werden, und das
betrifft auch die Erkundung, das betrifft auch
die Untersuchung der Geologie, der Geo-
technik, des Aufbaus des Salzstockes usw.
Dazu bedarf es natürlich auch eigenen geo-
wissenschaftlichen Sachverstandes, der
bewerten kann: Was ist notwendig? Was ist
die richtige Vorgehensweise? Die beiden
Berichte sind ja auch, die ich eingangs zitiert
habe heute, im Hinblick auf Ihre Fragestel-
lung, im Hinblick auf die Frage der geowis-
senschaftlichen Untersuchung, nämlich das
geologische und das geotechnische Unter-
suchungsprogramm, federführend im eige-
nen Hause erarbeitet worden. Insofern ist
Ihre Frage mit Ja zu beantworten. Es gab
geowissenschaftlichen Sachverstand, der
aus meiner Sicht auch sehr gut und auch
umfassend war.

Marco Buschmann (FDP): Herr Profes-
sor Thomauske, ich mache weiter. - In die-
sem Ausschuss wird häufig über die Inter-
pretation von Aussagen gestritten. Deshalb
sind wir immer besonders dankbar, wenn wir
mit den betroffenen Zeugen selber über In-
terpretationen sprechen können, insbeson-
dere wenn die abschließende Bewertung
erfolgt, bevor die Zeugenbefragung abge-
schlossen ist. Ein solcher Fall liegt uns er-
neut vor. Es gibt eine Pressemitteilung vom
Bündnis 90/Die Grünen über die Ergebnisse
der Befragung mit Ihnen.

(Dem Zeugen werden Unterlagen
vorgelegt)

Und ich wollte sie mit Ihnen noch mal be-
sprechen, ob das so zutreffend ist - nicht die

Bewertung, das ist ja Sache der Grünen,
sondern was die Fakten angeht. In dieser
Pressemitteilung Nr. 1 136 wird Ihnen erst
mal grundsätzlich die notwendige Fachkunde
abgesprochen. Das ist jetzt eine Bewertung,
die kann man bedauern oder auch nicht,
aber insbesondere wird behauptet, Sie hät-
ten hier gesagt und das sei Ihre Auffassung:

… man könne die Erkundung Gor-
lebens problemlos auf den nordöst-
lichen Teil des Salzstocks be-
schränken.

Das ist eine bemerkenswerte - -

(Abg. Sebastian Edathy (SPD) mel-
det sich zu Wort)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Hier
gibt es eine Frage zur Geschäftsordnung.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Jetzt
lassen Sie ihn doch in Ruhe die

Frage noch mal zu Ende führen!)

- Ja, er darf die Frage von mir aus auch ger-
ne zu Ende führen. - Es gibt eine Frage zur
Geschäftsordnung.

Sebastian Edathy (SPD): Nur weil uns
hier die Pressemitteilung nicht vorliegt. Es
wäre ganz hilfreich, wenn Kopien für die Mit-
glieder des Ausschusses zur Verfügung ge-
stellt werden können.

(Eckhard Pols (CDU/CSU): Sie
können in Ihr Handy gucken!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Das
ist eigentlich so noch nie üblich gewesen,
aber Sie können die bekommen.

Marco Buschmann (FDP): Ja, das holen
wir sofort. Holen wir sofort auch nach.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Wunderbar. - Herr Buschmann, bitte schön.

Marco Buschmann (FDP): Herr Profes-
sor Thomauske, ich habe bislang Ihre Ein-
lassungen so verstanden, dass man erkun-
den könne, aber dass man die Ergebnisse
brauche, um dann auch in Abhängigkeit von
der Menge der einzulagernden Abfälle eine
Bewertung zu treffen. Würden Sie diesem
Satz so zustimmen, dass Sie der Ansicht
sind, und würden Sie sich das zu eigen ma-
chen: „… man könne die Erkundung Gor-



1. Untersuchungsausschuss 53
[62. Sitzung am 24.11.2011 - Sitzungsteil Zeugenvernehmung, I: Öffentlich] - Endgültig

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

lebens problemlos auf den nordöstlichen Teil
des Salzstocks beschränken“?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
denke mal, dass ich in mindestens fünf oder
sechs Antwortversuchen heute bemüht war,
darzustellen, wie tatsächlich die Vorgehens-
weise war und wie die Bewertung ist. Und
auch auf die Frage, die ja gerade in der letz-
ten Fragerunde gestellt war: „Kann man denn
die Erkundung auf den nördlichen Teil des
Salzstockes beschränken, ja oder nein?“,
hatte ich ja nun dezidiert erklärt: Diese Frage
ist heute nicht abschließend beantwortbar.
Insofern finde ich mich in diesem Satz nicht
nur nicht wieder, sondern er stellt gewisser-
maßen geradezu eine Verkehrung dessen
dar, was ich heute hier bemüht war darzu-
stellen und im Hinblick auf die Faktenlage
auch dargestellt habe. Ich denke, das lässt
sich auch eindeutig aus dem Wortprotokoll
dann entnehmen, dass sich diese Aussage,
und zwar in keinem Punkte, in keiner meiner
Aussagen, die ich hier heute getätigt habe,
so begründen lässt oder dafür eine Fund-
stelle findet.

Marco Buschmann (FDP): Herzlichen
Dank. - Ich habe keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Das Fragerecht geht dann
weiter an die Fraktion Die Linke.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Dr. Tho-
mauske, Ihr Vorgesetzter oder ehemaliger
Vorgesetzter, um es richtig zu sagen, im BfS,
Herr Rösel, hat uns hier, als er Zeuge hier
gewesen ist, beschrieben, welche Erwägun-
gen zu der Umorganisation des BfS am
01.04.97 geführt haben. Er berichtete von
Konflikten zwischen dem operativen Bereich
und dem wissenschaftlich-technischen An-
spruch. So wie ich es verstanden habe, war
Herr Professor Röthemeyer ein Fachbe-
reichsleiter mit einem sehr hohen wissen-
schaftlich-technischen Anspruch, und man
wollte diese Konflikte ausräumen und den
Bereich des Projektmanagements stärken.
Dafür hat man Sie eben befördert und mit
Herrn Professor Röthemeyer auf gleiche
Augenhöhe gestellt. Da möchte ich gern
wissen: Wie hat sich denn die Zusammen-
arbeit von da ab gestaltet? Sie hatten es mal
kurz gestreift hier in einem Beitrag. Und mich
interessiert: Sie haben, wenn ich es richtig

gelesen habe, ein Direktionsrecht gehabt
gegenüber den Mitarbeitern des Fachbe-
reichs von Professor Röthemeyer. Ging das
nur in die eine Richtung, oder hatte er das
gleiche Recht auch bezüglich Ihrer Mitarbei-
ter?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
Direktionsrecht ging nur in eine Richtung.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Und die
Zusammenarbeit - das war meine Frage -,
wie hat sich die Zusammenarbeit nach dieser
Veränderung miteinander gestaltet? War das
reibungsfrei?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: In
einer Organisation, insbesondere in einer
Matrixorganisation, ist gewissermaßen an-
gelegt, dass bestimmte Positionen streitig
ausgetragen werden müssen. Wenn dieses
nicht streitig erfolgt, hat irgendjemand seinen
Job aus meiner Sicht nicht richtig verstan-
den. Das gilt auch, wenn es um die Frage-
stellung geht: „Wie gehe ich mit den Behör-
den um?“, all diese Dinge. Dort gibt es
Schnittstellen, und an diesen Schnittstellen
muss jeder seine Dinge einbringen. Dann
wird in der Sache gestritten - und ich betone:
in der Sache -, und am Ende steht eine Ent-
scheidung. Dazu gibt es innerhalb einer Or-
ganisation die entsprechenden Konfliktrege-
lungsmechanismen, um diese fachlichen
Streitpunkte auszutragen. Das ist dann die
vornehmste Aufgabe der Amtsleitung, wenn
es auf der fachlichen Ebene aus Gründen
unterschiedlicher Auffassung einen Dissens
gibt, dann zu einer Entscheidung zu kom-
men.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Sie hatten
vorhin gesagt, Sie haben mit den Befürch-
tungen, Bedenken von Herrn Wosnik keinen
Dissens gehabt, sondern Sie waren sich da
ja relativ einig. Und Sie hatten auch gesagt
eben - und haben es ja jetzt auch noch mal
gesagt oder so verstehe ich es noch mal -,
dass Mitarbeiter sich ja kritisch äußern sol-
len. Sie haben aber auch gesagt: „Im Fall
von Wosnik war es auch bedeutungslos“ - ich
habe mir dieses Wort auch extra aufge-
schrieben. Für mich ist das so ein bisschen
Widerspruch zu dem: a) gut, man kann sich
äußern, aber es hat keine Bedeutung. Das
finde ich erst mal ein bisschen merkwürdig,
weil das ja nicht gerade dazu führt, dass
Mitarbeiter motiviert sind, ihre Bedenken
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dann weiter zu äußern, oder wenn sie dann
nicht gehört werden. Aber gut, das ist Ihre
Form der Mitarbeiterführung. Herr Rösel
hatte angedeutet, dass diese Befürchtungen
von Herrn Wosnik und Professor Röthe-
meyer ja wohl gehört wurden, aber im Hause
an anderer Stelle diese Befürchtungen nicht
geteilt wurden und von daher Herr Professor
Kaul dann in Ihrem Sinne entschieden hat.
Das hörte sich so an, als seien Sie derjenige
gewesen, der diese Befürchtungen ein Stück
weit aufgelöst hat und gesagt hat: „Wir ma-
chen aber weiter“, also Sie der Macher quasi
sind in vielfältigem Sinne. Stimmen Sie dem
so zu, oder würden Sie es anders definieren?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Auf
die Gefahr hin, dass ich mich an der Stelle
wiederhole: Die entscheidende Frage war an
der Stelle nicht: „Ist ein Genehmigungsver-
fahren für den Südwesten“ - und das war ja
die Besorgnis von Herrn Wosnik - „durch-
führbar?“ - dem Grunde nach auch die von
Herrn Herrmann -, „Ist ein Genehmigungs-
verfahren durchführbar auf der Grundlage
einer Erkundung im Nordosten?“ Selbst-
redend ist das nicht der Fall. Deswegen geht
die Stellungnahme entweder ins Leere, oder
sie hat klarstellenden Charakter. In der Sa-
che besteht da überhaupt kein Dissens.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Gut. - Ich
will noch mal auf einen anderen Bereich
gehen. Wir haben einen Vermerk von Herrn
Dr. Illi - das ist MAT A 83, Band 6, Paginie-
rung 140 -, der sich am 12. Juni 1998 be-
klagte, dass Sie, Herr Dr. Thomauske, es
versäumt hätten, Ihr Personal zu verstärken,
wodurch er und seine Leute Aufgaben über-
tragen bekommen haben, die eigentlich
durch zusätzliches Personal hätten erledigt
werden sollen. Herr Dr. Illi nennt da insbe-
sondere Herrn Gentsch, der unter besonde-
rer Belastung stand. Welche Aufgaben ganz
konkret hatte Herr Gentsch denn 1997 und
98 insgesamt? Was waren das alles für Auf-
gaben?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Dieser Vermerk ist mir jetzt nicht erinnerlich.
Ich kann ihn nicht so richtig zuordnen, weil es
ja - - wenn ich Sie richtig verstanden habe,
Herr Kollege Illi sich darüber beklagt hat,
dass bestimmte Aufgaben in seinem Bereich
durchgeführt werden müssten, weil in mei-
nem Bereich nicht genügend Stellen zur
Verfügung standen. Wenn dem so ist, dann

ist dem so. Ich kann mir die Leute nicht ba-
cken. Insofern: In dem Umfang, wie Leute
nach dem Stellenplan des BfS zur Verfügung
stehen, werden dann die Aufgaben innerhalb
des Amtes verteilt. Und dann ist es durchaus
denkbar, dass ein anderer Bereich sagt:
„Eigentlich würde ich lieber was anderes
machen“, nun eine Aufgabe bekommt, sich
damit zu beschäftigen. Dann stimmt mich
das zwar traurig; aber das ist dann eben so.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Vie-
len Dank. - Das Fragerecht ist jetzt bei den
Grünen.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Danke, Frau Vorsitzende. - Herr
Dr. Thomauske, wir müssen natürlich noch
ein bisschen nachfragen zu dieser Entschei-
dung für die sequenzielle Erkundung. Da
hatten Sie vorhin - ich erinnere mich jetzt
nicht in der Antwort auf wen - auch ausge-
führt - jetzt zitiere ich mal, so wie ich es mit-
geschrieben habe, wie ich es gehört habe -:
Das Projekt „Sequenzielle Erkundung“ ist seit
1993 entwickelt worden. Das ist ja jetzt so
eine Passivform: „ist entwickelt worden“.
Wissen Sie noch, wer den Anstoß gegeben
hat und wer daran beteiligt war an dieser
Entwicklung?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Wie
immer, bei Dingen, die gewissermaßen in der
Luft liegen, ist es schwer feststellbar im
Nachhinein: Wer hat da den tatsächlichen
Anstoß gegeben? Ich muss zurückkommen
auf die Situation: Die Salzrechte lagen für
bestimmte Bereiche so nicht vor. Deswegen
stellte sich die Frage: Was kann dann auf der
Grundlage vorhandener Salzrechte gemacht
werden? Was kann auf der Grundlage vor-
handener Salzrechte plus der bergfreien
Flächen gemacht werden? Das war gewis-
sermaßen die Ausgangssituation. Ich erin-
nere dann, dass es ein Schreiben oder Te-
lefonat, das auch aktenkundig ist, gibt, in
dem das Bundesumweltministerium darum
bittet, dass vorgelegt wird, was an Untersu-
chung, an Erkundung möglich ist auf der
Grundlage der jeweiligen, also dieser von mir
eben skizzierten Fälle.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Das BMU als Impulsgeber. Habe
ich jetzt richtig verstanden? Man muss sich
jetzt ja immer mal vergewissern.
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Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Sie
haben das - -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Wenn ich das so weit formuliere
und sage: „als Impulsgeber“, liege ich ja da-
mit wahrscheinlich schon richtig.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Wenn Sie sich vielleicht an den Anfang mei-
ner Antwort erinnern: Dort hatte ich vermeint-
lich wörtlich gesagt - wenn nicht, würde ich
das noch mal wiederholen oder klarstellen -,
dass bei bestimmten Dingen, die in der Luft
liegen, es nicht zuordenbar ist, wer den An-
stoß im Einzelnen gegeben hat. Diese Fra-
gestellung der Diskussion nicht verfügbarer
Salzrechte, gleichzeitig der Rückgang der
Abfallmengen sind gewissermaßen die
Randbedingungen, mit denen man umgehen
muss, die man auch bespricht. Und wo dann,
ich sage mal, ein Aufhänger ist, der sich
dann zufällig in den Akten findet, ist eine
ganz andere Geschichte. Es ist in der Tat so,
dass diese Entwicklung in der Luft lag und
auch in diese Richtung hin entwickelt werden
musste. Und deswegen sage ich nicht: Das
Bundesamt für Strahlenschutz, meine Per-
son, die Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe oder das Bundesumwelt-
ministerium waren hier der Impulsgeber.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Aber danke, das ist für den An-
fang erst mal hinreichend.

Und jetzt hat das ganze Projekt ja in der
Luft gelegen, wenn ich das richtig sehe drei-
einhalb Jahre lang, und es gab eine Diskus-
sion - das haben wir jetzt ja auch nachvollzo-
gen - streckenweise. Und dann habe ich hier
in den Akten eben gefunden, oder wir ent-
nehmen den Akten, dass der Vorschlag, jetzt
tatsächlich sich bei der Erkundung in Gor-
leben auf den nordwestlichen Teil des Salz-
stockes zu beschränken, erstmals am
17.12.1996 von Herrn Rösel und von Ihnen
vorgetragen worden ist als gemeinsames
BfS- und BGR-Konzept. Das entsprechende
Material ist MAT A 191, Band 1, Paginierung
623072. Dann gab es verschiedene Minister-
gespräche, die ich jetzt nicht thematisieren
will. Und dann haben Sie am 23.01.1997 das
heute schon mehrfach angesprochene
Schreiben verfasst - das ist in MAT A 83,
Band 6, Paginierung 329; Sie kennen das -,
wo dann die Bewertung getroffen wird:

… daß auf der Grundlage der Er-
gebnisse und der Bewertung zum
nordöstlichen Teil …

Also, ich muss anders zitieren: Es ist das und
das zu erwarten - „...ist dieser Befund auch
für den südwestlichen Teil zu erwarten“ -:

Wenn im nordöstlichen Teil große
zusammenhängende Steinsalzparti-
en angetroffen werden …

Und:

Auf der Grundlage der Ergebnisse
und der Bewertung zum nordöst-
lichen Teil des Salzstocks läßt sich
eine Aussage zur grundsätzlichen
Eignung auch des Südwestteils
herleiten.

Das ist der Brief, den Sie verfasst haben.
Und da haben Sie ja vorhin gesagt, Sie

hätten Ihr Schreiben abgestimmt mit BGR
und DBE. Und ich würde gerne wissen jetzt
von Ihnen - wir haben keine Vermerke der
BGR dazu gefunden -: Sie haben vorhin zwar
Professor Langer genannt. Gibt es noch an-
dere Namen, mit denen Sie sich beraten
haben?

Und dann würde ich gleich, weil ich be-
fürchte, meine Fragezeit ist sonst gleich ab-
gelaufen, auf die Beratung mit der DBE ein-
gehen. Da hatten Sie sich ja mit der DBE
ausgetauscht. Und bei dem Zitat, das ich
gerade vorgelesen habe, hat die DBE vorge-
schlagen, eine Abschwächung vorzunehmen
und nämlich zu schreiben:

Wenn im nordöstlichen Teil große
zusammenhängende Steinsalzparti-
en

- dann wollten die einfügen -,

die für die Endlagerung radioaktiver
Abfälle geeignet wären, nicht ange-
troffen werden sollten, sind diese im
Südwesten ebenfalls

kaum zu erwarten. Sie hatten geschrieben:
„nicht zu erwarten“. Ich finde, das ist eine
deutliche Veränderung, und ich würde gerne
wissen, aufgrund welcher fachlichen Bewer-
tung Sie hier auf die DBE nicht eingegangen
sind, sondern Ihre ursprüngliche Fassung
beibehalten haben, anstatt die Änderung der
DBE zu übernehmen? Aber vorher erst mal
zur BGR.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
hat vor Absendung des Schreibens ein Ge-
spräch gegeben, und dieses war abschlie-
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ßend dann auch die Grundlage, dieses
Schreiben in der vorliegenden Form abzu-
senden. Die Teilnehmer erinnere ich nicht
mehr in der Vollständigkeit. Ich weiß, dass
von BGR-Seite der Professor Langer dabei
war. Ich vermute, dass von DBE-Seite der
Geschäftsführer Lempert an dem Gespräch
teilgenommen hat - das erinnere ich aber
nicht mehr konkret - und vonseiten des Bun-
desamtes für Strahlenschutz der Präsident,
der Vizepräsident und ich. Das war nach
meiner Erinnerung der Teilnehmerkreis. In
dem Teilnehmerkreis ist die abschließende
Vorgehensweise so abgestimmt worden, also
die Einbeziehung der DBE, der BGR zu die-
sem Vorgehen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende
der - -

(Dorothea Steiner (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Die Frage ist

noch nicht beantwortet, das wollte
ich nur mal anmerken! - Gegenruf

des Abg. Reinhard Grindel
(CDU/CSU): Fragen Sie noch mal

genauer!)

- Dann fragen Sie noch mal nach, gar kein
Problem. - Wir sind jetzt dennoch am Ende
der dritten Berliner Runde, und ich eröffne
die vierte mit der Worterteilung an die Uni-
onsfraktion. - Kein Fragebedarf. - Dann SPD-
Fraktion.

(Ute Vogt (SPD): Keine Fragen!)

Kein Fragebedarf. - FDP? - Auch nicht. -
Dann sind die Linken wieder dran. - Bitte
schön.

Jens Petermann (DIE LINKE): Danke,
Frau Vorsitzende. - Ich möchte doch mal
anknüpfen an die letzte Frage des Kollegen
Buschmann zu diesem Komplex. Es geht
auch hier wiederum um das Schreiben vom
23.01.1997. Ich möchte noch mal kurz den
Kontext darlegen: Es war eine Antwort auf
ein Schreiben oder auf eine Anfrage aus dem
BMU. Das BMU hatte im Bezugsschreiben
einen schriftlichen, mit der BGR abgestimm-
ten Bericht gefordert, „welche Erkundungser-
gebnisse mit der alleinigen Erkundung des
nordöstlichen Teils des Salzstocks gewon-
nen werden, welche Ergebnisse auf den
Südwestteil übertragen werden können und
welche Aussagen insgesamt bzw. bezogen

auf den südwestlichen Teil möglich bzw.
nicht möglich sind“.

Sie hatten in Ihrem Antwortschreiben an
das BMU unter „3. Machbarkeit der Erkun-
dung des nordöstlichen Salzstockteils“ er-
klärt:

Nach gemeinsamer Bewertung von
BfS, BGR und DBE ist eine Erkun-
dung des nordöstlichen Teils des
Salzstockes durchführbar, ohne
dass es hierzu weiterer Salzrechte
bedarf. Der Nachweis der Eignung
des Salzstockes zur Endlagerung
aller Arten radioaktiver Abfälle ins-
besondere der hochradioaktiven
Abfälle ist auf dieser Grundlage
führbar.

Um dann schließlich unter „7. Inhalt der Eig-
nungsaussage“ zu dem Ergebnis zu kom-
men - Zitat -:

Auf der Grundlage der Ergebnisse
und der Bewertung zum nordöst-
lichen Teil des Salzstockes lässt
sich eine Aussage zur grundsätz-
lichen Eignung auch des Südwest-
teils herleiten.

Um in der Zusammenfassung letztlich zu der
Erklärung zu kommen - Zitat -:

Zusammenfassend sind BfS, BGR
und DBE der Auffassung, daß ...

- eine grundsätzliche Aussage zur
Eignung des südwestlichen Teils
möglich ist.

Würden Sie aus heutiger Sicht diese Ein-
schätzung weiter so vornehmen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Wenn Sie sich dieses Schreiben ansehen,
dann steht auf der Seite 4 - ich zitiere dieses
Schreiben vom 23.01.1997 -:

Deswegen lassen sich aus den Er-
kundungsergebnissen des nordöst-
lichen Teils des Salzstockes fol-
gende Aussagen für die Eignung
des südwestlichen Teils formulie-
ren:

- Wenn im nordöstlichen Teil große
zusammenhängende Steinsalzpar-
tien, die für die Endlagerung radio-
aktiver Abfälle geeignet wären,
nicht angetroffen werden sollten,

- „nicht“ unterstrichen -

sind diese im Südwesten ebenfalls
nicht zu erwarten.
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- Wenn im nordöstlichen Teil große
zusammenhängende Steinsalzpar-
tien angetroffen werden, so ist die-
ser Befund auch für den südwest-
lichen Teil zu erwarten. Falls auch
im Südwesten eingelagert werden
sollte, bedürfte es nur noch einer
Identifizierung der Einlagerungsbe-
reiche durch eine gezielte Erkun-
dung und spezifische Sicherheits-
nachweise für die Planfeststellung.

- Für den Fall, daß im Nordosten
des Salzstocks geeignete zusam-
menhängende Salzpartien ange-
troffen werden, die vom Volumen
jedoch nicht hinreichend sind zur
Endlagerung sämtlicher radioaktiver
Abfälle, ist die Erkundung des süd-
westlichen Teils für die Aufsuchung
der noch zusätzlich erforderlichen
geeigneten Steinsalzpartien und für
die Führung der Sicherheitsnach-
weise erforderlich.

Ich vermeinte heute, genau diese drei
Aspekte jeweils immer betont zu haben,
dass, wenn beispielsweise eine Nichteignung
im Nordosten sich ergeben sollte, es durch-
aus fraglich ist, ob wir dann im Südwesten zu
einer Eignung kommen könnten; eher zwei-
felhaft. Wenn wir im Nordosten große Stein-
salzpartien finden, dann gibt es eine gewisse
Erwartungshaltung aus dem Aufbau des
Salzstockes, dass man die auch im Süd-
westen wiederfindet. Erwartungshaltung
bedeutet immer: vorbehaltlich einer Erkun-
dung einer Untersuchung; und insofern ist
das Reden, zumindest mein Versuch, ja auch
heute gewesen, transparent zu machen,
dass an dieser Stelle es nie darum ging und
deswegen auch kein Widerspruch mit Herrn
Wosnik an der Stelle besteht, die Eignungs-
aussage aus dem Nordosten so zu interpre-
tieren, dass auf der Grundlage schon das
Genehmigungsverfahren für den Südwesten
geführt werden könnte; ganz im Gegenteil.
Das ist ja nun auch genau in diesem Schrei-
ben des 23.01. dezidiert angelegt, und inso-
fern kann ich nur auf dieses Schreiben ver-
weisen, das genau diesen Sachverhalt auch
richtig wiedergibt.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Keine weiteren Fragen? - Gut. - Ja, Frau
Möller.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Ich würde,
Herr Dr. Thomauske, gern noch mal auf die
Äußerung von Herrn Dr. Illi zurückkommen.

Sie sagten ja, das läge bedauerlicherweise
an dem nicht genügenden Stellenplan. Herr
Dr. Illi hat allerdings auch von einem unbe-
friedigenden Zustand in Bezug auf den Auf-
gabenbereich von Herrn Dr. Tittel gespro-
chen, und da lag es eben nicht an einer feh-
lenden Stellenmöglichkeit, sondern daran,
dass Herr Dr. Tittel Aufgaben aus Ihrem Be-
reich übernehmen musste, weil Sie anderer-
seits Aufgaben übernommen hätten, die dem
Sicherheitsbereich ET-S zustünden. Das ist
für mich erst mal so ein Widerspruch, und ich
frage mich da: Lagen da keine genauen Auf-
gabenbeschreibungen vor? Wie erklären Sie
sich diesen Zustand?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da-
zu müsste ich das Schreiben haben. Das ist
ein Vorgang, der von wann datiert?

Kornelia Möller (DIE LINKE): Das ist da-
tiert auf den 12. Juni 1998. Es wird Ihnen
gerade gebracht.

(Dem Zeugen werden Unterlagen
vorgelegt)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Hier
wird gerade nach der MAT-Nummer gefragt.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Aber gerne
noch mal: MAT A 83, Band 6, Paginie-
rung 140. Und zwar steht auf diesem Schrei-
ben auch ein Vermerk, vermutlich eine hand-
schriftliche Notiz, vermutlich von Professor
Röthemeyer; der sagt auf sich:

Ich sehe in den konzeptionellen Ar-
beiten für Gorleben eine ET-S-Auf-
gabe. Sie besteht darin, die Steue-
rung und Bewertung der Arbeiten
zur Erkundung, Planung und Si-
cherheitsanalyse interaktiv auf eine
vertrauenswürdige Gesamtbewer-
tung hin auszurichten.

Für mich hat das, muss ich schon sagen,
erst mal so ein Geschmäckle, dass sich das
so anschaut, als hätten Sie die konzeptio-
nellen Arbeiten zu Gorleben an sich gezogen
und dem Fachbereich ET-S dafür die Arbei-
ten zu Konrad überlassen, also insbesondere
die Planfeststellung. Also das wär so meins;
vielleicht haben Sie da ja eine andere Sicht
drauf und könnten die hier kundtun.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Al-
so, in der Tat ist mir dieser Vorgang heute
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jetzt nicht im Gedächtnis. Aber inhaltlich, ich
sage mal, ist es relativ einfach. Die Projekt-
leitung hat bestimmte Aufgaben, und die
Fachabteilung hat bestimmte Aufgaben. Und
er bezieht sich auf Planungen, die, wenn ich
richtig erinnere, aus einem Zeitrahmen vor
dieser Organisationsveränderung datierten.
Bestimmte Aufgaben sind an ihn delegiert
worden; darüber war er möglicherweise nicht
ganz zufrieden. Das ist aber ein Punkt, wo
eine Organisationseinheit eben damit umge-
hen muss. Es ist auch nichts Außergewöhn-
liches, dass im Zuge der Arbeitsverteilung
innerhalb einer Organisation der eine oder
andere ächzt.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Damit geht das Frage-
recht wieder an die Grünen.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ja, Herr Dr. Thomauske, ich
hatte ja vorhin schon eingewendet, dass Sie
eigentlich auf meinen zweiten Frageteil nicht
eingegangen wären. Ich will das noch mal
mit dem Material benennen.

Wir hatten ja schon die Materialbezeich-
nung für Ihr Schreiben vom 23.12. Das hat-
ten Sie ja zumindest, also einerseits mit der
BGR und andererseits mit der DBE, in Angriff
genommen abzustimmen. In MAT A 81,
Band 3, Paginierung - jetzt genau - 0996
findet sich eben der Teil Ihres Entwurfs, den
ich gerade schon vorgelesen habe:

Wenn im nordöstlichen Teil ausrei-
chend … Steinsalzpartien ... nicht
angetroffen werden sollten, sind
diese im Südwesten …

Sie schreiben „ebenfalls nicht zu erwarten“,
und die DBE schlägt eine Abschwächung
vor: „kaum zu erwarten“. Jetzt haben Sie sich
ja, wie Sie sagten, intensiv beraten, und Sie
haben sich ja auch die Mühe gemacht, das
zu kommentieren. Warum haben Sie sich
denn darüber hinweggesetzt? Mit welcher
Begründung?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Da
müsste ich den Vorgang, über was ich mich
hinweggesetzt haben soll - -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Das, was ich gerade vorgelesen
habe, wenn ich Sie unterbrechen darf:
„kaum“ zu ersetzen durch „nicht“.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja,
aber dazu bräuchte ich das schriftlich vor mir,
damit ich den Gesamtzusammenhang auch
erfasse. Ich hatte ja verschiedentlich mich
bemüht, heute darzustellen, dass das Ganze
ja nun ein sehr lang dauernder Prozess tat-
sächlich war, der auf der einen Seite die Fra-
gestellung beinhaltete: Was ist auf der
Grundlage der bestehenden Salzrechte
machbar? Wie ist da die richtige Vorgehens-
weise? - Parallel dazu gab es natürlich auf
der rechtlichen Schiene das Bemühen, die
Salzrechte, die Enteignungsregelung zu sich
zu verschaffen, die Frage der bergfreien
Flächen zu regeln usw. Es war also unter
dem Aspekt - - Es lag dreieinhalb Jahre in
der Luft, was ja vorhin geäußert worden ist.
Das lag in der Tat in der Luft, dass die Ent-
scheidungsfindung - -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Dr. Thomauske, ich hatte ganz
konkret zu diesem einen Vorgang gefragt;
das Schreiben wird Ihnen jetzt gerade ge-
bracht. Das war Ihr eigenes Schreiben, -

(Dem Zeugen werden Unterlagen
vorgelegt)

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): - das Sie der DBE zur Abstim-
mung gegeben hatten, und die DBE hatte
vorgeschlagen, das etwas abzuschwächen.
Zwischen „nicht“ und „kaum“ - was zu er-
warten ist im südöstlichen Teil, darum geht
es ja die ganze Zeit - ist ja schon ein leichter
Unterschied, und ich wollte eigentlich grund-
sätzlich nur dazu wissen: Was hat Sie dazu
bewogen, sich über diese fachliche Meinung
der DBE, diese Abschwächung hinwegzuset-
zen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Ganz einfach deswegen, weil es inhaltlich in
dieser Diktion falsch ist. Deswegen habe ich
mich darüber hinweggesetzt. Der Satz lau-
tete:

Wenn im nordöstlichen Teil ausrei-
chend große zusammenhängende
Steinsalzpartien nicht angetroffen
werden sollten, sind diese im Süd-
westen ebenfalls nicht zu erwarten.
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Und daraus haben wir „kaum zu erwarten“
gemacht, wenn ich das richtig sehe, oder
umgekehrt?

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ja, „nicht“ ist Ihr Text, wenn ich
Ihnen das kurz darlegen darf, und „kaum“ ist
der Vorschlag neben der anderen hand-
schriftlichen Anmerkung der DBE, -

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): - die die Bedeutung der Stein-
salzpartien erklärt.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Ja. - Also, das bedeutet ja: Dem Grunde
nach ist meine Aussage die schärfere, die
härtere, die weiterreichende Aussage und
nicht eine Abschwächung. Meine Aussage ist
die, dass ich sage: Wenn ich schon im Nord-
osten keine großen Steinsalzpartien erwarte,
dann stelle ich mir auch die Frage: Macht
dann die Erkundung des Südwestens noch
Sinn? Das ist der Sinnzusammenhang.
Wenn die DBE schreibt, „kaum zu erwarten“,
dann ist es so ein bisschen nicht Fisch und
nicht Fleisch: Ein bisschen erwarte ich, ein
bisschen vielleicht nicht. Das ist eine Aus-
sage, die an der Stelle mir in der Tat nicht
präzise genug erscheint im Hinblick auf eine
Entscheidungsfindung. Ich bin in der Tat
davon überzeugt, dass an der Stelle, wenn
ich im Nordosten den Salzstockaufbau so
vorfinde, dass ich keine großen zusammen-
hängenden Steinsalzpartien habe, dann er-
warte ich die auch nicht im Südwesten.
Wenn ich dann natürlich die Aussage: „Vor
der Hacke ist es duster“, und der Südwesten
kann sich völlig anders darstellen - - dann
sind wir in einem Bereich, wo wir weit weg
sind von wissenschaftlichen Grundlagen.
Hier geht es ja darum, auf der Grundlage des
grundsätzlichen Aufbaus eines Salzstockes
und der Entwicklung des Salzstockes eine
gewisse Erwartungshaltung zu formulieren,
und dass die nicht ganz falsch ist, kann man
daran erkennen, dass der grundsätzliche
Aufbau des Salzstockes, so wie er gegen-
wärtig im Rahmen der untertägigen Erkun-
dung vorgefunden wird, ja doch in sehr ho-
hem Maße dem entspricht, was an Erwar-
tungshaltung bestand.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Habe ich Sie jetzt richtig verstan-
den, dass das Ihre Begründung war, Herr
Dr. Thomauske, warum Sie gesagt haben:
„Diesen Vorschlag der DBE berücksichtige
ich nicht“? Ich glaube, ja, nicht? Wessen
Erwartungshaltung solle das sonst sein?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Wenn Sie mich so fragen, dann sage ich:
Diese Änderung oder dieses Nichtberück-
sichtigen erinnere ich nicht. Ich hatte ver-
sucht, plausibel zu machen, was damals die
Gründe hätten gewesen sein können. Ob das
zulässig ist, im Rahmen der Zeugenaussage
eine Interpretation vorzunehmen, lasse ich
jetzt einmal dahingestellt sein. Ich versuchte,
inhaltlich zu begründen aus heutiger Sicht,
warum diese Auffassung, wie sie dort in dem
Schreiben formuliert ist, richtig ist, und ich
möchte darauf hinweisen, dass es die schär-
fere, die einschränkendere, die präzisere
Aussage ist.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Aber geologisch die falsche, Herr
Dr. Thomauske. Wir dürfen jetzt ja nicht
geowissenschaftlich diskutieren. Selbst wenn
es Ihnen nicht erinnerlich ist, liegt ja jetzt in
dem Material uns vor, was die DBE aus
bergbaufachlicher Sicht einzuwenden hatte.
Und wir haben ja festgestellt: Sie haben die-
ses Schreiben dann in der von Ihnen vorge-
schlagenen Fassung abgeschickt, und einige
Tage später hat eben dann die bergbaufach-
liche Person, Herr Wosnik, eine Stellung-
nahme abgegeben, die relativ - kann man
schon, glaube ich, so deutlich sein - ver-
nichtend war in Bezug auf die Eignung und in
Bezug auf die Angemessenheit dieses Pro-
jekts, sich nur auf die Erkundung des nord-
östlichen Teils zu beschränken und dann
möglicherweise eine Aussage über den ge-
samten Salzstock zu machen.

Ich frage Sie jetzt - wir wissen ja alle,
dass Herr Wosnik, der das so deutlich gesagt
hat, viel deutlicher als die DBE mit ihren Ein-
schränkungen, schon drei Monate später in
den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden
ist, mit 62, und dann eben von Herrn
Gentsch nachgefolgt wurde -: Können Sie da
einen Zusammenhang erklären? Haben Sie
eine Erklärung für diese plötzliche vorzeitige
Pensionierung nach dem Brief des Herrn
Wosnik, nach der Remonstration?
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Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Al-
so zunächst mal: Das war ja doch eine, ich
sage mal, Aussage, wo sich vieles als Aus-
sage verbarg, was ich so überhaupt nicht
unterstreichen würde oder bestätigen würde.
Sie hatten hier über die Fragestellung „geo-
logische Eignung“, Sie hatten über die Frage,
Herr Wosnik hätte irgendetwas widerlegt
oder Sonstiges oder hätte remonstriert - - all
dies ist schlicht sachlich falsch. Insofern
möchte ich doch mal darauf hinweisen - -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Was ist daran falsch, dass Herr
Wosnik remonstriert hat?

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Jetzt
ist die Anhörungszeit vorbei! Ich

würde gerne fragen!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Das
ist schon so. Also, wir müssen Nachfragen
für eine nächste Runde, bitte, überlassen.

Gut, dann ist die vierte Berliner Runde
vorbei. Das Fragerecht geht zur Eröffnung
der fünften Berliner Runde wieder an die
Union. - Bitte schön, Herr Grindel.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Herr Dr.
Thomauske, kann es sein, dass Frau Steiner
schlicht und ergreifend nicht begriffen hat,
was Sie gemeint haben? Ist es richtig, dass
ich Ihre Aussage so interpretiere, dass, wenn
schon das Steinsalz im Nordosten nicht aus-
reicht, Sie sagen, dann reicht es im Süd-
westen erst recht nicht aus. Das heißt mit
anderen Worten: Sie haben nichts anderes
gesagt, als: „Wenn der Nordosten nichts
hergibt, können wir Gorleben vergessen“ - ist
das richtig? -, und - um es mal so herum zu
sagen - dass das „kaum“ von der DBE - ganz
anders als Frau Steiner Ihnen das versucht
in den Mund zu legen - gerade bedeutet,
dass die DBE sozusagen Gorleben mit so
einer relativ schneidigen Bemerkung noch
retten wollte, indem man sagt: Also, es lohnt
vielleicht doch noch, dann im Südwesten
nachzuschauen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Zu-
nächst mal: Zu Ihrer zusammenfassenden
Bewertung sage ich voll inhaltlich Ja. Damit
meinte ich nicht den ersten Satz. Das steht
mir natürlich -

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Über-
haupt nicht.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: -
insbesondere nach der freundlichen Auffor-
derung oder Rüge nicht zu; deswegen ent-
halte ich mich an der Stelle.

In der Tat muss man ja auch berücksich-
tigen: Um welche Fragestellung geht es?
Wenn es um die Fragestellung geht: „Ist
etwas vom Nordosten auf den Südwesten
übertragbar?“, dann ist dies nicht im Aufga-
benumfang der Deutschen Gesellschaft zum
Bau und Betrieb von Endlagern angelegt,
sondern im Bereich der geowissenschaft-
lichen Bewertung durch die Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe. Ich hatte
ja nicht umsonst darauf hingewiesen, dass
die BGR dieses Schreiben inhaltlich so mit-
getragen hat. Im Übrigen hat auch die DBE
dieses Schreiben im Ergebnis so mitgetra-
gen, und insofern gibt es an der Stelle auch
keinen Dissens. Und in der Tat folge ich voll-
inhaltlich dieser Auffassung: Wenn der Nord-
osten sich als nicht geeignet erweisen sollte,
macht es doch überhaupt keinen Sinn, ver-
tiefte Anstrengungen in den Südwesten zu
unternehmen. Also insofern ist die Frage-
stellung - und dies hatte ich, glaube ich auch,
in einer ähnlichen Tenorierung heute schon
ausgeführt -: Je negativer die Ergebnisse
sein sollten, die bis heute sich so aber nicht
dargestellt haben, je negativer die Ergeb-
nisse sein sollten, umso klarer und einfacher
sind sie auf den Südwesten zu übertragen.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Aber da
jetzt die Frau Steiner das Wosnik-Schreiben
noch mal entgegenhalten hat: Darauf hat
sich doch Herr Wosnik gar nicht bezogen,
sondern Herr Wosnik hat doch allenfalls sa-
gen wollen: Wenn es im Nordosten gut aus-
sieht, kann man nicht automatisch sagen,
dann wird im Südwesten auch alles prima
sein. Das ist der Zusammenhang; aber das,
was sie Ihnen vorhin vorgehalten hat, ist
genau die - - Im Grunde genommen ist das ja
auf der Linie Wosnik, dass man sagt, wenn
eben - wie Sie es eben dargestellt haben - im
Nordosten schon nicht hinreichend mächtig
ist das Steinsalzvorkommen, dann wird das
im Südwesten auch nicht zu erwarten sein.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: In
der Tat. Die Auffassung oder die Aussage ist
vollinhaltlich richtig. Ich hatte ja auch vorhin
noch mal die drei Passagen aus diesem
Schreiben zitiert, weswegen ich ja auch sa-
ge: An der Stelle gibt es keinen Dissens mit
Herrn Wosnik, sondern hier steht immer die
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Erwartungshaltung - nicht die Entscheidung,
eine Erwartungshaltung -, insofern untersu-
che ich dann diese Bereiche. Und wenn im
Nordosten zwar genügend Steinsalzpartien
oder gute Steinsalzpartien gefunden werden,
die aber am Ende nicht ausreichend sind,
dann überprüfe ich natürlich auch, ob ich
diese Partien dann im Südwesten finden
kann, und das ist in dem Schreiben angelegt.
Deswegen bleibe ich dabei: Hier gibt es kei-
nen Millimeter Dissens in den Aussagen
zwischen Herrn Wosnik und dem, was in
dem Schreiben angelegt ist. Insofern hat für
mich dem Grunde nach das Schreiben von
Herrn Wosnik klarstellenden Charakter und
nicht einen Charakter eines Dissenses, und
schon gar nicht hat es den Charakter einer
Remonstration. - Danke schön.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Keine weiteren Fragen
von der Union? - Gut. - Dann bitte die SPD
mit weiteren Fragen? - Die FDP mit weiteren
Fragen? - Dann die Linken, bitte schön.

Jens Petermann (DIE LINKE): Herr Pro-
fessor Thomauske, Sie haben vorhin ausge-
führt, je ungünstiger die Ergebnisse seien,
umso einfacher seien sie übertragbar. Gilt
das auch für die geologischen Bohrergeb-
nisse im Osten des Salzstockes, insbeson-
dere auf dem ehemaligen DDR-Gebiet? Dort
hat es also zahlreiche Bohrungen gegeben;
unter anderem war es dort ja auch bekann-
termaßen zu einer Explosion eines Bohr-
turms gekommen. Auf die Bohrergebnisse,
die da getätigt worden sind, kann man ja
spätestens seit 1990 - also für die BfS kann
man das sagen - zugreifen; sie sind also
nutzbar. Bisher ist dazu kein Bezug genom-
men worden. Warum nicht?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
kann ich Ihnen nicht beantworten, zumindest
weiß ich nicht, woran das Bundesamt für
Strahlenschutz gegenwärtig im Einzelnen
arbeitet.

Jens Petermann (DIE LINKE): Also
Nachfrage: Sie waren ja damals auch zu-
ständig; es ist ja nicht so, dass die Ergeb-
nisse nicht während Ihrer Zeit auch schon
hätten nutzbar sein können. Kann es sein -
deswegen fragte ich ja auch eingangs nach
Ihrer These -, dass die Ergebnisse, die da
bei den Bohrungen im Osten getätigt worden

sind, so ungünstig waren oder sind, dass
man geneigt ist, sie zu übersehen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
denke, hier geht es nicht um „irgendetwas zu
übersehen“. Wir müssen unterscheiden.
Wenn es um die Frage, die Sie ja hier an-
sprechen, Gasbildung, Kohlenwasserstoff
und Ähnliches geht, so ist das ein Sachver-
halt. Wir müssen dabei differenzieren: Es gibt
den Salzstock Gorleben, der in die Salzfor-
mation Rambow im Nordosten übergeht.
Inwieweit dies an der Stelle jeweils übertrag-
bar ist, ist noch mal eine andere Frage. Dann
aber stellt sich die Frage: In welchen Teufen
sind diese Bohrungen durchgeführt worden?
Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass in
den tieferen Bereichen Gasvorkommen vor-
handen sein können - eine Frage, die ja in-
haltlich auch diskutiert wird. Daneben gibt es
Kohlenwasserstoffbefunde, die ja sich so
darstellen nach heutigem Kenntnisstand, was
den Erkundungsumfang anbelangt, dass es
hier an den Korngrenzen Gas, Kohlen-
wasserstoff gibt. Und deswegen ist dann die
Frage und die Bewertung: Was bedeutet
das? An diesen Bewertungen ist, soweit ich
weiß, das Bundesamt für Strahlenschutz ja
auch dran. Diese Bewertungen liegen seit - -
oder diese Sachverhalte sind seit dem -
wenn ich das richtig erinnere - Schachtabteu-
fen bekannt, dass Gase vorkommen können.
Gase können in Salzstöcken immer vorkom-
men; das ist kein besonderer Befund, das ist
eigentlich eine eher erwartete Situation. Die
Frage ist die Menge und die Frage ist, in
welcher Form, und die Frage ist: Was bedeu-
tet das für eine mögliche Einlagerung von
Abfällen?

Insofern gibt es gewisse Konsequenzen,
die daraus getroffen wurden. Diese Konse-
quenzen betreffen zum Beispiel, dass es
besondere Schutzvorkehrungen gibt zu-
nächst mal bei der Vorbohrung. Das heißt,
wenn man eine Strecke auffährt, muss sie
unter besonderen Schutzvorkehrungen vor-
gebohrt werden, und wenn die Vorbohrung
erfolgt ist, hat man genügend Kenntnisstand.
Insofern gibt es auch keine, was man an-
sonsten bei schlagwettergefährdeten Gruben
oder bei besonderer Gasgefährdung hat - -
dass ein Explosionsschutz eingerichtet wer-
den muss. Gorleben ist dem nicht zugeord-
net, und insofern ist das an der Stelle auch
nichts Außergewöhnliches.
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Jens Petermann (DIE LINKE): Wenn ich
Sie richtig verstanden habe, wird das jetzt
vom BfS noch mal aktuell bewertet. Meine
Frage richtet sich aber auf die Zeit, in der Sie
zuständig waren: Warum ist es in der dama-
ligen Zeit nicht bewertet worden und in die
Ergebnisse eingeflossen, insbesondere in die
Bewertung, die am Schluss getroffen wurde?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Dem kann ich so nicht zustimmen. Die Fra-
gestellung der Vorkommen der Kohlenwas-
serstoffe ist auch damals von der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
bewertet worden. Dazu gibt es auch einen
Bericht. Ich habe den jetzt nicht vorliegen;
aber ich erinnere, dass dieser Fragestellung
natürlich entsprechend nachgegangen wor-
den ist.

Jens Petermann (DIE LINKE): Würden
Sie mir zustimmen, dass das ja ungünstige
Ergebnisse sind?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Kohlenwasserstoffe in einem Salzstock sind
nichts Ungewöhnliches. Wenn Sie sagen,
dass alles, was außerhalb einer im Labor
produzierten Kristallform liegt, ungünstig ist,
in dem Sinne würde ich Ihnen recht geben;
aber die reale Welt sieht an der Stelle eben
anders aus. Deswegen kommt es darauf an,
einen Salzstock zu erkunden, dann festzu-
stellen: „Wie ist er aufgebaut? Was bedeutet
das für die Sicherheit der Einrichtung eines
Endlagers?“, und, wenn dies erfolgt ist, das
dann zu bewerten.

Jens Petermann (DIE LINKE): Würden
Sie mir zustimmen, wenn man zu dem Er-
gebnis käme: „Diese Funde von Kohlenwas-
serstoffen sind ein K.o.-Kriterium für Gor-
leben“?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Die
Funde von Kohlenwasserstoffen sind kein
K.o.-Kriterium. Wenn wir jetzt unter Tage
eine Kaverne finden würden, die 100 000 Ku-
bikmeter beinhalten würde - oder 10 000 Ku-
bikmeter -, dann könnten wir über solche
Dinge vertieft reden. Hier geht es um Vor-
kommen, die auf Korngrenzen - das betone
ich: auf Korngrenzen - in den Salzkristallen
sich befinden. Dies ist ein Befund, der be-
wertet wird und wo ich keine Stellungnahme
bislang kenne, auch nicht aktuell, die dazu

kommt, dass aus diesem Grunde eine Eig-
nung ausgeschlossen sei.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Herr Pro-
fessor Thomauske, ist Ihnen bekannt, dass
es in Lenzen - und der Salzstock Rambow
gehört dazu - 69 zu einer massiven Explo-
sion gekommen ist und dass in den Jahren
danach 76/78 die Bundesregierung auch
dazu gekommen ist, zu sagen: „Würde Gas
gefördert werden, könnte es zum Einbruch
des Deckgebirges kommen“? Und das Gan-
ze konnte man auch nicht ausschließen. Das
heißt, in Ihrer Zeit, als Sie auch da waren,
gerade auch am Anfang, war das noch eine
Gefahr, und man kann einen Bereich, in dem
es zu so einer Explosion gekommen ist, ja
auch nicht als ungefährlich betrachten. Und
Sie hatten gesagt, gerade negative Er-
gebnisse könne man besonders gut übertra-
gen und als minderndes Kriterium bewer-
ten. - Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz,
aber vielleicht zuerst das Erste: Kannten Sie
den Unfall? Und dann: Wieso gilt hier nicht
Ihre Aussage, dass man ein negatives Krite-
rium gut übertragen könne?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Weil dieses zunächst kein negatives Krite-
rium ist. Wenn Sie einen Salzstock haben, so
zeichnet sich ein Salzstock aus, dass häufig
eine gewisse Pilzstruktur da ist und unter
diesem Pilz sich dann entsprechend Kohlen-
wasserstoffe ansammeln. Deswegen: Wenn
Sie sich im norddeutschen Bereich aufhalten,
können Sie feststellen, dass die Ränder des
Salzstockes abgebohrt werden, weil genau in
diesen Überhängen sich Kohlenwasserstoffe
ansammeln. So, wenn ich nun die Flanken
des Salzstockes daraufhin abbohre, ist damit
noch überhaupt nichts im Hinblick auf eine
negative Eignung eines Salzstockes ausge-
sagt, überhaupt nichts.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Vie-
len Dank. - Damit ist wieder die Redezeit
vorbei. Und jetzt geht das Rederecht an die
Grünen. - Bitte schön.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Da ist schon noch Klärungsbe-
darf vorhanden. Und Herr Dr. Thomauske,
Sie wissen sicher genauso gut wie wir, wa-
rum es so wichtig ist, diese Hintergründe in
Ihrer Stellungnahme vom 23.01.97 zu klären.
Weil es geht um die Frage der Übertragbar-
keit der Ergebnisse von der einen Seite auf
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die andere, und Geologen und Geowissen-
schaftler sagen, es geht eben keine spiegel-
bildliche Übertragung, und das kann keine
Grundlage sein, um eine Eignung eines
Salzstockes für die Einlagerung der hoch-
wärmeentwickelnden Abfälle so zu prognos-
tizieren oder nicht. Und deswegen frage ich
jetzt noch mal: Sie haben ja, um die Bedeu-
tung dieses Schreibens klarzumachen, das
verfasst auf Anforderung des BMU. Das
BMU hatte - in MAT A 116, finden wir das,
Band 2, Paginierung 134067 -, vom BfS ei-
nen mit der BGR abgestimmten schriftlichen
Bericht darüber gefordert. Ich zitiere jetzt:

Welche Erkundungsergebnisse mit
der alleinigen Erkundung des nord-
östlichen Teils des Salzstocks ge-
wonnen werden, welche Ergebnisse
auf den Südwestteil übertragen
werden können und welche Aussa-
gen insgesamt bzw. bezogen auf
den südwestlichen Teil nicht mög-
lich …

Jetzt wissen wir aus dem, was wir heute
den halben Tag lang erörtert haben, dass Sie
sich beraten haben mit der BGR, die Ver-
änderungsvorschläge der DBE nicht berück-
sichtigt haben, sich nur auf die BGR bezie-
hen, aber insbesondere die Äußerungen der
Ihnen zur Seite gestellten bergfachlichen
Person nicht berücksichtigt haben, die noch
deutlich schärfer in der Kritik waren, und Sie
schicken dieses Schreiben dann trotzdem
ans BMU. Und das ist die Grundlage dessen,
aufgrund derer dann die Erkundungsent-
scheidung getroffen wurde und - nebenbei
bemerkt - auch die Erkundung heute ab 2010
erfolgt. Sind Sie sich eigentlich der Tragweite
genau dieser Entscheidung, die Sie damit
getroffen haben und auch verursacht haben,
bewusst?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Wie
Sie sich leicht vorstellen können, ist das nicht
eine Entscheidung eines Einzelnen, sondern
was ich hier darstelle, ist ja die Amtsauffas-
sung zu diesem Punkt. Und es fällt mir natür-
lich schwer, zum wiederholten Male darauf
hinzuweisen, dass die Aussage, die DBE
hätte dieses Schreiben in wesentlichen
Punkten nicht mitgetragen, -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Das habe ich gar nicht gesagt.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: -
schlicht falsch ist, und zwar deswegen falsch
ist, weil der letzte Satz lautet: Der Inhalt die-
ses Schreibens ist mit BGR und DBE abge-
stimmt. - Und insofern können Sie auch da-
raus entnehmen, dass eventuelle Vorstel-
lungnahmen seitens der DBE im Rahmen
dieses abschließenden Gespräches einver-
nehmlich geklärt worden sind, weil dieses
Schreiben in der vorliegenden Form insge-
samt mitgetragen wurde. Und deswegen wird
die Aussage auch nicht richtiger, dass an der
Stelle die DBE eine andere Auffassung hat.
Die DBE als Organisation hat die Auffas-
sung, die in diesem Schreiben vom 13.01.
niedergelegt ist; das betrifft den berg-
baulichen Teil. Und die BGR hat den geowis-
senschaftlichen Teil in der Form mitgetragen.
Insofern ist die geowissenschaftliche Grund-
lage an der Stelle auch gegeben, und inso-
fern ist dieses Schreiben sowohl bergbau-
fachlich als auch geowissenschaftlich abge-
stimmt und - -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Das hatten Sie bereits mehrfach
ausgeführt; das ist wahr.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
möchte auch gerne noch mal wiederholen,
dass an der Stelle die Aussage von Herrn
Wosnik keinen Widerspruch darstellt, son-
dern genau dem entspricht, was ich ver-
meinte vorher auch in den drei Spiegelstri-
chen ausgedrückt zu haben, dass es eine
Übertragung des Nordostens auf den Süd-
westen genehmigungsrechtlich nicht gibt,
sondern dass es hier lediglich um Erwar-
tungshaltungen geht und über die Frage-
stellung einer Vorgehensweise für ein Ge-
nehmigungsverfahren natürlich eine entspre-
chende Untersuchung erforderlich ist.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Das haben wir alles verstanden,
Herr Dr. Thomauske; ich hatte auch eine
präzise Frage gestellt. Ich habe, nebenbei
bemerkt, auch nicht eine grundsätzliche Ab-
weichung der DBE konstatiert, sondern einen
Vorschlag der Abschwächung in einer be-
stimmten Formulierung, und den konnte ich
belegen. Insofern - das muss ich auch noch
mal richtigstellen - ist hier nichts falsch.
Ebenso wenig ist falsch, dass Herr Wosnik
nicht remonstriert hätte, und Sie haben ge-
sagt, es wäre falsch, davon zu reden. Tatsa-
che ist, dass das ein feststehender Begriff ist,
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wenn ein Beamter sich an seine Vorgesetz-
ten wendet, in einem Fall, wo eigentlich eine
dienstliche Meinung hergestellt worden ist,
die er nicht teilt. Es ist auch ein sehr selten
gezogenes Instrument. Dann nennt man
diesen Vorgang Remonstration, und als sol-
ches ist es fachlich zu bezeichnen. Da kön-
nen Sie nicht einfach sagen: Das ist falsch;
das wäre zu bezeichnen.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Doch!)

Und ich bringe das in den Zusammenhang
mit den Inhalten, und da kommen wir auch
garantiert noch zwei Runden darauf zurück,
wenn wir uns darauf nicht einigen können.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: An
der Stelle will ich gleichwohl widersprechen.
Herr Wosnik hat nicht von sich aus
remonstriert, sondern Herr Wosnik hat einer
Bitte des Fachbereichsleiters ET-S

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): So
ist es!)

an der Stelle entsprochen, der ihn aufgefor-
dert hatte, eine Stellungnahme abzugeben,
und insofern ist es keine Remonstration,

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja!)

sondern das Vorlegen der entsprechenden
Stellungnahme.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Der Fachbereichsleiter ET-S war
bekanntlich Herr Röthemeyer, der ebenfalls,
wenn auch nicht so deutlich niedergelegt,
diese Kritikpunkte des Herrn Wosnik geteilt
hatte. Deswegen erlaube ich mir jetzt, wieder
auf den Inhalt zurückzukommen; denn Sie
werden verstehen, dass für uns schon der
Eindruck entsteht, dass Sie der Spiritus
Rector genau dieses Entscheidungsvorgan-
ges sein könnten. Wenn ich mir Herrn
Wosniks Einwände als bergbaufachliche
Person ansehe, dann möchte ich das einfach
noch mal hier für das Protokoll vortragen. Er
schreibt:

Das Schreiben ist mit ET-B … nicht
abgestimmt … und hätte von mir in
der vorliegenden Form nicht
mitgezeichnet werden können.

Und dann schreibt er genau zum Thema
der Übertragbarkeit:

Vor allem die Ausführung unter 3.: -
Machbarkeit der Erkundung des

nordöstlichen Salzstockteils - und
hierin die Behauptung, daß eine Er-
kundung des nordöstlichen Teils
des Salzstockes durchführbar sei,
ohne daß es hierzu weiterer Salz-
rechte bedarf, da die Bereiche pri-
vater Salzabbaugerechtsamkeiten
nördlich und südlich umfahren wer-
den können, ist insbesondere hin-
sichtlich der nördlichen Richtstrecke
in keiner Weise belastbar.

Es ist doch wirklich verwunderlich, dass
diesen gravierenden Einwänden nicht Rech-
nung getragen wird. Ich frage Sie noch mal:
Könnte man da einen Zusammenhang her-
stellen mit der Tatsache, dass Herr Wosnik
drei Monate später vorzeitig pensioniert wor-
den ist?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
muss sehen, dass ich jetzt die vielen Punkte,
die Sie fürs Protokoll formuliert haben - -
Wenn Sie schon so großen Wert darauf le-
gen, dass bestimmte Dinge ins Protokoll
kommen, dann, denke ich, ist ja damit etwas
intendiert, was mich natürlich zwingt, Ent-
sprechendes dann auch wieder zu Protokoll
zu geben, da Ihre Auffassung an der Stelle
nicht richtig ist aus meiner Sicht.

Punkt eins ist der folgende: Dass es sich
nicht um eine Remonstration handelt, können
Sie schon daraus ersehen, dass mir zumin-
dest nicht erinnerlich ist, dass es ein ent-
sprechendes Schreiben von Herrn Röthe-
meyer an die Amtsleitung gibt, an der er fest-
stellt, dass diese Vorgehensweise so nicht
mitgetragen werden könnte. Es ist ein inter-
ner Vorgang in seinem Fachbereich, der aber
nicht dazu geführt hat, dass Herr Röthe-
meyer dieses als so gravierend eingestuft
hätte, dass er an der Stelle die Gelegenheit
für gegeben hätte sehen können, dies an die
Amtsleitung so weiterzutragen. Entsprechen-
des Schreiben ist mir nicht erinnerlich. - So
viel zu dem Teil Remonstration.

Herr Wosnik für sich - und dabei bleibe
ich - ist nicht von sich aus vorstellig gewor-
den und hat remonstriert, sondern er hat
gesagt, er hätte dieses Schreiben nicht mit-
gezeichnet aus den Ihnen bekannten Grün-
den. Dass er im Hinblick auf das was Sie als
Gravierend darstellen, in der Sache nicht
richtig liegt, können Sie schon daran er-
sehen, dass die Erkundung, auch so, wie sie
heute geplant ist, genau auf der Grundlage
erfolgt, wie sie damals 97/98 geplant worden
ist und sehr wohl machbar ist. Und die Dis-
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kussion über die Fragestellung, ob man - und
das hatte ich nun mehrfach ausgeführt - zwi-
schen dem mittleren Anhydrit und den
Salzabbaugerechtigkeiten der Kirchen-
gemeinde eine Strecke durchfährt, dieses
war in der Tat ein streitiger Punkt. Der stand
aber - und da wiederhole ich mich nun auch
einmal mehr - zu dem damaligen Zeitpunkt
gar nicht zur Diskussion. Es ging nicht um
die Fragestellung: „Ist die Streckenführung
an der Stelle die richtige?“, sondern es ging
um die Fragestellung: „Nordosten zuerst,
Südwesten anschließend oder parallel?“ Nur
um diese Fragestellung ging es, und da gibt
es überhaupt keine Änderung in der Stre-
ckenführung aus diesem Gesichtspunkt he-
raus zu der vorhergehenden Fassung, so-
dass diese Fragestellung durch dieses
Schreiben gar nicht neu berührt war.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Damit sind wir bei einer
weiteren Berliner Runde angekommen. - Die
Unionsfraktion, bitte schön.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Also, wir
haben hier ja einen handschriftlichen Ver-
merk von Herrn Röthemeyer - MAT A 83,
Band 6 -, wo er den Herrn Wosnik zu einer
Stellungnahme auffordert. Meine herzliche
Bitte ist wirklich, dass wir, wenn wir Herrn
Wosnik doch gleich als Zeugen haben, das
mit ihm erörtern.

Im Übrigen bin ich aber der Kollegin Stei-
ner dankbar, dass sie Herrn Thomauske als
Spiritus Rector der ganzen Sache bezeichnet
hat; da kann es ja keine politische Einfluss-
nahme gewesen sein. Fragen haben wir hier
nicht.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Danke schön. - Herr Wosnik wartet übrigens
auf seine Vernehmung, wie man sich das
nicht anders vorstellen kann. Er hatte eigent-
lich damit gerechnet, um 18 Uhr schon wie-
der fahren zu können. Da haben wir ihm be-
reits mitgeteilt, dass das zumindest unwahr-
scheinlich ist. - Das Fragerecht wäre bei der
SPD-Fraktion jetzt.

(Frau Vogt (SPD): Ich freue mich!)

- Das ist schön, liebe Frau Vogt. - Das Frage-
recht liegt aber dennoch jetzt bei der FDP-
Fraktion

(Marco Buschmann (FDP): 18 Uhr
ist möglich!)

- die 18.00 Uhr möglich macht, gut. - Dann
liegt das Fragerecht jetzt bei den Linken.
Bitte schön.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank. - Ja, manchmal kann man es nicht
allen recht machen. Also, wir haben noch ein
paar Fragen; tut mir leid.

Ich muss Ihnen auch gleich widerspre-
chen. Zu unserem Gespräch - -

(Widerspruch des Abg. Reinhard
Grindel (CDU/CSU))

- Herr Grindel, auch Sie sind nicht immer
dran.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Lassen Sie uns doch diese Diskussion ab-
kürzen.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Geht es
weiter? - Gut. - Herr Dr. Thomauske, Sie
sagten, dass Gasvorkommen an den Flan-
ken, am Rand, nicht relevant seien, und Sie
haben da den Eindruck erweckt, als sei Len-
zen am Rand gelegen. Lenzen liegt nun mal
in der Mitte. Diese Explosion war nicht an der
Flanke, sondern in der Mitte, und die Explo-
sion erfolgte auch nicht auf dem Grund oder
der Basis, sondern im Salz direkt, was auch
zeigt, dass es nicht abgeschlossen ist, son-
dern dass Salz - ich würde sagen als Laiin -
diffundiert. Vielleicht können Sie vor diesem
Hintergrund - ich kann Ihnen auch gerne die
Karte noch mal zeigen, dass Sie sich Lenzen
ansehen -, diese Aussage noch mal korrigie-
ren.

Das andere ist: Ist Ihnen der Rudower
See ein Begriff? Dann können Sie vielleicht
auch sagen, was dort geschehen ist. Er ist ja
auch Teil des Salzstockes; er umfasst ja
auch den Rudower See. Und ich muss immer
wieder darauf zurückkommen: Warum sind
diese, diese Ergebnisse, also Lenzen, die
Explosion in der Mitte des Salzstockes und
die Erfahrung mit dem Rudower See entge-
gen Ihrer Aussage nicht übertragbar als ne-
gatives Beispiel auf den Rest?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Mir
ist nicht bekannt, dass der Rudower See an
der Stelle in Verbindung unmittelbar mit dem
Salzstock Gorleben sich befindet, und inso-
fern stellt sich dann immer die Frage der
Übertragbarkeit.

Über die Fragestellung der Kohlenwas-
serstoffvorkommen wissen wir einerseits seit
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den Vorbohrungen Bescheid. Wir wissen,
dass es Kohlenwasserstoffvorkommen gibt,
die allerdings in geringem Umfang sind. Ge-
ringer Umfang bedeutet nicht, dass, wenn sie
nicht entsprechende Schutzvorkehrungen
betreffen, auch eine Explosion stattfinden
kann. Explosion heißt an der Stelle gar
nichts. Und das erweckt den Eindruck, als
wäre da an der Stelle irgendetwas nun im
Besonderen. Wenn Sie im Bergbau keine
entsprechenden Vorkehrungen treffen, dann
haben Sie auch bei geringen Kohlenwasser-
stoffvorkommen die Gefahr, dass es zu Ex-
plosionen mit entsprechenden Schäden
kommen kann. Deswegen gibt es die Vorge-
hensweise, bei der Erkundung zunächst mal
geschützt vorzubohren, bis man sicher ist,
dass in diesem Bereich, den man erkundet,
keine Kohlenwasserstoffvorkommen sind, die
an der Stelle eine Gefahr für Leib und Leben
für die dort Beschäftigten beinhalten.

Die zweite Fragestellung ist dann die:
Was bedeutet das für die Eignung? Und hier
kann ich nur wiederholen: Der Salzstock
Gorleben ist der Salzstock Gorleben, und der
wird in seiner Entwicklungsgeschichte be-
wertet, was das bedeutet. Und insofern ha-
ben wir hier die Bewertung vorliegen, wie der
Salzstock Gorleben aufgebaut sein könnte.

Es gibt Bewertung, natürlich auch weitere
Untersuchung - die Erkundung schreitet ja
voran - im Hinblick auf die Frage: Kohlen-
wasserstoffvorkommen und deren Bewer-
tung. Man mag bedauern, dass in den letzten
zehn Jahren dieser Fragestellung nicht ver-
tieft nachgegangen worden ist. Obwohl die
Kohlenwasserstoffvorkommen ja nun seit
den 90er-Jahren bekannt sind, hat es nicht
dazu geführt, dass man sich vertieft in der
Zeit des Moratoriums mit dieser Frage aus-
einandersetzen musste. Ein Punkt, den ich
durchaus auch mal beklagen möchte, ist,
dass man sich um wissenschaftliche, ja doch
wichtige Fragstellungen in dieser Zeit so
überhaupt nicht gekümmert hat. Und insofern
denke ich, diese Fragestellungen liegen jetzt
auf dem Tisch. Die werden auch, wie ich
höre, bearbeitet, und dann wird man sehen,
wie die Bewertung ist.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank, Herr Dr. Thomauske. - Ich höre das
natürlich auch gerne, wenn man selbstkri-
tisch so etwas anmerkt. Diese Gasvorkom-
men sind seit den 70er-Jahren allerdings
bekannt. Meine Frage ist: War Ihnen die
Gasexplosion in Lenzen direkt bekannt?

Denn dort hat es wohl wochenlang gebrannt,
ehe man das eindämmen konnte. Für mich
als Laie ist das kein geringes Gasvorkom-
men. Vielleicht können Sie dazu noch etwas
sagen.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Na-
türlich war mir dieser Sachverhalt bekannt in
dem Umfang, in dem zum damaligen Zeit-
punkt die Erkenntnisse aus der ehemaligen
DDR verfügbar waren. Das ist ja nun keine
Fragestellung. Aber es ist kein Punkt, den ich
nun im Detail für mich abgespeichert habe
und den ich heute hier wesentlich in Erinne-
rung habe, weil er konkret für die Fragestel-
lung Gorleben nur von nachgeordneter Be-
deutung ist.

Jens Petermann (DIE LINKE): Ich möch-
te gerne fortsetzen und komme noch mal zu
dem Protokoll vom 02.12.1997; das ist
MAT A 83, Band 6, Paginierung 316. Es war
also eine Besprechung im BfS, und es stand
in der Überschrift „Präsentation des BfS“ -
Zitat -:

Dr. Thomauske berichtete über die
Vorstellung des BfS zur Erzielung
einer möglichst frühzeitigen Eig-
nungsaussage … und schlägt fol-
gende Vorgehensweise vor:

1. Festlegung der für eine Eig-
nungsaussage zu erzielenden
Ergebnisse und Inhalte,

2. Festlegung der Methode zur Er-
arbeitung eines Ergebnisses,

3. Festlegung des Untersuchungs-
umfangs,

4. Benennung der erforderlichen
Vorgaben/…,

5. Erstellung des Ablaufplans (Ziel-
termin Ende März 1998)

Zitat Ende.
Können wir zunächst mal davon ausge-

hen, dass das Protokoll sicher richtig wieder-
gibt? Und wenn das der Fall ist, halten Sie es
für eine übliche Vorgehensweise, die zu er-
zielenden Ergebnisse für eine Eignungsaus-
sage vorher festzulegen, um dann anschlie-
ßend die Methode festzulegen, wie man zu
diesem Ergebnis kommt?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Selbstverständlich, und zwar deswegen, weil
wir an der Stelle uns fragen müssen: Was ist
denn damit gemeint? Wenn ich einen
Sicherheitsnachweis erbringen will, ist die
entscheidende Frage: Welches sind die
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sicherheitsrelevanten Aspekte, die da zu
beleuchten sind? Das bedeutet: Wenn ich
beispielsweise - um mal ein kleines Beispiel
zu nennen - den Nachweis führen will, dass
die Dichtheit eines Salzbereiches eine be-
stimmte Größe nicht überschreitet, dass das
sicherheitstechnisch bedeutsam ist, ist das
ein Ergebnis, das ich erzielen muss, nämlich:
Wie hoch ist denn die Permeabilität dieses
Bereiches? Das determiniert ja nicht das
Ergebnis, sondern nur die Zielgröße. Und die
zweite Frage, die sich daran anschließt, ist:
Und wie ermittle ich dieses Ergebnis? Und
das ist die übliche Vorgehensweise.

Am Anfang steht ein Sicherheits- und
Nachweiskonzept: Welches sind die ent-
scheidungserheblichen Größen, die ermittelt
werden müssen? Und dann ist die Frage:
Und wie mache ich das? Hierbei - und so
hatte ich Ihre Fragestellung verstanden -
handelt es sich gewissermaßen um: Das
Ergebnis wird vorgegeben. So ist das nun
irrig, wie es irriger nicht sein kann, sondern
die Zielstellung ist ja nun die ergebnisoffene
Erkundung, und dazu muss ich die Kenngrö-
ßen ermitteln, die relevant sind, danach fest-
stellen: „Wie ist der Sachverhalt?“ und da-
nach bewerten.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Vie-
len Dank. - Damit ist das Fragerecht jetzt
wieder bei den Grünen.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Danke, Frau Vorsitzende. - Herr
Dr. Thomauske, sind Sie nicht auch der Mei-
nung, dass Herr Grindel noch mal im Wörter-
buch, im etymologischen, vielleicht nachgu-
cken sollte, dass ein Unterschied besteht
zwischen einem Spiritus Rector, jemandem,
der Sachen entwickelt und einflüstert, und
einer politischen Einflussnahme. Das könnte
hilfreich für die weitere Diskussion sein. Sie
können das ja dann beantworten, Herr
Dr. Thomauske.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Nein, das muss er aber nicht.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Muss er nicht.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Diese Frage ist auch nicht zulässig.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Aber ich wollte auch nur darauf
hinweisen, dass ich eine Frage gestellt habe
an Dr. Thomauske.

Jetzt muss ich aber natürlich noch mal auf
dieses Problem der Einschränkung des Er-
kundungsbereichs kommen, vor allem des-
wegen, weil ja auch Sie, Herr Dr. Thomaus-
ke, darauf hingewiesen haben, dass Erkun-
dung so machbar sei, und als Beleg ange-
führt haben: Das könne man ja daran sehen,
dass man auch heute noch da erkunde. Ich
würde sagen, da belegt sich das eine mit
dem anderen, aber das ist jetzt völlig imma-
nent, und das ist keine tatsächliche Begrün-
dung.

Ich habe jetzt ja gerade schon deutlich die
Stellungnahme der bergfachlichen Person
Herrn Wosnik dargelegt. Das muss ich jetzt
nicht noch mal vortragen. Das heißt, dass es
seinerzeit nicht widerlegte, wesentliche Ein-
wände gab gegen diese Einschränkung, die
fachlich begründet waren. Und nachdem hier
auch auf Dr. Röthemeyer verwiesen wurde,
wollte ich Sie fragen, ob Sie sich auch noch
daran erinnern, dass zwei Monate, circa zwei
Monate nach Ihrem Schreiben am
27.03.1997 Herr Röthemeyer - Material 83,
Band 6 - sich dahin gehend geäußert hat:

Zur Machbarkeit der Erkundung des
nordöstlichen Salzstocksteils und
der Übertragbarkeit der Erkun-
dungsergebnisse ist ergänzend zu
den Bezugsvermerken folgendes
festzuhalten: …

Er problematisiert dann die Anhydrit-
schichten als potenzielle Bruchbereiche und
vor allem - ich zitierte noch mal -:

Die Aussage, daß die Salzabbau-
gerechtsamkeiten (der Kirchen und
des Grafen von Bernstorff) nördlich
und südlich mit zwei Strecken um-
fahren werden können, ist nicht nur
eine Frage der Optimierung, son-
dern der Sicherheit.

Erinnern Sie sich daran, und würden Sie
auch da aus diesem Satz und auch später
aus der Einschränkung, dass man hier keine
belastbare Aussage über die geologischen
Verhältnisse machen könne, die Sorge, dass
hier Machbarkeit eines Erkundungskonzep-
tes vor Sicherheit gestellt wird - -

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
denke mal, dass an der Stelle zwei Dinge
verquickt werden, die nichts miteinander zu
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tun haben. Die Fragestellung „Nordosten
zuerst und Südwesten danach oder parallel?“
hat nichts mit der Streckenführung zu tun,
rein gar nichts. Ich glaube, das habe ich heu-
te etwa 20-mal wiederholt, und wenn das
immer wieder hinterfragt wird, bleibt mir
nichts anderes übrig, als das auch immer
wieder zu wiederholen. Das eine hat mit dem
anderen nichts zu tun.

Ich hatte, geschätzt, etwa zehnmal darauf
hingewiesen, dass die Streckenführung ja
insofern eine Veränderung erfahren hat, als
dass die Erkundung des jüngeren Steinsal-
zes nicht mehr erfolgte zur Aufnahme der
nichtwärmeentwickelnden Abfälle, eine Stre-
ckenführung aber immer bestehen muss aus
zwei Strecken. Und insofern stellte sich
dann, wenn man den Weg der Streckenfüh-
rung nördlich der Salzrechte der Kirchenge-
meinden führt, die Frage der Erörterung

8
des

Anhydrites nicht. Insofern hat dies mit dem
Schreiben, das hier heute wesentlich Gegen-
stand war, nichts, aber auch gar nichts zu
tun.

Und die Frage der Streckenführung ist
separat auch weiterentwickelt worden, und
die wird weiterentwickelt werden, solange
man den Salzstock erkundet. Das ist eine
Vorgehensweise, bei der man aus dem je-
weiligen Erkundungsfortschritt und Erkennt-
nisfortschritt - wie ist der Salzstock aufge-
baut, wo sind die jeweiligen Anhydritberei-
che, die man an der Stelle über entspre-
chende Vorbohrung ermittelt? - dann festlegt,
wie die weitere konkrete Streckenführung ist.
Und dies ist bergmännisches Vorgehen. Da
gibt es nicht 1 Millimeter Abschwächung an
Sicherheit. Insofern geht die Frage reduzier-
ter Sicherheit oder Vorrang einer derartigen
Erkundung vor Sicherheit gänzlich fehl.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Gut. - Ich möchte darauf jetzt
nicht weiter eingehen. Ich nehme jetzt Ihre
Erklärung zur Kenntnis und habe noch eine
kleine Frage zum Thema Sicherheitsanalyse.

Auf die ersten Fragen der Frau Vorsitzen-
den vorhin haben Sie mit Nachdruck ausge-
führt: Mit einer Sicherheitsanalyse könne
man nachweisen, dass ein Salzstock oder
dass der Salzstock geeignet sei, und haben
dann auch unterstrichen, dass Sie Ihr Bemü-
hen, deswegen frühzeitig eine Sicherheits-
analyse vorzunehmen, um danach eine Eig-

8 Richtigstellung des Zeugen: streiche „der Erörterung“,
setze „der Durchörterung“, Anlage 1

nung zu beurteilen - - Ich kann jetzt im Mo-
ment nicht ermessen, auf welche Zeit und
welchen Zeitraum sich das bezog. Da würde
ich Sie bitten, das mir anzugeben, ob sich
das auch schon auf die Aussage auf 96/97
bezieht oder ob es sich auf einen späteren
Zeitraum bezieht, weil Sie schrieben in der
Zeitschrift für Atomwirtschaft [sic!] in 2004:

Die Untersuchungsergebnisse für
die Durchführung einer Sicherheits-
analyse zum Nachweis der Eignung
und des Standorts liegen vor. Der
Eignungsnachweis, ob der Standort
für hochradioaktive wärmeent-
wickelnde Abfälle geeignet ist,
könnte schon heute erfolgen.

Bezieht sich das auf die erweiterten Er-
gebnisse der Analysen und der Erkundung
von 96, oder bezieht sich das auf etwas an-
deres?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Wenn Sie an der Stelle meine Veröffent-
lichung von 2004 zitieren und dort die Aus-
sage auf diese Passage, diese positiven
Erkundungsergebnisse - - Und das ist vorher
eingeschränkt, indem ja dargestellt wird: „Die
bisherigen Ergebnisse der untertägigen Er-
kundung lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: …“ Dann kommen die Erkundungser-
gebnisse, und diese positiven Erkun-
dungsergebnisse belegen die Eignungshöf-
figkeit des Salzstockes Gorleben als Endla-
ger, insbesondere für hochradioaktive wär-
meentwickelnde Abfälle. Ich fühle mich da in
Übereinstimmung mit dem damaligen Bun-
desminister Trittin, der 2002 die Aussage
unterschrieben hat, dass es keine Erkennt-
nisse gibt, die gegen die Geeignetheit Gorle-
bens sprechen.

Wenn Sie nun insinuieren wollten, dass
an der Stelle gemeint sein könnte, dass hier
eine Ergebnisoffenheit nicht vorliegt, dann
würde ich Sie bitten, meine Veröffentlichung
bis zum Ende zu lesen. Und vor der Zusam-
menfassung steht - und das ist gewisserma-
ßen die Quintessenz -:

Bei der weiteren Erkundung von
Gorleben geht es um zwei Zielstel-
lungen:
Ist der Standort zur Aufnahme
hochradioaktiver wärmeentwickeln-
der Abfälle geeignet?
Bietet der Salzstock hinreichend
Volumen zur Aufnahme sämtlicher
in der Bundesrepublik anfallender
Abfälle?
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Wenn diese Fragen positiv beant-
wortet werden, ist Gorleben der ge-
eignete Standort.

Und das ist eine Aussage, die genau be-
inhaltet, dass an der Stelle selbstverständlich
weiter erkundet werden muss. Aber wenn
man - und das habe ich an der Stelle in der
Tat vielleicht fälschlicherweise unterstellt -
das Vorgehen bei Sicherheitsnachweisen
kennt, so gibt es einen sogenannten - und
auch von der IAEA; Herr Appel hat Ihnen
sicher nichts anderes gesagt - Stepwise Ap-
proach. Er hat mit Sicherheit beklagt, dass
man nicht schon früher Sicherheitsanalysen
an der Stelle durchgeführt hat, die natürlich
immer nur auf der Basis des jeweils vorhan-
denen Kenntnisstandes vorgenommen wer-
den können, insofern immer vorbehaltlich
einer weiteren Erkundung und vorbehaltlich
weiterer Ergebnisse sind. Und insofern ist
auch die Aussage, die an der Stelle in der
Bundestagsanfrage der Grünen sich ja wie-
derfindet - wo nur auf die erste Passage ver-
wiesen ist, aber die zweite Passage, die ich
hier zitiert habe, nicht aufgeführt wurde, die
aber aus meiner Sicht hätte vieles erklären
können -, an der Stelle so erfolgt.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
So. - Da wir jetzt also auf Passagen, aus
Dokumenten von 2004 rekurrieren, dagegen-
setzen eine Äußerung des Bundesumwelt-
ministers Trittin von 2002, frage ich mich
besorgt, ob wir nicht doch uns auf den Unter-
suchungsauftrag konzentrieren könnten: Da
gefühlt jede Frage und die dazugehörige
Antwort schon mindestens 50-mal heute
Nachmittag und heute Morgen auch in die-
sem Raum gegenseitig gewechselt worden
ist, möchte ich fragen, auch im Hinblick auf
unseren nächsten Zeugen, ob es noch wei-
tere dringende Fragen aus dem Kreise des
Ausschusses gibt, und ich läute damit die
siebte Runde ein mit der Frage an die Uni-
on. - Keine. An die SPD.

Ute Vogt (SPD): Ich würde den Vorschlag
machen, dass wir jetzt den Zeugen Wosnik
hören und vielleicht den Zeugen Thomauske
bitten, einfach noch mal dazubleiben, falls
sich dann Widersprüche ergeben.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Nein, das machen wir ganz sicher nicht, son-
dern das ist auch jetzt wirklich nicht mehr
zumutbar, beim besten Willen nicht. Wir wer-

den jetzt die weiteren Fragen an Herrn
Dr. Thomauske richten. Wenn denn der Aus-
schuss der Auffassung ist, dass Herr
Dr. Thomauske uns noch mal zur Verfügung
stehen sollte, weil sich aus der Befragung
von Herrn Wosnik weitere Fragen an ihn
ergeben haben, dann werden wir ihn selbst-
verständlich noch mal einladen. Aber diese
Befragung für heute werden wir jetzt zu ei-
nem Ende bringen. - Ich frage die FDP-
Fraktion, ob sie weitere Fragen hat.

Angelika Brunkhorst (FDP): Keine wei-
teren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ich
frage die Linken. - Bitte schön.

Jens Petermann (DIE LINKE): Ich habe
noch mal eine Nachfrage. Anknüpfend an
Ihre letzte Antwort stellt sich für mich die
Frage, ob trotz der von Ihnen geschilderten
Vorgehensweise eine negative Eignungs-
aussage überhaupt in Erwägung gezogen
werden konnte.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
möchte jetzt nicht Brecht zitieren; aber die
Verhältnisse sind, wie sie sind. Und in die
Sicherheitsanalyse kann nur das einfließen,
was im Rahmen einer Erkundung an Kenn-
werten zutage gefördert wird, und die sind
dann in den entsprechenden Modellen zu
berücksichtigen. Und im Ergebnis führt das
dann dazu, ob am Ende eine Einlagerung
positiv bewertet werden kann: Ja oder Nein?

Und an dieser Stelle noch mal zurück auf
den Stepwise Approach. Hier geht es darum,
möglichst frühzeitig auch schon das Gerüst
für die Sicherheitsanalyse, für den Eignungs-
nachweis zu erarbeiten, weil daraus ergibt
sich im Ergebnis auch, welche Größen im
Einzelnen erhoben werden, gemessen wer-
den müssen, die dann dort einfließen.

Jens Petermann (DIE LINKE): Dann fra-
ge ich noch mal nach: Die Vorgehensweise,
geschildert im Protokoll vom 02.12.1997,
lässt die aus Ihrer Sicht ein - - Ist die ergeb-
nisoffen? Können Sie ja mit Ja oder Nein
beantworten. Sie müssen es ja nicht erläu-
tern.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.
Ja. Ja. Ja.
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Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Gibt
es weitere Fragen von den Linken?

Kornelia Möller (DIE LINKE): Ja, ich ha-
be eine Frage. Die Atomenergie war ja eine
Möglichkeit der Versorgung breiter Be-
völkerungsschichten mit Energie. Man hat
vieles nicht gewusst. Würden Sie vor dem
Hintergrund von Fukushima heute - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Nein, Frau Möller, beim besten Willen: Diese
Frage ist nicht zulässig, und ich bin mir fast
sicher, dass ich dafür sogar inzwischen eine
Zweidrittelmehrheit in diesem Ausschuss
kriege. Also, beim allerbesten Willen nicht.
Das ist eine Bewertung, die in die Zukunft
und in die nächste Vergangenheit zielt, und
ich möchte Sie herzlich bitten: Wenn Sie
noch eine Frage haben sollten, die dem
Untersuchungsauftrag zuzurechnen ist, dann
bitte herzlich gerne; aber diese Frage nicht.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank. - Damit beenden wir unsere Fragerun-
de.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Damit kommt Ihnen der Dank des gesamten
Hauses entgegen. Haben die Grünen weitere
Fragen?

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ja, in Bezug auf die Antwort, die
Dr. Thomauske gerade gegeben hat zum
Thema; er hat mal „Eignungshöffigkeit“ und
mal „Eignung“ verwendet. Und ich frage Sie
vor dem Hintergrund, dass uns nämlich in
der Phase 76/77, als wir die behandelt ha-
ben, und 83 jede Menge Sachverständige
darauf hingewiesen haben, dass „eignungs-
höffig“ heißt: Man drückt die Hoffnung aus,
dass das geeignet sei; es kann aber auch
anders kommen. Besteht nicht ein deutlicher
Unterschied? Sie haben das beide jetzt näm-
lich in einer Antwort unterschiedslos verwen-
det, dass das schon eine Aussage über die
tatsächliche Eignung sein werde. Stimmen
Sie mir da zu, dass es da einen Unterschied
gibt?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
stimme Ihnen überhaupt nicht zu, und zwar
deswegen nicht, weil Eignungshöffigkeit im
Unterschied zu dem, was Sie gesagt haben,
ist nicht die Hoffnung auf eine Eignung, son-

dern Eignungshöffigkeit bedeutet: Es gibt
keine Erkenntnisse, die gegen die Geeignet-
heit sprechen. Und diesen Sachverhalt - -

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Nein.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist so. Das ist so, und Sie werden nirgends
eine andere Definition zu der Fragestellung
Eignungshöffigkeit finden.

Was ist unter „eignungshöffig“ zu verste-
hen? Dies ist eine Frage, mit der wir uns
inhaltlich sehr intensiv auseinandergesetzt
haben. Eignungshöffigkeit heißt: Es gibt kei-
ne Erkenntnisse, die gegen die Geeignetheit
von Gorleben auf der Grundlage der bisheri-
gen Erkenntnisse stehen. Und insofern ha-
ben wir die Eignungshöffigkeit so lange, bis
wir die abschließende Sicherheitsanalyse am
Ende der Erkundung und nachlaufend zur
Erkundung auf der Grundlage der abschlie-
ßenden Sicherheitsanalyse durchgeführt
haben. Erst danach ändert sich die Bewer-
tung von „eignungshöffig“ zu „geeignet“.

Jetzt kann man sich noch unterhalten
über eine betreiberseitige Eignungsaussage
und eine behördliche Eignungsaussage.
Aber an der Stelle haben wir bis zur ab-
schließenden Erkundung und dessen Be-
wertung immer den Zustand einer Eig-
nungshöffigkeit, und diese Eignungshöffigkeit
beinhaltet: Alle Erkundungsergebnisse ste-
hen einer Eignung nicht entgegen. Weil in
dem Augenblick, wo ich ein Ergebnis habe,
das abschließend dieser Eignung entgegen-
steht, bin ich am Ende der Erkundung und
kann den Standort aufgeben.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich möchte jetzt hier die fachliche
Diskussion nicht weiterführen. Da würde die
Vorsitzende mir zu Recht auch das Wort
abschneiden. Ich möchte nur darauf hinwei-
sen, dass wir hier von Fachleuten durchaus
ganz andere Definitionen von Eignungshöf-
figkeit - allein schon hier in dem Ausschuss -
gehört haben, und das wollen wir einfach mal
feststellen.

Dann ist meine letzte Frage - die ist auch
ganz kurz zu beantworten, möglicherweise
mit einer Zahl -: Sie haben sich ja im Vorfeld
der jetzigen Sicherheitsanalyse Gorleben in
2010 mehrfach, im Februar und März 2010
mit dem BMU-Referat getroffen, um sich
darüber zu verständigen. Haben Sie das
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96/97 auch getan im Zusammenhang mit den
Entscheidungen, die wir jetzt erörtert haben?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Wenn ich das richtig erinnere, bin ich etwa
einmal alle 14 Tage Richtung Bonn gefahren.
Es gab regelmäßige Besprechungen, selbst-
verständlich, und das Bundesamt für Strah-
lenschutz ist nachgeordnete Behörde des
Bundesumweltministeriums. Es finden re-
gelmäßige Besprechungen statt. Ich war
verantwortlich für drei Projekte: für Gorleben,
Konrad und Morsleben. Insofern können Sie
sich leicht vorstellen, dass es häufig auch
wöchentlich war, häufig auch mehrfach in
einer Woche.

Zu der Frage Eignungshöffigkeitsdefini-
tion: Das, was ich hier zur Eignungshöffig-
keitsdefinition gesagt habe, gilt, und da stehe
ich dazu, verbindlich für BfS, für BGR und für
DBE. Wenn es irgendjemanden außerhalb
gibt, der eine eigene Definition erfindet, dann
mag das ihm anheimgestellt sein; ist ja jeder
frei. Aber in der Begrifflichkeit, wie es inner-
halb dieser Projekte verwendet wurde und
bis heute verwendet wird, besagt Eig-
nungshöffigkeit: Es liegen keine Erkenntnisse
vor, die gegen die Geeignetheit sprechen.
Und auch die Begrifflichkeit von Bundesum-
weltminister Trittin 2002 beinhaltete genau
diese Definition der Eignungshöffigkeit und
nicht die Hoffnung auf eine Eignung, sondern
die Fragestellung, dass es keine Erkenntnis-
se bis zum heutigen, damaligen Zeitpunkt
gab, die gegen die Geeignetheit sprechen.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Habe ich noch Zeit? - Ich möchte
nur darauf hinweisen, dass das, wie Sie sich
hier gerade auf das BfS bezüglich der Defini-
tion berufen haben, nicht der BfS-Definition
entspricht.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Gut. - Gibt es jetzt noch weitere Fragen an
den Zeugen? - Nein. Gibt es noch weitere
Fragen an den Zeugen, weil es handelt sich
jetzt nicht darum, dass wir gegenseitig hier in
wissenschaftliche Debatten einführen. Gibt
es weitere Fragen von den Grünen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Al-
so, vielleicht eine Bemerkung. Hier liegt ein
Hinweis - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Nein, wir fragen jetzt nur noch und fertig. Ich
habe jetzt keine Lust mehr auf irgendwelche
Bemerkungen. Gibt es jetzt noch weitere
Fragen von den Grünen? - Nein. Gibt es
Fragen von der Union? - Gibt es Fragen von
der SPD? - Bitte schön.

Kirsten Lühmann (SPD): Ja, und mit
meiner Frage können Sie dann auch Ihre
Bemerkung verbinden; insofern haben wir
das zusammengetan.

Es geht mir um den Begriff „Eignungshöf-
figkeit“, und hier geht es einfach auch um die
Fachlichkeit. Sie haben gesagt: Es gibt keine
andere Definition. Ich habe jetzt - der Tech-
nik sei Dank - mal nachgeguckt und habe ein
Papier gefunden vom Bundesamt für Strah-
lenschutz, und zwar geht es da um eine Stel-
lungnahme zum Gutachten, die im Auftrage
des NMU zur Eignungshöffigkeit des Stand-
ortes Gorleben angefertigt wurde. Und dort
steht zur Definition des Begriffes Eig-
nungshöffigkeit drin - Entschuldigung, ich
muss nur einmal wieder herunterscrollen,
dass ich es finde - -

Wie erklären Sie sich, dass in diesem Do-
kument drinsteht:

Demgegenüber ist der Begriff eig-
nungshöffig nicht streng definiert,
auch nicht in den verbindlich ein-
geführten „Sicherheitskriterien für
die Endlagerung radioaktiver Ab-
fälle in einem Bergwerk“ … Wir ver-
stehen darunter, daß eine berech-
tigte Hoffnung besteht, daß der
Standort für die Aufnahme eines
Endlagers geeignet sein wird, bzw.
daß voraussichtlich seine Eignung

- irgendwann -

nachgewiesen werden kann.

(Sebastian Edathy (SPD): Hoffnung
ist das Entscheidende!)

- Hoffnung!

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
ist nicht - - Also zunächst einmal, bei der
Fragestellung - - Ich weiß jetzt nicht, welche
Definition von wem an welcher Stelle die
abgegeben wurde. Was ich verbindlich sage,
ist: Die Definition ist Grundlage des Ver-
ständnisses für die Definition der Eig-
nungshöffigkeit für den Standort Gorleben,
weil in dem Zusammenhang ist diese Frage:
„Was verstehen wir unter Eignungshöffig-
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keit?“, sehr intensiv diskutiert worden. Inso-
fern bleibe ich bei meiner Bewertung.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Danke. - Gibt es weitere Fragen von der
SPD-Fraktion? - Ich weise darauf hin, dass
der Sinn eines Untersuchungsausschusses
nicht darin liegt, den Zeugen von irgendwas
zu überzeugen,

(Heiterkeit)

sondern der Zeuge ist hier, um Dinge zu
bezeugen. Ich will es einfach nur sagen - nur
dieser zarte Hinweis. - Gibt es weitere Fra-
gen der SPD-Fraktion?

Kirsten Lühmann (SPD): Ja, genau. -
Das heißt, diese Unterlage, die ich eben
gefunden habe, die ja wirklich ein Gutachten
ist, das im Auftrag des Bundesamtes für
Strahlenschutz gefertigt wurde, und zwar von
der Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe, die ja nun im Auftrag des BfS
diese Definition ja auch gefunden hat - und
diese Unterlage stammt aus dem Jahr
1995 - - dass das falsch ist, was da drinsteht,
sondern dass es danach eine neue Definition
für „Eignungshöffigkeit“ gegeben hat, die
allgemeinverbindlich ist.

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist durchaus denkbar;

(Sebastian Edathy (SPD): Was?)

weil über die Fragestellung der Begrifflichkeit
„Eignungshöffigkeit“ ging es dann, als es um
die konkrete Erkundung des Salzstocks Gor-
leben ging. Insofern war die Frage, die da-
mals zwischen BGR, zwischen Bundesamt
für Strahlenschutz intensiv erörtert wurde:
Wie kann für das Verfahren, das wir hier
betreiben, eine gemeinsame Definition ge-
funden werden? Das Beklagen, dass es in
den Sicherheitskriterien oder anderswo keine
entsprechende Definition gibt, ist inhaltlich
richtig. Und wie immer steht man natürlich in
der Gefahr, mit sich verändernden Definitio-
nen dann an der Stelle konfrontiert zu wer-
den.

Ich bleibe bei meiner Aussage: Die Defi-
nition für das Verfahren Gorleben, soweit es
betrieben wird, ist die, die ich hier geäußert
habe.

Kirsten Lühmann (SPD): Können Sie mir
sagen, seit wann das die Definition ist?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
habe jetzt die Akten dazu nicht präsent. Das
findet sich in Besprechungsvermerken wie-
der, in denen zwischen Bundesamt für Strah-
lenschutz und Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe die Diskussion
dazu geführt wurde, möglicherweise auch in
Schriftverkehrsform. Das habe ich jetzt nicht
im Einzelnen präsent. Ich habe aber das
Ergebnis präsent.

Kirsten Lühmann (SPD): Können Sie
den Zeitraum eingrenzen? Vor 2000, nach
2000, vor 1990, nach 1990?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist der Zeitraum, den ich grob bewerten wür-
de zwischen 97, 98. 98 ging es um die Fra-
gestellung: Wie soll das zukünftige Er-
kundungsprogramm aussehen? Und das
Erkundungsprogramm ist orientiert an einem
Sicherheits- und Nachweiskonzept und dient
dem Nachweis: Ist der Salzstock geeignet,
oder ist er nicht geeignet? Deswegen brau-
che ich an der Stelle auch eine Definition,
was ich darunter verstehe, und mit dieser
Fragestellung haben wir uns dann - soweit
erinnerlich - in den Jahren 97/98, aber ich
vermute, eher 97, intensiver auseinander-
gesetzt, um dann zu der Definition zu kom-
men, die Sie hier wiederfinden.

Dies war nur deshalb notwendig, weil in
der Tat vorher andere und nicht für das Pro-
jekt verbindliche Festlegungen, Definitionen
im Raume waren. Wenn es vorher eine ver-
lässliche, eine festgelegte Definition gegeben
hätte, hätten wir uns mit diesem Sachverhalt
ja gar nicht auseinandersetzen müssen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Keine weiteren Fragen? - Dann geht das
Fragerecht jetzt an die FDP wieder. - Immer
noch keine weiteren Fragen. Dann geht das
Fragerecht jetzt an die Fraktion DIE LINKE.

Frau Kollegin Lühmann, darf ich Sie noch
einmal vorher bitten, noch einmal die Fund-
stelle, die Sie eben zitiert haben, so noch
einmal im Nachtrag zu zitieren, dass sich das
auch tatsächlich wieder auffinden lässt und
möglicherweise auch dem Ausschuss über-
geben werden kann, weil ich annehme, dass
es keine MAT-Nummer ist?

Dann geht das Fragerecht jetzt an die
Linken. Bitte schön. - Keine weiteren Fragen.
An die Grünen. - Keine weiteren Fragen.
Dann stelle ich fest - - Gibt es noch Fragen
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von der Union? - Nein. Dann Herr Edathy für
die SPD.

Sebastian Edathy (SPD): Herr Professor
Thomauske, kennen Sie den Informations-
kreis KernEnergie?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja.

Sebastian Edathy (SPD): Worum handelt
es sich dabei?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das
ist kein Punkt, wo ich mir jetzt eine Interpre-
tation abringen möchte.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Na
ja, das hat wieder was zu tun, Herr Professor
Thomauske, mit der Glaubwürdigkeit des
Zeugen.

Sebastian Edathy (SPD): Nein, das wis-
sen Sie doch gar nicht.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja,
wenn es das nicht hat, dann würde ich doch
glatt sagen, dann lasse ich die Frage nicht
zu, weil, Herr Edathy, beim allerbesten Wil-
len: Es handelt sich hier um eine Veranstal-
tung im Untersuchungsausschuss Gorleben.

Sebastian Edathy (SPD): Ja.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Entweder es handelt sich um den Kernbe-
reich unseres Untersuchungsausschusses
oder möglicherweise um eine Frage aus dem
Umfeld dahin gehend, dass die Glaubwür-
digkeit des Zeugen hinterfragt werden soll.

Sebastian Edathy (SPD): Ja, es geht
noch mal um das Thema - - Es geht noch
mal um das Thema Eignungshöffigkeit. Das
können wir doch - - Das ist doch mein gutes
Recht, die Frage zu stellen.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wir
sind hier aber nicht in einem Kollo-

quium!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ich
kann im Moment - -

Sebastian Edathy (SPD): Also, der In-
formationskreis KernEnergie: Ist das eine
Einrichtung der Energiewirtschaft?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
habe diese Dinge - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Al-
so, beim besten Willen, Herr Edathy, dann
würde ich darum bitten, dass wir das bei den
Fragen - -

Sebastian Edathy (SPD): Also, wenn Sie
keine Lust haben, Ihre Aufgaben als Vorsit-
zende zu erledigen, weil es irgendwie mal ein
bisschen später wird, -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ge-
nau!

Sebastian Edathy (SPD): - ist das Ihre
Sache. Aber es ist nicht Ihr Recht, mir des-
wegen ins Wort zu fallen.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Doch! Wir können jetzt noch eine
lange Beratungssitzung machen!)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ich
würde gerne im Rahmen einer Beratungssit-
zung feststellen, ob diese Frage, die ich als
nicht zulässig erachte, das auch tatsächlich
ist oder nicht.

Sebastian Edathy (SPD): Wieso ist die
auf einmal nicht zulässig, wenn die vorher-
gehenden Fragen zulässig waren?

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Die
Frage ist jetzt, ob Sie freundlicherweise an
dieser Frage festhalten möchten, dann wür-
den wir das im Rahmen einer Beratungssit-
zung erörtern, oder ob Sie sagen würden,
dass diese Frage gar nicht mehr notwendig
ist.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Was
wollen Sie, Herr Edathy!)

Herr Edathy, möchten Sie gerne eine Bera-
tungssitzung?

Sebastian Edathy (SPD): Können Sie
sich - - Dann stelle ich folgende Frage:

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Also
keine Beratungssitzung!)

Kann sich der Zeuge vorstellen, dass wenn
er die Internetseite dieser Lobbyorganisation
aufsucht, er unter dem Begriff „Eignungs-
höffigkeit“ im dortigen Lexikon exakt die De-
finition finden könnte, die hier von der Kolle-
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gin Lühmann vorgetragen worden ist, und
zwar wortgleich mit Angabe: „Quelle: Bun-
desamt für Strahlenschutz, 2011“? Könnte
sich der Zeuge vorstellen, dass ihn sein
Erinnerungsvermögen möglicherweise trügt
und der Begriff „eignungshöffig“ nach wie vor
genau so betrachtet wird - von allen Experten
mit Ausnahme des Zeugen -, wie das von der
Kollegin Lühmann vorgetragen worden ist?
Halten Sie das für denkbar, Herr Thomaus-
ke?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
glaube, dass ich eingangs mitgeteilt habe, in
welchem Bereich diese Definition gilt, und
wenn der Informationskreis KernEnergie im
Rahmen seiner Internetrecherche irgendeine
eine andere Quelle zugrunde legt, so ist das
Sache des Informationskreises KernEnergie.
Ich muss gestehen, dass ich mir dieses nun
nicht ansehe und schon gar nicht prüfe. In-
sofern ist das ein Punkt, der mich nur minder
interessiert.

Zu der zweiten Frage, ob ich hier gewis-
sermaßen eine singuläre Auffassung ver-
trete, antworte ich aus Zeitgründen mit Nein.

Sebastian Edathy (SPD): Wer vertritt die
Auffassung denn noch?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich
hatte nun mehrfach gesagt, dass dies die
Auffassung ist und war, die in dem Projekt
erarbeitet wurde und die Grundlage war für
das Projekt.

Sebastian Edathy (SPD): Wieso findet
sich das nicht in den Akten?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske: Es
ist, denke ich, nicht meine Aufgabe, an der
Stelle festzustellen, ob sich das in den Akten
befindet. Ich vermute, es befindet sich in den
Akten und ist dort auch auffindbar, aber ich
kann Ihnen nun nicht die Quelle genau be-
nennen. Ich habe das deutlich eingegrenzt.
Im Zuge der Vorbereitung hatte ich nun keine
Veranlassung gesehen, mich mit der Frage
intensiver auseinanderzusetzen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Gibt
es noch weitere Fragen aus dem Kreis der
Kollegen und Kolleginnen? - Das ist nicht der
Fall.

Dann möchte ich die Vernehmung ab-
schließen.

Herr Thomauske, das Sekretariat über-
sendet Ihnen das Protokoll, sobald es fertig
ist. Sie haben dann die Möglichkeit, innerhalb
von zwei Wochen etwaige Korrekturen und
Ergänzungen vorzunehmen.

Nach § 26 Abs. 3 des Untersuchungsaus-
schussgesetzes bin ich gehalten, Sie darauf
hinzuweisen, dass die Vernehmung eines
Zeugen erst dann abgeschlossen ist, wenn
der Untersuchungsausschuss dieses durch
Beschluss feststellt. Die Entscheidung hierzu
darf erst ergehen, wenn nach Zustellung des
Vernehmungsprotokolls an den Zeugen zwei
Wochen verstrichen sind oder auf die Ein-
haltung dieser Frist verzichtet worden ist.

Haben Sie dazu jetzt noch weitere Fra-
gen?

Zeuge Prof. Dr. Bruno Thomauske:
Nein.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Aus-
künfte hier im Ausschuss und wünsche noch
einen schönen Restabend.

Ich unterbreche jetzt die Sitzung bis zehn
nach und würde dann fortfahren mit der Be-
fragung des Zeugen Wosnik.

(Unterbrechung von
18.00 bis 18.13 Uhr)
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Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Wir
setzen die unterbrochene Sitzung fort. Ich
begrüße nun in unserer Runde ganz herzlich
Herrn Wosnik als unseren nächsten Zeugen.

Vernehmung des Zeugen
Gert Wosnik

Ich darf Sie zunächst darauf hinweisen, dass
wir eine Tonbandaufzeichnung anfertigen,
die nur den Zweck hat, dass wir die steno-
graphische Aufzeichnung der Sitzung er-
leichtern. Die Aufnahme wird dann nach der
Genehmigung des Protokolls auch wieder
gelöscht.

Der Ausschuss hat Ihnen den Beweisbe-
schluss 17-173, den Untersuchungsauftrag
und einen Auszug aus dem Untersuchungs-
ausschussgesetz übersandt. Eine Emp-
fangsbestätigung liegt uns vor. Für Ihre heu-
tige Vernehmung hat das Bundesumwelt-
ministerium mit Schreiben vom 21. Novem-
ber 2011 eine Aussagegenehmigung erteilt.
Dem Ausschuss liegt diese als MAT A 195
vor.

Ich muss Sie nun formal belehren. Sie
sind als Zeuge verpflichtet, die Wahrheit zu
sagen. Ihre Aussagen müssen daher richtig
und vollständig sein. Sie dürfen nichts weg-
lassen, was zur Sache gehört, und nichts
hinzufügen, was der Wahrheit widerspricht.
Ich habe Sie außerdem auf die möglichen
strafrechtlichen Folgen eines Verstoßes ge-
gen die Wahrheitspflicht hinzuweisen. Wer
vor dem Untersuchungsausschuss uneidlich
falsch aussagt, kann gemäß § 153 des Straf-
gesetzbuches mit Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft werden.

Nach § 22 Abs. 2 des Untersuchungsaus-
schussgesetzes können Sie die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung Sie selbst oder Angehörige im Sinne
des § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung der
Gefahr aussetzen würde, einer Untersu-
chung nach einem gesetzlich geordneten
Verfahren, insbesondere wegen einer Straf-
tat oder einer Ordnungswidrigkeit, zum Bei-
spiel einem dienstlichen Ordnungsverfahren,
ausgesetzt zu werden.

Sollten Teile Ihrer Aussage aus Gründen
des Schutzes von Dienst-, Privat- oder Ge-
schäftsgeheimnissen nur in einer nach der
Geheimschutzordnung des Bundestages
eingestuften Sitzung möglich sein, so bitte
ich Sie um einen Hinweis, damit der Aus-
schuss dann gegebenenfalls einen entspre-

chenden Beschluss fassen kann. Ich weise
darauf hin, dass Vorhalte aus eingestuften
Akten nur in einer ebenso eingestuften Sit-
zung zulässig sind.

Haben Sie dazu Fragen?

Zeuge Gert Wosnik: Nein, keine Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Gut,
Herr Wosnik, dann können wir mit der Ver-
nehmung zur Person beginnen. Ich darf Sie
nun bitten, sich dem Ausschuss mit Ihrem
vollständigen Namen und Ihrem Alter vorzu-
stellen, und möchte fragen, ob die für Ihre
Ladung verwandte Adresse noch korrekt ist.

Zeuge Gert Wosnik: Mein Name ist Gert
Wosnik, ich bin 76 Jahre alt, und meine An-
schrift, die in der Einladung stand, ist noch
die gleiche.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Vie-
len Dank. - Dann wollen wir in der Ver-
nehmung zur Sache beginnen.

Dem Ausschuss geht es darum, zu klä-
ren, ob es auf dem Wege zur zentralen Len-
kungsentscheidung der Bundesregierung
vom 13. Juli 1983, den Standort in Gorleben,
den Salzstock, untertägig zu erkunden und
keinen anderen mehr obertägig, irgendwel-
che politischen Manipulationen gegeben hat.
Zugleich kümmert sich der Ausschuss auch
darum, ob es in den Jahren 97/98 bezüglich
der Änderung der Erkundung, der Geografie
der Erkundung irgendwelche politischen
Manipulationen gegeben haben könnte.

Wenn Sie dies wünschen, dann haben
Sie nach § 24 Abs. 4 des Untersuchungs-
ausschussgesetzes die Gelegenheit, sich im
Zusammenhang zum Gegenstand Ihrer Ver-
nehmung zu äußern. Wenn das nicht der Fall
ist, dann würde ich gleich mit Fragen begin-
nen.

Zeuge Gert Wosnik: Das wäre mir lieb.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Das
wäre Ihnen lieb, dann will ich das gern tun.

Herr Wosnik, am 14. April 1982 ist der
Rahmenbetriebsplan für die untertägige Er-
kundung des Salzstocks Gorleben durch die
PTB eingereicht worden. Sie haben im Auf-
trag der PTB diesen Rahmenbetriebsplan
gezeichnet. Laut diesem Plan - fürs Protokoll
noch mal: das ist immer noch MAT A 139,
Band 5, Paginierung 047306 bis 047361 -



1. Untersuchungsausschuss 76
[62. Sitzung am 24.11.2011 - Sitzungsteil Zeugenvernehmung, I: Öffentlich] - Endgültig

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

war eine vollständige, den gesamten Salz-
stock Gorleben umfassende Untersuchung
geplant. Könnten Sie das vielleicht noch mal
mit Ihren Worten beschreiben, diesen Rah-
menbetriebsplan, ganz grob? Welche Eck-
punkte hat denn der letztendlich vorge-
sehen? Dann würde ich auch natürlich gerne
wissen: Welche Teile des Salzstocks sollten
denn in geografischer Hinsicht untersucht
werden, welche möglicherweise nicht, wel-
che erst, welche später? Wie war das 1982
geplant?

Zeuge Gert Wosnik: Ja, die untertägige
Erkundung sollte praktisch den gesamten
möglichen Endlagerbereich des Salzstocks
erkunden; denn erst nach dieser Erkundung
konnte ja die Entscheidung gefällt werden,
ob man überhaupt ein Endlager da errichten
kann und dieses planen soll.

Im Einzelnen: Die Unterlagen liegen na-
türlich vor, und sie sind zum Beispiel auch
noch in einer Monografie der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt, die allerdings
erst gegen 1990 fertig war, wobei schon die
übertägigen Erkundungsergebnisse - von der
untertägigen waren ja noch keine großen
Ergebnisse da, da hatten wir ja nur ein paar
kleine Bohrungen - - wo die übertägigen
Erkundungsergebnisse dargestellt wurden.
Die hatten eben dazu geführt, dass man
untertägig den gesamten Salzstock untersu-
chen wollte.

In dieser Monografie der PTB, die 1990
herausgegeben wurde und also veröffentlicht
ist und jedermann zugänglich ist, ist eigent-
lich in einer sehr übersichtlichen und kurzen
Fassung die untertägige Erkundung schema-
tisch dargestellt, und die war damals auch
die Grundlage für den Rahmenbetriebsplan.

Ich weiß nicht - - Also, es ist, glaube ich,
ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber
es könnte natürlich jederzeit diese Planung,
die wir für die untertägige Erkundung damals
hatten, eingesehen werden.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Was uns jetzt im Moment besonders interes-
siert, ist die Frage: War zunächst eine teil-
weise Untersuchung des Salzstocks vorge-
sehen, war zunächst eine vollständige Unter-
suchung des Salzstocks vorgesehen? War
es eigentlich möglich aufgrund des Rahmen-
betriebsplans, ein solches Konzept, wie auch
immer es ausgesehen hat, zu ändern, und
gab es dafür Kriterien, also welche Änderun-
gen denn wohl im Rahmen dieses dann ge-

nehmigten Rahmenbetriebsplans zulässig
sind?

Zeuge Gert Wosnik: Also, es war die ge-
samte Erkundung des Salzstocks vorgese-
hen. Es war natürlich die Möglichkeit gege-
ben, im Laufe der Arbeiten - - Der Rahmen-
betriebsplan gibt ja nur den großen Rahmen.
Es mussten weiterhin zweijährig sogenannte
Hauptbetriebspläne eingereicht werden, und
für die einzelnen Arbeiten, also die einzelnen
Streckenvortriebe, Untersuchungsbohrungen
usw., die geplant waren, mussten Sonderbe-
triebspläne vorgestellt werden. Da es eben
im Bergbau vor der Hacke duster ist, wie der
Bergmann so schön sagt, muss man auch
mögliche Änderungen leichter durchführen
können. Deshalb ist ja dieses Betriebsplan-
verfahren das geeignete für solche Arbeiten.
Eine Planfeststellung hätte ja einen so star-
ren Rahmen gegeben, dass es nicht möglich
wäre. Aber vom Rahmenbetriebsplan kann
man natürlich abweichen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Gibt
es dafür irgendwelche Standards oder Eck-
punkte, wie auch immer, in welchem Ausmaß
man denn im Rahmen des Rahmenbetriebs-
plans abweichen kann, oder kann man da
ziemlich frei agieren? Ab wann braucht man
einen neuen Rahmenbetriebsplan? Das wäre
ja dann die nächste Frage.

Zeuge Gert Wosnik: Ja, das wäre gar
nicht erforderlich gewesen, sondern durch
die Einzelbetriebspläne konnte man jede
Änderung durchführen. Es war auf jeden Fall
sichergestellt - die Bergbehörde hatte ja die-
se Betriebspläne zu prüfen -, dass eben die
allgemeinen Sicherheitsvorschriften und
sonstigen Vorschriften eingehalten wurden.
Aber das ist eben der Vorteil des bergrecht-
lichen Verfahrens, dass man sehr leicht Än-
derungen gesetzesfest festlegen kann.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Für
die Erkundung des Salzstocks brauchte man
aber in jedem Fall die Nutzungsrechte für die
mit dem Grundeigentum verbundenen Salz-
rechte?

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Das
war wohl unabweisbar. - Und dem Bund ge-
lang es letztendlich ja lediglich, einen Teil der
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zur vollständigen Erkundung benötigten Salz-
rechte zu erwerben. Die Verhandlungen mit
fünf Grundeigentümern, das waren ja Graf
von Bernstorff und vier Grundeigentümer bei
den evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinden, scheiterten. Wir entnehmen das
einem Schreiben des BfS an das BMU be-
treffend den Erwerb von Salzrechten am
Salzstock Gorleben und Einleitung von Ent-
eignungsverfahren vom 22. Mai 1990. Das ist
MAT A 126, Band 2, Paginierung 573092.

Sie haben mir gerade zugestimmt und
gesagt, jawohl, die Salzrechte wären not-
wendig gewesen, um tatsächlich eine voll-
ständige Erkundung durchführen zu können.
Wann ist denn letztendlich erstmals in Be-
tracht gezogen worden, dass man überlegt
hat: Was machen wir denn dann, wenn wir
nicht alle Salzrechte tatsächlich vorliegen
haben? Und was ist dann überlegt worden?
Also, wie wollte man denn dann weiter vor-
gehen?

Zeuge Gert Wosnik: In der damaligen
Fassung des Berggesetzes wurde ja auch
die Grundabtretung geregelt, und es wurde in
diesen Paragrafen über die Grundabtretung -
ich weiß nicht, wann - - Jedenfalls war eine
Änderung oder Ergänzung schon dahin ge-
hend geregelt worden, dass auch die Aufsu-
chungsrechte im Wege der Grundabtretung
von den Grundeigentümern abgetreten wer-
den konnten. Aber der Bund hat von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Das
waren Entscheidungen, die nicht in unserem
Kreise auf Arbeitsebene lagen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Es
war ohne Zweifel - - Auf der einen Seite war
die Frage: Enteignen oder nicht enteignen?
Das ist sicherlich richtig, dass das nicht in
Ihrer Entscheidung lag. Auf der anderen
Seite hat das BfS dann ja Anfang der 90er-
Jahre eine Umfahrung der unzugänglichen
Gebiete in Betracht gezogen. Ich will das
gerne zitieren aus MAT E 5, Band 30, Pagi-
nierung 300 und 301. Das ist der Entwurf
eines Schreibens von Herrn Dr. Tittel, BfS,
an Herrn Dr. Jaritz, BGR, vom 29. August
1991, und da kann man nachlesen:

... die Vorbereitung einer Entschei-
dung zur weiteren Vorgehensweise
bei der untertägigen Erkundung vor
dem Hintergrund der Salzrechts-
problematik macht die Klärung eini-
ger offener Punkte ... erforderlich.
Dies betrifft insbesondere die Frage

der Umfahrung der unzugänglichen
Flächen. Bisher fehlt noch eine Be-
gründung dafür, daß ein nördliches
bzw. südliches Umfahren dieser Be-
reiche innerhalb des Salzstocks
nicht möglich ist.

Darüber hinaus wurde aber wenig später
diskutiert, dass eben gerade dieses Umfah-
ren nicht wirklich unproblematisch sei. Das
entnehme ich wiederum einem Protokoll
einer Besprechung zwischen BGR und BfS
vom 30. Juni 1993 unter MAT E 9, Band 54,
Paginierung 335 bis 341; denn da heißt es:

Ein Umfahren der Bereiche der Kir-
chengemeinden ist aus bergtechni-
scher Sicht unproblematisch, aber
aus geologischen Gründen nicht mit
dem bisherigen Konzept vereinbar.
... Darüber hinaus weist BGR da-
rauf hin, daß beim Umfahren gegen
das in den Sicherheitskriterien der
RSK enthaltene Minimierungsgebot
(Hohlraumminimierung) verstoßen
wird. ... Die Eignungshöffigkeit ist
gemindert. Die Abweichung von der
einvernehmlich festgelegten Vorge-
hensweise bei der Erkundung wird
als problematisch angesehen.

Können Sie sich an dieses Vorgehen oder
an die Diskussion erinnern? Hat man dann
denn irgendwie eine Lösung gefunden, mit
diesem Problem umzugehen?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. An die Dis-
kussion kann ich mich erinnern, aber auf
jeden Fall: Von der bergbaufachlichen Seite
wurde ein solches Vorgehen der Umfahrung
abgelehnt.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Wa-
rum?

Zeuge Gert Wosnik: Wir haben ja für die
Planung eines möglichen Endlagers - - Bit-
te - - Ich hab ja mal dieses sogenannte spe-
kulative Endlagerbergwerk im Jahre 1988
entworfen, und da waren auch gewisse Vor-
gehensweisen festgelegt. Es wurden Ab-
stände von den Salzstockgrenzen festgelegt
und Abstände zu den für die Endlagerung
ungeeigneten Schichten wie Anhydrit- und
die Carnallit-Flöze, und da man ja den Salz-
stock - -

Es gab zwar einen schönen Schnitt, in
den ich auch dieses Bergwerk eingezeichnet
habe, aber der besteht aus sehr großen Tei-
len reiner Geofantasie. Auf jeden Fall muss
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man damit rechnen - - Ich habe ja vorhin den
Ausspruch schon erwähnt: Vor der Hacke ist
es duster. Man muss damit rechnen, dass
man eben in Situationen kommt, wo diese
Umfahrung nicht wirkt. Auf jeden Fall ist die
Chance, eine vernünftige Umfahrung zu ma-
chen, sehr gemindert, wenn ich das tue.
Deshalb war seitens - - also zumindest von
meiner Seite ein solches Vorgehen abge-
lehnt.

Aber das war ja auch alles in ferner Zu-
kunft. Wir haben uns ja bei den ganzen Ar-
beiten, bis ich in Pension ging, lediglich im
Erkundungsbereich 1 aufgehalten, sodass für
die Lösung dieser Fragen und die endgültige
Diskussion dieser Fragen noch viel Zeit war.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Aber ich finde genau eben dieses, also Ihre
Kritik oder Ihre Zweifel, Ihre Fragen, auch in
den Akten. Unterlagen aus einer Bespre-
chung am 20.01.1997 des BMU mit dem BfS
und der DBE: In diesem Zusammenhang
haben Sie diese Zweifel geäußert. Das ist
das Protokoll vom 31.07.97 über eine Be-
sprechung der eben genannten Institutionen
in Bonn am 20.01.1997 betreffend das Er-
kundungsbergwerk in Gorleben, und da ist
aufgeschrieben - ich zitiere -:

… daß es möglich sein werde, im
nordöstlichen Bereich zu erkunden,
ohne Bereiche mit alten Salzrech-
ten in Anspruch nehmen zu müs-
sen. Beispielsweise sei nicht aus-
zuschließen, daß man bei der Auf-
fahrung der Strecke in Bereichen
mit bergfreiem Salz auf den Haupt-
anhydrit stoße, den man nach der
bisherigen Konzeption eigentlich
nicht habe durchörtern wollen. Ab-
solut sichere Aussagen darüber, wo
der Hauptanhydrit verlaufe, seien
nicht möglich, das sei Geophanta-
sie.

Das ist das, was Sie eben auch gesagt hat-
ten.

Dahingegen hat der Zeuge Henning Rö-
sel in der Ausschusssitzung hier bei uns im
Untersuchungsausschuss am 10.11.2011
gesagt, dass aus seiner Kenntnis sein dama-
liger Kollege Wosnik - Sie - als Bergmann
eine Äußerung dahin gehend getätigt hatte,
dass er, Wosnik, im Diskussionsprozess eine
Zeit lang die Auffassung vertreten hatte, dass
dies, nämlich eine Beschränkung der Erkun-
dung auf die dem BfS derzeit zugänglichen
Bereiche im Nordosten des Salzstocks, eine

Konzeptänderung sei. Und dazu sagte Herr
Rösel:

Diese Auffassung hat er nach mei-
ner Kenntnis später revidiert. Er hat
zwar Bedenken weiter geäußert
oder auf Risiken hingewiesen, aber
er hat die Vorgehensweise nach
Nordosten ... dann später nicht
mehr infrage gestellt.

Meine Frage geht jetzt in eine doppelte
Richtung. Einmal: Haben Sie weiter Zweifel
gehabt - wenn nein: Warum nicht? - an der
Konzeptänderung? Und was hat Sie letzt-
endlich dazu gebracht, entweder an der Auf-
fassung festzuhalten oder eben eine andere
Auffassung zu haben?

Zeuge Gert Wosnik: Also, ich habe mei-
ne Haltung nicht geändert, und ich war zu
dem Zeitpunkt, den Sie da eben zitiert ha-
ben, 1997, nicht mehr im Dienst. Ich habe
nämlich den Dienst so früh es ging, mit Voll-
endung meines 62. Lebensjahres - das gab
ja das Beamtenrecht damals her - - habe ich
meine Versetzung in den Ruhestand bean-
tragt. Ich habe mich dann auch in keiner
Weise mehr um irgendwelche Konzepte oder
so gekümmert, sondern ich habe mich völlig
aus den Diskussionen oder sonstigen Dingen
rausgehalten. Ich hatte auch keine Kontakte
mehr zum BfS, oder ich habe auch Gorleben
nicht mehr befahren.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ich
würde jetzt gern fragen, warum, will aber
gleich darauf hinweisen, dass selbstver-
ständlich, wenn Sie sagen: „Das waren rein
private Gründe“, dann das rein private Grün-
de sind, überhaupt gar keine Frage. Das
steht dem Ausschuss auch nicht zu, Sie da-
nach zu fragen. Wenn es aber dienstliche
Gründe gewesen sein sollten, dann würde
ich Sie eben doch gerne danach fragen.

Zeuge Gert Wosnik: Nun, mit der Nicht-
erkundung - - Also, mit der Kirchengemeinde
dieses Dreiecks, das ist noch eine Sache;
das hätte man bei näherer Untersuchung und
Ranfahren sehen können, ob man vielleicht
doch hätte umfahren können. Aber das war
eben sehr unsicher. Aber dass man auch
den westlichen Teil des Salzstocks nicht
mehr untersuchen wollte, hätte natürlich
dazu geführt, dass da auch kein Endlager
hätte errichtet werden können. Wenn man
sich mal unsere Planung von damals, also
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das schon genannte spekulative Endlager-
bergwerk, mal vornimmt, so hat es natürlich
beide Flügel des Salzstocks erfasst. Wir ha-
ben nicht umsonst die Schächte in die Mitte
des Salzstockes gesetzt. Es waren eben
nicht jetzt rein bergmännische - - Sondern
von Untersuchungen, die sich mit den Aus-
wirkungen von wärmeentwickelnden Abfällen
auf die Schächte usw. befasst haben, war
festgesetzt worden, dass eine Minimierung
der Beanspruchung der Schächte dadurch
erfolgen konnte, dass man eben beidseitig
der Schächte solche Felder angelegt hätte.
Es hat sich zwar ergeben in einem Fall - - Es
wurde anhand dieses spekulativen Endla-
gerbergwerkes die Beeinflussung der
Schächte zwar schon mal betrachtet, aber
ich weiß jetzt nicht genau, ob da schon - - Ich
vermute und meine, dass nur eine einseitige
Beeinflussung betrachtet wurde. Und es
wurde als machbar aufgrund dieser gegebe-
nen Abstände usw. angesehen.

Aber es wäre auf jeden Fall eine Minimie-
rung gewesen, wenn man auch in dem ande-
ren Flügel des Salzstocks solche Felder an-
gelegt hätte, und das wäre dann natürlich
nicht möglich gewesen. Es hätte also sehr
intensiv noch mal geprüft werden können, ob
eine solche Möglichkeit - und das wird ja
wohl in Zukunft auch eventuell zu prüfen
sein - überhaupt gegeben ist. Das Berg-
werk - - Also, die Auswirkungen müssten neu
überdacht und überprüft werden, wenn nur
einseitig das Endlager errichtet wird.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Und
Sie sind frühzeitig aus dem Dienst ausge-
schieden, weil?

Zeuge Gert Wosnik: Bitte?

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Und
warum sind Sie jetzt frühzeitig aus dem
Dienst ausgeschieden? Wenn Sie das noch
einmal benennen könnten?

Zeuge Gert Wosnik: Ja, es war ein
Grund, weil man eben von dem meiner Mei-
nung nach vorhandenen - - Das müsste man
noch mal nachprüfen, ob wirklich die bergge-
setzlichen Regelungen so waren, dass man
die Grundabtretung auch für die Aufsuchung
durchführen konnte; aber ich gehe davon
aus, dass es so war. Dass man da den Ver-
such gar nicht gemacht hat, das hat mich
dazu bewogen, bei der ganzen Angele-
genheit nicht mehr weiter mitzumachen. Aber

es gab auch noch weitere Gründe. Aber das
war einer.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Gut,
dann will ich das erst mal - - Wollen Sie die
anderen nicht wirklich nennen? Also, wenn
es private Gründe waren - noch mal -, dann
interessiert das den Ausschuss nicht, soweit
es Gründe waren, die im Zusammenhang mit
diesem Projekt stehen, dann schon.

Zeuge Gert Wosnik: Es ging um das
ganze Betriebsklima beim BfS. Ich weiß
nicht, ob man so was sagen kann, Mobbing
oder so, das geht vielleicht ein bisschen zu
weit. Aber es gab eben verschiedene Ver-
haltensweisen, durch die ich mich beschwert
fühlte, und da wollte ich lieber, sobald - - Es
war eben das Glück, dass ich das Alter er-
reichte, und ich konnte gehen, und ich
brauchte mich dann nicht mehr irgendwie
weiter zu ärgern oder was.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Gut,
Herr Wosnik, danke schön. Das soll es als
einführende Frage von mir gewesen sein. -
Jetzt geht das Fragerecht an die Unionsfrak-
tion. Bitte schön.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Was war
denn Ihre Aufgabe Ende 1997 im BfS?

Zeuge Gert Wosnik: Also, ich war ver-
antwortlich, ich war vom - - Es ist so: Im
Berggesetz muss die PTB oder früher das
BfS - - Es war ja der Unternehmer nach Bun-
desberggesetz und war verpflichtet, mit Be-
triebsplanverfahren Genehmigungen einzu-
holen usw., für Sicherheit und Ordnung im
Betrieb zu sorgen. Und es war in den berg-
gesetzlichen Regelungen festgelegt, wenn
die sogenannte geborene verantwortliche
Person, in diesem Fall der Präsident von erst
PTB oder später der BfS, nicht Bergbaufach-
kunde hat, dass diese Person verpflichtet
war, eine bergbaufachkundige Person mit
der Leitung und Durchführung der ganzen
Arbeiten zu beauftragen, damit alle bergge-
setzlichen Sicherheitsvorschriften usw. ein-
gehalten werden. Ich war also diese Person
für sämtliche Projekte, die im Verantwor-
tungsbereich des Bundes durchgeführt wur-
den. Und außerdem war ich nach Geschäfts-
verteilungsplan mit der Führung der Be-
triebe - da gilt auch jetzt hier meinetwegen
bei der Erkundung das hydrogeologische
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Untersuchungsprogramm und so alles; das
zählte alles als Bergbaubetrieb - - Die Füh-
rung der Betriebe war also in meinem Ge-
schäftsverteilungsplan festgelegt, außerdem
die Planung auf dem Gebiet der Endlage-
rung. Deshalb auch zum Beispiel, dass ich
dieses spekulative Endlagerbergwerk ent-
worfen habe, das entsprach meinen Zustän-
digkeiten.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja, es
wäre ganz schön, wenn wir wüssten, wo das
ist. Das würde, glaube ich, helfen. Aber gut.

Zeuge Gert Wosnik: Es ist zum Beispiel
veröffentlicht in dieser - -

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Nein, ich
meine, wo der Ort ist, der spekulative. Das
würde helfen, glaube ich, im Augenblick.
Kann das sein?

Zeuge Gert Wosnik: Das war natürlich
auf Gorleben zugesehen. Als ich mich bei
der PTB beworben habe, war es sowieso
festgelegt. Das ist ja vorher geschehen, be-
vor ich da eingestiegen bin, dass der Salz-
stock Gorleben erkundet werden sollte. Und
die bis dahin durchgeführten Erkundungen - -
Darüber liegen ja zum Beispiel die verschie-
denen Zwischenberichte für die hydrogeolo-
gischen Erkundungen und für die Salzstock-
bohrungen vor. In diesen Zwischenberichten
hat sich ja schon ergeben, dass von dieser
Seite her, also vom Deckgebirge und von der
Hydrogeologie usw., die Eignung des Salz-
stockes nicht infrage gestellt wurde. Das
heißt, die Eignungshöffigkeit, wie wir das
nannten, war weiterhin gegeben. Und des-
halb war ja dann auch der Vorschlag der
PTB an die Bundesregierung, nun die unter-
tägige Erkundung durchzuführen; denn eine
endgültige Aussage ist natürlich erst zu täti-
gen, wenn diese Erkundung durchgeführt
wurde.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Weil es
eben vor der Hacke duster ist, genau.

Zeuge Gert Wosnik: Ja, eben.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Aber die
Geschichte der 83, dass man in die untertä-
gige Erkundung eingestiegen ist, das haben
Sie schon richtig gefunden?

Zeuge Gert Wosnik: Ja, ja. Das ist ja das
Ergebnis - - Oder: Das ist ja auch im zu-
sammenfassenden Zwischenbericht über die
Erkundung festgestellt.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Genau.

Zeuge Gert Wosnik: Und entsprechend
hat ja die DBE -

Reinhard Grindel (CDU/CSU): PTB.

Zeuge Gert Wosnik: - PTB - auch an die
Bundesregierung berichtet und vorgeschla-
gen, die untertägige Erkundung nun zu be-
ginnen. Dem wurde ja erstmals auch gefolgt.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): So ist das
dann auch geschehen. Sie haben gerade
gesagt, Sie sind dann bergfachlich zugeord-
net worden, weil der Präsident des Bundes-
amtes keine bergfachlichen Kenntnisse hat-
te. Das heißt, Sie haben den Präsidenten
praktisch beraten?

Zeuge Gert Wosnik: Nicht nur beraten,
ich musste die Verantwortung für die berg-
baulichen Sachen übernehmen.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja. Wer
war der Präsident damals?

Zeuge Gert Wosnik: Also, bei der PTB
war es Herr Kind. Allerdings, die PTB hatte ja
ein Präsidium: Präsident, Vizepräsident und
Mitglied des Präsidiums, und der Vizepräsi-
dent war derjenige, der sich um die Endlage-
rung besonders kümmern musste, also in der
internen Verteilung beim Präsidium. Aber der
Präsident war natürlich die geborene verant-
wortliche Person. Aber der Vizepräsident
stieg natürlich sofort in diese Sparte ein.
Aber der hatte eben auch keine Bergbau-
fachkunde.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Das war
Herr Rösel dann?

Zeuge Gert Wosnik: Nein, nein. Das war
Herr Schrader. Herr Rösel war ein Jurist bei
uns in der Anfangszeit - -

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Beim BfS
dann später?
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Zeuge Gert Wosnik: Er wurde dann beim
BfS später Vizepräsident.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Genau.

Zeuge Gert Wosnik: Das ist aber erst
nach 1990 gewesen.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja, aber
Sie waren doch bis -

Zeuge Gert Wosnik: Ich war bis 97, in
der Zeit - -

Reinhard Grindel (CDU/CSU): - 97 noch
dabei.

Zeuge Gert Wosnik: Ja, ja.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Und Herr
Rösel hat Sie gemobbt? Der hat hier so ei-
nen ganz friedlichen Eindruck gemacht.

Zeuge Gert Wosnik: Das habe ich nicht
gesagt, dass er mich gemobbt hat.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ach so.
Aber Sie waren - -

Zeuge Gert Wosnik: Mit Herrn Rösel -
aber das sind ja private Dinge hier - -

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja, das
Private ist manchmal auch politisch. Das
kommt ein bisschen drauf an.

Zeuge Gert Wosnik: Herr Rösel war ja
ein alter Kollege von mir.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja.

Zeuge Gert Wosnik: Wir haben beide
schon 77 in derselben Abteilung zusammen-
gearbeitet, er als Jurist, ich als Bergmann.
Ich habe da nie irgendwelche Schwierigkei-
ten gehabt.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Schön.
Der war ja nun Vizepräsident. Wer war Prä-
sident denn damals in der Zeit?

Zeuge Gert Wosnik: Herr Kaul war der
Präsident vom BfS.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Mit dem
hatten Sie kein gutes Verhältnis? Ging so?

Zeuge Gert Wosnik: Da konnte ich nicht
so den richtigen persönlichen Kontakt krie-
gen.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Mich
würde mal interessieren, weil natürlich paar
rechtliche Kenntnisse auch schon dazu ge-
hören, die Frage: nordöstlicher Bereich und
südwestlicher Bereich. Sie sprechen immer
von einer Grundabtretung. Was meinen Sie
damit?

Zeuge Gert Wosnik: Im Berggesetz ist - -

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Was ist
der Unterschied zwischen Grundabtretung
und Enteignung oder Übereignung?

Zeuge Gert Wosnik: Die Grundabtretung
ist eine Art Enteignung. Bei der Grundabtre-
tung hat sich ja hauptsächlich - - Wir haben
ja sehr viele Grundabtretungsverfahren
durchgeführt bei Bohrungen; denn es haben
ja viele Grundstückseigentümer schon bei
den Bohrungen ihre Zustimmung verweigert,
und da mussten wir diese Verfahren durch-
führen. Es ist hier auch irgendwo angegeben,
wie viele Verfahren das waren. Es war also
ein sehr erheblicher Anteil, wo diese Verfah-
ren durchgeführt werden mussten. Das war
Stand der Technik.

Schwierig oder strittig war dann, ob auch
die Aufsuchung im Salzstock selbst mit der
Grundabtretung geregelt werden konnte.
Meiner Meinung nach steht es in dem ent-
sprechenden Paragrafen des Berggesetzes.
Ich habe ihn jetzt nicht, und ich müsste mich
sehr irren, wenn es da nicht steht. Aber an-
scheinend hat - ich weiß ja - auch die Bun-
desregierung Bedenken gehabt, das durch-
zuführen; denn man muss ja eventuell damit
rechnen, dass das letztendlich vor dem Bun-
desverfassungsgericht landet.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ganz ge-
nau.

Zeuge Gert Wosnik: Das waren vielleicht
die Bedenken. Ja.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja, nicht,
weil es beim Bundesverfassungsgericht lan-
det, sondern weil man dort unterliegen könn-
te, und unterliegen kann man da, wenn eine
Enteignung nicht dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz entspricht, das heißt, ein mil-
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deres Mittel da nutzbar wäre. Haben Sie das
mal in der Diskussion gehört damals, diese
Überlegung?

Zeuge Gert Wosnik: Ich bin kein Jurist,
und die Gründe, weshalb man auf die
Grundabtretung verzichtet hat, sind mir nicht
klar.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Haben
Sie mal die Überlegung wahrgenommen,
dass man - ich versuche es jetzt mal laien-
haft auszudrücken - sagt, also, ein milderes
Mittel wäre, dass erst mal da angefangen
wird mit der Erkundung, wo man die Rechte
hat, und erst mal sieht, ob das, was man da
hat, überhaupt ausreicht, bevor man in den
Bereich vordringt, wo man die Rechte noch
nicht hat und vielleicht enteignen müsste?

Zeuge Gert Wosnik: Gut, aber ich habe
von solchen Überlegungen nichts gehört,
sondern ich habe nur davon gehört, dass
man die Erkundung dieses einen Salzstocks
oder der einen Hälfte bleiben lassen will.
Mehr ist mir nicht zu Ohren gekommen. Also,
von solchen Überlegungen, dass man erst da
erkunden wollte und dann vielleicht doch
noch das machen wollte - - Das hätte zwar
auch unser Erkundungskonzept geändert -
denn da war ja eine gewisse Reihenfolge der
einzelnen Erkundungsbereiche vorgesehen -,
aber von solchen Überlegungen habe ich
nichts gehört. Sondern für mich war nur klar:
Man will den südöstlichen Teil nicht erkun-
den.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja, aber
die Frage war ja: Warum? Also, das wundert
mich jetzt ein bisschen. Die Überlegung,
dass man sagt: „Wir kriegen die Enteignung,
die wir machen müssten, nicht durch, wenn
wir nicht das mildere Mittel, also diese an-
dere Vorgehensweise, erst einmal machen“,
das ist ja ein Argument oder eine Überle-
gung, die sich hören lässt.

Zeuge Gert Wosnik: Gut, aber ich bin
kein Jurist. Und für mich war das eben ein
Verzicht auf eine Möglichkeit, die ich im Ge-
setz gegeben sah. Aber das ist natürlich
meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich
bin Bergmann, kein Jurist.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja, das ist
völlig in Ordnung, und das müssen Sie auch
gar nicht thematisch durchdringen können.

Es ist ja nur so, dass, wenn jemand an-
dere Entscheidungen trifft, bei denen diese
juristischen Überlegungen eine Rolle spielen,
das ja nicht heißen muss, dass er Ihre fach-
lichen Überlegungen nicht wertschätzt, son-
dern dass er eben sagt: Fachlich wäre das
ganz schön, wenn ich sozusagen nur berg-
männisch und ingenieurmäßig vorgehen
müsste, ich habe aber auch die rechtliche
Seite zu sehen. - Insofern ist natürlich die
Frage schon nicht ganz unwichtig, dass man
sagt: Wir werden möglicherweise - jedenfalls
ist das Risiko sehr groß - mit einer Enteig-
nung scheitern und müssen deshalb erst
einmal da beginnen, wo wir die Rechte ha-
ben. - Noch mal die Frage: Wenn man im
Nordosten anfängt und danach möglicher-
weise mit Enteignungen im Südwesten wei-
termacht, ist das denn ein so großer Unter-
schied, als wenn man beides gleichzeitig
erkundet?

Zeuge Gert Wosnik: Wie gesagt, es hät-
te unser Konzept geändert; denn wir hatten
vorgesehen in dem Erkundungskonzept,
dass eben parallel - - Wir gingen damals ja
auch von - ich weiß nicht - vielleicht etwas
übertriebenen zeitlichen Vorstellungen aus.
Wir hatten eigentlich den Auftrag, so schnell
wie möglich die Erkundung vorzubringen.
Das wäre natürlich dann in dieser Weise
nichts mehr geworden. Aber solange dieser
Auftrag bestand - - Es hat ja auch zu dieser
Zeit, als ich noch im Dienst war, keiner an
dem Konzept selbst - - Es konnte ja noch
nicht durchgeführt werden. Wir waren ja noch
gar nicht so weit. Das war alles noch Zu-
kunftsmusik, und das wäre sowieso erst spä-
ter eingetreten. Aber ich habe mich eben aus
dem Staub gemacht, um in eine solche Si-
tuation gar nicht erst reinzukommen.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ist es
denn so, dass Sie sagen würden, auch mit
dem Wissen von heute, wie groß die Menge
ist, die eingelagert werden müsste, dass es
völlig undenkbar ist, dass das, was wir im
Nordosten haben, nicht dann doch ausrei-
chen könnte?

Zeuge Gert Wosnik: Nein, keinesfalls.
Als ich dieses spekulative Endlagerbergwerk
entworfen habe, ging ich nicht von irgend-
welchen Abfallmengen aus, sondern ich ha-
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be da versucht, sämtliche Teile, die eventuell
im Salzstock brauchbar wären, dafür zu nut-
zen. Dass natürlich nach der heutigen Situa-
tion, wo ja die Abfallmengen sehr, sehr viel
geringer geworden sind, das auf keinen Fall
so gekommen wäre, weil man so einen gro-
ßen Salzstock gar nicht braucht, das ist klar.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Welches
Verhältnis hatten Sie damals zu Herrn
Dr. Röthemeyer? Haben Sie dem vertraut?

Zeuge Gert Wosnik: Bitte?

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Welches
Verhältnis hatten Sie zu Herrn Dr. Röthe-
meyer? Haben Sie dem ein gewisses Ver-
trauen - -

Zeuge Gert Wosnik: Das war ja mein di-
rekter Vorgesetzter.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja, des-
wegen frage ich ja.

Zeuge Gert Wosnik: Nein, nein, also da
gab es keine Schwierigkeiten.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Keine
Schwierigkeiten. Aber der Röthemeyer hat
doch am Schluss auch vor dem Hintergrund
dieser rechtlichen Überlegungen, von denen
ich gesprochen habe, der schrittweisen Er-
kundung zugestimmt, oder nicht?

Zeuge Gert Wosnik: Das weiß ich nicht.
Zu dem Zeitpunkt war ich dann nicht mehr
da. Was eben vorgelesen wurde von 97, da
war ich ja schon in Pension.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wann
sind Sie denn ausgeschieden, ganz genau,
in welchem Monat?

Zeuge Gert Wosnik: Zum 31. März 1997.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Zum
31. März schon?

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Da haben
Sie aber schnell aufgegeben - sozusagen.
Die Diskussion mit diesem Schreiben oder
der Stellungnahme von Herrn Thomauske
war ja im Februar 97.

Zeuge Gert Wosnik: Ich kenne diese
Diskussion nicht.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Und Herr
Röthemeyer, der Ihnen ja nun großes Ver-
trauen geschenkt hat, oder auch Herrn Rö-
sel, mit dem Sie gut konnten, hat gesagt auf
Seite 22 des Stenografischen Protokolls sei-
ner Vernehmung hier:

Ich halte es für grundsätzlich mach-
bar. Ich bleibe aber bei meinen Be-
denken. - Und wir haben gesagt:
Jawohl, wir respektieren deine Be-
denken und werden sie jeweils
nach Situation der Erkundung im-
mer wieder bewerten.

War nicht doch im Grunde genommen die
Möglichkeit bei der schrittweisen Erkundung,
im Kern unter bergfachlichen Gesichtspunk-
ten zu den gleichen Ergebnissen zu kom-
men, wie Sie sie immer vertreten haben?

Zeuge Gert Wosnik: Aber, wie gesagt,
diese Diskussionen sind mit mir nie geführt
worden.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Frau Möller, wo ist das Problem?

Kornelia Möller (DIE LINKE): Frau Vor-
sitzende, könnten Sie bitte Herrn Grindel
fragen, in welcher Art und Weise es relevant
für den Untersuchungsauftrag ist, ob der
Zeuge schnell die Flinte ins Korn wirft, wann
er aufgehört hat? Das ist eine Bewertung, die
Sie da vornehmen. Ich finde das nicht zuläs-
sig; ich finde das überhaupt nicht in Ordnung.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wie Sie
das finden, Frau Möller - - Darf ich?

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Nein, ich bin angesprochen worden; von
daher würde ich auch gerne selber antwor-
ten. Das kann ich nämlich.

Frau Möller, die Frage, wie denn das Be-
triebsklima war, wie der Umgang mit den
Bedenken war, die der Zeuge geäußert hat,
ist tatsächlich eine, die in hohem Maße rele-
vant ist.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU):
Ganz genau!)

Von daher lasse ich diese Fragen auch zu.
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Kornelia Möller (DIE LINKE): Aber nicht
die Aussage, dass er schnell aufgegeben
hätte. Das ist doch eine Bewertung von
Herrn Grindel.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Auch das lasse ich zu im Rahmen der Befra-
gung. Wir können uns ja gerne intern noch
mal darüber unterhalten, ob das so in Ord-
nung ist oder nicht. Ich würde diese Frage
jetzt zulassen. Wenn Sie dagegen einen
Antrag stellen, dass die Nichtzulässigkeit
erklärt werden würde, würden wir das im
Rahmen einer Beratungssitzung beraten.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Also,
Frau Möller - -

Kornelia Möller (DIE LINKE): Nein, Herr
Grindel, ich bin dran. Da ich nicht die Mehr-
heit habe bzw. als Opposition reicht es mir,
Herrn Grindel darauf hingewiesen zu haben.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wissen
Sie was? Ihre Hinweisung können Sie sich
sonst wo hinstecken. Wenn der Kollege - -

(Zurufe)

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herr Kollege Grindel!

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wenn der
Zeuge - - Nein, weil Frau Möller kann sich - -

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Nein. Ich rüge ausdrücklich diese Aus-
drucksweise. Wenn Sie möchten, können wir
darüber intern diskutieren. Möchten Sie das
gerne? Wenn Sie das nicht möchten, dann
fahren Sie bitte einfach nur fort mit der Be-
fragung.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wenn der
Zeuge sagt, er sei gemobbt worden - - Das
Wort „Mobbing“ fiel. Das setzt ja einen ge-
wissen Prozess voraus von dem, was man
sozusagen an Leistungen - in Anführungs-
strichen - von Mobbing erfordert. Und wenn
es aber doch so ist, dass er ja erst am
31. Januar 1997 seine Stellungnahme zu
den Schreiben von Herrn Thomauske abge-
geben hat, aber schon Ende März in vorzeiti-
gen Ruhestand gegangen ist, also der An-
trag auch früher gekommen ist, dann ist die
Frage, was in der Zwischenzeit alles passiert
ist oder welche Gründe und Überlegungen

noch eine Rolle gespielt haben mögen, na-
türlich hochrelevant. Das setzt schon eine
gewisse, doch auch längeren - -

Dass man fachlich diskutiert, das haben
wir in diesem Ausschuss an verschiedensten
Stellen doch diskutiert. Deswegen ist der
Hinweis darauf zum Beispiel - - Die Stellung-
nahme Röthemeyer auf Grundlage dessen,
was Herr Wosnik auch geschrieben hat, der
ja von Herrn Röthemeyer aufgefordert wor-
den ist, Stellung zu nehmen, die stammt vom
27. März, also nach dem Zeitpunkt, zu dem
denklogischerweise der Zeuge schon seinen
einstweiligen Ruhestand beantragt hatte.

Insofern würde ich Sie gern fragen wollen:
Ist es richtig, dass Sie ja die Stellungnahme
zu dem Papier von Herrn Thomauske nicht
selber, sondern auf einen handschriftlichen
Vermerk von Herrn Röthemeyer hin erstellt
haben - Ihre Stellungnahme?

Zeuge Gert Wosnik: Also, wann soll ich
die Stellungnahme abgegeben haben? Die
ist mir nicht bekannt.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Sie haben
am 31. Januar 1997 - das ist von Wosnik
unterschrieben - etwas zur Erkundung des
Salzstocks Gorleben zu Papier gebracht.

(Dem Zeugen werden Unterlagen
vorgelegt)

Zeuge Gert Wosnik: Ach so. Das war auf
Aufforderung von Herrn Röthemeyer, ja.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Genau,
ja. Das habe ich doch gerade gesagt. Auf
Aufforderung von Herrn Röthemeyer haben
Sie das zu Papier gebracht.

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Herr
Röthemeyer selber hat seine Position gegen
das, was Herr Thomauske aufgeschrieben
hat, erst am 27. März überhaupt auf den
Weg gebracht. Der war ja sogar Ihrer Auffas-
sung, hat zumindest wesentlich Ihre Auffas-
sung sich zu eigen gemacht. Warum haben
Sie denn Veranlassung gesehen, schon vor-
her, obwohl er sich ja - also Ihr Vorgesetz-
ter -, seine Auffassung, die Ihre war - - vor-
zeitig - das meinte ich damit - den Schritt in
den einstweiligen Ruhestand angetreten?
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Zeuge Gert Wosnik: Ich habe die Ver-
setzung in den einstweiligen Ruhestand
schon ein Jahr, bevor ich tatsächlich versetzt
werden konnte, beantragt.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Vielen
Dank. - Frau Möller, da sehen Sie, wie man-
che Dinge sich auch zum Besseren wenden
können. Also, wann haben Sie das bean-
tragt?

Zeuge Gert Wosnik: Anfang 1996 habe
ich die - -

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Anfang
1996.

Zeuge Gert Wosnik: Aber natürlich mit
dem Datum zum 31.03.97.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Gut. Aber
das hatte mit der Auseinandersetzung von
Herrn Thomauske -

Zeuge Gert Wosnik: Nein.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): - und der
ganzen Diskussion, die es dort gegeben
hatte, nichts zu tun?

Zeuge Gert Wosnik: Nein, aber das hat-
te natürlich schon damit zu tun, dass bekannt
geworden war - wie, weiß ich jetzt nicht -,
dass eben auf die Untersuchung des halben
Salzstockes verzichtet werden konnte. Das
hat mich dazu gebracht, zu sagen: Gut, dann
macht es alleine.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ja, aber
gut. Sie haben Anfang 96 den einstweiligen
Ruhestand bereits beantragt?

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Da war
doch zu dem Zeitpunkt aber die Vorgehens-
weise noch gar nicht - -

Zeuge Gert Wosnik: Da war bekannt
geworden, dass die Bundesregierung oder
das Bundesumweltministerium diese Erkun-
dung nicht durchführen wollte in dem Be-
reich.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wodurch
ist das Ihnen - -

Zeuge Gert Wosnik: Ich weiß nicht, das
ist kein Erlass oder was. Jedenfalls war es
bekannt: Wir machen nicht.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wodurch
war es Ihnen bekannt?

Zeuge Gert Wosnik: Ich weiß nicht. Wir
haben - - Es gab einige Diskussionen. Ich
habe dann auch mit den Juristen im BfS dis-
kutiert, also denen, die in unserer Abteilung
waren, und gesagt: Warum nicht, da kann
man doch, da gibt es doch diesen Paragra-
fen im Bundesberggesetz. - Und da wurde
mir aber gesagt: Das geht nicht.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Gut, aber
noch mal, um das zusammenzufassen: Am
27. Januar schreibt Herr Thomauske seinen
Brief. Daraufhin bittet Herr Röthemeyer Sie
um eine Stellungnahme. Die geben Sie ab
am 31. Januar 1997, eine kritische Stellung-
nahme. Ich stelle fest: Ihr Antrag, Sie in den
einstweiligen Ruhestand zu versetzen, hat
mit diesem Vorgang nichts zu tun.

Zeuge Gert Wosnik: Nein, nein.

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Danke
schön. - Keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Hat
die Union sonst noch weitere Fragen? - Herr
Dr. Paul.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Ja, vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Wosnik, nach
dem, was wir bisher gehört haben im Aus-
schuss, war es ja ein längerer Diskussions-
prozess, der schon im Jahr 1991/93 im BfS
auch mehr oder weniger intensiv geführt
wurde, ob man von der ursprünglich vorge-
sehenen parallelen Erkundung des Nordost-
und des Südwestteils auf eine sequenzielle,
nachgeschaltete Erkundung, zunächst Nord-
ost, dann Südwest, übergeht. Sie haben
gerade gesagt, schon zu dem Zeitpunkt, als
Sie den Antrag stellten - das heißt, das muss
denklogisch vor Anfang 1996 gewesen
sein -, -

Zeuge Gert Wosnik: Anfang 1996.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): - wäre
schon klar gewesen, die Bundesregierung
möchte von dieser parallelen Erkundung weg
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hin zu einer aufeinanderfolgenden Erkun-
dung.

Zeuge Gert Wosnik: Nein, sagen wir mal
nicht, die - - Klar war nur, dass die Bundes-
regierung nicht dieses eventuell mögliche -
wie gesagt, ich bin kein Jurist - Grundabtre-
tungsverfahren durchführen wollte. Mehr war
mir nicht bekannt. Also, irgendwelche
Umplanungen hat es bis dahin nicht gege-
ben, waren ja auch noch gar nicht erforder-
lich. Wie gesagt, wir waren im Erkundungs-
bereich 1. Das war auf jeden Fall weit in der
Zukunft, dass überhaupt die Notwendigkeit
erst bestand, den anderen Teil zu erkunden.
Das war ja noch lange nicht spruchreif.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Können
Sie uns heute noch sagen, wer Ihnen das
gesagt hat, dass die Bundesregierung jetzt
das nicht mehr vorhat? Oder wie sind Sie
darauf gekommen, dass dies so ist? War das
eine Besprechung, die im Ministerium, im
BfS stattgefunden hat? Oder wie habe ich
mir das vorzustellen?

Zeuge Gert Wosnik: Nein, vom Bun-
des - - Also, in einer Besprechung war es
sicher nicht, und ich kenne auch keine
schriftlichen Dinge, sondern es war so im
Gespräch mit Kollegen irgendwie gekom-
men. Aber es entsprach ja tatsächlich auch
der Wahrheit. Man wollte das ja dann nicht.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Nach den
Akten - das ist ja das, was wir hier im Aus-
schuss insbesondere lesen können - stellt
sich die Lage so dar, dass es einen Diskus-
sionsprozess gab, der dann Anfang 1997
einer Entscheidung zugeführt wurde, dass
das Ministerium nämlich einen Bericht vom
BfS angefordert hat, der dann am 23. Januar
1997 mit der Unterschrift von Herrn Tho-
mauske dem Bundesministerium vorgelegt
wurde. Dieser Bericht war dann auch abge-
stimmt mit BGR und DBE. Dort wurde dar-
gelegt, dass man eben von der parallelen auf
die sequenzielle Erkundung umsteigen
möchte.

Aus der Aktenlage heraus hat sich also
erst zu diesem Zeitpunkt die Entscheidungs-
situation ergeben. Das widerspricht natürlich
ein Stück weit dem, was Sie aus der Erinne-
rung sagen, nämlich dass das schon Anfang
1996 im Grunde genommen klar war. Dann
waren ja die ganzen Beauftragungen eigent-
lich überflüssig.

Zeuge Gert Wosnik: Nein, es war nicht
klar, sondern es wurde diskutiert. Und mir
wurde es als Tendenz der Bundesregierung
berichtet, dass eben darauf verzichtet wer-
den soll, dieses Verfahren anzuwenden.
Aber - wie gesagt - das war ja noch nicht
spruchreif, nur eben - - Und letztendlich wur-
de das ja auch so gemacht, was ich nicht
wollte. Die Befürchtungen waren nicht unbe-
gründet, sagen wir es einmal so.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Herr Rö-
sel - der ist ja Jurist - hat uns dargelegt, was
die juristischen Gründe waren: Weil es im
Bundesberggesetz eben keine Vorratsent-
eignung gibt; sondern das ist - wie der Kol-
lege Grindel schon gesagt hat - nach dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz so das letzte
Mittel, was man einsetzt, um einen Eigen-
tümer seiner Rechte zu berauben. Und in
den Gesprächen mit den niedersächsischen
Bergbehörden sei von dort immer signalisiert
worden: Vorratsenteignungen gibt es nicht.
Um konkret im Südwesten zu enteignen,
müsste nachgewiesen sein, dass eben die
Bereiche im Nordosten definitiv nicht ausrei-
chen. Ich meine, Sie sind kein Jurist, aber
wäre das für Sie eine plausible Erklärung
dafür, dass man von der parallelen Erkun-
dung auf die sequenzielle umsteigt?

Zeuge Gert Wosnik: Wie gesagt, von
diesen Plänen, tatsächlich umsteigen zu
wollen, kenne ich nichts. Da habe ich sicher-
lich nicht dran mitgewirkt. Meine Haltung war
klar.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank. - Damit geht das Frage-
recht jetzt an die SPD-Fraktion.

Ute Vogt (SPD): Danke schön. - Ich woll-
te nach Ihrer fachlichen Haltung als Bergbau-
fachmann fragen. Habe ich das richtig ver-
standen, dass Sie aus bergfachlicher Sicht
es für falsch hielten, eine einseitige Erkun-
dung nur im nordöstlichen Bereich zu ma-
chen, und dass es, wenn man allein nur ei-
nen Arm erkundet, praktisch schon nach-
teilige Auswirkungen auf das Gesamtgebilde
des Stocks hat?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. Unsere Pla-
nungen sahen ja vor, dass aufgrund der Er-
kundungsergebnisse das Endlager geplant
werden soll. Für die Planung des Endlagers



1. Untersuchungsausschuss 87
[62. Sitzung am 24.11.2011 - Sitzungsteil Zeugenvernehmung, I: Öffentlich] - Endgültig

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

hatten wir ja bestimmte Kriterien vorgelegt,
schon vorgesehen, und die wären nicht mehr
möglich gewesen, wenn ich eben nur den
halben Salzstock erkundet hatte. Dann
musste man diese Planung wirklich ändern.
Ob die Möglichkeit tatsächlich durchführbar
ist, das muss geprüft werden. Meiner Mei-
nung nach verschenkt man da gewisse Si-
cherheiten, die man gehabt hätte, wenn man,
wie ursprünglich vorgesehen, ein Endlager
eben so gestaltet hätte, dass auch beidseitig
der Schächte wärmeentwickelnde Abfälle
gelagert werden sollten.

Aber das ist auch kein bergmännisches
Problem, sondern das geht darauf zurück,
dass die Wärmeausbreitungsrechnungen, die
durchgeführt wurden, ergeben haben, dass
es günstig wäre, wenn man die Schächte
eben von beiden Seiten belastet.

Ute Vogt (SPD): Kann man sagen, das
war im Grunde eine wissenschaftlich-techni-
sche Erkenntnis, dass man den Schacht - -
Wenn Sie die Schachtpläne vor Augen ha-
ben: Da gibt es ja eine Nummerierung, die
auf der einen Seite 1, 3, 5, 7 hat und auf der
anderen Seite die geraden Zahlen.

Zeuge Gert Wosnik: Das waren die Er-
kundungsbereiche, ja.

Ute Vogt (SPD): Heißt das, dass man die
Erkundungsbereiche praktisch in der Rei-
henfolge erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 ge-
macht hätte?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. Es sollten ei-
gentlich - so steht es jedenfalls auch hier -
gleichzeitig vier Streckenvortriebe geführt
werden. Da wir ja jeweils zwei Parallelstre-
cken vorgefahren wären, hätte man praktisch
gleichmäßig den Salzstock erkundet.

Ute Vogt (SPD): Ich habe noch mal eine
Frage nach Herrn Thomauske, von dem
schon die Rede war. Sie kennen Herrn Tho-
mauske?

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Ute Vogt (SPD): Können Sie beschrei-
ben, wie Ihr Arbeitsverhältnis zu Herrn
Thomauske war?

Zeuge Gert Wosnik: Da hatte ich eigent-
lich - - Da gab es keine - - Also, ich unter-

stand Herrn Röthemeyer, und ansonsten
hatten meine Aufgaben mit denen, die Herr
Thomauske hatte, keine Berührungspunkte -
vielleicht doch Berührungspunkte, aber je-
denfalls waren keine intensiven Kontakte
notwendig.

Ute Vogt (SPD): Er hat uns vorhin ge-
sagt, dass sich eine bergbaufachliche Bera-
tung nur auf eine rein rechtliche Beratung
beziehen würde. Würden Sie das auch so
beschreiben, dass Sie praktisch als berg-
baufachlicher Fachmann nur rechtlich bera-
ten haben?

Zeuge Gert Wosnik: Nein, eigentlich ha-
be ich überhaupt nicht rechtlich beraten,
sondern ich musste die Verantwortung für die
Maßnahmen, für den Betrieb tragen. Und
wenn was - - Zum Beispiel: Das einzige
staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren,
das ich durchmachen musste, beruhte auf
dieser Verantwortung. Aber das ist eingestellt
worden, es ist also nichts passiert.

Ute Vogt (SPD): Okay. - Wenn wir noch
mal zurückgehen auf die Erkundungsmaß-
nahmen. Normalerweise werden die ja über
Betriebspläne bergrechtlich genehmigt. Sind
in diesen Betriebsplänen Begründungen
enthalten, warum die Erkundungsmaßnah-
men in dieser bestimmten Form ausgeführt
werden müssen?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. In den Be-
triebsplänen wurde nur festgelegt, wie die
Erkundung durchgeführt werden sollte.

Ute Vogt (SPD): Und wo wurden dann
die Punkte erfasst? Wo kann ich nachlesen,
welches die wissenschaftlich-technischen
Voraussetzungen sind, denen diese Erkun-
dung folgen soll?

Zeuge Gert Wosnik: Ich verstehe Sie
nicht, tut mir leid.

Ute Vogt (SPD): Die Erkundungsmaß-
nahme folgt ja bestimmten Erkenntnissen.
Und es gab die Vorgabe - das haben Sie
mehrfach gesagt -, dass man auf beiden
Seiten erkundet, praktisch gleichzeitig auf-
fährt.

Zeuge Gert Wosnik: Ja, aber die Wer-
tung der Erkundungsergebnisse sollte natür-
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lich erst erfolgen, wenn die gesamte Erkun-
dung durchgeführt wurde. Da sollte die Struk-
tur des Salzstockes klar erkannt werden.
Das, was wir bisher hatten, was wir vorher
hatten, was ich auch für das spekulative
Endlagerbergwerk genutzt habe, war ja - wie
gesagt - nur Geophantasie, natürlich beru-
hend auf Erkenntnissen, die man allgemein
in Salzstöcken usw. gefunden hatte. Auf den
Ergebnissen, die eben die paar - - Wir haben
ja vier Salzstockbohrungen durchgeführt, und
dann waren da noch die Schachtvorbohrun-
gen. Und dann haben wir auch noch in dem
oberen Bereich des Salzstockes mit den
sogenannten Salzspiegelbohrungen erkun-
det. Es waren also durchaus schon gewisse
Erkenntnisse über die Struktur des Salzsto-
ckes da. Um eine ordentliche Planung eines
Endlagers durchzuführen und überhaupt erst
einmal den Nachweis zu haben, ob nun der
Salzstock tatsächlich geeignet ist, musste
aber eben eine gründliche Erkundung durch-
geführt werden. Und diese Erkenntnisse
wollten wir ja mit Streckenbohrungen, mit
Erkundungsbohrungen gewinnen.

Ute Vogt (SPD): Das heißt, aus Ihrer
Sicht wäre für eine gründliche Erkundung
auch der südwestliche Teil erforderlich ge-
wesen?

Zeuge Gert Wosnik: Sagen wir mal: Un-
sere Planungen sahen das vor. Und es
müsste jetzt sehr intensiv nachgeprüft wer-
den, ob es auch mit dem halben Salzstock
geht. Die Möglichkeiten, die von manchen
Leuten als gefahrmindernd oder sinnvoll
angesehen wurden, dass man eben beidsei-
tig der Schächte wärmeentwickelnde Abfälle
lagert, die ist dann natürlich nicht mehr ge-
geben. Aber es muss dann eben nachgewie-
sen werden, ob die einseitige Belastung der
Schächte doch die Sicherheit gewährleistet.
Das kann ich nicht sagen. Das müssen dann
intensive Erkundungen - - Also: Dann müss-
ten nicht nur Erkundungen, sondern dann
müssten natürlich auch die ganzen Modell-
rechnungen, die man durchführen müsste,
durchgeführt werden.

Aber wir sind da noch in einem Stadium,
das eben noch sehr weit davor ist. Auf die
tatsächliche Entscheidung darüber, ob ge-
eignet oder ob nicht geeignet, müssen wir
noch lange warten.

Ute Vogt (SPD): Ja, das ist klar. - Jetzt
haben Sie aber doch selbst im Januar 97 in

sehr deutlicher Weise darauf hingewiesen,
dass Sie den Vermerk, den Herr Thomauske
verfasst hat, in der vorliegenden Form nicht
mitgezeichnet hätten. Da schreiben Sie - -
Sie haben das vorliegen?

Zeuge Gert Wosnik: Ja, aber ich habe
ihn noch nicht gelesen.

Ute Vogt (SPD): Ja, gut.

Zeuge Gert Wosnik: Das ist natürlich
schon ein bisschen lange her.

Ute Vogt (SPD): Ja. Vielleicht können wir
kurz unterbrechen, damit Sie den Vermerk
lesen können. Ich glaube, darauf werden
noch mehr Kollegen Bezug nehmen.

Zeuge Gert Wosnik: Ja, also der vom
31.01.?

Ute Vogt (SPD): 31.01.97. Der bezieht
sich auf ein Schreiben, das vorher von Herrn
Thomauske verfasst worden war.

Zeuge Gert Wosnik: Ja, entschuldigen
Sie. Wie gesagt, das ist natürlich - -

Ute Vogt (SPD): Lesen Sie es ruhig.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Al-
les okay. Lesen Sie erst mal, und sagen Sie,
wenn Sie fertig sind.

(Der Zeuge liest in ihm zuvor vorge-
legten Unterlagen)

Zeuge Gert Wosnik: Danke. Also ich
muss sagen: Ich habe damals schon eine
sehr gute Meinung gehabt,

(Heiterkeit)

die immer noch zutrifft.

Ute Vogt (SPD): Also, Sie würden auch
heute noch inhaltlich das bekräftigen, was da
steht?

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Ute Vogt (SPD): Mich wundert - das ha-
ben wir uns gefragt -: Sie schreiben ganz zu
Anfang, dass mit Ihnen das Schreiben von
Herrn Thomauske nicht abgestimmt war. Das
klingt jetzt in dem Schreiben hier etwas ver-
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stimmt. Können Sie sich noch an diese Si-
tuation erinnern? Waren Sie damals ver-
ärgert, oder gab es eine Diskussion darüber?
Gab es da eine kritische Auseinandersetzung
im BfS über das Thema?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. Über dieses
Schreiben, was da rausgehen sollte, wusste
ich ja nichts. Natürlich, als ich es dann gele-
sen habe, fand ich es eben fachlich so nicht
vertretbar, und deshalb dieser Vermerk. Aber
ich habe vorher das Schreiben nicht gekannt.
Das wurde mir dann erst später von Herr
Röthemeyer gezeigt. Aber da war es ja wohl
schon raus, soweit ich informiert bin.

Ute Vogt (SPD): Ja. - Haben Sie Ihre Be-
denken auch an anderer Stelle noch mal
vortragen können?

Zeuge Gert Wosnik: Nein.

Ute Vogt (SPD): Ist das vor allem dann
über Herrn Röthemeyer erfolgt?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. Das ist ei-
gentlich - - Ich will es nicht voll behaupten,
aber ich meine, das ist wohl die einzige
schriftliche Äußerung, die von mir da vorliegt,
weil ich da in keiner Weise eingeschaltet
wurde.

Ute Vogt (SPD): Jetzt ist der Herr
Thomauske dem Herrn Röthemeyer dann ja -
sagen wir es mal so - vor die Nase oder ne-
benan gesetzt worden. War das noch zu
Ihrer Zeit, oder ist das erst später gekom-
men?

Zeuge Gert Wosnik: Das ist mir nicht
mehr ganz klar. So deutlich - - Ich habe na-
türlich später auch von diesen Sachen ge-
hört; aber ich glaube beinahe, dass das zu
dem Zeitpunkt, als ich noch im Dienst war,
noch nicht der Fall war.

Ute Vogt (SPD): Ja, das kann sein, dass
das erst später ist.

Zeuge Gert Wosnik: Aber, wie gesagt,
das glaube ich nur. Das kann ich nicht mehr
so sagen.

Ute Vogt (SPD): Ich habe noch eine Fra-
ge zu dem Endlager als solches. Hat sich
durch die Erkundung selbst, so wie sie vor-

gesehen war, auch schon ein Stück Gestal-
tung des Endlagers ergeben? Kann man das
sagen, dass das Endlager auch ein Stück
gestaltet worden ist durch die Form, wie es
erkundet worden ist?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. Also, es gab
ja immer den Vorwurf, dass wir schon
90 Prozent des Endlagers mit dem Erkun-
dungsbergwerk machen. Das ist ja auch
höchstrichterlich bestätigt worden, dass das
so nicht der Fall ist. Ich musste zum Bei-
spiel - - Bei dem einen einzigen Mal, wo ich
wirklich vor den Richtertisch treten musste,
habe ich anhand dieses spekulativen Endla-
gerbergwerks und einem gleichen Schnitt
durch den Salzstock, in den ich nur die Er-
kundungsstrecken eingezeichnet hatte, dem
Gericht die Unterschiede klargemacht, dass
eben dieser Vorwurf, dass wir schon den Bau
des Endlagers vorwegnehmen, wirklich nicht
zutreffend ist.

Ansonsten stimmt es. Ich habe schon - -
Es ging ja auch immer um die Frage: Dürfen
denn die Schächte schon so groß sein?
Kann man die schon endgültig machen? Da
habe ich schon im Januar 1981 eine Stel-
lungnahme abgegeben, in der ich begründet
habe, dass man die Schächte gleich in dieser
Form niederbringen sollte und dass man die
Schächte im Falle einer Eignung des Salz-
stockes für ein Endlager auch als Endlager-
schächte benutzen sollte. Und es war auch
vorgesehen, die Erkundungsstrecken, soweit
es ging, als Abwetterstrecken für das Erkun-
dungsbergwerk zu benutzen. Solche Planun-
gen hatten wir natürlich.

Ute Vogt (SPD): Wenn jetzt der Salzstock
untersucht wird oder nur zum Teil untersucht
wird: Welche Risiken haben Sie gesehen,
wenn ein Teil des Salzstockes nicht unter-
sucht werden kann?

Zeuge Gert Wosnik: Wie gesagt, ich
sprach ja schon davon, dass Modellrechnun-
gen ergeben hatten, dass es günstig für die
Schächte wäre, wenn diese Belastungen
durch die Wärmeentwicklung von beiden
Seiten auf die Schächte zugehen; denn dann
heben sich die Belastungen gegenseitig
praktisch auf. Aber ich weiß nicht - - Es muss
untersucht werden, ob eben auch eine ein-
seitige Belastung bei den Abständen, die wir
vorgegeben haben, möglich ist. Es gibt dann
noch die Möglichkeit, dass man meinetwe-
gen - ich hatte seinerzeit einen Abstand von
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300 Metern festgelegt - diesen Abstand er-
weitert. Dann sind die Belastungen eines
Schachtes natürlich auch geringer. Aber das
müssen neue - - Unsere Planung, die wir
bislang so gemacht haben - das war ja keine
Vorplanung; ich weiß nicht, wie man das
nennen soll -, die hätte man so nicht durch-
führen können. Man musste neu planen, neu
bewerten.

Ute Vogt (SPD): Das heißt, es hätte dann
ein komplett neues Verfahren gebraucht?

Zeuge Gert Wosnik: Das Verfahren war
ja noch nicht eingeleitet. Das Verfahren
konnte ja erst eingeleitet werden, wenn der
Salzstock erkundet war. Und wenn man bloß
den halben Salzstock erkundet, ja, dann
muss man da eben neue Planungen ma-
chen.

Ute Vogt (SPD): Das heißt, Sie hätten,
wenn Sie geblieben wären, ein neues Modell
machen müssen?

Zeuge Gert Wosnik: Ja, also irgend-
jemand - das musste ich ja nicht sein - muss
das machen; ja, das ist klar.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Keine weiteren Fragen?

Ute Vogt (SPD): Nein, ich habe im Mo-
ment keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Keine weiteren Fragen; das ist wunderbar.
Die Fragezeit ist ohnehin erschöpft. Das
hatte ich nur nicht mitbekommen. - Dann
geht das Fragerecht an die FDP-Fraktion.
Bitte schön.

Marco Buschmann (FDP): Herzlichen
Dank, Frau Vorsitzende. - Guten Abend, Herr
Wosnik! Ich wollte auf eines zurückkommen,
was Sie uns gerade mitgeteilt haben. Sie
haben gesagt, es müsste intensiv geprüft
werden, ob es auch mit einem halben Salz-
stock geht. Das heißt, ich entnehme dem,
Sie sagen nicht: „Das ist per se unmöglich“,
oder: „Man verfügte damals oder heute über
die Daten, um zu sagen, dass das mit dieser
sequenziellen Prüfung nicht geht“, sondern
Sie sagen: „Man muss dann das, was man
an Daten vorfindet, auswerten, und erst dann

kann man eine Aussage treffen, ob die Eig-
nungshöffigkeit bestätigt wird oder nicht“?

Zeuge Gert Wosnik: Ja. Auf jeden Fall
ist das so. Es ist ja klar, dass die Mengen,
die Abfallmengen, gegenüber den damaligen
Planungen sehr stark gesunken sind. Wir
gingen ja von der Entwicklung der Kern-
krafttechnik usw. aus, und die liefern ja das
meiste an Abfällen. Das ist ja nun wesentlich
weniger. Also, dass es ein kleineres Endla-
ger auf jeden Fall machen kann, das ist klar.

Marco Buschmann (FDP): Das heißt al-
so: Das ist in jedem Fall ein sachlicher Grund
dafür, solche Überlegungen überhaupt mal
anzustellen. Das würden Sie auch so sehen?

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Marco Buschmann (FDP): Okay. - Dann
möchte ich noch mal darauf zurückkommen.
Es wird hinsichtlich dieser Aussage immer
wieder versucht, einen Gegensatz aufzu-
bauen zu dem, was Herr Thomauske vertritt.
Herr Thomauske hat uns heute im Aus-
schuss mitgeteilt, dass er der Ansicht sei,
dass man in der Tat erst sequenziell erkun-
den könne, dass man aber mit den Ergebnis-
sen in der ersten Sequenz, also sozusagen
in dem ersten Abschnitt, noch keine zwin-
genden Aussagen über andere Abschnitte
machen könne, aber dass man im Prinzip
erst mal das auswerten müsse, was man dort
findet, um dann zu überlegen, ob es sinnvoll
ist, weiter zu erkunden oder vielleicht sogar
abzubrechen. Wenn also die Ergebnisse im
ersten Abschnitt so desaströs wären, dass es
sich nicht mehr lohnt, weiterzumachen, müs-
se man abbrechen. Das hat er hier aus-
geführt. Ist das Ihrer Ansicht nach, auch vor
dem Hintergrund dessen, was Sie gerade
gesagt haben, eine vertretbare Haltung?

Zeuge Gert Wosnik: Wir hatten damals
sehr enge Terminvorgaben. Es war geplant,
den gesamten Salzstock so schnell wie mög-
lich zu erkunden. Aber wir wissen ja, wie es
letztendlich gelaufen ist. Wenn man sich
dann so viel Zeit gelassen hat, wie verstri-
chen ist, dann kann man natürlich auch sol-
che Überlegungen anstellen; denn dann
scheint der Termindruck ja nicht so groß
gewesen zu sein, wie wir ihn angesehen
haben.
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Marco Buschmann (FDP): Also vertret-
bar? - Danke.

Dann möchte ich noch mal auf einen an-
deren Aspekt zurückkommen. Im Rahmen
dieses Untersuchungsausschusses werden
bestimmte Ereignisse interpretiert. Beispiels-
weise wurde bisweilen versucht, Ihre Verset-
zung in den vorzeitigen Ruhestand - das
haben Sie an den Nachfragen hier gemerkt -
quasi als eine Art Akt des Protestes gegen
das, was Herr Thomauske tat, zu interpretie-
ren. Da wissen wir nun: Das passt nicht, weil
Sie ja nun den Antrag schon ein Jahr vorher
gestellt hatten. Jetzt möchte ich aber doch
noch mal auf die Motivation zurückkommen.
Ich gehe davon aus, Sie haben Ihren Beruf
gerne ausgeübt, Sie haben ihn lange ausge-
übt, wahrscheinlich auch mit Herzblut. Man
ist ja auch intrinsisch motiviert in seinen Pro-
jekten.

Jetzt haben Sie vorhin gesagt, na ja, Sie
hätten gehört - das war keine Besprechung;
es gab nichts Schriftliches; es lag irgendwie
so in der Luft -, dass möglicherweise wegen
rechtlicher Bedenken nicht die gesamte Er-
kundung durchgeführt werde, dass man an-
ders vorgehe, als Sie es für richtig oder opti-
mal gehalten haben. Und sofort oder quasi
sehr kurzfristig danach stellen Sie diesen
Antrag. Mir fällt es immer noch schwer,
nachzuvollziehen, wie man so einen Schritt -
also, ich meine, in den Ruhestand zu gehen,
das ist ja nicht so, wie sich einfach mal eine
andere Zeitung zu kaufen oder sonst etwas
zu machen, sondern das ist ja schon ein
Schritt in der Biografie - so schnell und auf
einer solchen unklaren Datengrundlage, dass
irgendwie so etwas in der Luft lag, macht.

Zeuge Gert Wosnik: Ich sagte ja: Dass
man unsere Planungen für die Erkundung
ändern oder über den Haufen werfen wollte,
war ein Grund. Ich sprach schon an: Insge-
samt fand ich das Betriebsklima eben nicht
sehr positiv. Ich wurde zum Beispiel - jetzt
nicht unbedingt wegen Gorleben - - Aber es
gab häufig Besprechungen, die beim Präsi-
dium angesetzt wurden, wo irgendwelche
Maßnahmen, die ich angeordnet hatte - jetzt
nicht Gorleben, sondern das war dann wohl
hauptsächlich Morsleben -, dann erst immer
diskutiert wurden. Im Kreis von Nichtberg-
leuten musste ich dann erläutern, weshalb
ich aus meiner Sicht das oder das durchge-
führt habe. Letztendlich haben solche Be-
sprechungen zu nichts geführt. Hinterher
blieb es natürlich immer bei meinen Ent-

scheidungen, die ich getroffen hatte; aber ich
fand es lästig, wenn so etwas immer ge-
macht wird. Dann ist eben das Betriebsklima
nicht ganz so gut.

Marco Buschmann (FDP): Also, jetzt nur
noch mal zum Verständnis: Eine Motivation
war, dass sozusagen Sie als der Fachmann
für den Bergbau den übrigen Nichtbergbau-
fachleuten die, ich sage es mal so, fachliche
Sinnhaftigkeit von Entscheidungen darlegen
mussten? Im Ergebnis ist man Ihnen immer
gefolgt, aber Sie haben das als Belastung
empfunden, dies erläutern zu müssen?

Zeuge Gert Wosnik: Die anderen Leute
waren gar nicht so - - Es war eigentlich nur
der Präsident.

Marco Buschmann (FDP): Also, der
Chef der Behörde hat sich von Ihnen als
Fachmann Ihre fachlichen Entscheidungen
erläutern lassen. Er ist Ihnen im Ergebnis
immer gefolgt, aber Sie haben es, tja, als
lästig empfunden, dass man sich informiert
hat, was der Sinn hinter Ihren Entscheidun-
gen war?

Zeuge Gert Wosnik: Nicht nur das. Es
war ja auch eine Änderung der Organisation
geplant. Und für mich hat sich das da so
dargestellt - das muss ich einfach so hart
sagen -: Ich sollte meine Kompetenzen völlig
verlieren, aber die Verantwortung behalten.
Ich habe damals schon immer gesagt - das
habe ich, glaube ich, auch schriftlich von mir
gegeben -: Jederzeit einverstanden, wenn
die Organisation so und so geändert wird,
aber dann bitte mich von der Verantwortung
entbinden und als verantwortliche Person
nach Berggesetz abberufen. Das ist eben
nicht gemacht worden. Ich wurde erst, als ich
dann wirklich pensioniert wurde, mit demsel-
ben Datum, abberufen.

Marco Buschmann (FDP): Das hatte
aber nichts mit Gorleben zu tun, sondern das
war eine allgemeine - -

Zeuge Gert Wosnik: Das war eine all-
gemeine Sache, für alle Anlagen.

Marco Buschmann (FDP): Okay. - Dann
möchte ich noch mal wieder zu Gorleben
zurückkommen. Sie sagten, das hat auch ein
bisschen zu ihrer Entscheidung beigetragen,
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weil Sie im Prinzip fachlich dafür plädiert
haben, dass man alles untersucht und ein
Stück weit der Ansicht waren, dass es recht-
liche Möglichkeiten zum Enteignen gab. Das
heißt, wenn man überhaupt einen Bezug
Ihrer Versetzung in den vorzeitigen Ruhe-
stand aufgrund Ihres eigenen Antrags her-
stellen könnte, dann war das, wenn Sie so
wollen, ein Protest gegen die Zurückhaltung
bei der Enteignung.

Zeuge Gert Wosnik: Ja, auch. Wie ge-
sagt: Auch.

Marco Buschmann (FDP): Ja, auch. Das
ist ja klar. Das ist ja nur ein Motiv in dem
Motivbündel gewesen. Das haben wir ver-
standen. Also: Wenn man überhaupt der
Sache einen auf Gorleben bezogenen Sinn
geben wollte, dann war es eine Art Protest
dagegen, dass man nicht enteignet hat.

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Marco Buschmann (FDP): Herzlichen
Dank. - Keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Vie-
len Dank. Die Fragezeit ist ohnehin ab-
gelaufen. Das ist sehr praktisch. - Dann gebe
ich das Fragerecht weiter an die Linke.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Wosnik, ich
habe eine Frage. Sie sprachen immer wieder
von Risiken, die sich ergeben würden, wenn
man nur einen Teil des Salzstocks untersu-
chen würde. Sie sprachen in dem Zusam-
menhang von Belastungen des Schachts.
Nun bin ich kein Fachmann. Ich kann mir das
nicht richtig vorstellen. Vielleicht können Sie
es mir erklären.

Ich könnte Ihnen auch von Dr. Thomaus-
ke ein Schreiben von 1991 vorlesen, wo er
sich auch darauf bezieht. Vielleicht könnten
Sie mir dann sagen, ob Sie das auch so se-
hen, ob es sich darum handelt. Und zwar
schrieb er:

Die Erkundung des Salzstocks nach
Südwesten scheidet auf der
Grundlage der vorhandenen Nut-
zungsrechte aus. Die Erkundung
dieses Teils des Salzstocks ist je-
doch zwingend, da für die Eig-
nungsaussage die Erkundung des
gesamten Salzstocks Vorausset-
zung ist und da aus Gründen der

Wärmeentwicklung der radioaktiven
Abfälle Spannungen im Salzstock
erzeugt werden, weshalb eine mög-
lichst gleichmäßige Verteilung der
Wärmequellen symmetrisch um die
Schächte (Stand: Sicherheitsfrage)
anzustreben ist.

Ist das dieses Risiko, von dem Sie spra-
chen?

Zeuge Gert Wosnik: Ja. Also: Ich will es
nicht als Risiko bezeichnen, aber auf jeden
Fall würden die Spannungen, denen die
Schächte ausgesetzt sind, bei einer beidsei-
tigen Beladung geringer. Es wäre eine Mini-
mierung. Ich sagte schon: Die andere Mög-
lichkeit wäre, die Abstände zu vergrößern,
statt der 300 Meter, die wir seinerzeit bei der
Planung vorgesetzt haben, meinetwegen auf
400 Meter zu gehen, was durchaus bei den
jetzigen Mengen, die beseitigt werden sollen,
möglich wäre. Aber das muss geprüft wer-
den, das kann man so aus dem hohlen
Bauch nicht einfach sagen.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Gut. - Herr
Thomauske sagte hier bei seiner Befragung -
und das geht auch ein Stückchen aus die-
sem Schreiben hervor -, dass es bereits
1991 Thema gewesen ist, nur einen Teil des
Salzstocks zu erkunden. Von daher - Sie
sprachen das auch an -: War Ihnen das auch
seit 91 bekannt? Weil Sie vorhin sagten, seit
96.

Zeuge Gert Wosnik: Dass wir die Salz-
rechte, wenn überhaupt, dann nicht freiwillig
bekommen hätten, sondern wenn überhaupt
mit so einem Verfahren, war klar. Der Salz-
stock hat eben den Nachteil, dass er in der
ehemaligen Provinz Hannover liegt, denn nur
da galt ja dieser Grundeigentümerbergbau.

Herr Albrecht hätte uns einen besseren
Salzstock vorschlagen können - oder nicht
„besseren“, aber einen, wo wir weniger
Schwierigkeiten zu erwarten gehabt hätten.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank. - Ich habe noch eine Frage, und zwar
hatten Sie ja auch gesagt, dass Sie sich
hauptsächlich mit dem Erkundungsbereich 1
beschäftigt hatten. Da ist es zu einer Verla-
gerung gekommen. Wenn ich mir die
Schächte ansehe, dann lag ursprünglich der
Bereich südlich der Schächte, und später ist
er nördlich der Schächte gelagert worden.
Können Sie sich erinnern, wann das gesche-
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hen ist und welcher Hauptrahmenplan dafür
zuständig gewesen ist?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. Also, wie ge-
sagt, als ich gegangen bin, liefen ja erst - -
Es war kurz nach der - - Die Schächte wur-
den durchgeschlagen. Also, wir waren prak-
tisch noch am Anfang. Eine richtige Erkun-
dung war noch gar nicht gelaufen. Diese
Sachen müssen alle gekommen sein, als ich
schon weg war.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Gut, vielen
Dank. - Dann habe ich auch erst mal keine
Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Prima. - Dann geht das Fragerecht jetzt an
die Grünen. Bitte schön, Frau Kotting-Uhl.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Herr Wosnik, guten Tag.

Zeuge Gert Wosnik: Guten Tag.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Sie haben vorhin gesagt: Wir
hatten den Auftrag, die Erkundung so schnell
wie möglich durchzuführen. - Wer hat denn
diesen Druck gemacht, diesen Zeitdruck?

Zeuge Gert Wosnik: Also, wer den
Druck - -

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Der war einfach da?

Zeuge Gert Wosnik: Er kann ja eigent-
lich nur von Bonn gekommen sein.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also von der Regierung kam der?

Zeuge Gert Wosnik: Nehme ich an. Es
waren jedenfalls alle Planungen darauf aus-
gelegt, so schnell wie möglich da weiterzu-
kommen.

Wenn Sie meine persönliche Meinung hö-
ren wollen: Ich sehe den Abfall lieber ein
paar Hundert Meter unter der Erde, als dass
er wie jetzt zwar technisch gesichert, aber
doch in der Biosphäre rumliegt.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ja, das ist richtig. - Ich möchte
jetzt noch mal auf das Schreiben von Ihnen

vom 31.01.97 kommen, wo Sie sagen: Das
ist mit mir nicht abgestimmt worden. - Das
haben wir vorhin natürlich auch Herrn
Thomauske vorgehalten, weil es ja auf ein
Schreiben von ihm Bezug nimmt. Und Herr
Thomauske sagte, das hätte mit Ihnen auch
gar nicht abgestimmt werden müssen, denn
Sie seien ja für diese Dinge, die Sie da be-
nennen, gar nicht zuständig gewesen. Sehen
Sie das auch so?

Zeuge Gert Wosnik: Also, die Planung
der Erkundung und die Planung des End-
lagers waren natürlich meine Zuständigkeit.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ja. Es ist hier auch die Rede von
der Einschätzung, ob man bei der Umfah-
rung der privaten Salzabbaugerechtsam-
keiten eventuell dem nördlichen Haupt-
anhydritstrang zu nahe kommt. Also, es sind
ja solche bergbaulichen Bedenken hier auf-
gezählt, die ich Herrn Thomauske dann auch
genannt habe. Aber er meinte, das sei völlig
in Ordnung, ein solches Schreiben mit Ihnen
nicht abzustimmen. Sie wären da nicht die
Person gewesen, die dazu hätte Stellung
nehmen müssen.

Zeuge Gert Wosnik: Ja gut, ich wäre nur
die Person gewesen, die diese Umfahrung
dann hätte verantworten müssen, weiter
nichts.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Richtig. Und das heißt ja auch,
dass man eigentlich im Vorfeld dazu gefragt
werden sollte.

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Gut, so ungefähr hatte ich mir
das auch vorgestellt.

Wir hatten jetzt den Eindruck von den
Zeitabläufen, dass es schon - Sie hatten ja
gesagt, Sie erinnern sich nicht mehr so ge-
nau - noch eine Zeit gab, bevor Sie gingen,
und zwar ab dem September 96, wo Sie so-
zusagen Herrn Thomauske an die Seite ge-
stellt wurden, also wo diese Veränderung der
Organisationsstruktur, die Sie vorhin selbst
angesprochen haben, die im Raum war und
auch dazu geführt hat, dass Sie beschlossen
haben, zu gehen, tatsächlich doch noch
durchgeführt wurde.
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Zeuge Gert Wosnik: Ich hatte eigentlich
mit dieser Sache nichts zu tun.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Mit welcher Sache?

Zeuge Gert Wosnik: Dieses An-die-
Seite-Stellen hätte eigentlich nur Herrn
Röthemeyer getroffen, mich nicht.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also, es war nicht so, dass Sie
sozusagen als bergbaufachliche Person - -
Herr Thomauske sozusagen mit Ihnen be-
stimmte Dinge auch abstimmen sollte von
der Bergbehörde aus.

Zeuge Gert Wosnik: Also, wir beiden
hatten eigentlich nichts miteinander zu tun in
diesem Sinne.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Aha.

Zeuge Gert Wosnik: Herr Thomauske
war seinerzeit der Leiter ET 1, und ich war
der Leiter von ET-B.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Wie war denn Ihr Verhältnis zu
Herrn Thomauske? - Gar keins?

Zeuge Gert Wosnik: Ja, natürlich. Das
war ein Kollege von mir, und man hat natür-
lich auch ein Bier zusammen getrunken,
wenn es hat sein müssen; aber sonst hatten
wir wenig tatsächliche fachliche Berührungs-
punkte.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Na ja, immerhin beklagen Sie
sich oder beschweren sich auch sehr hand-
fest in diesem Schreiben vom 31.01. da-
rüber, dass Herr Thomauske sein Schreiben
mit Ihnen nicht abgestimmt hatte.

Zeuge Gert Wosnik: Na ja, es waren ja
wohl die Belange, die bergbaufachlichen und
sicherheitlichen Belange, sehr betroffen. Herr
Thomauske war natürlich nicht entsprechen-
der Fachmann. Dann hätte er sich ja wohl
abstimmen sollen.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Richtig, deswegen hätte er sich
abstimmen müssen. Eben, Sie waren ja die

bergbaufachliche Person. - Das spricht ja -
sage ich jetzt mal - meiner Wahrnehmung
nach nicht für ein gutes, normales Verhältnis,
zumindest von Herrn Thomauskes Seite aus
zu Ihnen, wenn er das einfach übergeht, sich
da mit Ihnen abzustimmen, und Sie erst Wo-
chen oder Monate später - ich weiß nicht, wie
lange das dauerte - von diesem Schreiben
überhaupt erfahren.

Zeuge Gert Wosnik: Na ja, ist klar.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Obwohl hier Dinge behandelt
werden, für die Sie, wenn sie dann so umge-
setzt werden, die Verantwortung überneh-
men müssen, weil Sie ja noch im Amt waren
zu dieser Zeit.

Zeuge Gert Wosnik: Na ja, gut, aber die
tatsächliche wäre ja in so weiter Entfernung
gewesen, dass ich in jedem Falle in Pension
gewesen wäre, wenn es so weit gewesen
wäre.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Das heißt, Sie haben ja jetzt ein
paar Gründe schon genannt, warum Sie
dachten, Sie wollten da jetzt nicht mehr mit
dabei sein, Sie wollten weg. Also das eine
war: Das Arbeitsklima war nicht mehr so gut.
Wenn ich Sie verstanden habe, war der
Hauptgrund schon diese Entwicklung, die
das Erkundungskonzept von Gorleben nahm,
das Ihnen nicht gefallen hat.

(Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Nein,
das war vorher!)

- Ja, ich lass es mal dabei. Ich merke gerade,
mir läuft die Zeit davon. Ich habe noch eine
andere Frage.

(Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Das
ist jetzt nicht mehr zu retten!)

Und zwar wollte ich Sie noch was zu der
Sicherheitsfrage fragen: Es geht ja immer so
ein bisschen durcheinander bei dem Erkun-
dungskonzept, ob diese Änderung, die da
vorgenommen wurde, irrelevant für die Si-
cherheit war. Sie haben jetzt schon davon
gesprochen, dass diese hochradioaktiven
Abfälle sowohl rechts als auch links von den
Schächten einzulagern aus Sicherheitsgrün-
den besser wäre, als wenn man das nur auf
einer Seite hat. Das war mir jetzt neu, so
was. Gab es denn noch andere sicherheits-
relevante Elemente, die besser beachtet
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werden können, wenn man diesen ganzen
Salzstock erkundet, auch wenn man ihn am
Ende vielleicht nicht für die Einlagerung ganz
braucht? Oder gab es da jetzt außerhalb
dieser Schachtfrage, rechts und links einla-
gern, nichts mehr, was sicherheitsrelevant
gewesen wäre?

Zeuge Gert Wosnik: Wie gesagt, es wä-
re nur eine graduelle Vermehrung der Si-
cherheit gewesen, wenn man das parallel
machen könnte. Man kann das aber durch
andere Maßnahmen, eventuell in der Pla-
nung, bereinigen. Ansonsten hat die Durch-
führung der Erkundung ja noch nichts mit der
Endlagerung zu tun, sondern die sollte eben
nur die Daten liefern, die man für eine Pla-
nung der Endlagerung notwendig hatte. Es
war, weshalb wir beide Hälften möglichst
schnell erkunden wollten, eben diese Vor-
gabe, dass wir doch recht schnell die Erkun-
dung durchführen sollten und recht schnell
Klarheit schaffen sollten.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ja. - Meine Zeit ist abgelaufen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Herzlichen Dank, genau. - Damit ist die erste
Berliner Runde um, und ich gebe das Frage-
recht noch mal an die Unionsfraktion. Herr
Kollege Paul, bitte schön.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Wosnik, in
den letzten Jahren Ihrer Tätigkeit im BfS, wer
war Ihr direkter Vorgesetzter?

Zeuge Gert Wosnik: Herr Röthemeyer.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Bis zum
Schluss, also bis Sie in Pension gegangen
sind?

Zeuge Gert Wosnik: Bis zum Schluss, ja.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Es war al-
so nicht Herr Thomauske.

Zeuge Gert Wosnik: Nein.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Und ich
habe es auch richtig verstanden, dass es
verschiedene Gründe gab, warum Sie vor-
zeitig in Ruhestand gehen wollten. Einer war
die Änderung des Erkundungskonzepts; ein

anderer war, ich sage mal: das Betriebskli-
ma, ausgehend vom Präsidenten Kaul, der
insbesondere Ihre Entscheidungen in Sa-
chen ERAM, also Morsleben, infrage stellte
bzw. Sie sich da immer in einer Rechtferti-
gungssituation befanden.

Zeuge Gert Wosnik: Ein ganz wichtiger
Grund war eben die geplante Änderung der
Organisation, wo ich - ich sagte es ja schon -
die Meinung hatte, man wollte mir sämtliche
Kompetenzen nehmen, aber die gesamte
Verantwortung belassen. Und das wollte ich
nicht. Wenn man mich schon damals abbe-
rufen hätte als verantwortliche Person - gut,
das wäre nachher auch kein großes Vergnü-
gen gewesen; dann wäre ich schätzungs-
weise genauso früh in Pension gegangen
wie dann.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Aber das
war jetzt kein speziell Gorleben-spezifischer
Punkt.

Zeuge Gert Wosnik: Das ist keiner; nein,
nein.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Dann
möchte ich gern noch auf einen anderen
Punkt zu sprechen kommen. Sie sprachen
an, Sie waren schon mal vor Gericht gewe-
sen. Ich nehme an, Sie kennen die Diskus-
sion der vergangenen Jahre - die verfolgt uns
bis hier in den Untersuchungsausschuss -,
wo es immer wieder heißt: Gorleben ist ein
Schwarzbau. Da wurden Schächte in die
Erde getrieben und Strecken vorangebracht,
die in der Dimensionierung viel zu groß wa-
ren für ein Erkundungsbergwerk. In Wirklich-
keit ist das eigentlich schon das Endlager-
bergwerk, was da aufgefahren wurde, wofür
es keine Genehmigung gab - deshalb
Schwarzbau. Prominenter Vertreter dieser
These ist ja Jürgen Trittin. Meine Frage an
Sie: Hat Herr Trittin recht?

Zeuge Gert Wosnik: Nein. Es ist ja
höchstrichterlich entschieden, dass das nicht
so ist. Ich sagte ja vorhin schon, dass ich -
das war das einzige Mal, dass ich richtig vor
den Richtertisch treten musste; sonst hat uns
ja immer der Rechtsanwalt vertreten - - wo
man klarmachen musste, wie die Unter-
schiede zwischen dem eventuellen End-
lagerbergwerk und dem eventuellen Erkun-
dungsbergwerk - das war ja auch … (akus-
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tisch unverständlich) - sind. Daraus ging
ganz klar hervor, dass nur ein ganz geringer
Teil gemacht werden sollte.

Ich habe aber auch darauf hingewiesen,
dass ich schon 1981 dafür plädiert habe,
dass eben die Schächte so ausgeführt wer-
den sollen, dass sie genutzt werden können.
Denn wenn - - Das waren ja so Überlegun-
gen, die Erkundungsschächte abzuwerfen
und neue Schächte für das Endlager zu teu-
fen. Aber unser Prinzip, das wir für die End-
lager festgelegt haben, war, einen unverritz-
ten Salzstock zu nehmen, möglichst wenig
Verbindungen mit der Biosphäre zu schaf-
fen - also die zwei Schächte sollten dann
vollauf reichen - und dann alle Hohlräume,
die man - - möglichst wenig Hohlräume, also
nur die benötigten Hohlräume, auszuführen
und die nach Befüllung sofort wieder orden-
tlich zu versetzen. Denn die Nuklide können
ja nur durch Luft, also durch Gase, oder
durch Flüssigkeiten in die Biosphäre trans-
portiert werden. Wasser kann in einen Salz-
stock auch praktisch nur eindringen, wenn
drinnen ein Hohlraum ist, in den das Wasser
fließen kann. Wenn man also alles wieder
zumacht, kann gar kein Wasser reinfließen,
und folglich kann auch nichts transportiert
werden. Das ist das Grundprinzip der Endla-
gerung, das wir so hatten.

Dr. Michael Paul (CDU/CSU): Ja, vielen
Dank, Herr Wosnik. - Frau Vorsitzende, ich
habe dann an diesen Zeugen der Opposition
keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja,
herzlichen Dank. - Dann geht das Fragerecht
jetzt weiter an die SPD-Fraktion. Bitte schön.

Ute Vogt (SPD): Danke schön. - Ich habe
noch mal eine Frage, Herr Wosnik, weil Sie
vorhin gesagt hatten, der Herr Albrecht hätte
Ihnen dann irgendeinen anderen Salzstock
vorschlagen sollen, in Bezug auf die Salz-
rechte. Gab es in Ihrer Zeit noch eine Dis-
kussion oder ist Ihnen eine bekannt über die
Frage der Erkundung anderer Salzstöcke,
dass man sich überlegt hat: Sollen wir paral-
lel erkunden, ist es sinnvoll, Alternativen zu
suchen?

Zeuge Gert Wosnik: Es wurde noch - -
Wie gesagt, die Entscheidung war ja vorher
gefallen. Aber Parallelerkundung - - Es ist
Folgendes: Die Salzstöcke sind ja so weit
von außen bekannt. Also, so gut wie der

Salzstock Gorleben bekannt war, sind natür-
lich auch andere Salzstöcke bekannt. Da
konnte man aus diesen Erkenntnissen, durch
Geophysik etc., nicht unbedingt einen präfe-
rieren. Also man kann auch keinen Salz-
stock - - Wenn man jetzt genau vergleichen
wollte, welches ist der bessere, dann wäre
das ein sehr erheblicher Aufwand. Ich meine,
es kommt auch gar nicht darauf an; denn es
soll ja nur festgestellt werden, ob ein Salz-
stock geeignet ist, das heißt, ob er wirklich
für lange Zeit die Radionuklide einschließen
kann. Und wenn er geeignet ist, dann brau-
che ich doch gar keinen weiteren mehr zu
untersuchen. Entweder er ist geeignet, oder
er ist es nicht.

Natürlich ist die Gefahr, wenn man nur ei-
nen untersucht, dass man letztendlich dann
feststellt, wenn man die Untersuchung
durchgeführt hat, dass er nicht geeignet ist.
Dann muss man natürlich einen weiteren
untersuchen. Das ist aber dann ein Zeit-
problem.

Ute Vogt (SPD): Jetzt haben Sie eben
gesagt, es gibt für die Frage der Untersu-
chung der Salzstöcke - - Man sieht es von
außen nicht. Das heißt aber, es wurde vorab
mal eine Bewertung vorgenommen, wo au-
ßer Gorleben - - wo Gorleben gar nicht dabei
war, sondern drei andere.

Zeuge Gert Wosnik: Na ja, soweit ich in-
formiert wurde, wurde Gorleben seinerzeit
deshalb ausgeschlossen - eigentlich auch
aus politischen Gründen -, weil er ein biss-
chen nah an der Grenze zur DDR lag. Aber
ansonsten der Größe nach, der Teufenlage
nach usw., war er durchaus mit den anderen
mal untersuchten Salzstöcken vergleichbar.
Aber letztendlich ist es ja wohl auch eine
politische Entscheidung von Niedersachsen
gewesen, die eben das strukturschwache
Wendland etwas mehr versorgen wollten.
Das dürfte der Hauptgrund - - Aber das ist
eine Vermutung.

Ute Vogt (SPD): Ja, wir teilen diese Ver-
mutung. - Mein Kollege hat noch eine Frage
an Sie.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Frau
Kotting-Uhl, wir hören alles mit, was

Herr Kleemann Ihnen sagt!)
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Sebastian Edathy (SPD): Ja, das Mikro-
fon bei Frau Kotting-Uhl ist an, sehe ich ge-
rade.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ihr
Mikro ist an.

Sebastian Edathy (SPD): Da können Sie
vielleicht noch was lernen da drüben.

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wir
hören das seit einer Stunde mit!)

Abgesehen davon habe ich auch noch ei-
ne Frage an den Zeugen des Ausschusses.
Herr Wosnik, nur zum besseren Verständnis:
Sie haben einleitend gesagt, Sie hätten es
durchaus begrüßt, dass Sie im Frühjahr 1997
in den vorgezogenen Ruhestand hätten ge-
hen können, unter anderem - wie Sie sich
geäußert haben -, um Konfliktsituationen zu
vermeiden in Bezug auf Gorleben. Und Sie
haben gesagt, Ihre Haltung sei damals ge-
wesen: Macht es alleine! - Sie haben sich
dann darauf bezogen, dass, bevor Sie im
Jahr 1996, also ein Jahr zuvor, den Antrag
auf den Eintritt in den vorgezogenen Ruhe-
stand gestellt hätten, Sie über den Flurfunk -
so habe ich es interpretiert - im Hause ver-
nommen haben, dass die Bundesregierung
darauf drängen würde, entgegen der ur-
sprünglichen Planung die Erkundung nur
des - wie Sie es formuliert haben - halben
Salzstockes vorzunehmen und nicht beider
Teile. Habe ich das richtig verstanden?

Zeuge Gert Wosnik: Ja, ja. Aber wie ge-
sagt, das war nur ein Punkt.

Sebastian Edathy (SPD): Ja, aber das
war ein Punkt.

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Sebastian Edathy (SPD): Danke.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Keine weiteren Fragen der SPD-Fraktion? -
Prima. Dann geht das Fragerecht an die
FDP-Fraktion.

Angelika Brunkhorst (FDP): Wir haben
zurzeit keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Keine weiteren Fragen. - Dann hat Die Linke
jetzt das Fragerecht.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Herr Wosnik, Ih-
nen ist ja Wustrow sicherlich bekannt und
dass dort der Kalibergbau eingestellt wurde,
weil es ein schlagwettergefährdeter Betrieb
gewesen ist. Das war vor unser aller Zeit.
Wie ist denn das: Ist das mit in die Überle-
gung zu Gorleben eingeflossen, oder hat das
eigentlich gar keine Relevanz gehabt?

Zeuge Gert Wosnik: Also, es ist prak-
tisch - - Sie werden keinen Salzstock finden,
in dem es nicht irgendwelche Gase und
brennbaren Flüssigkeiten gibt. Es ist nur die
Frage, wie viel da drin ist. Natürlich könnte
man ein Endlager auch unter Schlagwetter-
schutz betreiben. Wir haben ja viele Berg-
werke, die unter Schlagwetter- bzw. Explo-
sionsschutz betrieben werden. Das wäre
möglich. Aber das war für den Salzstock
Gorleben nicht zu erwarten. Ich erwarte je-
denfalls auch keine größeren Vorkommen
da. Die sind da, es sind ja welche angetrof-
fen worden, und ich würde natürlich auch
keine wärmeentwickelnden Abfälle unmittel-
bar in einen solchen Bereich laden; aber
deshalb muss er eben gründlich erkundet
werden, damit man die geeigneten Bereiche
herausfindet.

Kornelia Möller (DIE LINKE): Vielen
Dank. - Ich habe keine weiteren Fragen.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Ja,
danke schön. - Dann geht das Fragerecht
jetzt an die Grünen. Bitte schön.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Herr Wosnik, wir haben jetzt
eigentlich viel von dem profitiert, was wir
erfahren haben. Ich habe noch einmal eine
Frage, die hängt mit Ihrer Tätigkeit als berg-
fachliche Person zusammen. Sie waren,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,
eigentlich Berater für alle. Oder Sie waren
der Fachmann, den sich alle geholt haben -
entweder Herr Rösel oder Herr Thomauske
sollte eigentlich auf Sie hören -, oder waren
Sie einem Einzelnen zugeordnet?

Zeuge Gert Wosnik: Nein, also ich war,
wie gesagt, verantwortliche Person für die
Durchführung der Arbeiten. Also, es bestand
nicht in Beraten, sondern ich hatte die fach-
liche Aufgabe, die Durchführung der Erkun-
dung und Planung usw. Aber für die Durch-
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führung wurde man nur in der Anfangszeit
als Einzelkämpfer tätig, später haben wir die
DBE dazubekommen, und wir haben die
Hauptaufgaben auf die DBE übertragen. Ich
habe zum Beispiel alle Betriebsleiter bei der
DBE ebenfalls als verantwortliche Person
bestellt. Das ist so; im Bergbau muss so eine
Verantwortungskette gemacht werden, von
oben, von der geborenen verantwortlichen
Person, bis zu dem Mann, der letztendlich
die Arbeiten unter Tage oder an den Boh-
rungen usw. als Aufsichtsperson zu überwa-
chen hat. Das haben wir gemacht. Da war
eben die DBE in diesem Sinne mit einge-
schaltet worden.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Wir hatten das vorhin nicht klar
rausgekriegt: Berufen in diese Position waren
Sie schon von Anfang an oder seitdem es
dieses Projekt, Endlager und Betrieb, gab?

Zeuge Gert Wosnik: Nein, also mit der
Zeit, wie ich zur PTB versetzt wurde; unmit-
telbar darauf wurde ich - - Es musste eine
verantwortliche Person berufen werden, be-
vor wir irgendwelche Maßnahmen im Ge-
lände oder so durchführten. Also, ich habe
dann - - Meine erste Aufgabe bestand darin,
die entsprechenden Betriebspläne für diese
hydrogeologischen Untersuchungen einzu-
reichen, die dann genehmigt wurden. Um
dann die Arbeiten auch durchzuführen,
musste diese verantwortliche Person da sein.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Also habe ich das schon richtig
verstanden, dass Ihre Verantwortung relativ
hoch war dafür, dass fachlich alles seine
Ordnung hatte?

Zeuge Gert Wosnik: Ja, ich war die
oberste fachlich zuständige Person, ja.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Genau, da wollte ich nämlich mit
meiner letzten Frage hin. Jetzt hatten wir
vorhin Ihr Schreiben schon mal zum Thema,
zu dem Vorschlag, der schon ans BMU ge-
gangen war, dass man eben nur den nord-
östlichen Bereich erkundet und den südwest-
lichen erst mal oder überhaupt außen vor
lässt, aber trotzdem möglicherweise danach
die Eignung beurteilen will. Da gab es ja die
Probleme, die Sie in dem Schreiben auch

benannt haben, mit der Umfahrung und dem
möglichen Durchstoßen des Anhydrits usw.

Sie haben dann gesagt: Okay, das Pro-
blem war, ich musste zwar immer vortragen,
aber eigentlich hat man recht wenig auf mich
gehört, und wenn es aber dann durchgesetzt
worden wäre, hätte ich zwar nicht die Kom-
petenz gehabt, aber die Verantwortung. Aber
die wollten Sie eigentlich lieber für dieses
Projekt nicht haben.

Zeuge Gert Wosnik: In diesem Fall wur-
de ich ja gar nicht gefragt. Ich habe auch
niemanden beraten, sondern ich musste
dafür sorgen, dass die Arbeiten durchgeführt
werden. Das war meine Aufgabe, also rein
die praktischen Aufgaben, nicht irgendwelche
Beratung oder sonst was. Sondern ich war
eben verantwortlich dafür, dass die Betriebe
in der Form geleitet wurden, wie sie da wa-
ren. Und diese Sache war ja nun eine Pla-
nungssache. Nach Geschäftsverteilungsplan
lag eigentlich die Planung auch bei mir; aber
ich wurde gar nicht damit befasst, jedenfalls
nicht hinsichtlich dieses Briefes. Natürlich
war ich verantwortlich dafür, dass die Be-
triebspläne eingereicht wurden. Das haben
wir aber, wie gesagt, auf die DBE übertra-
gen. An den seinerzeitigen Planungen, die
wir festgelegt haben und die auch veröffent-
licht wurden, wurde damals noch gar nichts
geändert. Das waren dann ja nur so Sachen:
„man könnte ändern“.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich höre so aus Ihren Worten
heraus, dass Sie das nicht so richtig gut fan-
den, dass man Ihr fachliches Wissen da nicht
wirklich geschätzt hat.

Zeuge Gert Wosnik: Ja. Das habe ich ja
in dem Schreiben eigentlich recht deutlich
gemacht.

Dorothea Steiner (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ganz genau. Ich wollte das nur
noch mal verstärkt haben. Jetzt kann ich mir
auch ein Bild machen. Dann bedanke ich
mich. - Ich hätte jetzt auch keine weiteren
Fragen mehr.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Das
ist doch prima. - Dann gucke ich noch mal in
die Runde. Hat noch jemand der Kolleginnen
und Kollegen eine Frage? - Herr Edathy von
der SPD-Fraktion. Bitte schön.
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Sebastian Edathy (SPD): Da ich den
Eindruck habe, dass der Zeuge sein eigenes
Licht ein wenig unter den Scheffel gestellt hat
im Zuge der Beantwortung der Fragen der
Fraktion die Grünen, darf ich noch mal auf
das Schreiben Bezug nehmen, Herr Wosnik,
vom 31.01.1997, das Ihnen ja vorliegt und
das Sie vorhin auch lesen konnten; dort der
letzte Absatz. Ich darf zitieren. Das bezieht
sich auf die Feststellung von Herrn
Thomauske. Da schreiben Sie:

Im Übrigen kann ich auch die Aus-
führungen zur Übertragbarkeit der
Erkundungsergebnisse aus dem
nordöstlichen Teil auf den Süd-
westen in dieser Form nicht mittra-
gen. Wenn auch die Wahrschein-
lichkeit ähnlicher Ausbildung groß
ist, gilt für mich immer noch der alte
Bergmannspruch: Vor der Hacke ist
es duster. In solch wichtigen Punk-
ten sollte man keine Spekulation als
Tatsachen darstellen.

Das heißt, Ihr fachlicher Rat - insofern
gehe ich davon aus, dass Sie natürlich auch
eine beratende Funktion ausgeübt haben -
wäre gewesen, die Stellungnahme nicht so
abzufassen, wie Herr Thomauske, auf den
Sie sich beziehen, das getan hat. Sehe ich
das richtig?

Zeuge Gert Wosnik: Ja.

Sebastian Edathy (SPD): Danke.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth:
Danke schön. - Gibt es jetzt noch weitere
Fragen aus der Runde der Kollegen und
Kolleginnen? - Das ist nicht der Fall.

Dann will ich Ihnen sagen, Herr Wosnik,
dass das Sekretariat Ihnen das Protokoll,
sobald es fertig ist, übersendet. Sie haben
dann die Möglichkeit, innerhalb von zwei
Wochen noch etwaige Korrekturen und Er-
gänzungen vorzunehmen.

Nach § 26 Abs. 3 des Untersuchungsaus
schussgesetzes bin ich gehalten, Sie darauf
hinzuweisen, dass die Vernehmung eines
Zeugen erst dann abgeschlossen ist, wenn
der Untersuchungsausschuss dies durch
förmlichen Beschluss auch festgestellt hat.
Die Entscheidung hierzu darf aber erst erge-
hen, wenn nach Zustellung des Verneh-
mungsprotokolls an den Zeugen zwei Wo-
chen verstrichen sind oder auf die Einhaltung
dieser Frist verzichtet worden ist.

Haben Sie dazu noch Fragen?

Zeuge Gert Wosnik: Nein.

Vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth: Gut.
Dann bedanken wir uns noch mal sehr, sehr
herzlich. Ich bedanke mich auch bei den
Stenografen und wünsche allgemein einen
schönen Abend. Danke schön!

Zeuge Gert Wosnik: Vielen Dank.

(Schluss: 19.55 Uhr)




